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1 Verfassung 1 

Verfassung 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 

Kirche Deutschlands 
 

in der Fassung vom 5. Dezember 2019 
(ABl. VELKD Bd. VII S. 636) 

 
zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung mit Zustimmung der 

Bischofskonferenz vom 30. September 2020 
(ABl. VELKD Bd. VII S. 651) 

 
Geeint in dem gleichen Bekenntnis und gerufen zum gemeinsamen Bekennen und einheit-
lichen Handeln schließen sich die unterzeichneten evangelisch-lutherischen Kirchen zur Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zusammen. Sie hoffen, damit allen 
lutherischen Kirchen und Gemeinden in Deutschland den Weg zum Zusammenschluss zu 
öffnen. Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands gibt sich die folgende 
Verfassung. 
 

Abschnitt I 

Grundbestimmungen der Vereinigten Kirche 

Artikel 1 
 

(1) Die Grundlage der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments gegeben und in 
den Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, vornehmlich in der ungeänder-
ten Augsburgischen Konfession von 1530 und im Kleinen Katechismus Martin Luthers bezeugt 
ist. 

(2) Die Vereinigte Kirche ist ein Zusammenschluss von evangelisch-lutherischen Kirchen 
(Gliedkirchen), die sich in ihrer Verkündigung und Sakramentsverwaltung wie auch in ihrer 
Ordnung, Leitung und Verwaltung sowie im gesamten Handeln der Kirche an das Bekenntnis 
gebunden wissen. 

(3) Die Vereinigte Kirche ist eine Körperschaft des Kirchenrechts. Sie besitzt die 
Rechtsstellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. 

(4) Deutsche evangelisch-lutherische Kirchen können als Gliedkirchen aufgenommen 
werden, wenn sie die Bestimmungen der Verfassung, insbesondere die Absätze 1 und 2 
dieses Artikels als für sich bindend anerkennen. 

(5) Unter den gleichen Voraussetzungen können evangelisch-lutherische Kirchen, einzelne 
evangelisch-lutherische Gemeinden und Auslandsgemeinden lutherischen Bekenntnisses in 
die Vereinigte Kirche aufgenommen werden, falls sie nicht einem anderen Kirchenregiment 
unterstehen. Sie werden entweder einer Gliedkirche angeschlossen oder der Leitung der Ver-
einigten Kirche unmittelbar unterstellt oder ordnen sich selbst ein evangelisch-lutherisches 
Kirchenregiment. 

(6) Sofern Veränderungen einer Gliedkirche die Voraussetzungen der Mitgliedschaft in der 
Vereinigten Kirche nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels berühren können, insbesondere 
im Fall eines Zusammenschlusses einer Gliedkirche mit einer anderen Kirche, stellt die 
Kirchenleitung mit Zustimmung der Bischofskonferenz die Fortsetzung der Mitgliedschaft in 
der Vereinigten Kirche fest. 

(7) Innerhalb der Vereinigten Kirche besteht volle Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. 
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Artikel 2 
 
Die Vereinigte Kirche, mit der Evangelischen Kirche in Deutschland als Gemeinschaft lutheri-
scher, reformierter und unierter Gliedkirchen verbunden, wahrt und fördert die im Kampf um 
das Bekenntnis geschenkte, auf der Bekenntnissynode von Barmen 1934 bezeugte Gemein-
schaft. Die dort ausgesprochenen Verwerfungen bleiben in der Auslegung durch das lutheri-
sche Bekenntnis für ihr kirchliches Handeln maßgebend. 
 

Artikel 3 
 
(1) Die Vereinigte Kirche mit ihren Gliedkirchen ist mit allen Mitgliedskirchen des Lutherischen 
Weltbundes zu einer weltweiten Gemeinschaft verbunden. In dieser besteht eine im gemein-
samen Bekenntnis begründete Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. 

(2) Die Vereinigte Kirche wahrt und fördert zusammen mit ihren Gliedkirchen die Gemein-
schaft Evangelischer Kirchen in Europa – Leuenberger Kirchengemeinschaft. 

(3) Die Vereinigte Kirche beteiligt sich an der ökumenischen Arbeit der gesamten Christen-
heit. 
 

Abschnitt II 

Von den Gliedkirchen 

Artikel 4 
 
(1) Soweit in dieser Verfassung nichts anderes bestimmt wird, behalten die Gliedkirchen ihre 
Selbstständigkeit in Kultus und Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung. 

(2) Durch den Zusammenschluss bekunden sie den Willen, zu einer größeren Einheitlichkeit 
ihrer Ordnung zu kommen. 

(3) Es bleibt jeder Gliedkirche unbenommen, bestimmte kirchliche Überlieferungen zu 
pflegen, die ihr im Laufe ihrer Geschichte ein besonderes Gepräge gegeben haben, sofern sie 
vor Schrift und Bekenntnis bestehen. 

(4) Vor der Bestellung eines Bischofs oder einer Bischöfin und dessen oder deren Stellver-
tretung sowie des leitenden juristischen Beamten oder der leitenden juristischen Beamtin der 
kirchlichen Verwaltung hat eine Fühlungnahme mit der Vereinigten Kirche stattzufinden. 
 

Artikel 5 
 
(1) Die Vereinigte Kirche gibt sich Ordnungen für den Gottesdienst, insbesondere Agende 
und Gesangbuch, die die Gemeinsamkeit in der Vereinigten Kirche fördern sollen. Die Glied-
kirchen sollen diese Ordnungen für ihren Bereich einführen. 

(2) Die Vereinigte Kirche beschließt eine Ordnung für das kirchliche Leben. In Gliedkirchen, 
die diese Ordnung nicht einführen, gilt sie als Richtlinie nach Artikel 6 Absatz 2. 

(3) Beabsichtigt eine Gliedkirche, eine der in den Absätzen 1 und 2 genannten Ordnungen zu 
ändern, so zeigt sie dies der Vereinigten Kirche an. Änderungen sollen im Einvernehmen mit 
der Vereinigten Kirche vorgenommen werden. 
 

Artikel 6 
 
(1) Das Recht der Vereinigten Kirche, das diese mit Wirkung für ihre Gliedkirchen setzt, geht 
dem Recht der Gliedkirchen vor. 

(2) Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz Grundsätze auf-
stellen, die von den Gliedkirchen in Gesetzgebung und Verwaltung beachtet werden sollen 
(Richtlinien). 
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(3) Beabsichtigt eine Gliedkirche eine kirchengesetzliche Regelung für ein Sachgebiet, so teilt 
sie dies der Vereinigten Kirche mit. Entwürfe zu Kirchengesetzen und Verordnungen mit 
Gesetzeskraft legen die Gliedkirchen der Vereinigten Kirche spätestens mit der Vorlage des 
Entwurfs an ihre rechtsetzende Körperschaft vor. Die Vereinigte Kirche kann sich zu den Ent-
würfen äußern. Ihre Stellungnahme ist nach Möglichkeit zum Gegenstand der Beratung der 
rechtsetzenden Körperschaften zu machen. 

(4) Die Vereinigte Kirche kann den Gliedkirchen Anregungen für den Ausbau ihrer Ver-
fassung, Gesetzgebung und Verwaltung geben mit dem Ziel einer allmählich zu erreichenden 
Rechtsgleichheit und einer Gesamtvertretung innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land. 

 
Abschnitt III 

Von der Vereinigten Kirche 

Artikel 7 
 
(1) Die Vereinigte Kirche hat folgende Aufgaben: 

1. Sie hat die Einheit der Vereinigten Kirche zu fördern. 

2. Sie hat für die Erhaltung und Vertiefung der lutherischen Lehre und Sakramentsverwaltung 
durch Pflege lutherischer Theologie und durch Beratung der Gliedkirchen in Fragen der 
lutherischen Lehre, des Gottesdienstes und des Gemeindelebens Sorge zu tragen und die 
Heranbildung eines bekenntnisgebundenen Pfarrerstandes zu fördern. 

3. Sie hat sich darum zu bemühen, dass die lutherische Kirche zu den Fragen und Aufgaben 
der Zeit in Wort und Tat die rechte, von Schrift und Bekenntnis geforderte Stellung nimmt. 

4. Sie hat die evangelisch-lutherischen Gemeinden, die sich ihr unmittelbar angeschlossen 
haben, nach den Grundsätzen des lutherischen Bekenntnisses zu leiten, ebenso die an-
geschlossenen Auslandsgemeinden. 

5. Ihr obliegt die Fürsorge für die lutherische Diaspora innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands. 

6. Sie unterstützt die Arbeit aller lutherischen kirchlichen Werke, insbesondere der Diakonie 
und der Mission. 

7. Sie vertritt in allen gemeinsamen Angelegenheiten die in ihr zusammengeschlossenen 
Gliedkirchen nach außen, insbesondere auch gegenüber der Ökumene. Sie kann theolo-
gische und rechtliche Erklärungen abgeben. 

(2) Die Vereinigte Kirche nimmt als gliedkirchlicher Zusammenschluss ihre durch diese Ver-
fassung bestimmten Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland wahr. Die Zusammenarbeit zwischen der Vereinigten Kirche und der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland wird durch Vertrag geregelt. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche nach Artikel 28a Absatz 2 der Grundordnung der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland wird durch den Konvent der VELKD in der Kirchenkonferenz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland mit Zustimmung der Kirchenleitung ausgeübt. 

 
Artikel 8 

 
Die Organe der Vereinigten Kirche sind: 

1. die Bischofskonferenz und der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin, 
2. die Generalsynode, 
3. die Kirchenleitung. 
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Artikel 9 
 
(1) Die Bischofskonferenz wirkt nach Maßgabe der Artikel 18, 24 und 25 bei der Beschluss-
fassung über Kirchengesetze, über Ordnungen gemäß Artikel 5, über Verordnungen mit 
Gesetzeskraft und über Richtlinien gemäß Artikel 6 Absatz 2 mit. Beschlüsse der Kirchen-
leitung nach Artikel 1 Absätze 4 bis 6 bedürfen der Zustimmung der Bischofskonferenz. 

(2) Die Bischofskonferenz kann für sich oder im Zusammenwirken mit der Generalsynode 
Kundgebungen erlassen. Sie kann innerhalb des geltenden Rechts den Gliedkirchen Empfeh-
lungen erteilen, die das gottesdienstliche Leben und die Tätigkeit des geistlichen Amtes 
betreffen. 

 
Artikel 10 

 
(1) Die Bischofskonferenz besteht aus den Bischöfen und Bischöfinnen aller Gliedkirchen 
sowie sechs weiteren ordinierten Inhabern oder Inhaberinnen eines kirchenleitenden Amtes, 
von denen die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers und die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche in Bayern je zwei, die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens und die 
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland je ein Mitglied auf die Dauer von jeweils 6 Jahren 
entsenden. Die unmittelbar angeschlossenen Kirchengebiete und Gemeinden werden von 
dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin vertreten. 

Die Gliedkirchen bestellen für jedes Mitglied der Bischofskonferenz, das ihrer Gliedkirche an-
gehört, für die Amtszeit der Generalsynode ein stellvertretendes Mitglied. Dieses muss ordi-
niert sein und ein kirchenleitendes Amt innehaben. 

(2) Gehört das nach Absatz 1 zu entsendende Mitglied der Generalsynode an, so scheidet 
es mit der Entsendung in die Bischofskonferenz aus der Generalsynode aus. Die Mitglied-
schaft in der Bischofskonferenz endet, wenn das Mitglied aus dem Amt ausscheidet, aus dem 
es in die Bischofskonferenz entsandt worden ist. Satz 2 gilt entsprechend für das stellver-
tretende Mitglied. 

 

Artikel 11 
 
(1) Alle Mitglieder der Bischofskonferenz haben je eine Stimme. 

(2) Die Bischofskonferenz ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mit-
glieder anwesend ist. Die Bischofskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung. In ihr kann 
bestimmt werden, dass der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin, dessen oder deren 
Stellvertretung und ein weiteres von der Bischofskonferenz zu bestimmendes Mitglied unter 
Vorsitz des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin die Geschäfte der Bischofs-
konferenz führen, wenn diese nicht versammelt ist. 

(3) Die Bischofskonferenz kann Bischöfe und Bischöfinnen lutherischer Kirchen, die der Ver-
einigten Kirche nicht angehören, zu ihren Sitzungen einladen. 

 
Artikel 12 

 
(1) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin ist der oder die erste Geistliche der Ver-
einigten Kirche. Er oder sie hat das Recht, auf allen Kanzeln der Vereinigten Kirche zu 
predigen. Er oder sie kann Hirtenbriefe erlassen. 

(2) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin führt den Vorsitz in der Kirchenleitung 
und in der Bischofskonferenz. Er oder sie vertritt die Vereinigte Kirche. Er oder sie hat die von 
den verfassungsmäßigen Organen der Vereinigten Kirche beschlossenen Kirchengesetze zu 
verkünden. 
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Artikel 13 

 
(1) Die Generalsynode wählt aus der Mitte der Bischofskonferenz einen Bischof oder eine 
Bischöfin zum Leitenden Bischof oder zur Leitenden Bischöfin. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. 

(2) Zur Vorbereitung der Wahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin wird ein 
Bischofswahlausschuss gebildet. Er besteht aus zwei Mitgliedern der Bischofskonferenz und 
fünf Mitgliedern der Generalsynode, unter ihnen ein ordiniertes Mitglied; alle Mitglieder müssen 
unterschiedlichen Gliedkirchen angehören. Die Bischofskonferenz und die Generalsynode 
wählen die von ihnen zu entsendenden Mitglieder des Ausschusses; die Generalsynode wählt 
nach der Bischofskonferenz. Der Ausschuss ist jeweils nach der Wahl eines Leitenden 
Bischofs oder einer Leitenden Bischöfin neu zu bilden. Er wählt einen Vorsitzenden oder eine 
Vorsitzende und bestimmt seine Geschäftsordnung. 

(3) Vor der Tagung, auf der die Wahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin 
ansteht, leitet der Bischofswahlausschuss der Bischofskonferenz einen Nominierungs-
vorschlag zu, der zwei Namen von Mitgliedern der Bischofskonferenz enthalten soll. Die 
Bischofskonferenz teilt diesen Vorschlag der Generalsynode mit; sie kann dabei den Namen 
eines weiteren Mitglieds der Bischofskonferenz hinzufügen. 

(4) Bei der Wahl müssen zwei Drittel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode 
anwesend sein. Die Wahl wird mit Stimmzetteln vorgenommen. Gewählt ist, wer die Mehrheit 
der Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder auf sich vereinigt. Kommt die Wahl weder 
im ersten noch in einem zweiten Wahlgang zustande, so treten Bischofskonferenz und Gene-
ralsynode zu einer Aussprache in gemeinsamer, nichtöffentlicher Sitzung zusammen. Auf-
grund der Aussprache legt der Bischofswahlausschuss nach gemeinsamer Erörterung mit der 
Bischofskonferenz der Generalsynode erneut einen Wahlvorschlag vor. 

(5) Die Wiederwahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin ist zulässig. 

 

Artikel 14 
 
(1) Mit der Annahme der Wahl übernimmt der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin 
den Vorsitz in der Kirchenleitung und in der Bischofskonferenz. Die Einführung in das Amt soll 
möglichst noch während der Dauer der Tagung der Generalsynode stattfinden. 

(2) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin wird von dem Bischof oder der Bischöfin 
mit dem höchsten Dienstalter nach der Ordnung der Agende in das Amt eingeführt. 

(3) Die Amtszeit des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin beginnt mit dem Tage, 
an dem der oder die Gewählte die Wahl durch die Generalsynode annimmt. Nach Ablauf der 
Amtszeit führt der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin die Amtsgeschäfte bis zum 
Amtsantritt eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin weiter. Tritt der Leitende Bischof oder 
die Leitende Bischöfin zurück, so wird das Amt bis zu einer Neuwahl durch den Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin wahrgenommen. Das Gleiche gilt für den Todesfall. 

(4) Nach jeder Wahl des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin wählt die Bischofs-
konferenz aus ihrer Mitte einen Bischof oder eine Bischöfin als dessen oder deren Stellvertre-
tung. Die Wiederwahl des bisherigen Stellvertreters oder der bisherigen Stellvertreterin ist zu-
lässig. Tritt der Stellvertreter oder die Stellvertreterin des Leitenden Bischofs oder der Leiten-
den Bischöfin zurück, so wählt die Bischofskonferenz bei ihrer nächsten Sitzung einen neuen 
Stellvertreter oder eine neue Stellvertreterin. Das Gleiche gilt für den Todesfall. 

(5) Tritt außer dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin auch dessen oder deren 
Stellvertretung zurück, so vertritt bis zur Neuwahl der Bischof oder die Bischöfin mit dem höch-
sten Dienstalter. 
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Artikel 15 
 
(1) Die Generalsynode ist das gesetzgebende Organ der Vereinigten Kirche. Sie hat die 
Gesetzgebung nach Maßgabe der Artikel 24 und 24a. Kundgebungen erlässt sie im Beneh-
men mit der Bischofskonferenz. 

(2) Die Generalsynode wird alle 6 Jahre neu gebildet. Sie tritt in der Regel einmal im Jahr zu 
einer ordentlichen Tagung zusammen. Außerordentliche Tagungen müssen stattfinden auf 
Verlangen der Kirchenleitung, der Bischofskonferenz oder eines Drittels der gesetzlichen Zahl 
der Mitglieder der Generalsynode. Die Amtszeit der Generalsynode beginnt mit dem ersten 
Zusammentritt und endet mit dem ersten Zusammentritt der nächsten Synode, der frühestens 
70 und spätestens 73 Monate nach Beginn der Amtszeit stattfinden soll. 

(3) Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben kann die Generalsynode ständige und nicht-
ständige Ausschüsse einsetzen. Ständige Ausschüsse führen ihre Arbeit auch außerhalb der 
Tagungen und auch nach Ablauf der Wahlperiode bis zum Zusammentreten der neuen Gene-
ralsynode fort. 
 

Artikel 16 
 
(1) Die Mitglieder der Generalsynode müssen evangelisch-lutherischen Bekenntnisses sein. 
Die ordinierten Mitglieder müssen das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 
Sakramentsverwaltung haben und dürfen nicht zugleich der Bischofskonferenz angehören. 
Die Mitglieder der Generalsynode sind unbeschadet der Bestimmungen in den Absätzen 8 
und 9 zugleich Mitglieder der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

(2) Die Generalsynode besteht aus 50 Mitgliedern, von denen 

1. 38 Mitglieder gemäß Absatz 3 von den synodalen Organen der Gliedkirchen gewählt 
werden 

 und 
2. 12 Mitglieder gemäß Absatz 4 vom Leitenden Bischof oder von der Leitenden Bischöfin 

berufen werden.  

Der Anteil der ordinierten Mitglieder zum Zeitpunkt der Wahl oder Berufung beträgt unter den 
nach Satz 1 Nr. 1 zu Wählenden 15 Mitglieder, unter den nach Satz 1 Nr. 2 zu Berufenden drei 
Mitglieder. 

(3) Es wählen  

1. die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers  10 Mitglieder, 

 davon vier ordinierte;  

2. die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern  9 Mitglieder, 

 davon drei ordinierte;  

3. die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland  9 Mitglieder, 

 davon drei ordinierte;  

4. die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens  4 Mitglieder, 

 davon zwei ordinierte;  

5. die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland  2 Mitglieder, 

 davon ein ordiniertes;  

6. die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig  2 Mitglieder, 

 davon ein ordiniertes;  

7. die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe  2 Mitglieder, 

 davon ein ordiniertes. 
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(4) Die Kirchenleitung unterbreitet im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz dem Rat der 
Evangelischen Kirche in Deutschland für die Berufung von Mitgliedern in die Synode der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland Vorschläge. Die Vorgeschlagenen sollen Mitglied einer Glied-
kirche der Vereinigten Kirche sein. Aus den vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Berufenen beruft der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin die Mitglieder gemäß 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 in die Generalsynode. 

(5) Unter den gemäß Absatz 3 Nr. 1 bis 4 gewählten Mitgliedern muss jeweils mindestens 
eines, unter den gemäß Absatz 4 Satz 3 berufenen Mitgliedern müssen mindestens vier sein, 
die am 1. Januar des Jahres, in dem die Amtszeit beginnt, das 27. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. 

(6) Die Mitglieder gehören der Generalsynode für deren Amtszeit an. Scheidet ein von einer 
Gliedkirche gewähltes Mitglied der Generalsynode während der Amtszeit durch Tod, Amts-
niederlegung, Wegfall einer Voraussetzung für die Wählbarkeit in die Generalsynode oder aus 
anderen Gründen aus der Generalsynode aus, so wählt das zuständige synodale Organ seiner 
Gliedkirche für die restliche Dauer der Wahlperiode ein neues Mitglied der Generalsynode. 
Beim Ausscheiden eines berufenen Mitglieds beruft der Leitende Bischof oder die Leitende 
Bischöfin ein neues Mitglied; dabei sind die Bestimmungen des Absatzes 4 sinngemäß anzu-
wenden. 

(7) Für jedes Mitglied der Generalsynode sind gemäß den Bestimmungen der Absätze 2 bis 6 
zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen zu wählen beziehungsweise zu berufen, die in der 
dabei festzulegenden Reihenfolge bei vorübergehender Verhinderung des Mitglieds für die 
Dauer einer Tagung oder bei vorzeitigem Ausscheiden bis zur Nachbesetzung in die General-
synode eintreten.  

(8) Evangelisch-lutherische Kirchen, die nach Artikel 1 Absatz 4 in die Vereinigte Kirche auf-
genommen werden oder ihre Mitgliedschaft nach Artikel 1 Absatz 6 in der Vereinigten Kirche 
fortsetzen, entsenden bis zu einer Neubildung der Generalsynode zusätzlich die Mitglieder, 
die sie in die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland entsenden. 

(9) Evangelisch-lutherische Kirchen, die nach Artikel 1 Absatz 5 in die Vereinigte Kirche auf-
genommen werden, wählen bis zu einer Neubildung der Generalsynode zusätzlich so viele 
Synodale, wie ihrer Seelenzahl anteilmäßig zukommen. Das Nähere bestimmt die Kirchen-
leitung im Benehmen mit der Bischofskonferenz. In diesem Falle muss mit Wirkung von der 
nächsten Amtszeit an eine neue Verteilung der Mitglieder auf die einzelnen Gliedkirchen durch 
Kirchengesetz festgesetzt werden. 

(10) Spätestens drei Monate vor dem Beginn der Amtszeit der neuen Generalsynode sollen 
die Gliedkirchen die Mitglieder nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 wählen; sodann sind die Mitglieder 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 zu berufen Die neue Generalsynode wird durch die Kirchenleitung 
zu ihrer ersten Tagung einberufen und von dem oder der Vorsitzenden der Kirchenleitung er-
öffnet. Unter dessen oder deren Leitung wählt sie den Präsidenten oder die Präsidentin. Die 
weiteren ordentlichen oder außerordentlichen Tagungen werden von dem Präsidenten oder 
der Präsidentin der Generalsynode nach Fühlungnahme mit der Kirchenleitung einberufen. 
Am Sonntag vor Beginn einer Tagung der Generalsynode soll im Gottesdienst der Kirchen-
gemeinden aller Gliedkirchen eine Fürbitte in das Kirchengebet aufgenommen werden. 

(11) Die Mitglieder werden nach der Ordnung der Agende verpflichtet. 

 
Artikel 17 

 
(1) Die Generalsynode wählt ein Präsidium, bestehend aus dem Präsidenten oder der Präsi-
dentin, der oder die nicht aus der Gruppe der ordinierten Mitglieder gewählt werden soll, einem 
ersten Vizepräsidenten oder einer ersten Vizepräsidentin, einem zweiten Vizepräsidenten 
oder einer zweiten Vizepräsidentin und zwei beisitzenden Mitgliedern. 
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(2) Die Generalsynode ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl 
ihrer Mitglieder anwesend ist. Durch Kirchengesetz können der Anwesenheit ausnahmsweise 
andere Formen der Teilnahme an einer Tagung der Generalsynode gleichgestellt werden.  

(3) Die Generalsynode gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(4) Die Generalsynode kann beschließen, dass Mitglieder von Synoden lutherischer Kirchen, 
die der Vereinigten Kirche nicht angehören, für die Dauer einer Amtszeit an den Tagungen der 
Generalsynode als ständige Gäste mit beratender Stimme teilnehmen. 

(5) Die Mitglieder der Bischofskonferenz nehmen an den Tagungen der Generalsynode teil 
und haben das Recht, nach jedem Redebeitrag das Wort zu ergreifen. 

(6) Mitglieder der Kirchenleitung, die stellvertretende Mitglieder der Generalsynode sind, 
nehmen an den Tagungen der Generalsynode mit beratender Stimme teil. 

 
Artikel 18 

 
(1) Die Kirchenleitung leitet die Vereinigte Kirche. Sie ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht 
anderen Organen beigelegt sind. Sie erstattet der Generalsynode bei jeder Tagung einen 
Tätigkeitsbericht, der zu besprechen ist. 

(2) Die Kirchenleitung kann Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen, die der nächsten 
Generalsynode vorzulegen sind. Diese kann sie abändern oder aufheben. Eine verfassungs-
ändernde Verordnung mit Gesetzeskraft darf nur zur Sicherung der Erfüllung der Aufgaben 
der Kirche nach dieser Verfassung und bei zwingender Notwendigkeit erlassen werden. 
Artikel 24 Absätze 4, 5 und 8 finden insoweit keine Anwendung. Eine solche Verordnung 
bedarf der Zustimmung der Bischofskonferenz. Ihre Geltung kann auf den Bereich mehrerer 
Gliedkirchen begrenzt werden. Artikel 24 Absatz 7 findet entsprechende Anwendung. 

 
Artikel 19 

 
(1) Die Kirchenleitung besteht aus dem Leitenden Bischof als Vorsitzendem oder der Leiten-
den Bischöfin als Vorsitzender, seiner oder ihrer Stellvertretung, einem weiteren Mitglied der 
Bischofskonferenz, dem Präsidenten oder der Präsidentin der Generalsynode und neun von 
der Generalsynode aus dem Kreise ihrer Mitglieder und deren Stellvertretern oder Stellvertre-
terinnen zu wählenden Mitgliedern, von denen nicht mehr als drei ordinierte Mitglieder oder 
Stellvertreter oder Stellvertreterinnen für ordinierte Mitglieder sein dürfen. 

(2) Für das weitere Mitglied der Bischofskonferenz wählt diese einen ersten Stellvertreter 
oder eine erste Stellvertreterin und einen zweiten Stellvertreter oder eine zweite Stellvertrete-
rin. Der Präsident oder die Präsidentin der Generalsynode wird durch den ersten Vizepräsi-
denten oder die erste Vizepräsidentin bzw. den zweiten Vizepräsidenten oder die zweite Vize-
präsidentin vertreten. Für die Mitglieder der Generalsynode wählt diese sechs stellvertretende 
Mitglieder, von denen nicht mehr als zwei ordinierte Mitglieder sein dürfen; sie treten in der 
Reihenfolge der bei ihrer Wahl erhaltenen Stimmenzahl, bei gleicher Stimmenzahl nach dem 
Alphabet ein, und zwar getrennt nach der Gruppe, für die sie gewählt sind. 

(3) Die stellvertretenden Mitglieder treten zu den Sitzungen der Kirchenleitung nur hinzu, 
wenn ein Vertretungsfall vorliegt. Sie erhalten jedoch die Sitzungsunterlagen und -nieder-
schriften. 

(4) Bei der Zusammensetzung der Kirchenleitung soll darauf Bedacht genommen werden, 
dass ihr aus jeder Gliedkirche ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied angehört. 

(5) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder und des Präsidenten oder der Präsidentin der 
Generalsynode beträgt 6 Jahre. Sie bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amte. Scheidet 
ein gewähltes Mitglied während der Amtszeit aus, so tritt das an nächster Stelle stehende 
stellvertretende Mitglied an dessen Stelle. 
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Artikel 20 

 
(1) Die Kirchenleitung tritt nach Bedarf, mindestens aber vierteljährlich auf Einladung des 
Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin zu Sitzungen zusammen. Sie muss ein-
berufen werden, wenn drei Mitglieder es beantragen. Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, 
wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder anwesend ist. Die Kirchenleitung gibt sich 
eine Geschäftsordnung. In ihr kann bestimmt werden, dass der Leitende Bischof oder die 
Leitende Bischöfin und zwei weitere von der Kirchenleitung zu bestimmende Mitglieder unter 
Vorsitz des Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin die Geschäfte der Kirchenleitung 
führen, wenn diese nicht versammelt ist. 

(2) Die Kirchenleitung kann bestimmte Aufgaben und Verwaltungsangelegenheiten allgemein 
oder im einzelnen Falle dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland übertragen, 
wobei ihr das Recht vorbehalten bleibt, jeden Einzelfall wieder an sich zu ziehen. 

(3) Beschlüsse werden, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehr-
heit der Stimmen der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder gefasst. Wahlen werden, 
soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist, durch Stimmzettel oder Handzeichen 
vorgenommen; gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist die 
Wahl zu wiederholen; bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(4) In eiligen Fällen kann der oder die Vorsitzende Entscheidungen treffen, die jedoch der 
Bestätigung der Kirchenleitung bedürfen. 

(5) Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD und dessen oder deren ständige 
Vertretung nehmen an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. Sofern beide nicht rechts-
kundig sind, nimmt ein juristischer Referent oder eine juristische Referentin des Amtsbereichs 
der VELKD an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. 

 
Artikel 21 

 
(1) Die Organe der Vereinigten Kirche bedienen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbe-
sondere in Angelegenheiten der kirchlichen Verwaltung, des Kirchenamts der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Hierzu schließt die Vereinigte Kirche einen Vertrag mit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der der Zustimmung der Generalsynode bedarf. 

(2) In Angelegenheiten der Vereinigten Kirche ist das Kirchenamt an ihr Recht sowie an die 
Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe gebunden. 

(3) Innerhalb des Kirchenamts wird ein Amtsbereich der VELKD gebildet, in dem die nach 
dem Selbstverständnis der Vereinigten Kirche erforderlichen Aufgaben wahrgenommen 
werden. Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der Vereinigten Kirche ist zugleich theo-
logischer Vizepräsident oder theologische Vizepräsidentin des Kirchenamts. Er oder sie führt 
die Amtsbezeichnung „Leiter des Amtsbereichs der VELKD“ oder „Leiterin des Amtsbereichs 
der VELKD“. Seine oder ihre Berufung und die Ausübung der Dienstaufsicht über ihn oder sie 
bedürfen des Einvernehmens mit der Kirchenleitung. Vor der Berufung ist die Bischofs-
konferenz anzuhören. In Angelegenheiten der Vereinigten Kirche unterliegt der Amtsbereichs-
leiter oder die Amtsbereichsleiterin der Fachaufsicht der Kirchenleitung. Die Aufgabenerfüllung 
der im Amtsbereich der VELKD tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, insbesondere die 
Ausübung der Fachaufsicht, ist so zu regeln, dass die Bindung nach Absatz 2 gewährleistet 
ist. 
 

Artikel 21a 
 
(1) Die Vereinigte Kirche ist Anstellungsträgerin der Pfarrer oder Pfarrerinnen, Kirchen-
beamten oder Kirchenbeamtinnen sowie der sonstigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die 
nicht im Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland tätig sind. Diese werden von 
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der Vereinigten Kirche berufen oder angestellt. Die Berufungen oder Anstellungen dürfen nur 
im Rahmen des von der Generalsynode zu beschließenden Stellenplanes erfolgen. 

(2) Die Kirchenleitung führt die Dienst- und die Fachaufsicht. 

 

Artikel 22 
 
Ein kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet über alle Rechtsfragen, die 
sich aus der Verfassung der Vereinigten Kirche ergeben. Die Zusammensetzung und das Ver-
fahren regelt ein Kirchengesetz. 

 
Artikel 23 

 
Für Angelegenheiten der Lehre wird ein Spruchkollegium gebildet, das auch von Gliedkirchen 
in Anspruch genommen werden kann. Die Zusammensetzung und das Verfahren regelt ein 
Kirchengesetz. 

 
Artikel 24 

 
(1) Kirchengesetze kommen durch übereinstimmende Beschlüsse der Generalsynode und 
der Bischofskonferenz zustande. 

(2) Entwürfe zu Kirchengesetzen können von der Kirchenleitung, aus der Mitte der Bischofs-
konferenz oder aus der Mitte der Generalsynode vorgelegt werden. Sie müssen den vollstän-
digen Text des Gesetzes mit Begründung enthalten und in den beiden letzten Fällen jeweils 
von mindestens zwölf Mitgliedern der Generalsynode oder von mindestens fünf Mitgliedern 
der Bischofskonferenz unterschrieben sein. Die Gesetzentwürfe gehen mit einer Stellung-
nahme der Kirchenleitung zunächst an die Bischofskonferenz und dann mit den etwa 
beschlossenen Änderungen an die Generalsynode. Beschlussfassungen über Gesetzes-
vorlagen bedürfen einer zweimaligen Beratung. Die zweite Beratung kann frühestens am Tage 
nach Abschluss der ersten Beratung stattfinden. 

(3) Zu Entwürfen von Kirchengesetzen mit Wirkung für die Gliedkirchen ist vor Zuleitung an 
die Generalsynode den Gliedkirchen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Kommen übereinstimmende Beschlüsse von Bischofskonferenz und Generalsynode nicht 
zustande, so erlangt der Entwurf auch ohne Zustimmung der Bischofskonferenz Gesetzes-
kraft, wenn die Generalsynode in einer mindestens sechs Monate später stattfindenden 
Sitzung ihren Beschluss mit verfassungsändernder Mehrheit aufrechterhält. 

(5) Änderungen der Verfassung bedürfen außer dem zustimmenden Beschluss der Bischofs-
konferenz in der Schlussabstimmung der zweiten Lesung der Zustimmung von zwei Dritteln 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder der Generalsynode. Zwischen beiden Beschlüssen muss 
eine Frist von mindestens 24 Stunden liegen. 

(6) Das Bekenntnis ist nicht Gegenstand der Gesetzgebung. 

(7) Verordnungen der Kirchenleitung mit Gesetzeskraft können durch einfachen Mehrheits-
beschluss der Generalsynode außer Kraft gesetzt werden. 

(8) Eines Kirchengesetzes bedarf es 

a) zur Änderung oder Aufhebung eines Kirchengesetzes der Vereinigten Kirche, 
b) zur Regelung aller Angelegenheiten, die bisher in einer Gliedkirche durch Gesetze ge-

regelt waren, 
c) zur Einführung oder Abschaffung regelmäßig wiederkehrender Feiertage. 

(9) Die von der Bischofskonferenz und der Generalsynode beschlossenen und vom Leiten-
den Bischof oder der Leitenden Bischöfin vollzogenen Kirchengesetze werden im Amtsblatt 
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veröffentlicht. Sie treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, am 14. Tage nach dem Tage der 
Veröffentlichung in Kraft. 

 
Artikel 24a 

 
Die Bestimmungen des Artikels 24 gelten sinngemäß für die Zustimmung und das Außerkraft-
setzen von Gesetzen nach Artikel 10a der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. 

 
Artikel 25 

 
(1) Ordnungen gemäß Artikel 5 kommen nach Beratung in den Gliedkirchen durch überein-
stimmende Beschlüsse der Generalsynode und der Bischofskonferenz zustande. 

(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Artikels 24 Absätze 2 bis 4, 6 und 9 entsprechend. 

 
Artikel 26 

 
(1) Der Haushaltsplan der Vereinigten Kirche und ihrer Einrichtungen wird von der General-
synode für jedes Haushaltsjahr durch Kirchengesetz beschlossen. 

(2) Den Umlageschlüssel setzt die Generalsynode durch Beschlussfassung fest, aushilfs-
weise beim Eintritt erheblicher Änderungen bis zum nächsten Zusammentreten der General-
synode die Kirchenleitung. 

(3) Die Rechnungslegung obliegt dem Amtsbereich der VELKD. Die Prüfung der Rechnungen 
erfolgt durch den Finanzausschuss der Generalsynode. Die Entlastung wird durch die 
Generalsynode erteilt. Für den Fall, dass die Generalsynode nicht jährlich zusammentreten 
kann, erfolgt die Entlastung durch den Finanzausschuss. 

(4) Das Nähere über das Haushalts-, Umlagen- und Kassenwesen wird von der Kirchen-
leitung durch Verordnung geregelt. 

 
Abschnitt IV 

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Artikel 27 
 
Diese Verfassung tritt am 31. Dezember 1948 in Kraft, sofern mindestens drei Gliedkirchen 
die Ratifikationsurkunden bei dem Vorsitzenden des Rates der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands hinterlegt haben. 

 

 

 
  Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 8. Juli 1948. 

 Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich aus den Änderungsgesetzen, wie sie in 
der der Neubekanntmachung vorangestellten Bekanntmachung vom 1. November 1978 (ABl. VELKD Bd. V 
S. 123) verzeichnet sind.  



2 VO mit Gesetzeskraft über besondere Tagungsformen 1 

Verordnung der Kirchenleitung 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit Gesetzeskraft 
über die Festlegung besonderer Tagungsformen der Generalsynode der VELKD 

 

Vom 30. September 2020 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 651) 
 
 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat 
mit Zustimmung der Bischofskonferenz aufgrund des Artikels 18 Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 24 Absatz 1 der Verfassung der VELKD die folgende Verordnung mit 
Gesetzeskraft beschlossen: 

§ 1 
 

Der Anwesenheit eines Mitglieds der Generalsynode steht die Teilnahme mittels gleich-
zeitiger Bild- und Tonübertragung gemäß Artikel 17 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung 
gleich, wenn  
1. diese Form der Teilnahme wegen besonderer Umstände erforderlich ist, damit die 

Generalsynode ihre Aufgaben erfüllen kann,  
2. sichergestellt ist, dass  

a) die Identität der teilnehmenden Mitglieder der Generalsynode überprüft werden 
kann,  

b) die Mitglieder der Generalsynode ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen 
können, einschließlich einer nach geltendem Recht geheimen Stimmabgabe,  

c) jedes teilnehmende Mitglied der Generalsynode sein Mandat für die gesamte Dauer 
der Tagung wahrnimmt, 

d) die Durchführung der Tagung auch im Übrigen dem geltenden Recht und der 
Geschäftsordnung entspricht,  

e) die Öffentlichkeit der Tagung nach Maßgabe der Geschäftsordnung zumindest in 
Form einer gleichzeitigen oder geringfügig zeitversetzten Bild- und Tonübertragung 
gewährleistet ist,  

f) die Bedingungen für den Schutz des Persönlichkeitsrechts und des Datenschutzes 
beachtet werden und  

3. das Präsidium der Generalsynode im Benehmen mit der Kirchenleitung die Voraus-
setzungen nach Nummer 1 und 2 für eine Tagung der Generalsynode festgestellt hat. 

 

§ 2  
 

(1) Das Präsidium hat dem Beschluss nach § 1 Nummer 3 eine Begründung beizu-
fügen, aus der insbesondere die besonderen Umstände nach § 1 Nummer 1 hervor-
gehen. Es kann die Gleichstellung der durch Bild- und Tonübertragung vermittelten Teil-
nahme mit der Anwesenheit nach § 1 unter Bedingungen stellen und auf die Teilnahme 
von Mitgliedern der Generalsynode beschränken, für welche näher zu bestimmende 
Voraussetzungen gegeben sind. Es trifft die nötigen Vorkehrungen, um die Voraus-
setzungen nach § 1 Nummer 2 sicherzustellen. 

(2) Die Geschäftsordnung der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands trifft nähere Bestimmungen über die der Anwesenheit nach § 1 
gleichgestellte Teilnahme. Im Übrigen sind die Regelungen der Geschäftsordnung ent-
sprechend anzuwenden. Das Präsidium kann mit dem Beschluss nach § 1 Nummer 3 
von der Geschäftsordnung abweichende Regelungen treffen, die der Zustimmung der 
Generalsynode zu Beginn der Tagung bedürfen. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt am 30. September 2020 in Kraft.  
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Geschäftsordnung der Generalsynode 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

 
Vom 7. November 2022 

(ABl. VELKD Bd. VIII S. 22) 
 
 
Gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Verfassung hat sich die Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands folgende Geschäftsordnung gegeben: 

I. Tagungen der Generalsynode 

§ 1 
Einberufung 

(1) Die Generalsynode tritt in der Regel einmal jährlich zusammen. 

(2) Zeitpunkt und Ort der Tagung bestimmt das Präsidium im Benehmen mit der Kirchen-
leitung und dem Präsidium der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Gene-
ralsynode ist binnen zwei Monaten einzuberufen, wenn die Kirchenleitung, die Bischofskonfe-
renz oder ein Drittel der Mitglieder der Generalsynode es verlangen (Artikel 15 Absatz 2 der 
Verfassung). 

(3) Das Präsidium bereitet die Tagung der Generalsynode im Benehmen mit der Kirchen-
leitung vor.  

(4) Nach Maßgabe der dafür geltenden kirchengesetzlichen Bestimmungen kann das Präsi-
dium im Einvernehmen mit der Kirchenleitung in begründeten Ausnahmefällen über eine ab-
weichende Art der Durchführung der Tagung entscheiden. In diesem Fall ist sicherzustellen, 
dass  

a) die Identität der teilnehmenden Mitglieder der Generalsynode überprüft werden kann, 

b) die Mitglieder der Generalsynode ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können, 
einschließlich einer nach geltendem Recht geheimen Stimmabgabe, 

c) jedes teilnehmende Mitglied der Generalsynode sein Mandat für die gesamte Dauer der 
Tagung wahrnimmt, 

d) die Durchführung der Tagung auch im Übrigen dem geltenden Recht und der Geschäfts-
ordnung entspricht, 

e) die Öffentlichkeit der Tagung nach Maßgabe der Geschäftsordnung zumindest in Form 
einer gleichzeitigen oder geringfügig zeitversetzten Bild- und Tonübertragung gewähr-
leistet ist und  

f) die Bedingungen für den Schutz des Persönlichkeitsrechts und den Datenschutz beach-
tet werden. 

(5) Die Generalsynode wird zu Beginn ihrer Amtszeit von der Kirchenleitung einberufen und 
bis zur Neuwahl des Präsidiums von dem oder der Vorsitzenden der Kirchenleitung geleitet.  

§ 2 
Einladung 

(1) Der Präsident oder die Präsidentin lädt die Mitglieder der Generalsynode und die anderen 
zur Teilnahme an der Tagung Berechtigten unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung und 
der voraussichtlichen Dauer der Tagung frühzeitig, mindestens einen Monat vor Tagungs-
beginn, ein. Die Frist kann von dem Präsidenten oder der Präsidentin verkürzt werden; die 
Zustimmung des Präsidiums soll dazu eingeholt werden. Vorlagen sollen den Teilnehmern 
und Teilnehmerinnen spätestens zwei Wochen vor der Tagung zugehen. 
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(2) Die Einladung und die Vorlagen können den Mitgliedern und den anderen zur Teilnahme 
an der Tagung Berechtigten auf dem Postweg, per E-Mail oder durch Versendung eines Hin-
weises auf ihre elektronische Abrufbarkeit zugehen.  

(3) Über die Einladung von Gästen entscheidet das Präsidium im Benehmen mit der Kirchen-
leitung. Der Präsident oder die Präsidentin lädt die Gäste ein.  

§ 3 
Teilnahme 

(1) Mitglieder der Generalsynode, die verhindert sind, an der Tagung teilzunehmen, haben 
dies der Geschäftsstelle der Generalsynode so frühzeitig mitzuteilen, dass ein stellvertreten-
des Mitglied eingeladen werden kann. Der Eintritt eines stellvertretenden Mitglieds für einen 
Teil der Tagung ist nicht zulässig; der Präsident oder die Präsidentin kann Ausnahmen zu-
lassen. Zur Teilnahme berechtigt ist das eingeladene Mitglied, im Falle seiner Verhinderung 
das an seiner Stelle eingeladene stellvertretende Mitglied. 

(2) Ein Mitglied, das die Tagung vorzeitig verlassen oder den Sitzungen zeitweise fernbleiben 
will, stellt hierüber Einvernehmen mit dem Präsidenten oder der Präsidentin her. 

(3) Die Mitglieder der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung (Artikel 17 Absatz 5 und 6 
der Verfassung) sowie der Leiter oder die Leiterin und die Referenten und Referentinnen des 
Amtsbereichs der VELKD nehmen an den Verhandlungen teil.  

(4) Die Generalsynode kann beschließen, dass Mitglieder von Synoden lutherischer Kirchen, 
die der Vereinigten Kirche nicht angehören, für die Dauer einer Amtszeit an den Tagungen der 
Generalsynode als ständige Gäste mit beratender Stimme teilnehmen (Artikel 17 Absatz 4 der 
Verfassung). 

§ 4 
Eröffnung, Beschlussfähigkeit 

(1) Zu Beginn ihrer Tagungen feiert die Generalsynode einen öffentlichen Gottesdienst. Jeder 
Sitzungstag wird mit einer Andacht eröffnet und mit Andacht oder Gebet geschlossen. 

(2) Die Mitglieder der Generalsynode werden in jeder Amtszeit nach der Ordnung der Agende 
auf ihr Amt verpflichtet (Artikel 16 Absatz 11 der Verfassung).  

(3) Die Generalsynode ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Zahl ihrer gesetz-
lichen Mitglieder anwesend ist (Artikel 17 Absatz 2 der Verfassung). In den Fällen des § 1 
Absatz 4 steht der Anwesenheit die Teilnahme mittels gleichzeitiger oder geringfügig zeitver-
setzter Bild- und Tonübertragung gleich. 

(4) Zu Beginn der Tagung erfolgt der Namensaufruf. Danach stellt der Präsident oder die 
Präsidentin die Beschlussfähigkeit fest. Diese Feststellung ist während einer Tagung nur zu 
wiederholen, wenn die Beschlussfähigkeit aus der Generalsynode bezweifelt wird.  

§ 5 
Konstituierung 

(1) Die erste Tagung zu Beginn einer neuen Amtszeit eröffnet der oder die Vorsitzende der 
Kirchenleitung (Artikel 16 Absatz 10 der Verfassung); als Beisitzende werden das an Lebens-
jahren jüngste und das älteste Mitglied der Generalsynode tätig.  

(2) Zur Vorbereitung der Wahl des Präsidiums entsenden die Gliedkirchen je eines der von 
ihnen gewählten Mitglieder der Generalsynode in einen vorläufigen Nominierungsausschuss. 

II. Plenarsitzungen 

§ 6 
Tagesordnung 
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(1) Die Generalsynode stellt zu Beginn der Tagung aufgrund der vorläufigen Tagesordnung 
die Tagesordnung fest. Sollen zusätzliche Tagesordnungspunkte aufgenommen werden, 
bedarf der Antrag der Unterstützung von zehn Generalsynodalen; seine Annahme bedarf der 
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Generalsynodalen.  

(2) Am Schluss jedes Sitzungstages ist der Arbeitsplan für den nächsten Sitzungstag 
bekanntzugeben. 

§ 7 
Öffentlichkeit; Aufnahmen in Bild und Ton 

(1) Die Generalsynode tagt öffentlich. Die Öffentlichkeit kann zusätzlich in Form einer gleich-
zeitigen oder geringfügig zeitversetzten Bild- und Tonübertragung sichergestellt werden. § 1 
Absatz 4 Satz 2 Buchstabe e) bleibt unberührt. 

(2) Aufnahmen in Bild und Ton sind erlaubt. Die Arbeitsfähigkeit der Generalsynode und ge-
heime Abstimmungen dürfen dadurch nicht beeinträchtigt werden. Das Präsidium kann die 
Aufnahmen untersagen. 

(3) Das Präsidium kann anordnen oder genehmigen, dass zulässig gefertigte Aufnahmen 
ganz oder teilweise zum elektronischen Abruf öffentlich bereitgestellt werden. 

(4) Die Generalsynode kann durch Beschluss die Öffentlichkeit für einzelne Beratungsgegen-
stände ausschließen. Der Antrag bedarf der Unterstützung von zehn Generalsynodalen. Über 
den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. 
Der Beschluss wird anschließend in öffentlicher Sitzung bekanntgegeben. An nichtöffentlichen 
Sitzungen nehmen außer den Generalsynodalen nur die Mitglieder der Kirchenleitung und der 
Bischofskonferenz sowie der Leiter oder die Leiterin und die Referenten und Referentinnen 
des Amtsbereichs der VELKD teil; ständige Gäste, beratende Personen und sonstige Gäste 
können durch Beschluss der Generalsynode zugelassen werden. Die Absätze 2 und 3 finden 
keine Anwendung. 

§ 8 
Bild- und Tonaufnahmen für die Niederschrift 

(1) Die Geschäftsstelle zeichnet die Beratungen der Generalsynode in vollem Umfang in Ton 
oder in Bild und Ton auf. Ersatzweise können die Aufnahmen aus der Bild- und Tonüber-
tragung gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 verwendet werden.  

(2) Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung werden nur auf Beschluss des Präsidiums aufge-
zeichnet. Diese Aufnahmen aus nichtöffentlichen Sitzungen stehen nur dem Präsidium für die 
Vorbereitung der Niederschrift zur Verfügung; sie sind anschließend zu löschen. 

§ 9 
Niederschrift 

(1) Über jede Tagung der Generalsynode wird auf Grundlage der Tonaufzeichnungen eine 
Niederschrift angefertigt. Sie muss die Tagesordnung, die Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
die Anträge, die Beschlüsse, die Wahlergebnisse, die Berichte und sonstigen Wortbeiträge 
enthalten.  

(2) Die Wortbeiträge in den Sitzungen der Generalsynode sollen im Wortlaut wiedergegeben 
werden. Rednern und Rednerinnen ist Gelegenheit zu geben, die Richtigkeit der Wiedergabe 
ihres Wortbeitrages binnen eines Monats zu überprüfen.  

(3) Die Niederschrift ist von dem Präsidenten oder der Präsidentin und einem weiteren Mit-
glied des Präsidiums zu unterzeichnen. 

§ 10 
Ordnungsbefugnisse 
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Der Präsident oder die Präsidentin übt während der Tagung das Hausrecht aus und trifft die 
für den ungestörten Ablauf notwendigen Anordnungen. Demonstrationen sowie das Auf-
stellen, Auslegen oder Verteilen von Schriften und Bildern in der Tagungsstätte sind nur mit 
Einwilligung des Präsidenten oder der Präsidentin zulässig. 

III. Beratungen, Abstimmungen und Wahlen 

§ 11 
Beratungsgegenstände 

(1) Beratungsgegenstand können sein Vorlagen aus der Mitte der Generalsynode, der Kir-
chenleitung, der Bischofskonferenz, des Amtsbereichs der VELKD sowie Themen, die sich die 
Generalsynode selbst stellt. 

(2) Schwerpunktthemen sollen rechtzeitig, spätestens sechs Monate vor der Tagung festge-
setzt werden, auf der sie behandelt werden sollen. 

(3) Gesetzentwürfe aus der Mitte der Generalsynode bedürfen der Unterstützung von min-
destens zwölf Generalsynodalen (Artikel 24 Absatz 2 der Verfassung). Das Präsidium legt sie 
der Kirchenleitung zur Abgabe einer Stellungnahme und Weiterleitung an die Bischofskonfe-
renz vor. Die Beratung über den Gesetzentwurf findet in der nächsten ordentlichen Tagung 
der Generalsynode statt. 

(4) Eingaben an die Generalsynode überweist das Präsidium dem zuständigen Ausschuss. 
Gegenstand der Beratung in der Generalsynode werden sie nur insoweit, als der Ausschuss 
sie der Generalsynode zur Beratung vorlegt. Das Präsidium soll die Beratung, auch nachdem 
die Tagesordnung gemäß § 6 festgestellt worden ist, auf die Tagesordnung einer laufenden 
Tagung setzen.  

§ 12 
Gesetzesberatung 

(1) Gesetzentwürfe sowie Entwürfe zur Beschlussfassung über Ordnungen gemäß Artikel 5 
und Artikel 25 der Verfassung, auch aus der Mitte der Generalsynode, werden durch die 
Kirchenleitung mit deren Stellungnahme und der Stellungnahme der Bischofskonferenz zur 
Beratung vorgelegt. Sie sind in zwei Beratungen zu behandeln (Artikel 24 Absatz 2 Satz 4 der 
Verfassung). 

(2) In der ersten Beratung kann nach der Einbringung des Gesetzentwurfes eine allgemeine 
Aussprache folgen. Sachanträge können gestellt werden; eine Abstimmung darüber findet 
nicht statt. Die erste Beratung endet mit der Verweisung an einen oder mehrere Ausschüsse; 
unterbleibt die Verweisung, gilt der Gesetzentwurf als abgelehnt. Wird die Vorlage an mehr als 
einen Ausschuss verwiesen, wird zugleich der federführende Ausschuss bestimmt. 

(3) Die zweite Beratung findet frühestens am Tag nach Abschluss der ersten Beratung statt 
(Artikel 24 Absatz 2 Satz 5 der Verfassung). Grundlage für die zweite Beratung ist die Vorlage 
des federführenden Ausschusses. Eine allgemeine Aussprache findet statt, wenn sie der Aus-
schuss empfohlen hat oder wenn sie von mindestens zehn Generalsynodalen verlangt wird. 
Über jede selbständige Bestimmung wird der Reihenfolge nach die Aussprache eröffnet und 
geschlossen. Änderungsanträge bedürfen der Unterstützung von mindestens fünf General-
synodalen. Der Berichterstatter oder die Berichterstatterin des federführenden Ausschusses 
hat Gelegenheit zum Schlusswort. Nach Schluss der Aussprache wird über jede selbständige 
Bestimmung abgestimmt. Soweit kein Widerspruch erhoben wird, kann auch außerhalb der 
Reihenfolge sowie über mehrere selbständige Bestimmungen gemeinsam abgestimmt 
werden. Die zweite Beratung endet mit der Schlussabstimmung. 

(4) In den Fällen der Artikel 24, 24a und 25 der Verfassung leitet der Präsident oder die 
Präsidentin die Gesetze nach ihrer Verabschiedung unverzüglich der Bischofskonferenz zu. 

§ 13 
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Sonstige Beratung 

Soweit die Generalsynode nicht etwas anderes beschließt, werden sonstige Vorlagen der 
Kirchenleitung oder der Bischofskonferenz sowie selbständige Anträge aus der Mitte der 
Generalsynode in zwei Beratungen behandelt. § 12 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend. Die 
zweite Beratung endet mit der Schlussabstimmung.  

§ 14 
Anträge 

(1) Jeder Generalsynodale kann in der Generalsynode Anträge stellen. 

(2) Sachanträge sind mündlich zu stellen und dem Präsidium in Textform zuzuleiten. Das 
Präsidium kann Ausnahmen zulassen oder bestimmen.  

(3) Anträge, die nicht andere Anträge ändern sollen (selbständige Anträge), bedürfen vor ihrer 
Behandlung in der abschließenden Beratung der Unterstützung von zehn Generalsynodalen. 
Sie werden frühestens an dem Tag behandelt, der auf den Tag der Einbringung folgt. Wird ein 
selbständiger Antrag bis dahin genügend unterstützt, wird er wie eine Vorlage behandelt; 
anderenfalls ist er erledigt. 

(4) Unselbständige Anträge können nur bis zum Schluss der Aussprache über ihren Gegen-
stand gestellt werden. 

(5) Anträge können zurückgenommen werden, bis sie zur Abstimmung gestellt sind. 

(6) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit gestellt werden. Über sie wird umgehend 
abgestimmt, nachdem höchstens zwei Generalsynodale dazu gehört worden sind. Anträge auf 
Schluss der Aussprache und Schließung der Rednerliste können nur von Generalsynodalen 
gestellt werden, die noch nicht zur Sache gesprochen haben. Wird Schluss der Aussprache 
oder Schließung der Rednerliste beantragt, sind die noch vorgemerkten Redner und Redne-
rinnen und die noch vorliegenden Anträge vor der Abstimmung der Generalsynode bekannt 
zu geben. 

§ 15 
Redeordnung 

(1) Rederecht haben die Generalsynodalen, die Mitglieder der Kirchenleitung und der 
Bischofskonferenz, der Leiter oder die Leiterin und die zuständigen Referenten und Referen-
tinnen des Amtsbereichs der VELKD, Beauftragte, Berichterstatter und Berichterstatterinnen 
sowie ständige Gäste gemäß § 3 Absatz 4. Sonstigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des 
Amtsbereichs der VELKD und des Kirchenamts der EKD kann der Präsident oder die Präsi-
dentin das Wort erteilen. 

(2) Wortmeldungen sind nach Aufruf des Tagesordnungspunktes zulässig, sie erfolgen durch 
Handaufheben oder in einer anderen durch den Präsidenten oder die Präsidentin bestimmten 
Form. Redner und Rednerinnen erhalten in der Regel in der Reihenfolge ihrer Meldungen das 
Wort, wenn nicht der Präsident oder die Präsidentin aus sachlichen Gründen davon ab-
weichend das Wort erteilt. Bei gleichzeitiger Wortmeldung bestimmt der Präsident oder die 
Präsidentin die Reihenfolge.  

(3) Der Präsident oder die Präsidentin kann Redeberechtigten nach Absatz 1 das Wort zu 
einer Zwischenbemerkung erteilen. Die Zwischenbemerkung soll unmittelbar nach dem Rede-
beitrag erfolgen, dem sie gilt. Sie darf zwei Minuten Dauer nicht übersteigen. Zwischen-
bemerkungen zu Zwischenbemerkungen sind nicht zulässig. Redner und Rednerinnen sollen 
Gelegenheit erhalten, in längstens zwei Minuten auf die Zwischenbemerkungen zu ihrem 
Redebeitrag einzugehen. 

(4) Mitglieder der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz, die namens der Kirchenleitung 
oder der Bischofskonferenz sprechen, erhalten das Wort auch außer der Reihe. 
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(5) Mit Zustimmung der Generalsynode kann der Präsident oder die Präsidentin Gästen zu 
bestimmten Beratungsgegenständen das Wort erteilen. Die Zustimmung ist nicht erforderlich 
für Sachvorträge oder Begrüßungsworte von Gästen, die eingeladen worden sind. 

(6) In der Beratung sprechen die Redner und Rednerinnen grundsätzlich frei, sie können 
jedoch Aufzeichnungen benutzen. 

(7) Der Präsident oder die Präsidentin kann Redner und Rednerinnen unterbrechen, sie zur 
Ordnung rufen und, wenn sie dies nicht beachten, ihnen das Wort entziehen. 

(8) Die Redezeit in der Aussprache beträgt längstens sechs Minuten. Durch Beschluss der 
Generalsynode kann sie weiter beschränkt oder verlängert werden. 

(9) Die Aussprache ist geschlossen, wenn der Präsident oder die Präsidentin nach Erledigung 
der Wortmeldungen dies feststellt oder wenn die Generalsynode auf Antrag den Schluss der 
Aussprache beschließt. 

§ 16 
Abstimmungen 

(1) Anträge sind von dem Präsidenten oder der Präsidentin so zu fassen, dass darüber mit 
Ja oder Nein abgestimmt werden kann. Liegen mehrere Anträge vor, so ist die Reihenfolge 
vor der Abstimmung anzukündigen. Zunächst wird über Änderungsanträge abgestimmt. Der 
weitergehende Antrag hat den Vorrang. Dann steht der Beratungsgegenstand, wie er sich aus 
der Aussprache und Beschlussfassung über Änderungsanträge ergeben hat, zur Abstimmung. 

(2) Gegen Fassung und Reihenfolge können nur sofort nach der Ankündigung Einwendungen 
erhoben werden; die Generalsynode entscheidet hierüber. 

(3) Bei allen Abstimmungen muss in der Reihenfolge gefragt werden: Ja – Nein – Enthaltun-
gen? Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist ein Antrag angenommen, wenn mehr gültige Ja-
Stimmen als gültige Nein-Stimmen abgegeben worden sind. 

(4) Über jeden Antrag wird gesondert abgestimmt. Wird das Stimmverhältnis von mindestens 
fünf Generalsynodalen angezweifelt, ordnet der Präsident oder die Präsidentin die Zählung 
an. Das Präsidium stellt das Ergebnis verbindlich fest. 

(5) Namentliche Abstimmung findet auf Verlangen von zehn Generalsynodalen statt. 

§ 17 
Kundgebungen 

(1) Anträge, eine Kundgebung nach Artikel 15 Absatz 1 Satz 3 der Verfassung zu erlassen, 
bedürfen der Unterstützung von zehn Generalsynodalen. Kundgebungen sind Beschlüsse, mit 
denen sich die Generalsynode an die Öffentlichkeit wendet. 

(2) Die Kundgebung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Generalsyno-
dalen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so kann die Generalsynode beschließen, dass über 
die Kundgebung erneut abgestimmt wird; in der zweiten Abstimmung genügt die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. 

(3) Bei der Bekanntmachung der Kundgebung ist das Benehmen mit der Bischofskonferenz 
und das Abstimmungsergebnis der Generalsynode anzugeben, wenn weniger als zwei Drittel 
der anwesenden Generalsynodalen für die Annahme gestimmt haben. 

§ 18 
Allgemeine Wahlen 

(1) Gewählt wird durch Stimmzettel; durch Handaufheben kann gewählt werden, wenn kein 
Widerspruch erfolgt und in einem Wahlgang nicht mehr Personen vorgeschlagen werden, als 
zu wählen sind. Das Präsidium kann bestimmen, dass die Wahl durch eine Stimmabgabe in 
elektronischer Form erfolgt, wenn das Wahlgeheimnis gewahrt und das Ergebnis überprüfbar 
ist. 
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(2) Wird in einem Wahlgang nur eine Person vorgeschlagen, gilt § 16 Absatz 3 entsprechend. 

(3) Werden in einem Wahlgang mehrere Personen vorgeschlagen, soll der Stimmzettel in der 
Regel die Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge enthalten. Stimmabgaben sind 
ungültig, wenn auf dem Stimmzettel mehr Personen bezeichnet sind, als in dem Wahlgang zu 
wählen sind, oder wenn sie Zusätze enthalten. Gewählt sind die vorgeschlagenen Personen, 
die die höchsten Stimmzahlen erhalten und die auf der Mehrzahl der gültigen Stimmzettel 
bezeichnet sind. Soweit diese Mehrheit nicht erreicht wird, findet ein zweiter Wahlgang als 
Stichwahl statt, bei dem für die noch zu wählenden Personen nicht mehr als die doppelte 
Anzahl von Kandidaten oder Kandidatinnen nach der Reihenfolge der im ersten Wahlgang 
erzielten Stimmen zur Wahl stehen; gewählt sind dann die Personen mit den höchsten Stimm-
zahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet eine Stichwahl, danach das Los. 

§ 19 
Fragestunde 

(1) Mitglieder der Generalsynode und zur Synodaltagung eingeladene stellvertretende Mit-
glieder können Fragen über Angelegenheiten der Vereinigten Kirche an die Kirchenleitung 
richten. 

(2) Die Fragen sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der Tagung der Generalsynode bei 
der Geschäftsstelle der Generalsynode einzureichen und von dort umgehend der Kirchen-
leitung zuzuleiten. 

(3) Die Kirchenleitung beantwortet die Fragen durch eines ihrer Mitglieder oder andere 
Beauftragte. 

(4) Auf jeder Tagung der Generalsynode ist eine Fragestunde vorzusehen. Nach Verlesung 
der Frage erhält die Kirchenleitung Gelegenheit zur mündlichen Antwort. Anschließend ist dem 
Fragesteller oder der Fragestellerin Gelegenheit zu zwei Zusatzfragen zu geben. Danach sind 
drei weitere Zusatzfragen aus der Mitte der Generalsynode zugelassen. Eine Aussprache 
findet nicht statt. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Fragen an das Präsidium der Generalsynode. 

IV. Präsidium 

§ 20 
Präsidium 

(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin, der oder die nicht der 
Gruppe der ordinierten Mitglieder angehören soll, einem ersten Vizepräsidenten oder einer 
ersten Vizepräsidentin, einem zweiten Vizepräsidenten oder einer zweiten Vizepräsidentin und 
zwei beisitzenden Mitgliedern (Artikel 17 Absatz 1 der Verfassung). Soweit ein beisitzendes 
Mitglied an der Mitwirkung im Präsidium verhindert ist, kann die Generalsynode eine Sitzungs-
vertretung wählen. 

(2) Die Generalsynode wählt auf ihrer ersten Tagung vor Beginn der Beratungen aus ihrer 
Mitte das Präsidium. Der Präsident oder die Präsidentin bedarf zur Wahl der Mehrheit der 
Stimmen der gesetzlichen Zahl der Mitglieder. Kommt in zwei Wahlgängen die erforderliche 
Mehrheit nicht zustande, so ist im dritten Wahlgang die Person gewählt, die im dritten Wahl-
gang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält.  

(3) Das Präsidium tritt auf Einladung des Präsidenten oder der Präsidentin oder auf Ver-
langen von wenigstens zwei seiner Mitglieder zusammen. 

(4) Das Präsidium beschließt die vorläufige Tagesordnung, den Arbeitsplan und besondere 
Arbeitsformen der Generalsynode. 

(5) Der Präsident oder die Präsidentin leitet die Generalsynode, führt ihre Geschäfte und ver-
tritt die Generalsynode nach außen, fertigt die Kirchengesetze sowie sonstige Beschlüsse aus 
und verkündet sie.  
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(6) Die weiteren Mitglieder des Präsidiums unterstützen den Präsidenten oder die Präsidentin 
in der Führung der Geschäfte, die Vizepräsidenten oder Vizepräsidentinnen auch in der 
Sitzungsleitung. 

(7) Nach Maßgabe der Geschäftsordnung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land nimmt der Präsident oder die Präsidentin oder ein Vizepräsident oder eine Vizepräsiden-
tin der Generalsynode an den Sitzungen des Präsidiums der Synode der EKD teil. 

(8) Ein Mitglied des Präsidiums der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland nimmt 
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Präsidiums der Generalsynode teil.  

(9) Das Präsidium soll einmal jährlich die Synodalpräsidenten und Synodalpräsidentinnen der 
Gliedkirchen der Vereinigten Kirche und des DNK/LWB zusammenrufen und sich mit diesen 
über die synodale Arbeit und die Arbeit in der Vereinigten Kirche und in den Gliedkirchen aus-
tauschen. 

V. Ausschüsse 

§ 21 
Ausschüsse 

(1) Zur Bearbeitung bestimmter Aufgaben bildet die Generalsynode für die Dauer der Amts-
zeit aus ihrer Mitte ständige Ausschüsse. Ihnen sollen mindestens fünf und nicht mehr als 
neun Mitglieder angehören. Diese Ausschüsse arbeiten auch außerhalb der Tagungen. Sie 
bestehen auch nach Ablauf der Amtszeit bis zum Zusammentreten der neuen Generalsynode 
fort, der Nominierungsausschuss jedoch nur bis zur Konstituierung des vorläufigen Nominie-
rungsausschusses gemäß § 5 Absatz 2. Die Ausschüsse bedienen sich bei ihrer Arbeit des 
Amtsbereichs der VELKD. 

(2) Ständige Ausschüsse sind: 

1. der Bischofswahlausschuss (Artikel 13 Absatz 2 der Verfassung), 
2. der Nominierungsausschuss, 
3. der Finanzausschuss, 
4. der Rechtsausschuss, 
5. der Gottesdienstausschuss, 
6. der Ökumene- und Catholicaausschuss, 
7. der Öffentlichkeitsausschuss. 

Die Generalsynode kann weitere ständige Ausschüsse bilden. Mitglieder der Generalsynode 
können nur einem ständigen Ausschuss außer dem Bischofswahlausschuss und dem Nomi-
nierungsausschuss angehören. 

(3) Im Nominierungsausschuss soll jede Gliedkirche vertreten sein. Dazu sollen die Mitglieder 
aus jeder Gliedkirche wenigstens einen Kandidaten oder eine Kandidatin vorschlagen.  

(4) Die Generalsynode kann nichtständige Ausschüsse bilden. Der Nominierungsausschuss 
koordiniert die Meldungen zu diesen Ausschüssen unter Berücksichtigung von Wünschen der 
Generalsynodalen. Der Präsident oder die Präsidentin bestimmt die Person, die den Aus-
schuss einberuft. 

(5) Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und 
einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende und teilen dies 
unverzüglich dem Präsidium mit. Der oder die Vorsitzende, bei Verhinderung der oder die 
stellvertretende Vorsitzende, beraumt die Sitzungen an, verteilt die Geschäfte und leitet die 
Sitzungen. Die Ausschüsse können aus ihrer Mitte Berichterstatter bestimmen. 

(6) Die Vorsitzenden der Ausschüsse geben Ort und Zeit der von ihnen anberaumten Sitzun-
gen dem Präsidenten oder der Präsidentin und dem Amtsbereich der VELKD bekannt. 
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(7) Die Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte ihrer Mitglieder an-
wesend sind. Sie fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit 
bedeutet Ablehnung. 

(8) Die Ausschüsse tagen nichtöffentlich. Die Mitglieder der Generalsynode, der Bischofs-
konferenz sowie der Leiter oder die Leiterin und die Referenten oder die Referentinnen des 
Amtsbereichs der VELKD sowie die ständigen Gäste können an den Sitzungen teilnehmen. 
Die Vorsitzenden der Ausschüsse können mit Zustimmung des Präsidenten oder der Präsi-
dentin zu den Sitzungen Gäste und beratende Personen einladen. Die Sätze 2 und 3 gelten 
nicht für den Nominierungsausschuss. 

(9) In Eilfällen oder wenn es zur Förderung der Angelegenheit sonst erforderlich ist, kann das 
Präsidium Vorlagen oder Eingaben einem Ausschuss unmittelbar, auch schon vor Beginn 
einer Tagung, überweisen. Die Generalsynode ist zu unterrichten. 

VI. Geschäftsstelle 

§ 22 
Geschäftsstelle 

(1) Die Aufgaben der Geschäftsstelle der Generalsynode werden vom Amtsbereich der 
VELKD wahrgenommen. 

(2) Die Geschäftsstelle erledigt in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der Synode der 
EKD die für die Vorbereitung und Durchführung der Tagungen erforderlichen Aufgaben. Sie 
sorgt für die Niederschrift gemäß § 9 und deren Veröffentlichung. 

VII. Reisekosten 

§ 23 
Reisekosten 

(1) Reisekosten erhalten 

1. Generalsynodale zur Teilnahme an Tagungen der Generalsynode, 

2. Mitglieder eines Ausschusses zur Teilnahme an dessen Sitzungen, 

3. Mitglieder des Präsidiums zur Teilnahme an dessen Sitzungen und zur Wahrnehmung 
weiterer Aufgaben für die Generalsynode, 

4. Generalsynodale, die mit Zustimmung des Präsidenten oder der Präsidentin Aufgaben 
für die Generalsynode, einen Ausschuss oder das Präsidium wahrnehmen, 

5. Generalsynodale, die auf Veranlassung oder Einladung des Präsidiums an Veranstal-
tungen teilnehmen.  

(2) Die Höhe der Reisekosten richtet sich nach den Festlegungen, die für die Durchführung 
der EKD-Synode gelten.  

VIII. Auslegung und Abweichung 

§ 24 
Auslegung und Abweichung 

(1) Über Zweifel bei der Auslegung der Geschäftsordnung im Einzelfall entscheidet das 
Präsidium; es soll den Rechtsausschuss hören. 

(2) Von der Geschäftsordnung kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn 

1. gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen, 

2. auf die Abweichung hingewiesen worden ist und 

3. bei der Abstimmung hierüber nicht mehr als zehn Generalsynodale mit Nein stimmen. 
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(3) Bei abweichender Art der Durchführung der Tagung nach § 1 Absatz 4 kann das Präsi-
dium Verfahrensregelungen treffen, die, soweit es zur Durchführung der Tagung erforderlich 
ist, von den Regelungen dieser Geschäftsordnung abweichen. Das Präsidium legt sie der 
Generalsynode zur Bestätigung vor. 

IX. Inkrafttreten 

§ 25 
Inkrafttreten 

Diese Geschäftsordnung tritt am 7. November 2022 in Kraft. 
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Geschäftsordnung für die Bischofskonferenz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

 
Vom 15. März 2021 

(ABl. VELKD Bd. VIII S. 3) 
 
 

Die Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat 
sich folgende Geschäftsordnung gegeben: 
 

§ 1 
 
(1) Die Bischofskonferenz wird vom Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin einbe-
rufen. Sie soll zweimal im Jahr zusammentreten und im Übrigen zusammengerufen werden, 
wenn dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin wichtige und dringende Anliegen 
von den Mitgliedern der Bischofskonferenz als Beratungsgegenstände unterbreitet werden. 

(2) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin bestimmt Tagungsort und Tagungszeit. 
Mit der Einladung soll eine Tagesordnung übersandt werden. Die Mitglieder können Punkte 
zur Tagesordnung beim Leiter oder der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD im Kirchenamt 
der EKD (Amtsbereich der VELKD) anmelden. 
 

§ 2 
 
(1) Die Sitzungen der Bischofskonferenz sind nicht öffentlich. Die Referenten und Referen-
tinnen des Amtsbereichs der VELKD können, sofern die Bischofskonferenz nichts anderes 
beschließt, beratend teilnehmen. Die Bischofskonferenz entscheidet auf Vorschlag des 
Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin, ob im Einzelfall Sachverständige beratend 
zu den Sitzungen oder zu einzelnen Beratungsgegenständen zuzulassen sind.  

(2) Bischöfe und Bischöfinnen, insbesondere aus den weiteren Mitgliedskirchen des 
DNK/LWB und aus anderen evangelisch-lutherischen Kirchen, können als ständige Gäste an 
den Geschäftssitzungen teilnehmen. Dieses gilt nicht für geschlossene Sitzungen der 
Bischofskonferenz.  

(3) Die Bischofskonferenz kann mit der Kirchenleitung gemeinsame Sitzungen abhalten. 
Kommt es in gemeinsamen Sitzungen zu Beschlüssen der Bischofskonferenz, so sind diese 
als Beschlüsse der Bischofskonferenz besonders zu kennzeichnen. 
 

§ 3 
 
(1) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin, dessen oder deren Stellvertretung und 
ein weiteres von der Bischofskonferenz zu bestimmendes Mitglied führen unter Vorsitz des 
Leitenden Bischofs oder der Leitenden Bischöfin die Geschäfte der Bischofskonferenz, wenn 
diese nicht versammelt ist. 

(2) In eiligen Fällen kann der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin Entscheidungen 
treffen, die jedoch der Bestätigung der Bischofskonferenz bedürfen. 

(3) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin kann eine schriftliche, elektronische oder 
fernmündliche Abstimmung durchführen, wenn er oder sie den Gegenstand der 
Beschlussfassung für dieses Verfahren für geeignet ansieht und anzunehmen ist, dass die 
Mitglieder dem Antrag entsprechen. Widerspricht ein Mitglied der Bischofskonferenz binnen 
sieben Tagen dem Verfahren, ist es nicht zulässig. 

(4) Beschlüsse über Kirchengesetze nach Artikel 24 und 24a der Verfassung der VELKD und 
über Ordnungen gemäß Artikel 5 der Verfassung der VELKD können schriftlich gefasst 
werden. Widerspricht ein Mitglied der Bischofskonferenz binnen sieben Tagen dem Verfahren, 
ist es nicht zulässig. 
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§ 4 
 
Alle Mitglieder der Bischofskonferenz haben je eine Stimme. Die Bischofskonferenz ist be-
schlussfähig, wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder anwesend ist. Der 
Anwesenheit der zur Teilnahme an den Sitzungen Berechtigten steht eine Zuschaltung durch 
Telefon oder Video gleich, sofern sie jeweils ihre Identität nachweisen und ausdrücklich die 
Wahrung der Verschwiegenheit zusichern. 
 
 

§ 5 
 
(1) In allen Angelegenheiten wird Einmütigkeit angestrebt. 

(2) Ist eine Abstimmung erforderlich, so bedarf ein Beschluss der Zustimmung der Mehrheit 
der Anwesenden. Eine geheime Abstimmung findet nicht statt. 

(3) Wahlen werden durch Stimmzettel oder Handzeichen vorgenommen; gewählt ist, wer die 
meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist die Wahl zu wiederholen; bei wiederholter 
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Im Falle einer Zuschaltung durch Telefon oder Video 
erfolgt eine technisch unterstützte Abstimmung, über die spätestens mit der Einladung zur 
Sitzung Auskunft gegeben wird. 
 

§ 6 
 
(1) Die Gegenstände der Beratung und die gefassten Beschlüsse sind in einem Sitzungs-
protokoll festzuhalten, das von einem Referenten oder einer Referentin des Amtsbereichs der 
VELKD geführt und von dem oder der Vorsitzenden sowie von dem oder der Protokoll-
führenden unterzeichnet wird. Über die Genehmigung des Protokolls ist in der nächsten 
Sitzung zu entscheiden. 

(2) Jedes Mitglied und jedes stellvertretende Mitglied sowie die Referenten und Referentin-
nen des Amtsbereichs der VELKD erhalten eine Protokollabschrift.  
 

§ 7 
 
Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Geschäftsordnung vom 8. November 2018 (ABl. VELKD Bd. VII S. 609) außer Kraft.  
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Geschäftsordnung der Kirchenleitung 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

 
Vom 17. September 2020 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 657) 
 
 

§ 1 

(1) Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands tritt 
nach Bedarf, mindestens aber vierteljährlich zu Sitzungen zusammen. Im Auftrage des oder 
der Vorsitzenden lädt der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD im Kirchenamt 
der EKD (Amtsbereich der VELKD) dazu ein. Er oder sie stellt außerdem im Auftrage des oder 
der Vorsitzenden und in Abstimmung mit diesem oder dieser eine vorläufige Tagesordnung 
auf. Die Mitglieder können Punkte zur Tagesordnung bei dem Leiter oder bei der Leiterin des 
Amtsbereichs der VELKD anmelden. 

(2) Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn drei Mitglieder es beantragen. 
 

§ 2 

(1) Die Kirchenleitung ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
anwesend ist. 

(2) Ist ein Mitglied verhindert, so teilt das betreffende Mitglied der Kirchenleitung dies bald-
möglichst dem Amtsbereich der VELKD mit. Für die Vertretung gilt Artikel 19 Absatz 2 Satz 3 
zweiter Halbsatz der Verfassung entsprechend. Die stellvertretenden Mitglieder erhalten die 
Sitzungsunterlagen und -niederschriften. 

(3) Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD und dessen oder deren ständige 
Vertretung nehmen an den Sitzungen der Kirchenleitung mit beratender Stimme teil. Sofern 
beide nicht rechtskundig sind, nimmt ein juristischer Referent oder eine juristische Referentin 
des Amtsbereichs der VELKD an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. Die übrigen 
Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD nehmen, sofern die Kirchen-
leitung nichts anderes beschließt, mit Ausnahme der vertraulichen Sitzungen mit beratender 
Stimme an den Sitzungen der Kirchenleitung teil.  

(4) Die Teilnahme weiterer Personen nach der Geschäftsordnung für das Kirchenamt der 
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 9. Dezember 2017 (ABl. EKD 2018 S. 30 ff.) ist mit 
dem oder der Vorsitzenden abzustimmen.  

(5) Der Anwesenheit der zur Teilnahme an den Sitzungen Berechtigten steht eine Zuschal-
tung durch Telefon oder Video gleich, sofern sie jeweils ihre Identität nachweisen und aus-
drücklich die Wahrung der Verschwiegenheit zusichern. 
 

§ 3 

(1) Der oder die Vorsitzende leitet die Sitzung. Im Verhinderungsfall tritt der Stellvertreter oder 
die Stellvertreterin ein, bei dessen oder deren Verhinderung ein von der Kirchenleitung zu 
bestimmendes Mitglied. In allen Angelegenheiten wird Einmütigkeit erstrebt. Bei Abstimmun-
gen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Ja- und Neinstimmen. Wahlen werden, soweit 
kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist, durch Stimmzettel oder Handzeichen vorge-
nommen; gewählt ist, auf wen die meisten Stimmen entfallen. Bei Stimmengleichheit ist die 
Wahl zu wiederholen; bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet das Los. Im Falle einer 
Zuschaltung durch Telefon oder Video erfolgt eine technisch unterstützte Abstimmung, über 
die spätestens mit der Einladung zur Sitzung Auskunft gegeben wird. 
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(2) Der oder die Vorsitzende bildet zusammen mit zwei weiteren von der Kirchenleitung zu 
bestimmenden Mitgliedern den Geschäftsführenden Ausschuss der Kirchenleitung, der die 
Geschäfte der Kirchenleitung führt, wenn diese nicht versammelt ist. Die Beschlüsse sind der 
Kirchenleitung mitzuteilen. 

(3) In eiligen Fällen kann der oder die Vorsitzende Entscheidungen treffen, die der Kirchen-
leitung bei der nächsten ordentlichen Sitzung vorzulegen sind und die der Bestätigung der 
Kirchenleitung bedürfen. 

(4) Der oder die Vorsitzende kann eine schriftliche, elektronische oder fernmündliche Abstim-
mung durchführen, wenn der Gegenstand der Beschlussfassung für dieses Verfahren geeig-
net erscheint und anzunehmen ist, dass die Mitglieder dem Antrag entsprechen. Widerspricht 
ein Mitglied der Kirchenleitung binnen sieben Tagen dem Verfahren, ist es nicht zulässig. 
 

§ 4 

(1) Die Sitzungen der Kirchenleitung sind nicht öffentlich, die Beratungen vertraulich. Der oder 
die Vorsitzende kann von sich aus oder auf Wunsch der Mitglieder zur Beratung der Kirchen-
leitung im Einzelfall auch Nichtmitglieder hinzuziehen. 

(2) Die Gegenstände und der Verlauf der Beratung und die gefassten Beschlüsse sind in 
einem Sitzungsprotokoll festzuhalten, das von einem Referenten oder einer Referentin des 
Amtsbereichs der VELKD geführt und unterzeichnet wird. Jedes Mitglied und jedes stellver-
tretende Mitglied, der Leiter oder die Leiterin, die Referenten und Referentinnen des Amts-
bereichs der VELKD sowie der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamtes erhalten eine 
Protokollabschrift. Über die Genehmigung des Protokolls ist in der nächsten Sitzung zu ent-
scheiden. 

(3) Das Protokoll einer vertraulichen Sitzung, das nur als Beschlussprotokoll geführt wird, 
bedarf der Unterzeichnung auch durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende. Der oder die 
Vorsitzende sowie der oder die stellvertretende Vorsitzende erhalten eine Protokollabschrift. 
Die Mitglieder der Kirchenleitung haben in der folgenden Sitzung Gelegenheit, Einblick in das 
Protokoll der vertraulichen Sitzung zu nehmen. Der oder die Vorsitzende trifft die für die Durch-
führung der in vertraulicher Sitzung gefassten Beschlüsse notwendigen Veranlassungen, 
sofern dies nicht dem Leiter oder der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD übertragen wird. 

(4) Soweit die Veröffentlichung von Beschlüssen nicht kirchengesetzlich vorgeschrieben ist, 
bestimmt der oder die Vorsitzende, ob die Beschlüsse im Amtsblatt bekannt gegeben werden 
sollen. 

(5) Die Kirchenleitung kann mit der Bischofskonferenz gemeinsame Sitzungen abhalten. 
Kommt es in gemeinsamen Sitzungen zu Beschlüssen der Kirchenleitung, so sind diese als 
Beschlüsse der Kirchenleitung besonders zu kennzeichnen. 
 

§ 5 

(1) Die Vorlagen für die Kirchenleitung werden unter fachlicher Beteiligung der zuständigen 
Abteilungen des Kirchenamts der EKD vom Amtsbereich der VELKD erarbeitet und ent-
sprechend vorgelegt.  

(2) Die Mitglieder des Amtsbereichs der VELKD haben die Kirchenleitung und, wenn diese 
nicht versammelt ist, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Kirchenleitung über alle wich-
tigen Geschäfte zu unterrichten. Die Mitglieder der Kirchenleitung haben das Recht, in die die 
VELKD betreffenden Akten des Kirchenamtes einzusehen. 

(3) Die Leitungen der Einrichtungen der VELKD werden in regelmäßigen Abständen, mög-
lichst einmal jährlich, eingeladen, um gemäß ihrer jeweiligen rechtlichen Ordnung vor der 
Kirchenleitung einen Bericht zu geben.  
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§ 6 

Diese Geschäftsordnung ersetzt die Geschäftsordnung für die Kirchenleitung der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 21. September 2018 (ABl. VELKD Bd. VII 
S. 608). 
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Geschäftsordnung für das Kirchenamt  

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

 
 
Die jeweils aktuelle Fassung der Geschäftsordnung für das Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland ist unter folgendem Link abrufbar: 
 
 

www.kirchenrecht-ekd.de/document/7956 
 
 
 
 

 

http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/7956
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Geschäftsordnung für den Amtsbereich 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

im Kirchenamt der EKD 
 

Vom 21. September 2018 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 614) 
 

zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 2. September 2021 
 
 
Die Kirchenleitung erlässt in Anknüpfung an Artikel 21 der Verfassung der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, den Vertrag zwischen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 
31. August 2005 in der Fassung der Änderung vom 9. November 2017 und § 16 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung für das Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 
9. Dezember 2017 die folgende Geschäftsordnung für den Amtsbereich der VELKD: 
 

§ 1 

(1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in Angelegenheiten der kirchlichen Ver-
waltung, bedient sich die Kirchenleitung des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in 
Deutschland. In dem innerhalb des Kirchenamts der EKD gebildeten Amtsbereich der VELKD 
werden die nach dem Selbstverständnis der Vereinigten Kirche erforderlichen oder die dem 
Amtsbereich zugewiesenen Aufgaben wahrgenommen. 

(2) Der Amtsbereich der VELKD führt den Schriftwechsel unter der Bezeichnung 

„Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands 

Amtsbereich der VELKD im Kirchenamt der EKD“. 

(3) Bei der Erfüllung seiner Aufgaben handelt der Amtsbereich der VELKD gemäß § 6 Ab-
satz 3 des Vertrags EKD-VELKD nach außen für die VELKD.  
 

§ 2 

(1) Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der Vereinigten Kirche ist zugleich theolo-
gischer Vizepräsident oder theologische Vizepräsidentin des Kirchenamts der EKD. Er oder 
sie führt die Amtsbezeichnung „Leiter des Amtsbereichs der VELKD“ oder „Leiterin des Amts-
bereichs der VELKD“. Seine oder ihre Berufung und die Ausübung der Dienstaufsicht über ihn 
oder sie bedürfen des Einvernehmens mit der Kirchenleitung. Vor der Berufung ist die 
Bischofskonferenz anzuhören. In Angelegenheiten der Vereinigten Kirche unterliegt der Amts-
bereichsleiter oder die Amtsbereichsleiterin der Fachaufsicht der Kirchenleitung. 

(2) Die Kirchenleitung schlägt dem Rat der EKD vor, wem die Vertretung des Leiters oder der 
Leiterin des Amtsbereichs der VELKD nach § 17 Absatz 2 der Geschäftsordnung für das 
Kirchenamt der EKD obliegen soll. 
 

§ 3 

(1) Die Berufung der und die Funktionsübertragung an die Referenten und Referentinnen, die 
dem Amtsbereich der VELKD besonders zugeordnet sind, erfolgen durch den Rat der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland im Zusammenwirken mit den Organen der VELKD. 

(2) Weitere Mitarbeitende im Amtsbereich der VELKD stellt die EKD im Einvernehmen mit 
der VELKD ein. Die Fachaufsicht durch die zuständigen Abteilungsleitungen des Kirchenamts 
der EKD werden im Einvernehmen mit dem Leiter oder der Leiterin des Amtsbereichs der 
VELKD ausgeübt, soweit Belange der VELKD berührt sind. 
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§ 4 

(1) Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD leitet die gesamte Tätigkeit des 
Amtsbereichs der VELKD und sorgt für Zusammenarbeit.  

(2) Die Geschäftsverteilung erfolgt auf Vorschlag des Leiters oder der Leiterin des Amts-
bereichs der VELKD nach Beratung mit den dem Amtsbereich ständig angehörenden Refe-
renten und Referentinnen durch die Kirchenleitung. Die Veröffentlichung der Geschäftsvertei-
lung erfolgt im Geschäftsverteilungsplan für das Kirchenamt der EKD. 

(3) Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD ist der Kirchenleitung für die 
Tätigkeit des Amtsbereichs der VELKD verantwortlich. Er oder sie ist verpflichtet, mit dem 
Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin ständig Fühlung zu halten. 
 

§ 5 

(1) Die Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD bearbeiten die durch 
Geschäftsverteilungsplan zugewiesenen Aufgaben selbstständig und stellen die Erledigung 
der dem Referat erteilten Aufträge in eigener Verantwortung und in gegenseitiger Beratung 
sicher. Sie wirken an der Arbeit der kirchenleitenden Organe mit. Sie beteiligen den Leiter oder 
die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD sowie die zuständige Abteilungsleitung des Kirchen-
amts der EKD an allen wichtigen Vorgängen. 

(2) Der Amtsbereich der VELKD hält regelmäßig Konferenzen ab. Die Niederschriften sind 
dem Leitenden Bischof oder der Leitenden Bischöfin zuzusenden.  

(3) Referenten und Referentinnen sind Mitglieder der Amtsbereichskonferenz, sofern ihr 
Referat ständig zum Amtsbereich der VELKD gehört. Dies sind folgende Referate: 

Referat I – Amtsbereichsleitung 
Referat II – Rechtsangelegenheiten der VELKD 
Referat V – Ökumenische Grundsatzfragen der VELKD 
Referat VI – Theologische Grundsatzfragen der VELKD 
Referat VII – Gottesdienstliche Arbeit der VELKD 
Referat VIII – Gemeindepädagogik und Katechismusarbeit 
Referat IX – Referat für Kommunikation der VELKD 
Referat X – Haushalt und Finanzen der VELKD 

(4) Andere Referenten und Referentinnen werden beratend an der Amtsbereichskonferenz 
der VELKD beteiligt, sofern ihr Referat aufgabenbezogen durch den Amtsbereich der VELKD 
in Anspruch genommen wird. 

(5) Der Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD kann sich in Angelegenheiten 
der VELKD über den jeweiligen Abteilungsleiter oder die jeweilige Abteilungsleiterin des 
Kirchenamts der EKD der Mitwirkung aller Fachreferate des Kirchenamts bedienen. Entspre-
chend können die Abteilungsleiter oder die Abteilungsleiterinnen des Kirchenamts der EKD 
sich über den Leiter oder die Leiterin des Amtsbereichs der VELKD der Mitwirkung der Fach-
referate des Amtsbereichs der VELKD bedienen. 
 

§ 6 

(1) Der Amtsbereich der VELKD ist nach Maßgabe der Geschäftsordnung für das Kirchenamt 
der Evangelischen Kirche in Deutschland insbesondere beauftragt und ermächtigt, 

1. die Beschlüsse der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz auszuführen; 

2. die Sitzungen der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz sowie die Tagungen der 
Generalsynode vorzubereiten und für die Niederschrift zu sorgen; 

3. Vorlagen und Entwürfe für die Kirchenleitung und die Bischofskonferenz zu erarbeiten; 

4. mit den Organen und Behörden der Gliedkirchen der Vereinigten Kirche sowie mit ande-
ren kirchlichen Stellen in Deutschland und in der Ökumene Verbindung zu halten; 
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5. zu Vorlagen und Anfragen der Gliedkirchen Stellung zu nehmen, soweit nicht wegen der 
Bedeutung der Angelegenheit Beschlüsse der Kirchenleitung herbeizuführen sind; 

6. Stellungnahmen der Gliedkirchen zu Arbeitsergebnissen, Planungen und Anfragen der 
Organe und Amtsstellen der Vereinigten Kirche herbeizuführen; 

7. vor der Generalsynode zu Vorlagen der Kirchenleitung Bericht zu erstatten; 

8. die Vereinigte Kirche im Rahmen der Verwaltungsaufgaben gerichtlich und außergericht-
lich zu vertreten; 

9. den Haushaltsplan der Vereinigten Kirche einschließlich der Bewilligung von Zuschüssen 
und anderen Finanzhilfen nach Richtlinien der Kirchenleitung zu bewirtschaften und für 
die Rechnungsprüfung zu sorgen;  

10. im Auftrag der Kirchenleitung Stellungnahmen gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Verfassung 
der VELKD zu Gesetzentwürfen der Gliedkirchen abzugeben; 

11. im Auftrag der Kirchenleitung Stellungnahmen gemäß § 7 Absatz 5 des Kirchengesetzes 
über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der VELKD abzugeben.  

(2) Der Amtsbereich der VELKD ist verpflichtet, der Kirchenleitung über getroffene Maßnah-
men regelmäßig Bericht zu erstatten. Dies gilt besonders für Stellungnahmen nach Absatz 1 
Ziffer 5, 6, 10 und 11.  
 

§ 7 

Kann in eiligen Fällen eine notwendige Stellungnahme der Kirchenleitung oder ihres oder ihrer 
Vorsitzenden auch im Wege des schriftlichen oder elektronischen Verfahrens oder der fern-
mündlichen Anfrage nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so kann der Amtsbereich der 
VELKD eine Stellungnahme unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kirchenleitung ab-
geben. 
 

§ 8 

Diese Geschäftsordnung ersetzt die Geschäftsordnung für das Amt der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 7. Juli 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 345). 
 
 
 



3 Vertretungsermächtigung Amt der VELKD 1

Vertretungsermächtigung
für das Amt der VELKD

Vom 18. Januar 2007

(ABl. VELKD Bd. VII S. 380)

Der Leitende Bischof ermächtigt das Amt der VELKD, die Vereinigte Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche Deutschlands im Rahmen der Aufgaben nach Artikel 21 Abs. 1 ihrer Verfassung
gerichtlich und außergerichtlich gemäß Artikel 12 Abs. 2 Satz 2 zu vertreten.



4 Pfarrdienstgesetz EKD 1 

 
Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer  

in der Evangelischen Kirche in Deutschland  
(Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) 

 
 
 
Die jeweils aktuelle Fassung des Pfarrdienstgesetzes der EKD ist unter folgendem Link 
abrufbar: 
 
 

www.kirchenrecht-ekd.de/document/14992 
 
 
 
 

http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/14992
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Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
zur Ergänzung des 

Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetz der VELKD – PfDGErgG.VELKD) 
 

vom 8. November 2011 
(ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.) 

 

I. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen für die Pfarrer und Pfarrerinnen der VELKD und ihrer 
Gliedkirchen  

§ 1 
Geltungsbereich 

Die Bestimmungen des ersten Abschnitts gelten gemeinsam für die Pfarrer und Pfarrerin-
nen im Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und 
ihrer Gliedkirchen. 

§ 2 
(Zu § 4 Abs. 4 und 5 PfDG.EKD) 

Mit der Verpflichtung auf das Bekenntnis ihrer Kirche werden die zu Ordinierenden im 
Bereich der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen auf das evangelisch-lutherische 
Bekenntnis verpflichtet. In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland kann die Bekennt-
nisverpflichtung nach Absatz 4 der Präambel in Verbindung mit Artikel 17 der Kirchenverfas-
sung gestaltet werden. 

§ 3 
(Zu § 6 Abs. 2 PfDG.EKD) 

Hat der Betroffene Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung nach den Vorschriften über ein Lehrbeanstandungsverfahren verloren, so ist vor 
dem erneuten Anvertrauen 

1. das Benehmen mit der Kirche herzustellen, die den Verlust von Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung festgestellt hat, und 

2. die Zustimmung der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche einzuholen. 

§ 4 
(Zu § 7 Abs. 3 PfDG.EKD) 

(1) Die Ordination von Pfarrern und Pfarrerinnen, die in einer Mitgliedskirche des Lutheri-
schen Weltbundes vollzogen wurde, wird aufgrund der im gemeinsamen evangelisch-lutheri-
schen Bekenntnis begründeten Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft von der Vereinigten 
Kirche und ihren Gliedkirchen anerkannt. 

(2) Die in einer anderen Kirche vollzogene Ordination wird anerkannt, wenn die Vereinigte 
Kirche und ihre Gliedkirchen mit dieser Kirche in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
stehen. 

§ 5 
(Zu § 7 Abs. 4 PfDG.EKD) 

Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis ver-
pflichtet worden sind, sind bei der Übernahme in den Dienst der Vereinigten Kirche oder 
einer Gliedkirche auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis zu verpflichten. In der Evange-
lischen Kirche in Mitteldeutschland sind Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf eines 
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der gemäß der Kirchenverfassung geltenden Bekenntnisse verpflichtet worden sind, bei der 
Übernahme in den Dienst auf eines dieser Bekenntnisse zu verpflichten. 

§ 6 
(Zu § 45 Abs. 1 PfDG.EKD) 

Die Voraussetzungen, das Verfahren und die Rechtsfolgen im Falle einer Beanstandung 
der Lehre werden durch das Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen der 
Vereinigten Kirche (LehrbG.VELKD) geregelt. 

§ 7 
(Zu § 81 PfDG.EKD) 

(1) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, die eine Stelle innehaben, können auf 
Antrag versetzt werden, wenn sie mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde tätig sind 
und das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Einen Antrag auf Einleitung des Ver-
setzungsverfahrens können das für die Besetzung der Stelle zuständige Leitungsorgan der 
Gemeinde und der Visitator oder die Visitatorin stellen. Das Versetzungsverfahren kann auch 
von Amts wegen eingeleitet werden, soweit das gliedkirchliche Recht dieses vorsieht. 

(2) Wird nicht innerhalb einer Entscheidungsfrist von drei Monaten nach Ablauf der Frist 
gemäß Absatz 1 Satz 1 ein Versetzungsverfahren eingeleitet, kann ein erneutes Ver-
setzungsverfahren erst nach Ablauf einer weiteren Frist von mindestens fünf Jahren einge-
leitet werden. Das Recht der Gliedkirchen kann den Beginn der Entscheidungsfrist nach Satz 
1 an besondere Verfahrensvoraussetzungen knüpfen.  

(3) Die Frist gemäß Absatz 1 beginnt mit der Übertragung der Stelle. Neuordnungen des 
mit der Stelle verbundenen Dienstbereichs (§ 27 Abs. 1 PfDG.EKD) bleiben für die Berech-
nung der Fristen nach Absatz 1 und 2 unberücksichtigt.  

(4) Das Nähere zu den Voraussetzungen und zum Verfahren einer Versetzung können 
die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen je für ihren Bereich regeln. 

§ 8 
(Zu § 107 Abs. 2 PfDG.EKD) 

(1) Der jeweils in der Gliedkirche zuständigen Vertretung der Pfarrerschaft ist in folgenden 
Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben: 

1. vor einer Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe nach § 14 Abs. 2 PfDG.EKD  
2. vor einer Abordnung nach § 77 Abs. 2 PfDG.EKD, 
3. vor einer Versetzung nach § 79 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 PfDG.EKD, 
4. während eines Feststellungsverfahrens nach § 80 Abs. 2 PfDG.EKD, 
5. vor einer Versetzung in den Wartestand nach § 83 Abs. 2 PfDG.EKD, 
6. vor einer Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Abs. 4, § 91 Abs. 2, § 92 Abs. 2 und 3 

PfDG.EKD. 

(2) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich weitere Beteiligungsrechte der jeweils zu-
ständigen Vertretung der Pfarrerschaft bei Einzelmaßnahmen regeln. 

II. Abschnitt 

Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Vereinigten Kirche 

§ 9 
Geltungsbereich 

Die Bestimmungen des zweiten Abschnitts gelten für die Pfarrer und Pfarrerinnen im 
Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). 
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§ 10 
(Zu § 2 PfDG.EKD) 

(1) Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands kann als Kirche auf 
Grundlage des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses eigene Pfarrdienstverhältnisse auf 
Lebenszeit begründen. 

(2) Sie kann Pfarrdienstverhältnisse auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem 
bereits bestehenden Pfarrdienstverhältnis begründen und diesem Pfarrer oder dieser Pfarre-
rin für eine bestimmte Zeit einen geordneten kirchlichen Dienst übertragen. 

§ 11 
(Zu § 4 PfDG.EKD) 

Die Entscheidung über die Ordination trifft die Kirchenleitung. Der Leitende Bischof oder 
die Leitende Bischöfin führen die Ordination durch. 

§ 12 
(Zu § 25 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD) 

Die in den unselbstständigen Einrichtungen und Werken der Vereinigten Kirche und des 
Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes errichteten Pfarrstellen sind all-
gemeine kirchliche Stellen im Sinne von § 25 Abs. 1 PfDG.EKD. 

§ 13 
(Zu § 49 Abs. 1 PfDG.EKD) 

(1) Für die Besoldung, Versorgung und Beihilfe der Pfarrer und Pfarrerinnen der Ver-
einigten Kirche gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, die jeweils für die Kirchenbeamten 
und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften. 

(2) Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, gelten die für die Kirchenbeamten 
und Kirchenbeamtinnen der EKD jeweils geltenden Vorschriften über Reise- und Umzugs-
kostenvergütung und Trennungsgeld entsprechend. 

§ 14 
(Zu § 61 PfDG.EKD) 

(1) Die Personalakten werden im Amt der VELKD geführt. 

(2) Ohne die Einwilligung des Pfarrers oder der Pfarrerin dürfen die Personalakten 

1. der Kirchenleitung der VELKD als oberster Dienstbehörde, 
2. dem Leiter oder der Leiterin des Amtes der VELKD sowie einer Person, die in dessen 

oder deren Auftrag im Rahmen der Personalverwaltung tätig wird, 
3. den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen rechtlicher Verpflichtung und 
4. im erforderlichen Umfang dem Oberrechnungsamt der EKD 

vorgelegt werden. In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage der Personalakte der Einwilli-
gung des Pfarrers oder der Pfarrerin. 

§ 15 
(Zu § 84 Abs. 3 PfDG.EKD) 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Gewährung von Wartegeld nach den je-
weils für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften.  

§ 16 
(Zu § 105 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD) 

(1) Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD. 
Das Nähere regelt das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichts. 

(2) In Streitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist vor Klageerhebung, auch im Falle 
von Leistungs- und Feststellungsklagen, ein Vorverfahren durchzuführen. Dies gilt auch, 
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wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen wurde. Der Widerspruch ist 
beim Amt der VELKD zu erheben. Hilft dieses dem Widerspruch nicht ab, so entscheidet die 
Kirchenleitung. 

§ 17 
(Zu § 115 PfDG.EKD) 

Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. Sie führt die Dienst- und Fachaufsicht über 
die Pfarrer und Pfarrerinnen der VELKD. Die Kirchenleitung kann diese Befugnisse dem Amt 
der VELKD übertragen. 

§ 18 
(Zu § 117 PfDG.EKD) 

Sofern durch dieses Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, bleiben die 
Regelungen, die auf der Grundlage des Pfarrergesetzes der VELKD erlassen wurden, so 
lange in Kraft, bis die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt hat.  
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Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über 
die Pfarrergesamtvertretung der VELKD (Pfarrergesamtvertretungsgesetz VELKD) 

(PfGVG.VELKD) 

 
vom 8. November 2011 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.) 

 
§ 1 

Geltungsbereich 

Dieses Kirchengesetz gilt für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen. 

§ 2 
(Zu § 107 Abs. 1 PfDG.EKD) 

Beteiligung der Pfarrerschaft, Pfarrergesamtvertretung 

(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die nach Artikel 10 a 
der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Vereinigte Kirche und 
ihre Gliedkirchen gelten sollen oder die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für die Gliedkir-
chen erlässt, ist die Pfarrergesamtvertretung der VELKD zu beteiligen. 

(2) Die Pfarrergesamtvertretung ist insbesondere bei der Novellierung des Pfarrdienst-
gesetzes und des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie bei 
der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die die Vereinigte Kirche mit 
Wirkung für ihren Bereich und ihre Gliedkirchen erlässt, zu beteiligen. 

(3) Das schließt das Recht ein, selbständige Vorschläge auch außerhalb des in § 4 gere-
gelten Stellungnahmeverfahrens an die Kirchenleitung zu geben und im Übrigen den regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch zu dem in § 110 Abs. 2 PfDG.EKD genannten Rechtsgebiet 
zu pflegen. 

§ 3 
Zusammensetzung 

(1) Die Mitglieder der Pfarrergesamtvertretung müssen als Pfarrer/Pfarrerinnen oder als 
diesen nach gliedkirchlichem Recht Gleichgestellte in einem öffentlich-rechtlichen Pfarr-
dienstverhältnis auf Lebenszeit oder auf Probe oder in einem privatrechtlichen Anstellungs-
verhältnis stehen. Sie müssen ihren geordneten kirchlichen Dienst in einem gemeindlichen 
Auftrag oder in einem allgemeinen kirchlichen Auftrag wahrnehmen. Wer seinen geordneten 
kirchlichen Dienst in einem kirchenleitenden Amt wahrnimmt, kann nicht Mitglied der Pfarrer-
gesamtvertretung sein. Sie sollen der Pfarrervertretung der entsendenden Gliedkirche ange-
hören. 

(2) Jede Gliedkirche entsendet je bis zu zwei Mitglieder in die Pfarrergesamtvertretung. 
Für jedes Mitglied ist jeweils ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Das stellvertretende 
Mitglied nimmt nur im Verhinderungsfall teil. 

(3) Die Amtszeit der Pfarrergesamtvertretung dauert sechs Jahre. Sie beginnt jeweils am 
1. Januar; nach Ablauf der Amtszeit führt die bisherige Pfarrergesamtvertretung die 
Geschäfte bis zur Übernahme durch die neu gebildete Pfarrergesamtvertretung fort. Die ent-
sendenden Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu benennenden Mitglieder der 
Pfarrergesamtvertretung gewählt oder berufen werden und unter welchen Voraussetzungen 
sie aus dieser vorzeitig ausscheiden. 

(4) Die Pfarrergesamtvertretung wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und 
einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende. Sie kann sich 
eine Geschäftsordnung geben. 

(5) Das Amt der VELKD unterstützt die Pfarrergesamtvertretung bei der Geschäfts-
führung. 
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§ 4 
Beteiligungsverfahren 

(1) Die Beteiligung der Pfarrergesamtvertretung an der Vorbereitung allgemeiner dienst-
rechtlicher Vorschriften und ergänzender Vorschriften, die in der Vereinigten Kirche und 
ihren Gliedkirchen Geltung erlangen sollen, sowie allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften 
der Evangelischen Kirche in Deutschland, die für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen 
Geltung erlangen sollen, richtet sich nach den Absätzen 2 bis 5. 

(2) Die Kirchenleitung informiert die Pfarrergesamtvertretung rechtzeitig, wenn sie Auf-
träge zu Entwürfen von dienstrechtlichen Vorschriften nach Absatz 1 erteilt oder von solchen 
Rechtsetzungsverfahren Kenntnis erlangt. Die Pfarrergesamtvertretung kann zu den nach 
Satz 1 übersandten Entwürfen von Kirchengesetzen im gleichen Zeitraum Stellung nehmen, 
der den Gliedkirchen zur Stellungnahme eingeräumt wird. 

(3) Die Kirchenleitung übersendet der Pfarrergesamtvertretung Entwürfe von Kirchen-
gesetzen zur Stellungnahme, sobald sie den Gliedkirchen zur Stellungnahme nach Artikel 24 
Abs. 3 oder Artikel 24 a der Verfassung übersandt werden. 

(4) Die Kirchenleitung gibt der Pfarrergesamtvertretung Vorlagen an die Generalsynode, 
zu denen sie Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen, zur Kenntnis. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten auch für Entwürfe von Kirchengesetzen aus der Mitte der 
Bischofskonferenz und aus der Mitte der Generalsynode. 

(6) Entwürfe von Verordnungen mit Gesetzeskraft und von Rechtsverordnungen mit Wir-
kung für die Gliedkirchen erhält die Pfarrergesamtvertretung nach der ersten Beratung in der 
Kirchenleitung zur Stellungnahme. Sie kann zu diesen Entwürfen bis zur nächsten Sitzung 
der Kirchenleitung, auf begründeten Antrag hin bis zur übernächsten Sitzung, Stellung 
nehmen. 

§ 5 
Sitzungen 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben tritt die Pfarrergesamtvertretung mindestens einmal jährlich 
zu einer Sitzung zusammen. Weitere Sitzungen sind durchzuführen, wenn sie im Rahmen 
eines Stellungnahmeverfahrens nach § 4 erforderlich werden oder die Kirchenleitung die 
Durchführung einer Sitzung verlangt. 

§ 6 
Fortbestehen der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung 

Die Amtszeit der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung der VELKD dauert bis zum 
31. Dezember 2013 fort.  

 



4.2.1 Vorsitz PfGV.VELKD 1 

Vorsitz Pfarrergesamtvertretung gemäß § 3 Absatz 4 des 
Pfarrergesamtvertretungsgesetzes VELKD 

 
 
Die Pfarrergesamtvertretung der VELKD (PfGV) hat bei der Sitzung im Juli 2022 über ihren 
Vorsitz entschieden. Folgende Personen wurden gemäß § 3 Absatz 4 des Kirchengesetzes 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Pfarrergesamtvertre-
tung der VELKD (Pfarrergesamtvertretungsgesetz VELKD) (PfGVG.VELKD) vom 8. Novem-
ber 2011 (ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.) gewählt: 
 

Vorsitzender: Pfarrer Daniel Tenberg (Erding) 
Stellvertretender Vorsitzender: Pastor Andreas Dreyer (Landesbergen) 
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I. Abschnitt 

Grundlegende Vorschriften 

§ 1 

(1) Dieses Kirchengesetz regelt das Dienstverhältnis der im Dienst der Vereinigten 

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands oder einer ihrer Gliedkirchen stehenden 

Pfarrer und Pfarrerinnen. Es ist ein Dienstverhältnis auf Lebenszeit.  

(2) Dieses Kirchengesetz regelt auch das Dienstverhältnis der Pfarrer und Pfarrerinnen auf 

Probe. 

 

§ 2 

(1) Der Dienst der Pfarrer und Pfarrerinnen ist bestimmt und begrenzt durch den Auftrag, 

den die Kirche von ihrem Herrn erhalten hat. An diesem Auftrag sind ihre Rechte und 

Pflichten zu messen. 

(2) In der inhaltlichen Gestaltung ihres Verkündigungsdienstes sind Pfarrer und Pfarrerinnen 

unabhängig und nur an die Verpflichtungen aus der Ordination und an das kirchliche Recht 

gebunden. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen unterstehen der Lehraufsicht und der Dienstaufsicht. Die 

Agenden, die kirchlichen Gesetze und die sonstigen kirchlichen Ordnungen sind für sie 

verbindlich. 

 

§ 2 a 

(1) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen fördern und begleiten die Pfarrer und 

Pfarrerinnen in ihrem Dienst. Sie helfen ihnen, sich die für diesen Dienst erforderlichen 

Kompetenzen anzueignen und fortzuentwickeln. Sie stellen dafür Einrichtungen und den 

Dienst kirchlicher Leitungs- und Aufsichtsämter zur Verfügung.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen sind berechtigt und verpflichtet, diese Begleitung anzunehmen. 

 

§ 3 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen stehen in einem kirchengesetzlich geregelten öffentlich-recht-

lichen Dienst- und Treueverhältnis zur Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen; aus 

diesem ergeben sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen haben ein Recht auf Schutz in ihrem Dienst und in ihrer Stellung 

als Pfarrer oder Pfarrerin sowie ein Recht auf Fürsorge für sich und ihre Familie.  

 

II. Abschnitt 

Ordination 

§ 4 

(1) Mit der Ordination werden Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und 

zur Sakramentsverwaltung übertragen; Auftrag und Recht sind auf Lebenszeit angelegt. 
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(2) Die Ordinierten sind durch die Ordination verpflichtet, das anvertraute Amt in Gehorsam 

gegen Gott in Treue zu führen, das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen 

Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, rein zu 

lehren, die Sakramente ihrer Einsetzung gemäß zu verwalten und sich in ihrer Amts- und 

Lebensführung so zu verhalten, wie es dem Auftrag entspricht.  

(3) Die in der Ordination begründeten Rechte und Pflichten sind für Ordinierte, die in einem 

kirchlichen Dienstverhältnis stehen, auch Rechte und Pflichten aus dem Dienstverhältnis.  

 

§ 5 

(1) Die Ordination setzt voraus, dass ein geordneter kirchlicher Dienst übertragen werden 

soll, der die öffentliche Wortverkündigung und die Sakramentsverwaltung einschließt. 

(2) Vor der Entscheidung über die Ordination führt der Ordinator oder die Ordinatorin mit 

den zu Ordinierenden ein Gespräch über die Bedeutung der Ordination und die Voraus-

setzungen für die Übernahme des Dienstes der öffentlichen Wortverkündigung und der 

Sakramentsverwaltung.  

(3) Soll die Ordination versagt werden, so berät sich der Ordinator oder die Ordinatorin vor 

der Entscheidung mit anderen zur Vornahme der Ordination berechtigten Personen. Die 

Versagung der Ordination ist dem oder der Betroffenen gegenüber auf Verlangen zu 

begründen. 

(4) Einzelheiten des Verfahrens und der Zuständigkeit regeln die Gliedkirchen je für ihren 

Bereich. 

(5) Eine kirchengerichtliche Nachprüfung der Versagung der Ordination findet nicht statt; 

gegen die Versagung der Ordination ist die Beschwerde nur insoweit zulässig, als 

Verfahrensmängel geltend gemacht werden. 

 

§ 6 

(1) Vor der Ordination erklären die zu Ordinierenden schriftlich ihre Bereitschaft, die mit der 

Ordination einzugehenden Verpflichtungen (§ 4) zu übernehmen. Die Gliedkirchen legen den 

Wortlaut dieser Erklärung entsprechend der geltenden Agende fest.  

(2) Die Ordination wird nach der Ordnung der Agende vollzogen.  

(3) Die Ordinierten erhalten eine Ordinationsurkunde.  

 

§ 7 

(1) Ordinierte verlieren Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 

Sakramentsverwaltung durch  

1. Verzicht, 

2. Beendigung des Dienstverhältnisses nach diesem Kirchengesetz oder eines anderen 

kirchlichen Dienstverhältnisses, es sei denn, dass Auftrag und Recht belassen werden,  

3. Spruch in einem Verfahren bei Lehrbeanstandungen,  

4. Aberkennung in einem Disziplinarverfahren oder  

5. Entzug. 

(2) Ordinierten, die nicht in einem kirchlichen Dienstverhältnis stehen, sollen Auftrag und 

Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung entzogen werden, 

wenn sie einen geordneten kirchlichen Dienst im Sinne des § 5 Abs. 1 nicht wahrnehmen und 
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ein kirchliches Interesse an der Belassung von Auftrag und Recht nicht besteht. Das Gleiche 

gilt, wenn die Wahrnehmung der Lehraufsicht und der Aufsicht über die Amts- und Lebens-

führung unmöglich geworden oder erheblich erschwert ist. 

(3) Über den beabsichtigten Entzug von Auftrag und Recht nach Absatz 2 sollen der 

Ordinator oder die Ordinatorin, der Inhaber oder die Inhaberin eines kirchenleitenden Amtes 

oder ein ordiniertes Mitglied eines kirchenleitenden Organs mit dem oder der Betroffenen ein 

Gespräch führen. Der Entzug von Auftrag und Recht ist der Vereinigten Kirche sowie deren 

Gliedkirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland mitzuteilen. 

(4) Die Entscheidung über den Entzug von Auftrag und Recht nach Absatz 2 ist in einem 

schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid mitzuteilen. Der Bescheid muss auch den 

Zeitpunkt, von dem ab die Rechtswirkung der Entscheidung eintritt, enthalten. § 78 gilt 

entsprechend.  

(5) Der Verzicht nach Absatz 1 Nr. 1 ist schriftlich zu erklären. 

(6) Der Verlust von Auftrag und Recht ist der Vereinigten Kirche sowie deren Gliedkirchen 

und der Evangelischen Kirche in Deutschland mitzuteilen. 

(7) Die Ordinationsurkunde ist zurückzugeben. Wird die Ordinationsurkunde trotz Auf-

forderung nicht zurückgegeben, so wird sie in geeigneter Weise für ungültig erklärt. Das 

Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

§ 8 

Der Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakraments-

verwaltung schließt die Begründung eines Dienstverhältnisses nach diesem Kirchengesetz 

aus; § 9 bleibt unberührt.  

 

§ 9 

(1) Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung 

können auf Antrag wieder übertragen werden; die Ordination wird dabei nicht wiederholt. 

Vor der Wiederübertragung ist eine schriftliche Erklärung entsprechend § 6 Abs. 1 

abzugeben. 

(2) Für die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist die Kirche zuständig, die den 

Verlust ausgesprochen hat. Eine andere Kirche kann Auftrag und Recht nach Absatz 1 wieder 

übertragen, wenn die zuständige Kirche auf Befragen erklärt hat, dass sie nicht widerspricht. 

Wenn diese Erklärung nicht abgegeben wird, wenn widersprochen wird oder wenn Auftrag 

und Recht nach den Vorschriften über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen oder des 

Disziplinargesetzes verloren gegangen waren, ist die Zustimmung der Bischofskonferenz der 

Vereinigten Kirche erforderlich. 

(3) Die Wiederübertragung ist schriftlich mitzuteilen. Die Ordinationsurkunde ist wieder 

auszuhändigen oder neu auszustellen. 

(4) Die Wiederübertragung von Auftrag und Recht ist der Vereinigten Kirche sowie deren 

Gliedkirchen und der Evangelischen Kirche in Deutschland mitzuteilen.  
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§ 10 

Die Vorschriften dieses Abschnittes über die Ordination gelten für jede Ordination innerhalb 

der Vereinigten Kirche und binden Ordinierte, auch wenn ein Dienstverhältnis nach diesem 

Kirchengesetz oder ein anderes kirchliches Dienstverhältnis nicht begründet ist. 

 

III. Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften über das Dienstverhältnis 

1. Der Probedienst 

§ 11 

(1) Der Probedienst wird in einem kirchengesetzlich geregelten öffentlichrechtlichen Dienst- 

und Treueverhältnis auf Probe geleistet.  

(2) Ein Anspruch auf Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis auf Probe besteht nicht.  

(3) Für Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe gelten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes 

über Pfarrer und Pfarrerinnen entsprechend, soweit nicht im folgenden etwas anderes 

bestimmt ist. 

 

§ 12 

(1) In das Pfarrerdienstverhältnis auf Probe kann im Rahmen der vorhandenen Stellen nur 

berufen werden, wer 

1. evangelisch-lutherischen Bekenntnisses ist,  

2. einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört,  

3. die vorgeschriebene wissenschaftliche und praktische Ausbildung für den Dienst des 

Pfarrers oder der Pfarrerin erhalten und die erste und zweite theologische Prüfung, 

letztere in einer der Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, bestanden 

hat,  

4. erwarten lässt, dass er oder sie den Anforderungen nach diesem Kirchengesetz genügen 

wird,  

5. nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen bei der 

Erfüllung der Dienstpflichten wesentlich beeinträchtigt ist, 

6. erwarten lässt, dass er oder sie nicht vorzeitig wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand 

versetzt werden wird und 

7. das 37. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(2) In besonderen Ausnahmefällen kann von den Erfordernissen des Absatzes 1 Nrn. 2, 5 bis 

7 abgesehen werden.  

(3) Von den Erfordernissen des Absatzes 1 Nr. 3 kann abgesehen werden bei 

1. Theologen und Theologinnen aus einer nicht der Evangelischen Kirche in Deutschland 

angehörenden Mitgliedskirche des Lutherischen Weltbundes, 

2. Theologen und Theologinnen aus einer lutherischen Freikirche, 

3. Dozenten und Dozentinnen der Theologie,  

4. ordinierten Missionaren und Missionarinnen, 

5. Theologen und Theologinnen aus einer anderen evangelischen Kirche und  

6. Theologen und Theologinnen aus einer nichtevangelischen Kirche, die zum evangelisch-

lutherischen Bekenntnis übergetreten sind.  
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Die Entscheidung kann von dem Bestehen einer Prüfung oder dem Ausgang eines 

Kolloquiums abhängig gemacht werden; das Nähere regeln die Gliedkirchen je für ihren 

Bereich. Im übrigen kann von dem Erfordernis des Absatzes 1 Nr. 3 abgesehen werden, wenn 

der Nachweis einer gleichwertigen abgeschlossenen Ausbildung erbracht ist.  

(4) Sind seit dem Bestehen der zweiten theologischen Prüfung mehr als fünf Jahre ver-

gangen, so kann die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis auf Probe von dem Ausgang 

eines Kolloquiums abhängig gemacht werden. Das Nähere regeln die Gliedkirchen je für 

ihren Bereich.  

(5) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sollen zu Beginn des Probedienstes ordiniert werden. 

Kann die Ordination aufgrund gliedkirchlicher Gegebenheiten erst später vollzogen werden, 

so ist eine kirchengesetzliche Regelung zu treffen, wie die Aufgaben aus dem Dienst-

verhältnis bis dahin wahrgenommen werden. Die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis auf 

Probe setzt voraus, dass der Bewerber oder die Bewerberin die Erklärung nach § 6 Abs. 1 

abgegeben hat. 

 

§ 13 

(1) Im Probedienst soll innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die Eignung für den pfarr-

amtlichen Dienst unter den besonderen Bedingungen der praktischen Verantwortung für eine 

übertragene Aufgabe festgestellt werden.  

(2) Der Probedienst dauert drei Jahre; Zeiten einer anderen Tätigkeit, die eine Beurteilung 

der Eignung für den pfarramtlichen Dienst gestatten, können ganz oder teilweise angerechnet 

werden. Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz bestimmen, dass 

bei einer Anrechnung nach Satz 1 eine Mindestzeit im Dienstverhältnis auf Probe abzuleisten 

ist.  

(3) Ergeben sich während des Probedienstes Zweifel an der Eignung für den pfarramtlichen 

Dienst, so soll dem Pfarrer oder der Pfarrerin auf Probe dies alsbald, spätestens zwei Jahre 

und sechs Monate nach Beginn des Probedienstes, mitgeteilt werden; er oder sie ist dazu zu 

hören. Über die Zweifel an der Eignung soll mit ihm oder ihr ein Gespräch geführt werden. 

Wird nach dem Gespräch oder nach Ablauf einer eingeräumten Frist zur Ausräumung der 

Zweifel die Nichteignung festgestellt, so ist das Probedienstverhältnis auch vor Ablauf von 

drei Jahren nach § 15 Abs. 2 Nr. 3 zu beenden.  

(4) Sind dem Pfarrer oder der Pfarrerin bis zum Ablauf des Probedienstes Zweifel an der 

Eignung nicht mitgeteilt oder sind solche Zweifel ausgeräumt worden, so ist die Bewerbungs-

fähigkeit zu verleihen.  

(5) Die Gliedkirchen können weitere Regelungen über das Verfahren zur Feststellung der 

Eignung und Regelungen über die Verlängerung der Fristen nach den Absätzen 2 und 4, 

insbesondere bei Dienstverhältnissen mit eingeschränkter Aufgabe, treffen; dabei kann der 

Probedienst höchstens um zwei Jahre verlängert werden. Macht eine Gliedkirche von der 

Möglichkeit der Verlängerung Gebrauch, so ist in der Regelung zu bestimmen, dass die 

Verlängerung rechtzeitig vor Ablauf der Zeit nach Absatz 2 schriftlich mitzuteilen ist.  

(6) Die Gliedkirchen können für die Freistellung vom Dienst für Pfarrer und Pfarrerinnen auf 

Probe Regelungen treffen, die von den für Pfarrer und Pfarrerinnen geltenden Regelungen 

abweichen. 
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§ 14 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe werden mit der Verwaltung einer Pfarrstelle oder mit 

einem anderen pfarramtlichen Dienst, ausnahmsweise mit der Wahrnehmung einer allge-

meinkirchlichen Aufgabe, beauftragt. Der Auftrag nach Satz 1 kann aus dienstlichen oder 

wichtigen persönlichen Gründen geändert werden. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind bei Antritt des Dienstes in einem Gottesdienst 

vorzustellen.  

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe führen die Amtsbezeichnung des Pfarrers oder der 

Pfarrerin mit dem Zusatz „zur Anstellung“ („z. A.“); die Gliedkirchen können je für ihren 

Bereich durch Kirchengesetz etwas anderes bestimmen.  

 

§ 15 

(1) Das Pfarrerdienstverhältnis auf Probe wird in der Regel durch die Berufung in das 

Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind zu entlassen, wenn  

1. ihnen die Ordination versagt worden ist, 

2. sie sich weigern, einen Auftrag nach §14 Abs. 1 zu übernehmen, 

3. im Laufe des Probedienstes ihre Nichteignung festgestellt wird, 

4. sie sich weigern, den Dienst in einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe, die 

ihnen übertragen werden soll, anzutreten oder 

5. sie sich nicht innerhalb von zwei Jahren nach Verleihung der Bewerbungsfähigkeit 

beworben haben. 

Die Zeiträume nach Satz 1 Nr. 5 und nach § 13 Abs. 2 Satz 1 erster Halbsatz verlängern sich 

um die Mutterschutzfristen und die Elternzeit. Hinsichtlich der Rechtsfolgen der Entlassung 

gilt § 113 entsprechend. § 13 Abs. 5 Satz 1 gilt entsprechend.  

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe, deren Bewerbungen nicht innerhalb von vier Jahren 

nach Verleihung der Bewerbungsfähigkeit zur Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis auf 

Lebenszeit geführt haben, sind zu entlassen. Die §§ 113 und 114 gelten entsprechend; ein 

Unterhaltsbeitrag darf längstens für sechs Jahre gewährt werden.  

(4) Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz die Anwendung von Absatz 2 Nrn. 1, 3 

und 5 ausschließen oder abweichende Regelungen treffen. 

 

§ 16 

Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind zu entlassen, wenn sie eine  Handlung begehen, für 

die eine Maßnahme unzureichend ist, auf die durch Disziplinarverfügung erkannt werden 

kann. § 113 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

§ 16 a 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe scheiden aus dem Probedienst aus, wenn sie in einem 

ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts wegen einer vorsätzlichen 

Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechtskräftig verurteilt worden sind. 

Das Ausscheiden aus dem Probedienst wird rechtswirksam einen Monat nach Rechtskraft des 

strafgerichtlichen Urteils.  

(2) § 117 b gilt entsprechend. 
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§ 17 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind in den Ruhestand zu versetzen, wenn sie infolge 

Krankheit, Verletzung oder sonstiger Beschädigung, die sie sich ohne grobes Verschulden bei 

der Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen haben, dienstunfähig geworden 

sind. Sie können in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie aus anderen Gründen dienst-

unfähig geworden sind. Die §§ 105 bis 107 gelten entsprechend.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sind zu entlassen, wenn sie dienstunfähig geworden 

sind und nicht nach Absatz 1 in den Ruhestand versetzt werden; die §§ 113 und 114 gelten 

entsprechend.  

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe können nicht in den Wartestand versetzt werden.  

 

§ 18 

Bei der Entlassung nach § 15 Abs. 2 Nrn. 1 und 3 und Abs. 3 ist eine Frist einzuhalten, die bei 

einer Beschäftigungszeit von  

1. bis zu drei Monaten zwei Wochen zum Monatsschluss, 

2. mehr als drei Monaten einen Monat zum Monatsschluss,  

3. mindestens einem Jahr sechs Wochen zum Schluss eines Kalendervierteljahres  

beträgt. Als Beschäftigungszeit gilt die Zeit ununterbrochener Tätigkeit als Pfarrer oder 

Pfarrerin auf Probe.  

 

§ 19 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe erhalten über die Entlassung einen mit Gründen ver-

sehenen schriftlichen Bescheid; zugleich sind die Rechtsfolgen der Entlassung mitzuteilen. 

Die Entlassung wird mit dem in dem Bescheid angegebenen Zeitpunkt, jedoch frühestens mit 

der Zustellung wirksam.  

(2) Vor der Entlassung ist die zuständige Vertretung der Pfarrerschaft zu hören.  

 

2. Bewerbungsfähigkeit 

§ 20 

(1) Die Bewerbungsfähigkeit wird in der Regel nach Bewährung im Probedienst verliehen.  

(2) Die Bewerbungsfähigkeit kann auch Bewerbern und Bewerberinnen verliehen werden, 

deren Eignung für den Dienst des Pfarrers oder der Pfarrerin aufgrund einer Tätigkeit fest-

gestellt worden ist, die zu einer Entscheidung nach § 12 Abs. 3 geführt hat. Die Feststellung 

der Eignung kann von dem Ausgang eines Kolloquiums abhängig gemacht werden. Das 

Nähere regeln die Gliedkirchen je für ihren Bereich.  

(3) Eine bereits ausgesprochene Verleihung der Bewerbungsfähigkeit kann bis zur Berufung 

in das Pfarrerdienstverhältnis widerrufen werden, wenn Tatsachen bekannt werden, die ihr 

entgegen gestanden haben würden.  

§ 21 

(1) Die nach diesem Kirchengesetz erworbene Bewerbungsfähigkeit wird von der Vereinig-

ten Kirche und ihren Gliedkirchen anerkannt.  
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(2) Der Erwerb der Bewerbungsfähigkeit gibt kein Recht auf Berufung in das Pfarrerdienst-

verhältnis.  

(3) Die Vorschriften der Gliedkirchen über Voraussetzung und Verfahren für die Über-

tragung von Pfarrstellen oder allgemeinkirchlichen Aufgaben bleiben unberührt. 

 

3. Voraussetzungen für die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis 

§ 22 

(1) In das Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit kann berufen werden, wer 

1. ordiniert ist, 

2. die Bewerbungsfähigkeit erworben hat, 

3. die in § 12 Abs. 1 Nrn. 1 bis 6 genannten Voraussetzungen erfüllt und 

4. das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

§ 12 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.  

(2) Bei Ordinierten, die anlässlich der Ordination nicht auf die evangelisch-lutherischen 

Bekenntnisschriften verpflichtet worden sind, ist diese Verpflichtung nachzuholen.  

 

IV. Abschnitt 

Begründung des Pfarrerdienstverhältnisses auf Lebenszeit 

§ 23 

(1) Das Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit wird durch die Berufung zum Pfarrer oder zur 

Pfarrerin der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen begründet.  

(2) Mit der Berufung ist die Übertragung 

1. einer Pfarrstelle oder 

2. einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

verbunden. 

 

§ 24 

Die in das Pfarrerdienstverhältnis berufenen Pfarrer und Pfarrerinnen werden in einem 

Gottesdienst in ihr Amt eingeführt.  

 

§ 25 

(1) Die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis wird mit der Aushändigung der Berufungs-

urkunde zu dem in ihr bezeichneten Tag wirksam. Sie wird in der Regel bei der Einführung 

ausgehändigt.  

(2) Die Urkunde muss die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis ausdrücken und soll die 

übertragene Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe, den Dienstsitz und die Amts-

bezeichnung angeben.  

 

§ 26 

(1) Die Amtsbezeichnung ist „Pfarrer“ oder „Pfarrerin“, soweit kirchengesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist.  
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(2) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand führen die bisherige Amtsbezeichnung mit dem 

Zusatz „im Wartestand“ („i. W.“), Pfarrer und Pfarrerinnen im Ruhestand mit dem Zusatz „im 

Ruhestand“ („i. R.“).  

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich.  

 

§ 27 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen werden bei Begründung des Pfarrerdienstverhältnisses auf die 

gewissenhafte Einhaltung der kirchlichen Ordnungen und die Erfüllung ihrer Obliegenheiten 

verpflichtet. Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift aufzunehmen.  

(2) Ist die Verpflichtung nach Absatz 1 unterblieben, so bestehen trotzdem die in Absatz 1 

genannten Pflichten innerhalb und außerhalb des Dienstes.  

 

§ 28 

(1) Die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis ist nichtig, wenn sie von einer unzuständigen 

Stelle vorgenommen ist oder wenn der oder die Berufene im Zeitpunkt der Berufung nach 

§ 22 Abs. 1 oder § 8 nicht in das Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit berufen werden 

durfte.  

(2) Sobald der Grund für die Nichtigkeit der Berufung nach Absatz 1 bekannt wird, ist die 

Nichtigkeit unverzüglich festzustellen und dem oder der Berufenen zu eröffnen. Bereits 

gewährte Leistungen können belassen werden.  

§ 29 

(1) Die Berufung in das Pfarrerdienstverhältnis kann zurückgenommen werden, wenn sie 

durch Täuschung oder auf andere unredliche Weise herbeigeführt wurde. Die Möglichkeit, ein 

Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.  

(2) Die Rücknahme muss innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Bekanntwerden des 

Rücknahmegrundes erklärt werden. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist hierzu zu hören.  

(3) Vor der Rücknahme kann die Ausübung des Dienstes vorläufig untersagt werden; diese 

Anordnung unterliegt nicht der Nachprüfung nach § 78.  

(4) Die Rücknahme hat die Wirkung, dass das Pfarrerdienstverhältnis von Anfang an nicht 

bestanden hat. Bereits gewährte Leistungen können belassen werden.  

 

§ 30 

(1) Mit der Feststellung der Nichtigkeit oder der Rücknahme der Berufung gehen Auftrag 

und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung verloren.  

(2) Die Feststellung der Nichtigkeit oder die Rücknahme der Berufung hat auf die Gültigkeit 

der bis dahin vorgenommenen dienstlichen Handlungen des oder der Berufenen keinen 

Einfluss.  
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V. Abschnitt 

Vom Dienst des Pfarrers und der Pfarrerin 

1. In der Gemeinde 

§ 31 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen, denen eine Pfarrstelle übertragen ist, haben Auftrag und Recht 

zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung in der Gemeinde, als 

deren Hirten sie berufen sind. 

(2)  Der Dienst eines Pfarrers oder einer Pfarrerin kann sich auf eine oder mehrere Kirchen-

gemeinden beziehen. Er kann sich auch auf einen rechtlich geordneten Verbund mehrerer 

Kirchengemeinden beziehen. 

 

§ 32 

(1) Der Auftrag verpflichtet und berechtigt Pfarrer und Pfarrerinnen zur Leitung des Gottes-

dienstes, zur Vornahme der Amtshandlungen, zur christlichen Unterweisung und zur Seel-

sorge. Der Auftrag umfasst auch die Aufgaben, die sich aus der geordneten Zusammenarbeit 

der Gemeinde mit anderen Gemeinden ergeben.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen sollen sich mit der Gemeinde darum bemühen, die in ihr vor-

handenen Gaben zu finden, Gemeindeglieder zur Mitarbeit zu gewinnen und zuzurüsten, 

damit sich ihr Dienst im rechten Zusammenwirken mit dem der Mitglieder des Kirchen-

vorstandes und der übrigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Aufbau der Gemeinde frei 

entfalten kann.  

(3) Mit ihnen gemeinsam sollen Pfarrer und Pfarrerinnen dafür sorgen, dass in der Gemeinde 

der missionarische Wille und die ökumenische Verantwortung geweckt und dass Liebestätig-

keit und christliche Haushalterschaft sowie die kirchlichen Werke gefördert werden.  

(4) Der Auftrag nach § 31 verbietet ungeistliches Handeln. 

 

§ 33 

Pfarrer und Pfarrerinnen haben die ihnen obliegenden Aufgaben in der Verwaltung, der pfarr-

amtlichen Geschäftsführung, der Kirchenbuchführung und in Vermögens- und Geld-

angelegenheiten gewissenhaft zu erfüllen. 

 

§ 34 

(1) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen, so sind die Pfarrer und Pfarrerinnen in 

der öffentlichen Wortverkündigung und der Sakramentsverwaltung einander gleichgestellt. 

Sie sind zur vertrauensvollen Zusammenarbeit verpflichtet und tragen gemeinsam Ver-

antwortung für die Erfüllung der Aufgaben ihrer Gemeinde. 

(2) Sie sollen ihren Dienst in der Gemeinschaft der Ordinierten tun und dafür Sorge tragen, 

dass der Zusammenhang der Gemeinde gewahrt und gestärkt wird. Die Verteilung der Auf-

gaben in der Gemeinde soll durch eine Dienstordnung geregelt werden.  

 

§ 35 

(1) Pfarrern und Pfarrerinnen ist der Dienst an allen Gliedern ihrer Gemeinde aufgegeben.  
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(2) Amtshandlungen an Gliedern anderer Gemeinden dürfen Pfarrer und Pfarrerinnen nur 

vornehmen, wenn ihnen ein Abmelde- bzw. Entlassungsschein des zuständigen Pfarrers oder 

der zuständigen Pfarrerin vorgelegt wird.  

(3) Für Gottesdienst und Amtshandlungen im Bereich einer anderen Gemeinde bedarf es der 

vorherigen Zustimmung des für diese Gemeinde zuständigen Pfarrers oder der zuständigen 

Pfarrerin. Durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass außerdem die Erlaubnis einer 

anderen kirchlichen Stelle erforderlich ist.  

(4) In Notfällen, insbesondere bei Todesgefahr, ist jeder Pfarrer und jede Pfarrerin zu Amts-

handlungen unmittelbar berechtigt und verpflichtet. Sie haben darüber dem zuständigen 

Pfarrer oder der zuständigen Pfarrerin alsbald Mitteilung zu machen.  

(5) Wenn in einer Gemeinde mehrere Pfarrstellen bestehen, regelt sich die Anwendung der 

vorstehenden Vorschriften im Verhältnis der einzelnen Pfarrer und Pfarrerinnen zueinander 

und zu ihrer Gemeinde nach dem Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen.  

 

§ 36 

Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin der Vereinigten Kirche und die Bischöfe 

und Bischöfinnen der Gliedkirchen sind im Rahmen der geltenden besonderen Bestimmungen 

zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung in den Gemeinden 

berechtigt. Das gleiche gilt für diejenigen, denen in ihren Gliedkirchen eine solche Befugnis 

zusteht. 

 

2. In einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 37 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen, denen eine allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen ist, haben 

Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung im 

Rahmen ihrer besonderen Aufgabe.  

(2) In der ihnen übertragenen allgemeinkirchlichen Aufgabe sollen Pfarrer und Pfarrerinnen 

ihren Dienst gleicherweise zum Aufbau der Kirche, ihrer Gemeinden und Einrichtungen aus-

richten. Die ihnen obliegende Verantwortung für Geld und Gut haben sie gewissenhaft zu 

erfüllen. § 33 gilt sinngemäß.  

(3) Dem Pfarrer und der Pfarrerin kann ein gottesdienstlicher Auftrag in einer bestimmten 

Gemeinde erteilt werden.  

(4) Im Übrigen gilt für Gottesdienste und Amtshandlungen § 35 sinngemäß, soweit nicht 

§ 36 Satz 2 anzuwenden ist.  

(5) Die Gliedkirchen können bestimmen, dass eine allgemeinkirchliche  Aufgabe befristet 

oder unbefristet übertragen wird.  

 

3. In einem kirchenleitenden Amt 

§ 38 

(1) Ordinierte Inhaber und Inhaberinnen eines kirchenleitenden Amtes haben Auftrag und 

Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung im Rahmen ihrer 

Aufgabe. Ihnen obliegt die Sorge dafür, dass das Wort Gottes schrift- und bekenntnisgemäß 

verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden. Sie haben über Ausbildung und 
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Fortbildung, Amts- und Lebensführung der Pfarrer und Pfarrerinnen zu wachen und die 

Gemeinden mit ihren Gliedern zum rechten kirchlichen Leben anzuhalten. Sie haben die 

Einheit, das Recht und das Ansehen der Kirche zu wahren und zu festigen.  

(2) Die ordinierten Mitglieder kirchenleitender Organe tragen im Rahmen ihrer Aufgabe eine 

gleiche Verantwortung. 

(3) Das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen bestimmt, wer ordinierte Inhaber 

und Inhaberinnen eines kirchenleitenden Amtes und wer ordinierte Mitglieder eines kirchen-

leitenden Organs sind, welche Aufgaben ihnen zustehen und welche Rechtsstellung sie haben. 

Nach diesem Recht bestimmt sich auch, inwieweit und mit welchen Abwandlungen die Vor-

schriften dieses Kirchengesetzes auf sie anzuwenden sind.  

 

VI. Abschnitt 

Vom Verhalten des Pfarrers und der Pfarrerin 

1. In der Gemeinschaft der Ordinierten 

§ 39 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen stehen in der Gemeinschaft der Ordinierten.  

(2) Sie sollen diese Gemeinschaft pflegen und bereit sein, in Lehre, Dienst und Leben Rat 

und Ermahnung zu geben und anzunehmen; sie sind nach Maßgabe des gliedkirchlichen 

Rechts verpflichtet, an Pfarrkonventen oder entsprechenden Einrichtungen teilzunehmen.  

(3) Alle Pfarrer und Pfarrerinnen sollen einander Achtung und Ehre erweisen. 

 

2. In Gemeinde und Kirche 

§ 40 

Pfarrer und Pfarrerinnen sind auf die Fürbitte, den Rat und die Hilfe der Gemeinde 

angewiesen.  

 

§ 41 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, das Beichtgeheimnis gegenüber jedermann 

unverbrüchlich zu wahren.  

(2) Ebenso haben Pfarrer und Pfarrerinnen über alles, was ihnen in ihrer Eigenschaft als 

Seelsorger und Seelsorgerinnen anvertraut worden oder bekannt geworden ist, zu schweigen. 

Werden sie in Fällen, die nicht zur Beichte und zum Begehren der Absolution führen, von der 

Schweigepflicht durch den- oder diejenigen, der oder die sich ihnen anvertraut hat, entbunden, 

so sollen sie gleichwohl sorgfältig prüfen, ob und inwieweit sie Aussagen oder Mitteilungen 

verantworten können. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen müssen bereit sein, Nachteile, die sich aus dem Beichtgeheimnis 

und der Schweigepflicht nach Absatz 1 oder 2 ergeben, auf sich zu nehmen.  

 

§ 42 

Über alle Angelegenheiten, die Pfarrern und Pfarrerinnen sonst in Ausübung des Dienstes 

bekannt geworden und die ihrer Natur nach oder infolge besonderer Anordnungen vertraulich 

sind, haben sie Dienstverschwiegenheit zu bewahren. Über diese Angelegenheiten dürfen sie 
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ohne dienstliche Genehmigung weder vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder 

Erklärungen abgeben. Dies gilt auch, wenn ein Dienstverhältnis nicht mehr besteht. 

 

§ 43 

Pfarrer und Pfarrerinnen haben den dienstlichen Anordnungen nachzukommen, die die 

Inhaber und Inhaberinnen der kirchlichen Leitungs- und Aufsichtsämter im Rahmen ihres 

Auftrages erteilen.  

 

§ 44 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, zusätzliche Aufgaben übergemeindlicher Art 

oder in anderen Gemeinden zu übernehmen.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen sind zu vorübergehender Vertretung anderer Pfarrer und 

Pfarrerinnen, auch außerhalb ihres Dienstbereiches, verpflichtet, insbesondere wenn diese 

erkrankt oder beurlaubt sind. Das gleiche gilt für die Vertretung in Vakanzfällen.  

(3) Notwendige Aufwendungen werden ersetzt. Es kann auch eine Entschädigung gewährt 

werden.  

(4) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich.  

 

§ 45 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen, die eine Pfarrstelle innehaben oder verwalten, sind verpflichtet, 

am Dienstsitz zu wohnen. Eine für sie bestimmte Dienstwohnung haben sie zu beziehen. 

Ausnahmen können in besonders begründeten Fällen genehmigt werden.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen, denen eine allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen ist, haben 

ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie in der ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Dienst-

geschäfte nicht beeinträchtigt werden. Sie können angewiesen werden, eine Dienstwohnung 

zu beziehen. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen, die eine Dienstwohnung bewohnen, dürfen Teile der Dienst-

wohnung nur mit Genehmigung an Dritte überlassen. Ohne Genehmigung darf, auch von zu 

ihrem Hausstand gehörenden Personen, in der Dienstwohnung kein Gewerbe betrieben oder 

ein Beruf ausgeübt werden. Wird das Dienstverhältnis verändert oder beendet, so ist die 

Dienstwohnung unverzüglich freizumachen. 

 

§46 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen haben sich in ihrem Dienstbereich aufzuhalten. Unter welchen 

Voraussetzungen sie sich außerhalb des Urlaubs aus ihrem Dienstbereich entfernen dürfen, 

wird besonders geregelt.  

(2) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

§ 47 

Verlassen Pfarrer und Pfarrerinnen ohne Urlaub schuldhaft den Dienst, so verlieren sie für die 

Dauer der Abwesenheit den Anspruch auf Dienstbezüge. Der Verlust der Dienstbezüge ist 

festzustellen und dem Pfarrer und der Pfarrerin mitzuteilen. Die Möglichkeit, ein Disziplinar-

verfahren einzuleiten, bleibt unberührt. 
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§ 48 

Wird das Pfarrerdienstverhältnis verändert oder beendet, so haben Pfarrer und Pfarrerinnen 

die in ihrem Besitz befindlichen amtlichen Schriftstücke und Gegenstände aller Art zu über-

geben und über eine ihnen anvertraute Vermögensverwaltung Rechenschaft abzulegen. Stirbt 

der Pfarrer oder die Pfarrerin, so hat der Vertreter, die Vertreterin, der Nachfolger oder die 

Nachfolgerin sich diese Unterlagen aushändigen zu lassen.  

 

§ 49 

(1) In ihrem Auftreten sollen Pfarrer und Pfarrerinnen stets die Würde des Amtes wahren.  

(2) Bei Gottesdiensten und Amtshandlungen tragen sie die vorgeschriebene Amtskleidung. 

Das gleiche gilt bei besonderen Anlässen, soweit es dem Herkommen entspricht oder 

angeordnet wird.  

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

§ 50 

Die Unabhängigkeit der Pfarrer und Pfarrerinnen und das Ansehen des Amtes dürfen durch 

Annahme von Geschenken nicht beeinträchtigt werden. Deshalb ist es Pfarrern und Pfarrerin-

nen nicht gestattet, Geldgeschenke für sich persönlich anzunehmen; das Gleiche gilt für 

sonstige Geschenke, die das örtlich herkömmliche Maß überschreiten, sowie für letztwillige 

Zuwendungen. Beim Vorliegen besonderer Verhältnisse kann ausnahmsweise eine Ein-

willigung erteilt werden.  

 

3. In Ehe und Familie 

§ 51 

Pfarrer und Pfarrerinnen sind auch in ihrer Lebensführung in Ehe und Familie ihrem Auftrag 

verpflichtet.  

 

§ 52 

Pfarrer und Pfarrerinnen haben ihre Eheschließung und die kirchliche Trauung alsbald 

anzuzeigen. 

 

§ 53 

(1) Werden gegen die Eheschließung des Pfarrers oder der Pfarrerin Bedenken erhoben, die 

in der Rücksicht auf ihren Auftrag oder die Gemeinde begründet sind, so ist im Einvernehmen 

mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin der Dienst so zu regeln, wie es der Rücksicht auf ihren 

Auftrag und die Gemeinde entspricht.  

(2) Kommt ein Einvernehmen nach Absatz 1 nicht zustande und ist zu erwarten, dass die 

Eheschließung dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Ausübung des Dienstes unmöglich machen 

oder erheblich erschweren wird, so kann er oder sie ohne eigene Zustimmung versetzt 

werden. Ist zu erwarten, dass die Eheschließung dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Ausübung 

des Dienstes auch in einer anderen Pfarrstelle oder in einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

unmöglich machen oder erheblich erschweren wird, so kann er oder sie in den Wartestand 

versetzt werden. 
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§ 54 

(1) Erscheint in einer Pfarrerehe die Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft oder ein 

Antrag auf Ehescheidung unvermeidbar, so hat der Pfarrer oder die Pfarrerin den Bischof oder 

die Bischöfin oder eine nach gliedkirchlichem Recht dazu beauftragte Person unverzüglich zu 

unterrichten. Im Gespräch soll erörtert werden, ob eine Aussöhnung möglich ist und welche 

Auswirkungen eine Trennung sowie der Umgang der Ehepartner miteinander auf den Dienst 

haben können. Der Pfarrer oder die Pfarrerin soll in dem Gespräch auf die Möglichkeit hin-

gewiesen werden, sich seelsorgerlich begleiten zu lassen. 

(2) Wird in einer Pfarrerehe die häusliche Gemeinschaft aufgehoben oder ein Antrag auf 

Ehescheidung gestellt, so hat der Pfarrer oder die Pfarrerin dieses auf dem Dienstweg un-

verzüglich anzuzeigen. 

(3) Soweit es zur Beurteilung der Auswirkungen auf den Dienst erforderlich erscheint, 

können Auskünfte eingeholt und Unterlagen angefordert werden. Der Pfarrer oder die 

Pfarrerin ist insbesondere verpflichtet,  

1. wesentliche gerichtliche Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Aufhebung der 

häuslichen Gemeinschaft und dem Ehescheidungsverfahren ergehen, auf dem Dienstweg 

vorzulegen und  

2. alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vorzulegen, die der Dienstherr im Rahmen 

seiner Beteiligung am Ehescheidungsverfahren benötigt. 

Die Bestimmungen des kirchlichen Disziplinarrechts über das Recht, Auskünfte zu ver-

weigern, gelten entsprechend.  

(4) Wird in einer Pfarrerehe die häusliche Gemeinschaft aufgehoben und ist aus den 

Umständen zu schließen, dass die Ehegatten nicht beabsichtigen, die häusliche Gemeinschaft 

wieder herzustellen, so kann dem Pfarrer oder der Pfarrerin von diesem Zeitpunkt an die Aus-

übung des Dienstes vorläufig ganz oder teilweise untersagt werden. Unter denselben Voraus-

setzungen kann der Pfarrer oder die Pfarrerin in den Wartestand versetzt werden, wenn die 

Glaubwürdigkeit des Dienstes gefährdet oder der Frieden in der Gemeinde oder allgemein-

kirchlichen Aufgabe gestört ist. § 84 Absatz 4 bleibt unberührt.  

(5) Wenn dem Pfarrer oder der Pfarrerin nach Absatz 4 die Ausübung des Dienstes untersagt 

ist oder er oder sie sich im Wartestand befindet, kann ein anderer angemessener Auftrag 

erteilt werden. Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen nach Absatz 4 haben keine auf-

schiebende Wirkung. Auf Antrag kann die aufschiebende Wirkung nach den allgemeinen 

Vorschriften des in der Vereinigten Kirche und den Gliedkirchen jeweils geltenden Rechts 

angeordnet werden. 

 

§ 55 

Wird die Auflösung einer Ehe im Wege der Nichtigkeits- oder Aufhebungsklage angestrebt 

oder durchgeführt, so gilt § 54 sinngemäß. 

 

4. In der Öffentlichkeit 

§ 56 

Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen eine Nebentätigkeit (Nebenamt, Nebenbeschäftigung oder ein 

öffentliches oder kirchliches Ehrenamt) nur übernehmen, wenn dies mit ihrem Amt und mit 
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der gewissenhaften Erfüllung ihrer Dienstpflichten vereinbar ist und kirchliche Interessen 

nicht entgegenstehen. 

 

§ 56 a 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, auf Verlangen der Vereinigten Kirche oder 

ihrer Gliedkirche eine Nebentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung zu über-

nehmen, soweit sie die erforderliche Eignung dafür besitzen und ihnen die Übernahme 

zugemutet werden kann. 

(2) Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestandes oder mit der Beendigung des 

Pfarrerdienstverhältnisses endet die Nebentätigkeit nach Absatz 1, wenn im Einzelfall nichts 

anderes bestimmt wird.  

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen, die aus einer auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung über-

nommenen Tätigkeit in einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan einer juristischen Person haftbar 

gemacht werden, haben gegen die Vereinigte Kirche oder ihre Gliedkirche Anspruch auf 

Ersatz eines ihnen entstandenen Schadens. Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin den Schaden 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt, so besteht eine Ersatzpflicht nur, wenn der 

Pfarrer oder die Pfarrerin auf Verlangen einer Person oder Stelle gehandelt hat, deren Dienst-

aufsicht er oder sie untersteht. 

 

§ 56 b 

(1) Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der Einwilligung. Das gilt auch, wenn die 

Nebentätigkeit unentgeltlich wahrgenommen wird. Die Einwilligung kann bedingt, befristet, 

widerruflich oder mit Auflagen versehen erteilt werden. Jede wesentliche Änderung der 

Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzeigen.  

(2) Die Einwilligung ist zu versagen oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach 

§ 56 nicht oder nicht mehr vorliegen. Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt ins-

besondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätigkeit 

1. nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Pfarrers oder der Pfarrerin so stark in 

Anspruch nimmt, dass die gewissenhafte Erfüllung der Dienstpflichten behindert werden 

kann, 

2. den Pfarrer oder die Pfarrerin in einen Widerstreit mit den Dienstpflichten bringen kann 

oder 

3. geeignet ist, dem Ansehen der Kirche oder der Glaubwürdigkeit ihres Dienstes zu 

schaden. 

 

§ 56 c 

(1) Keiner Einwilligung und keiner Anzeige bedürfen folgende Nebentätigkeiten: 

1. die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft bei Angehörigen, 

2. eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Angehörigen,  

3. die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung des Pfarrers oder der Pfarrerin 

 unterliegenden Vermögens,  

4. die Tätigkeit in Pfarrvereinen oder anderen Berufsverbänden, 

5. die Übernahme von Ehrenämtern,  

6. eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wissenschaftliche, künstlerische oder 

Vortragstätigkeit, 

7. eine nur gelegentlich ausgeübte selbstständige Gutachtertätigkeit. 
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(2) Keiner Einwilligung, aber einer Anzeige bedürfen Nebentätigkeiten nach Absatz 1 

Ziffern 6 und 7, wenn sie nicht nur gelegentlich ausgeübt werden. 

(3) Aus begründetem Anlass kann verlangt werden, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin über 

eine Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2, insbesondere über deren Art und Umfang, schrift-

lich Auskunft erteilt. 

(4) Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätigkeit nach Absatz 1 oder 2 ist zu unter-

sagen, wenn ein Versagungsgrund nach § 56 b Abs. 2 gegeben ist. Sofern es zur sach-

gerechten und gewissenhaften Erfüllung des Dienstes erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit 

auch bedingt, befristet, widerruflich oder mit Auflagen gestattet werden. 

 

§ 56 d 

(1) Die zur Ausführung der §§ 56 bis 56 c notwendigen Regelungen können die Vereinigte 

Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich durch Rechtsverordnung erlassen.  

(2) In der Rechtsverordnung kann auch bestimmt werden,  

1. dass Pfarrer und Pfarrerinnen verpflichtet sind, unverzüglich nach Ablauf eines jeden 

Kalenderjahres eine Abrechnung über die Vergütungen und geldwerten Vorteile aus 

Nebentätigkeiten vorzulegen, 

2. ob und inwieweit Pfarrer und Pfarrerinnen verpflichtet sind, die Vergütung aus einer 

Nebentätigkeit an die Vereinigte Kirche oder ihre Gliedkirche abzuführen, und 

3. unter welchen Voraussetzungen ein Pfarrer oder eine Pfarrerin zur Ausübung von Neben-

tätigkeiten Einrichtungen, Personal oder Material der Vereinigten Kirche oder ihrer 

Gliedkirche in Anspruch nehmen darf und in welcher Höhe ein Entgelt hierfür zu ent-

richten ist.  

 

§ 57 

Pfarrer und Pfarrerinnen dürfen eine Körperschaft oder Vereinigung nicht unterstützen, wenn 

sie dadurch in Widerspruch zu ihrem Auftrag treten oder wenn sie durch die Unterstützung in 

der Ausübung ihres  Dienstes wesentlich behindert werden. 

 

§ 58 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind auch bei politischer Betätigung ihrem Auftrag verpflichtet; 

sie sind ihren Dienst allen Gemeindegliedern ohne Ansehen ihrer politischen Einstellung 

schuldig. Sie haben die Grenzen zu beachten, die sich hieraus für Art und Maß ihres politi-

schen Handelns ergeben.  

(2) Wollen Pfarrer und Pfarrerinnen bei der Wahl zu einer politischen Körperschaft kandidie-

ren, so haben sie dies unverzüglich anzuzeigen.  

(3) Ob und unter welchen Rechtsfolgen Pfarrer und Pfarrerinnen beurlaubt werden oder in 

den Warte- oder Ruhestand treten, wenn sie bei der Wahl zu einer politischen Körperschaft 

kandidieren oder eine auf sie fallende Wahl angenommen haben, ist durch Kirchengesetz zu 

regeln.  

 

§ 59 

Die freiwillige Meldung eines Pfarrers zum Wehrdienst bedarf der vorherigen Zustimmung.  
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§ 60 

Pfarrer und Pfarrerinnen bedürfen zur Annahme staatlicher Orden und Ehrenzeichen der 

vorherigen Zustimmung. Zur Amtskleidung dürfen sie sie nicht tragen. 

 

VII. Abschnitt 

Begleitung des Dienstes 

1. Seelsorge 

§ 61 

Pfarrer und Pfarrerinnen haben Anspruch auf seelsorgliche Begleitung. 

 

2. Personalentwicklung und Fortbildung 

§ 61 a 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind berechtigt und verpflichtet, die für ihren Dienst erforder-

lichen Kompetenzen durch Maßnahmen der Personalentwicklung, durch regelmäßige Fort-

bildung und das Selbststudium fortzuentwickeln.  

(2) Maßnahmen der Personalentwicklung sollen Pfarrer und Pfarrerinnen in ihrem Dienst 

würdigen und ihnen helfen, die für diesen Dienst erforderlichen Gaben zu entdecken, zu 

fördern und zu entwickeln. Im Rahmen der Personalentwicklung können insbesondere regel-

mäßige Gespräche nach einer festen Ordnung geführt und verbindliche Vereinbarungen über 

Ziele der Arbeit und über Maßnahmen der Personalentwicklung getroffen werden. 

(3) Maßnahmen der Fortbildung sollen helfen, die für den Dienst erforderlichen Kenntnisse, 

Einsichten und Fertigkeiten fortzuentwickeln. Maßnahmen der Fortbildung sind insbesondere 

die theologische Arbeit im Pfarrkonvent und die Teilnahme an kirchlichen Fortbildungs-

angeboten.  

(4) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

3. Visitation 

§ 61 b 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind berechtigt und verpflichtet, sich zusammen mit der 

Gemeinde oder Einrichtung, in der sie Dienst tun, visitieren zu lassen.  

(2) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

4. Dienstaufsicht 

§ 62 

(1) Die Dienstaufsicht soll sicherstellen, dass Pfarrer und Pfarrerinnen ihre Pflichten aus dem 

Dienstverhältnis ordnungsgemäß erfüllen. 

(2) Im Rahmen der Dienstaufsicht sind die Inhaber und Inhaberinnen kirchlicher Leitungs- 

und Aufsichtsämter berechtigt, die Pfarrer und Pfarrerinnen insbesondere zu beraten, 

anzuleiten, zu ermahnen und zu rügen sowie dienstliche Anordnungen (§ 43) zu treffen. 
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(3) Zur Konkretisierung der Pflichten aus dem Dienstverhältnis können Dienstordnungen 

erlassen oder vereinbart werden. Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Glied-

kirchen je für ihren Bereich. 

(4) Wer die Dienstaufsicht ausübt, hat darauf zu achten, dass das Handeln im Rahmen der 

Dienstaufsicht von der Seelsorge an Pfarrern und Pfarrerinnen unterschieden wird.  

 

§ 63 

Pfarrern und Pfarrerinnen, die in der Erledigung von Verwaltungsaufgaben säumig sind, kann 

nach vergeblicher Ermahnung eine Hilfskraft beigegeben werden. Diese Aufgaben können 

auch durch Beauftragte ausgeführt werden. Entstehende Kosten können dem Pfarrer oder der 

Pfarrerin auferlegt werden. 

 

§ 64 

(1) Pfarrern und Pfarrerinnen kann im Wege der Dienstaufsicht die Ausübung des Dienstes 

ganz oder teilweise bis zur Dauer von drei Monaten untersagt werden, wenn es um des Amtes 

willen dringend geboten erscheint. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist vorher zu hören. Eine 

Nachprüfung nach § 78 hat keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Die Möglichkeit, aufgrund anderer kirchengesetzlicher Vorschriften die Ausübung des 

Dienstes zu untersagen, bleibt unberührt. 

 

§ 65 

(weggefallen) 

 

VIII.  Abschnitt 

Verletzung von Pflichten 

§ 66 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen die Lehrverpflichtung, wenn sie öffentlich durch Wort 

oder Schrift in der Darbietung der christlichen Lehre oder in ihrem gottesdienstlichen 

Handeln in Widerspruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche treten. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie auf andere Weise schuld-

haft gegen die in der Ordination begründeten Pflichten oder sonstige Pflichten, die sich aus 

ihrem Dienst- und Treueverhältnis ergeben, verstoßen. 

 

§ 67 

(1) Betrifft die Verletzung der Lehrverpflichtung entscheidende Punkte des evangelisch-

lutherischen Bekenntnisses und hält der Pfarrer oder die Pfarrerin daran beharrlich fest, so 

bestimmen sich Verfahren und Rechtsfolgen nach den Vorschriften über das Verfahren bei 

Lehrbeanstandungen. 

(2) Das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Verletzung der Amtspflicht regeln sich nach den 

Vorschriften des Disziplinargesetzes. 
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§ 68 

Die Verletzung der Lehrverpflichtung gemäß § 66 Abs. 1 kann als solche nicht Gegenstand 

eines Verfahrens nach § 67 Abs. 2 sein; handelt der Pfarrer oder die Pfarrerin jedoch in 

verletzender oder sonst dem Auftrag nicht angemessener Weise, so bleibt die Möglichkeit, 

aus diesem Grunde ein Disziplinarverfahren durchzuführen, unberührt. 

 

§ 68 a 

(1) Verletzen Pfarrer und Pfarrerinnen vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihnen obliegenden 

Pflichten, so haben sie dem kirchlichen Rechtsträger, dessen Aufgaben sie wahrgenommen 

haben, den daraus entstandenen Schaden zu ersetzen. Haben mehrere in einem Pfarrerdienst-

verhältnis stehende Personen den Schaden gemeinsam verursacht, so haften sie gesamt-

schuldnerisch. 

(2) Die Ansprüche verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der kirchliche 

Rechtsträger von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, 

ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. 

(3) Leistet der Pfarrer oder die Pfarrerin dem kirchlichen Rechtsträger Ersatz und hat dieser 

einen Ersatzanspruch gegen Dritte, so ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin dieser Anspruch 

abzutreten. 

 

IX. Abschnitt 

Schutz, Fürsorge, Beteiligung der Gesamtpfarrervertretung 

§ 69 

Pfarrer und Pfarrerinnen sind gegen Behinderung ihres Dienstes und ungerechtfertigte 

Angriffe auf ihre Person in Schutz zu nehmen. 

 

§ 70 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen haben Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre 

Familie, insbesondere durch Gewährung von Besoldung und Versorgung. 

(2) Die Besoldung und Versorgung der Pfarrer und Pfarrerinnen sowie die Versorgung der 

Hinterbliebenen sind durch Kirchengesetz zu regeln. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen erhalten Umzugskosten- und Reisekostenvergütungen nach 

kirchlichen Bestimmungen. Krankheits- und Notstandsbeihilfen werden im Rahmen der 

allgemeinen Sorge für das Wohl des Pfarrers und der Pfarrerin und deren Familie gewährt. 

 

§ 71 

(1) Auf Pfarrerinnen ist das für die Kirchenbeamtinnen geltende Mutterschutzrecht ent-

sprechend anzuwenden. 

(2) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

§ 72 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen erhalten Elternzeit entsprechend den für die Kirchenbeamten 

und Kirchenbeamtinnen geltenden Bestimmungen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6. 
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(2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin behält die Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe nur 

dann, wenn Elternzeit für nicht länger als 18 Monate in Anspruch genommen wird. Eine 

Verlängerung der zunächst beantragten Elternzeit von nicht mehr als 18 Monaten innerhalb 

der 18-Monatsfrist muss spätestens bis zum Ablauf von 12 Monaten nach Antritt der Eltern-

zeit beantragt werden. Wird Elternzeit beantragt, der über den Zeitraum von 18 Monaten 

hinausgeht, verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin die übertragene Pfarrstelle oder allgemein-

kirchliche Aufgabe zum Zeitpunkt des Antritts der Elternzeit. Wird nach Satz 2 eine 

Verlängerung der Elternzeit beantragt, die insgesamt über die Zeit von 18 Monaten hinaus-

geht, verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin die übertragene Pfarrstelle oder allgemein-

kirchliche Aufgabe mit Ablauf des Monats, in dem die ursprünglich genehmigte Elternzeit 

geendet hätte. 

(3)  Auf Antrag kann während der Elternzeit Teildienst bis zu drei Vierteln eines vollen 

Dienstumfangs gewährt werden, wenn dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Nimmt der 

Pfarrer oder die Pfarrerin während der Elternzeit Teildienst in der Pfarrstelle oder in einer 

allgemeinkirchlichen Aufgabe wahr, so kann ihm oder ihr die Pfarrstelle oder allgemein-

kirchliche Aufgabe abweichend von Absatz 2 belassen werden, wenn dienstliche Belange 

nicht entgegenstehen. 

(4) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz von Absatz 2 Sätze 2 

bis 4 und Absatz 3 abweichende Regelungen treffen. 

(5) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich regeln, wie die Kirchengemeinden und 

Träger allgemeinkirchlicher Aufgaben vor der Entscheidung über den Antrag auf Elternzeit zu 

beteiligen sind. 

(6) Behält der Pfarrer oder die Pfarrerin die Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe 

nicht, so gilt § 93 Abs. 2 entsprechend.  

 

§ 73 

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungs-

stücke oder sonstige Gegenstände, die üblicherweise bei Wahrnehmung des Dienstes mit-

geführt werden, beschädigt oder zerstört worden oder abhanden gekommen, so kann gegen 

Abtretung etwaiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet werden. 

(2) Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch ein vorsätzliches oder grob fahr-

lässiges Verhalten des Pfarrers oder der Pfarrerin herbeigeführt worden ist. 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

§ 74 

(1) Pfarrern und Pfarrerinnen steht jährlich Erholungsurlaub unter Fortzahlung der Dienst-

bezüge zu. 

(2) Pfarrern und Pfarrerinnen kann aus wichtigen Gründen Sonderurlaub gewährt werden. 

Dabei können ihnen die Dienstbezüge belassen werden, wenn ein besonderes dienstliches 

Interesse besteht. 

(3) Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 
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§ 75 

(1) Über jeden Pfarrer und jede Pfarrerin ist eine Personalakte zu führen. Sie ist vertraulich 

zu behandeln und vor unbefugter Einsicht zu schützen. 

(2) Zur Personalakte gehören alle Unterlagen, die den Pfarrer oder die Pfarrerin betreffen, 

soweit sie mit seinem oder ihrem Dienstverhältnis in einem unmittelbaren inneren 

Zusammenhang stehen; hierzu gehören auch in Dateien gespeicherte personenbezogene Daten 

(Personalaktendaten). Unterlagen, die besonderen, von der Person und dem Pfarrerdienst-

verhältnis sachlich zu trennenden Zwecken dienen, insbesondere Prüfungsakten, sind nicht 

Bestandteil der Personalakten. Wird die Personalakte in Grund- und Teilakten gegliedert, so 

ist in die Grundakte ein vollständiges Verzeichnis aller Teilakten aufzunehmen. Ist die 

Führung von Nebenakten erforderlich, ist auch dies in der Grundakte zu vermerken. 

(3) Personalaktendaten dürfen nur für Zwecke der Personalverwaltung oder Personal-

wirtschaft verwendet werden. Soweit in diesem Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist, 

richten sich Verarbeitung und Nutzung sowie die Übermittlung der Personalaktendaten nach 

den kirchengesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz. 

(4) Pfarrer und Pfarrerinnen sind zu Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen, die für 

sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig werden können, vor deren Aufnahme in die Personal-

akte zu hören. Die Äußerung des Pfarrers oder der Pfarrerin ist zur Personalakte zu nehmen. 

Anonyme Schreiben dürfen nicht in die Personalakte aufgenommen werden. 

(5) Unterlagen über Beschwerden, Behauptungen und Bewertungen sind, falls sie 

1. sich als unbegründet oder falsch erwiesen haben, mit Zustimmung des Pfarrers oder der 

Pfarrerin unverzüglich aus der Personalakte zu entfernen und zu vernichten, 

2. für den Pfarrer oder die Pfarrerin ungünstig sind oder ihm oder ihr nachteilig werden 

können, auf Antrag des Pfarrers oder der Pfarrerin nach fünf Jahren zu entfernen und zu 

vernichten; dies gilt nicht für dienstliche Beurteilungen. 

Die Frist nach Satz 1 Nr. 2 wird durch erneute Vorwürfe zur selben Sache im Sinne dieser 

Vorschrift oder durch die Einleitung eines Straf, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungs-

verfahrens unterbrochen. Stellt sich der erneute Vorwurf als unbegründet oder falsch heraus, 

gilt die Frist als nicht unterbrochen. 

(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestandteil einer Disziplinarakte sind, sowie 

Auskünfte aus dem Bundeszentralregister sind mit Zustimmung des Pfarrers oder der 

Pfarrerin nach drei Jahren zu entfernen und zu vernichten. Absatz 5 Sätze 2 und 3 gelten ent-

sprechend. 

(7) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen werden ermächtigt, je für ihren Bereich die 

Fristen des Absatzes 5 Satz 1 Nr. 2 und des Absatzes 6 Satz 1 durch kirchengesetzliche 

Regelungen zu verkürzen oder zu verlängern. 

 

§ 76 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen haben, auch nach Beendigung des Pfarrerdienstverhältnisses, ein 

Recht auf Einsicht in ihre vollständige Personalakte. Dies gilt ebenso für die von ihnen 

beauftragten Ehegatten, Kinder oder Eltern. 

(2) Bevollmächtigten eines Pfarrers oder einer Pfarrerin ist Einsicht zu gewähren, soweit 

dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, wenn ein 

berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird, und für deren Bevollmächtigte. Bevollmächtigt 
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werden kann nur, wer einem in der Evangelischen Kirche in Deutschland geltenden Bekennt-

nis angehört und zu kirchlichen Ämtern wählbar ist.  

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen haben ein Recht auf Einsicht auch in andere Schriftstücke, die 

personenbezogene Daten über sie enthalten und für ihr Dienstverhältnis verarbeitet und 

genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Einsichtnahme ist 

unzulässig, wenn die Daten der Betroffenen mit Daten Dritter oder Daten, die nicht personen-

bezogen sind, und deren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags gefährden 

könnte, derart verbunden sind, dass ihre Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßig 

großem Aufwand möglich ist. In diesem Fall ist den Betroffenen Auskunft zu erteilen. Das 

Recht auf Einsicht in die Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Vereinigte Kirche und 

ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich.  

(4) Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht gleich; insoweit gelten die Absätze 

1 bis 3 entsprechend.  

(5) Werden in einem Erhebungsverfahren nach § 87 Abs. 1 Teilakten geführt, so haben Pfar-

rer und Pfarrerinnen ein Recht auf Einsicht in diese Teilakten und ein Recht auf Unterrichtung 

über die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten für diese Akten nur, soweit 

dies ohne Gefährdung des Erhebungszwecks möglich ist. Die Bestimmungen des Disziplinar-

gesetzes über die Einsicht in Ermittlungsakten bleiben unberührt.  

(6) Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, unterliegen der Dienstverschwiegenheit 

gemäß § 42.  

 

§ 77 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können gegen die Entscheidung einer übergeordneten Stelle bei 

dieser Gegenvorstellung erheben. Sie ist auf dem Dienstwege vorzubringen. Unberührt 

bleiben besondere Bestimmungen, nach denen ein Rechtsmittel eingelegt werden kann.  

(2) Pfarrern oder Pfarrerinnen bleibt es unbenommen, sich, wenn sie der seelsorgerlichen 

Beratung bedürfen, unmittelbar an den Bischof oder die Bischöfin oder an andere ordinierte 

Inhaber und Inhaberinnen eines kirchenleitenden Amtes zu wenden.  

 

§ 78 

(1) Für Rechtsstreitigkeiten aus dem Pfarrerdienstverhältnis ist nach Maßgabe des in der Ver-

einigten Kirche und den Gliedkirchen jeweils geltenden Rechts der Rechtsweg zu den kirchli-

chen Verwaltungsgerichten eröffnet. 

(2) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen regeln je für ihren Bereich, ob vor Eröffnung 

des Rechtsweges ein kirchliches Vorverfahren erforderlich ist. 

 

§ 79 

(weggefallen) 

 

§ 80 

Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die die Vereinigte Kirche 

mit Wirkung für die Gliedkirchen erlässt, ist die bei der Vereinigten Kirche bestehende 

Pfarrergesamtvertretung zu beteiligen. Das Nähere über die Bildung und Zusammensetzung 
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der Pfarrergesamtvertretung sowie die Form der Beteiligung nach Satz 1 regelt die Vereinigte 

Kirche durch Rechtsverordnung.  

 

X. Abschnitt 

Veränderungen des Pfarrerdienstverhältnisses 

1. Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder 

allgemeinkirchlichen Aufgabe, Abordnung, Beurlaubung, 

Freistellung vom Dienst aus familiären oder anderen Gründen, 

Übernahme, Zuweisung und Umwandlung eines 

Dienstverhältnisses 

a) Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder  

allgemeinkirchlichen Aufgabe 

aa) Allgemeines 

§ 81 

(1) Inhaber und Inhaberinnen von Pfarrstellen sind grundsätzlich unversetzbar. Eine andere 

Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe kann übertragen werden, wenn der Pfarrer 

oder die Pfarrerin 

1. sich um die andere Verwendung nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen bewirbt,  

2. der Übertragung zustimmt,  

3. nach Maßgabe des § 83 auf eine andere Pfarrstelle versetzt wird. 

(2) Pfarrern und Pfarrerinnen ist eine andere Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche 

Aufgabe zu übertragen, wenn die Übertragung der bisherigen Pfarrstelle nach Maßgabe der 

§§ 86 und 87 aufgehoben wird.  

(3) Die Versetzung aus einer allgemeinkirchlichen Aufgabe richtet sich nach den §§ 89 und 

90.  

 

bb) Übertragung einer anderen Pfarrstelle 

auf Bewerbung oder mit Zustimmung 

§ 82 

Wird dem Pfarrer oder der Pfarrerin aufgrund einer Bewerbung oder mit eigener Zustimmung 

eine andere Pfarrstelle übertragen, so gelten die §§ 24 und 25 entsprechend. Wird dem Pfarrer 

oder der Pfarrerin eine andere Pfarrstelle in der bisherigen Gemeinde übertragen, so  findet in 

der Regel keine gottesdienstliche Einführung statt. 

 

cc) Versetzung aus allgemeinen Gründen 

§ 83 

(1) Ohne Bewerbung und ohne ihre Zustimmung können Inhaber und Inhaberinnen einer 

Pfarrstelle vorbehaltlich weiterer kirchengesetzlicher Regelungen versetzt werden, wenn 

1. sie mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde beschäftigt waren und das 55. Lebens-

jahr noch nicht vollendet haben,  

2. die Wahrnehmung eines mit der Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamtes endet, 
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3. die Pfarrstelle aufgehoben wird oder unbesetzt sein soll oder für die Pfarrstelle ein 

anderer Dienstumfang festgelegt oder der mit der Pfarrstelle verbundene Dienstbereich 

(§ 31 Abs. 2) neu geordnet wird. 

4. ihre Ehe rechtskräftig geschieden worden ist oder die Eheleute getrennt leben und aus den 

Umständen zu schließen ist, dass ein Ehegatte nicht beabsichtigt, zu seinem Ehegatten 

zurückzukehren,  

5. sie wegen ihres Gesundheitszustandes in der Ausübung ihres Dienstes erheblich 

behindert sind, 

6. ein Fall des § 53 Abs. 2 Satz 1 vorliegt.  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 beginnt die Frist mit der erstmaligen Übertragung 

einer Pfarrstelle. Neuordnungen des mit der Pfarrstelle verbundenen Dienstbereiches (§ 31 

Abs. 2) bleiben für die Berechnung der Frist unberücksichtigt. Eine neue Frist von zehn 

Jahren beginnt, wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist nach Satz 1 ein 

Antrag von dem für die Besetzung der Pfarrstelle zuständigen Entscheidungsgremium oder 

von dem Visitator oder der Visitatorin gestellt oder das Versetzungsverfahren von Amts 

wegen eingeleitet worden ist. 

(3) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchengesetz die Anwendung von 

Absatz 1 Nr. 1 ausschließen oder Regelungen treffen, die von Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 

abweichen. 

(4) Vor einer Versetzung sind der Pfarrer oder die Pfarrerin, der Kirchenvorstand, eine 

Vertretung der Pfarrerschaft und der Visitator oder die Visitatorin zu hören.  

(5) Bei der Versetzung sollen im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten die persönlichen 

Verhältnisse des Pfarrers oder der Pfarrerin berücksichtigt werden.  

(6) Die Umzugskosten sind zu ersetzen.  

(7) Sind mehrere selbständige Gemeinden unter einem gemeinsamen Pfarramt verbunden, so 

regeln die Gliedkirchen die Zuständigkeiten nach den Absätzen 2 und 4. 

 

§ 84 

(1) Vor einer Versetzung nach § 83 soll dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit gegeben 

werden, sich innerhalb einer Frist von bis zu sechs Monaten um eine andere Pfarrstelle oder 

um eine allgemeinkirchliche Aufgabe zu bewerben. 

(2) Ist die Versetzung nach § 83 aus Gründen, die der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht zu 

vertreten hat, binnen Jahresfrist nicht durchführbar, so ist er oder sie in den Wartestand zu 

versetzen. 

(3) Weigert sich der Pfarrer oder die Pfarrerin, der Versetzung nach § 83 Folge zu leisten, so 

ist er oder sie in den Ruhestand zu versetzen.  

(4) An Stelle einer Versetzung nach § 83 kann der Pfarrer oder die Pfarrerin auf eigenen 

Antrag in den Wartestand versetzt werden. 

 

§ 85 

(1) Über die Versetzung sowie über die Versetzung in den Wartestand nach § 84 Abs. 3 und 

über die Versetzung in den Ruhestand nach § 84 Abs. 4 ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin ein 

schriftlicher Bescheid zuzustellen.  

(2) Bei der Versetzung gilt § 82 entsprechend. 
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dd) Aufhebung der Übertragung einer Pfarrstelle 

mangels gedeihlichen Wirkens und 

Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder 

einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 86 

(1) Die Übertragung einer Pfarrstelle ist ohne Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin 

aufzuheben, wenn ein gedeihliches Wirken auf der bisherigen Pfarrstelle oder in einem mit 

der Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewährleistet ist. Der Grund braucht 

dabei nicht in dem Verhalten des Pfarrers oder der Pfarrerin zu liegen. 

(2) Die Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nach 

Aufhebung der Übertragung der bisherigen Pfarrstelle nach Absatz 1 richtet sich nach Maß-

gabe des § 88 nach den allgemeinen Vorschriften. 

 

§ 87 

(1) Zur Feststellung des Sachverhalts im Falle des § 86 Abs. 1 sind die erforderlichen 

Erhebungen durchzuführen. Vor Einleitung der Erhebungen ist der Pfarrer oder die Pfarrerin 

zu hören. Der Kirchenvorstand, der Visitator oder die Visitatorin sind während der 

Erhebungen zu hören. Die Vertretung der Pfarrerschaft ist zu hören, sofern der Pfarrer oder 

die Pfarrerin nicht widerspricht. Untersuchungen nach § 105 Abs. 3 können angeordnet 

werden. Liegt der Grund zu dem Verfahren nach Satz 1 in dem Verhalten des Pfarrers oder 

der Pfarrerin, so bleibt die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, unberührt. 

(2) Für die Dauer der Erhebungen nach Absatz 1 nimmt der Pfarrer oder die Pfarrerin den 

Dienst in der ihm oder ihr übertragenen Pfarrstelle nicht wahr. Während dieser Zeit soll eine 

angemessene Aufgabe übertragen werden. Es kann auch bestimmt werden, dass der Dienst in 

der übertragenen Pfarrstelle fortgeführt wird. 

(3) Ergeben die Erhebungen, dass ein gedeihliches Wirken auf der bisherigen Pfarrstelle oder 

in einem mit der Pfarrstelle verbundenen Aufsichtsamt nicht mehr gewährleistet ist, so ist die 

Übertragung der Pfarrstelle aufzuheben und der Pfarrer oder die Pfarrerin in den Wartestand 

zu versetzen. Er oder sie ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn nach dem Ergebnis der 

Erhebungen auch in einer anderen als der bisherigen Gemeinde oder in einer anderen 

allgemeinkirchlichen Aufgabe kein gedeihliches Wirken zu erwarten ist. 

(4) Rechtsbehelfe gegen die in Absatz 3 genannten Maßnahmen haben keine aufschiebende 

Wirkung. Auf Antrag kann die aufschiebende Wirkung nach den allgemeinen Vorschriften des 

in der Vereinigten Kirche und den Gliedkirchen jeweils geltenden Rechts angeordnet werden. 

Die Pfarrstelle kann einem anderen Pfarrer oder einer anderen Pfarrerin erst übertragen werden, 

wenn die in Absatz 3 genannten Maßnahmen bestandskräftig geworden sind. 

 

§ 88 

(1) Werden Pfarrer oder Pfarrerinnen nach § 87 Abs. 3 Satz 1 in den Wartestand versetzt, so 

richtet sich ihr Rechtsstatus nach den allgemeinen Bestimmungen über den Wartestand, so-

weit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Abweichend von § 102 Abs. 1 ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit zu geben, 

sich innerhalb einer bestimmten Frist um eine andere Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche 
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Aufgabe zu bewerben; dabei kann die Bewerbungsmöglichkeit beschränkt werden. Die 

Bewerbung um eine Pfarrstelle der bisherigen Gemeinde ist ausgeschlossen. 

(3) Unterlässt der Pfarrer oder die Pfarrerin eine Bewerbung oder führt sie innerhalb der 

gesetzten Frist nicht zum Erfolg, so kann dem Pfarrer oder der Pfarrerin eine Pfarrstelle oder 

allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen werden. Bei der Übertragung einer anderen Pfarr-

stelle oder einer allgemeinkirchlichen Aufgabe sollen im Rahmen der dienstlichen Möglich-

keiten die persönlichen Verhältnisse des Pfarrers oder der Pfarrerin berücksichtigt werden. 

(4) Abweichend von § 108 Abs. 2 ist der Pfarrer oder die Pfarrerin nach dreijähriger Dauer 

des Wartestandes in den Ruhestand zu versetzen. § 108 Abs. 3 gilt entsprechend.  

(5) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann auch während der Dauer des Wartestandes in den 

Ruhestand versetzt werden, wenn neue Tatsachen festgestellt werden, die erkennen lassen, 

dass ein gedeihliches Wirken in einer Gemeinde oder einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

nicht zu erwarten ist. 

(6) Das Wartegeld wird für die Dauer von sechs Monaten von der Bestandskraft der Verset-

zung in den Wartestand an in Höhe der bisherigen Besoldung gewährt, längstens jedoch für 

die Dauer von einem Jahr nach Erlass der Entscheidung nach § 87 Abs. 3 Satz 1. Die Glied-

kirchen werden ermächtigt, die Frist nach Satz 1 durch kirchengesetzliche Regelung zu 

verkürzen. 

 

ee) Änderung und Aufhebung der Übertragung 

einer allgemeinkirchlichen Aufgabe 

§ 89 

(1) Pfarrern und Pfarrerinnen, denen eine allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen ist, kann 

eine andere allgemeinkirchliche Aufgabe oder eine Pfarrstelle übertragen werden, wenn dafür 

ein kirchliches Interesse besteht; sie sind vorher zu hören. 

(2) Das Recht, sich um eine Pfarrstelle zu bewerben, bleibt unberührt. 

(3) Die §§ 82, 83 Abs. 5 und 6 sowie die §§ 84 Abs. 2 bis 4 und 85 Abs. 1 gelten ent-

sprechend. 

 

§ 90 

Die Übertragung einer allgemeinkirchlichen Aufgabe ist aufzuheben, wenn ein gedeihliches 

Wirken in dieser Aufgabe nicht mehr gewährleistet ist. Die §§ 86 Abs. 2, 87 und 88 gelten 

entsprechend.  

 

b) Abordnung 

§ 91 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können zur vorübergehenden Beschäftigung oder zur Wahr-

nehmung besonderer kirchlicher Aufgaben unter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge abgeordnet 

werden. 

(2) Die Abordnung kann ohne Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin bis zur Dauer von 

sechs Monaten ausgesprochen werden. Die Abordnung kann ohne Zustimmung bis zur Dauer 

von sechs Monaten verlängert werden. § 83 Abs. 4 gilt entsprechend.  
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c) Beurlaubung 

§ 92 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können auf ihren Antrag oder mit ihrer Zustimmung zur Wahr-

nehmung eines anderen kirchlichen Dienstes sowie zur Übernahme von Aufgaben, die im 

kirchlichen Interesse liegen, beurlaubt werden. Die Beurlaubung kann befristet oder 

unbefristet ausgesprochen werden.  

(2) Bei der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden, ob die zu Beurlaubenden die Pfarr-

stelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe sowie für die Dauer der Beurlaubung die Dienst-

bezüge behalten oder verlieren. Die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworbenen Rechte und 

Anwartschaften bleiben gewahrt. 

(3) Bei Rückkehr werden Pfarrer und Pfarrerinnen nach Möglichkeit ihrer früheren Tätigkeit 

entsprechend verwendet. Die während der Beurlaubung geleistete Dienstzeit wird auf die 

Besoldung und Versorgung angerechnet.  

(4) Beurlaubte unterstehen, unbeschadet ihres neu eingegangenen Dienstverhältnisses, in 

ihrer Lehre und Amts- und Lebensführung der Aufsicht derjenigen Kirche, die sie beurlaubt 

hat. 

(5) Ist in Kirchengesetzen eine Freistellung vorgesehen, so gilt diese als Beurlaubung, soweit 

nicht die Entlassung aus dem Dienst nach den §§ 112 bis 115 vorgesehen ist.  

 

d) Freistellung vom Dienst aus familiären oder anderen Gründen 

§ 93 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können auf ihren Antrag bis zur Dauer von drei Jahren unter 

Verlust der Pfarrstelle ohne Dienstbezüge beurlaubt werden, wenn 

1. sie mit einem Kind unter sechs Jahren oder mindestens zwei Kindern unter zehn Jahren in 

häuslicher Gemeinschaft leben und diese Kinder auch tatsächlich betreuen,  

2. andere wichtige familiäre Gründe vorliegen. 

Die Beurlaubung nach Satz 1 kann auf Antrag verlängert werden. Der Antrag auf Verlänge-

rung der Beurlaubung muss spätestens sechs Monate vor Ablauf der Beurlaubung gestellt 

werden. Vor der Beurlaubung soll auf die Rechtsfolgen nach den Absätzen 2 und 3 hin-

gewiesen werden. 

(2) Nach Absatz 1 Beurlaubte sind verpflichtet, sich rechtzeitig vor Ablauf der Beurlaubung 

um eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zu bewerben. Führt die Bewerbung vor 

dem Ende der Beurlaubung nicht zum Erfolg, so kann ihnen von Amts wegen eine Pfarrstelle 

oder allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen werden; bei der Übertragung sollen die persön-

lichen Verhältnisse berücksichtigt werden. Tritt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin den Dienst in 

einer übertragenen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe nicht an oder unterlässt er 

oder sie die Bewerbung, so scheidet er oder sie mit dem Ende der Beurlaubung aus dem 

Dienst aus. 

(3) Steht einem Pfarrer oder einer Pfarrerin keine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche 

Aufgabe zur Verfügung, so wird die Beurlaubung nach Absatz 1 um die Zeit verlängert, die 

erforderlich ist, um ihm oder ihr eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zu über-

tragen. Die Verlängerung erfolgt für höchstens ein Jahr. Ist diese Frist erfolglos abgelaufen, 

so ist der Pfarrer oder die Pfarrerin in den Wartestand zu versetzen. Der Pfarrer oder die 

Pfarrerin ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn der Wartestand nicht binnen dreier Jahre 

durch Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe endet. 
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(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 sind der Kirchenvorstand und der Visitator oder die 

Visitatorin, bei Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 2 ist der Pfarrer oder die Pfarrerin zu hören.  

(5) Nach Absatz 1 Beurlaubte unterstehen in ihrer Lehre und Amts- und Lebensführung der 

Aufsicht der Kirche, die sie beurlaubt hat; sie sollen an Fortbildungsveranstaltungen nach 

§ 39 Abs. 3 teilnehmen. Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für 

ihren Bereich. 

(6) Die Gliedkirchen können die Anwendung der Absätze 1 bis 3 durch Kirchengesetz aus-

schließen oder abweichende Regelungen treffen. 

 

§ 94 

(1) Unter den Voraussetzungen des § 93 Abs. 1 Satz 1 kann das Dienstverhältnis der Pfarrer 

und Pfarrerinnen auf ihren Antrag oder mit ihrer Zustimmung in ein Dienstverhältnis mit ein-

geschränkter Aufgabe umgewandelt werden, wenn dafür ein kirchliches Bedürfnis besteht. 

Diese Aufgabe muss mindestens die Hälfte eines vollen Dienstes umfassen und darf nur erteilt 

werden, wenn es sich hierbei um arbeitsmäßig abgrenzbare Teilbereiche aus der Tätigkeit des 

Inhabers oder der Inhaberin einer Pfarrstelle oder eines Pfarrers oder einer Pfarrerin mit 

allgemeinkirchlicher Aufgabe handelt. Vor der Umwandlung des Dienstverhältnisses soll auf 

die Rechtsfolgen nach den Absätzen 2 und 3 hingewiesen werden. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen mit eingeschränkter Aufgabe nach Absatz 1 sind verpflichtet, 

sich rechtzeitig vor dem Ende dieser Aufgabe um eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche 

Aufgabe zu bewerben. Führt die Bewerbung vor dem Ende der Aufgabe nicht zum Erfolg, so 

kann ihnen von Amts wegen eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen 

werden; bei der Übertragung sollen die persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden. Tritt 

ein Pfarrer oder eine Pfarrerin den Dienst in einer übertragenen Pfarrstelle oder allgemein-

kirchlichen Aufgabe nicht an oder unterlässt er oder sie die Bewerbung, so scheidet er oder 

sie mit dem Ende der Aufgabe aus dem Dienst aus. 

(3) Steht einem Pfarrer oder einer Pfarrerin keine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche 

Aufgabe zur Verfügung, so wird die eingeschränkte Aufgabe nach Absatz 1 um die Zeit 

verlängert, die erforderlich ist, um eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zu über-

tragen. Die Verlängerung erfolgt für höchstens ein Jahr. Ist diese Frist erfolglos abgelaufen, 

so ist der Pfarrer oder die Pfarrerin in den Wartestand zu versetzen. Der Pfarrer oder die 

Pfarrerin ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn der Wartestand nicht binnen dreier Jahre 

durch Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe endet. 

(4) § 93 Abs. 4 und 6 gilt entsprechend.  

 

§ 95 

(1) Die Beurlaubung nach § 93 und die Verwendung in einem Dienstverhältnis mit ein-

geschränkter Aufgabe nach § 94 dürfen zusammen eine Dauer von zehn Jahren, die Beurlau-

bung allein eine Dauer von fünf Jahren nicht überschreiten. In Ausnahmefällen kann die 

Beurlaubung mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin verlängert werden, jedoch nur 

bis zur Höchstdauer von sieben Jahren. Während der Beurlaubung und der Verwendung in 

einem Dienstverhältnis mit eingeschränkter Aufgabe dürfen nur solche Nebentätigkeiten 

gestattet werden, die dem Zweck der Maßnahmen nach den §§ 93 und 94 nicht zuwiderlaufen. 

Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für ihren Bereich die Fristen in den 

Sätzen 1 und 2 verlängern.  
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(2) Während der Beurlaubung nach § 93 Abs. 1 und 3 können Auftrag und Recht zur öffent-

lichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung widerruflich belassen werden. 

 

§ 95 a 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können aus anderen als familiären Gründen auf ihren Antrag bis 

zur Dauer von fünf Jahren ohne Dienstbezüge beurlaubt werden, wenn kirchliche Interessen, 

bei Inhabern und Inhaberinnen von Pfarrstellen auch Interessen der Gemeinde, nicht ent-

gegenstehen. 

(2) Mit dem Beginn der Beurlaubung verlieren Pfarrer und Pfarrerinnen die Pfarrstelle oder 

allgemeinkirchliche Aufgabe. Die im Zeitpunkt der Beurlaubung erworbenen Rechte und 

Anwartschaften bleiben gewahrt. § 93 Abs. 2, 3 und 5 gilt entsprechend.  

(3) Die Gliedkirchen können die in Absatz 1 bestimmte Frist durch Kirchengesetz ver-

längern. 

 

e) Übernahme 

§ 96 

(1) Werden Pfarrer und Pfarrerinnen einer Gliedkirche auf eigenen Antrag oder mit ihrer 

Zustimmung von einer anderen Gliedkirche übernommen, so gilt das Pfarrerdienstverhältnis 

als fortgesetzt; gleiches gilt für Pfarrer und Pfarrerinnen einer Gliedkirche, die von der 

Vereinigten Kirche übernommen werden und umgekehrt. An die Stelle der Rechte und 

Pflichten aus dem bisherigen Dienstverhältnis treten die Rechte und Pflichten nach dem Recht 

der übernehmenden Gliedkirche. Für die Übernahme gelten die §§ 24 und 25 entsprechend.  

(2) Durch die Übernahme sollen die Pfarrer und Pfarrerinnen in ihren bis zur Übernahme 

erworbenen Rechten nicht geschmälert werden.  

(3) Durch Vereinbarung ist der Zeitpunkt der Übernahme und der Umfang der Beteiligung an 

der Versorgung des übernommenen Pfarrers oder der übernommenen Pfarrerin zu regeln. 

(4) Für Pfarrer und Pfarrerinnen einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 

Deutschland gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.  

 

f) Zuweisung 

§ 97 

(1) Pfarrern und Pfarrerinnen kann im kirchlichen Interesse mit ihrer Zustimmung vorüber-

gehend eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit bei einer Einrichtung oder einem Dienstherrn 

außerhalb des Geltungsbereiches dieses Kirchengesetzes zugewiesen werden. 

(2) Die Rechtsstellung des Pfarrers oder der Pfarrerin bleibt unberührt.  

 

g) Umwandlung des Dienstverhältnisses 

§ 98 

Das Pfarrerdienstverhältnis kann in ein Kirchenbeamtenverhältnis im Bereich der Gliedkirche 

umgewandelt werden, wenn ein dienstliches Bedürfnis besteht. In diesem Fall wird das 

Pfarrerdienstverhältnis als Kirchenbeamtenverhältnis fortgesetzt. Hat der Pfarrer oder die 

Pfarrerin die Umwandlung nicht beantragt, so bedarf sie seiner oder ihrer Zustimmung.  
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2. Wartestand und Ruhestand 

a) Allgemeines 

§ 99 

Pfarrer und Pfarrerinnen können nur in den kirchengesetzlich vorgesehenen Fällen in den 

Warte- oder Ruhestand versetzt werden. 

 

§ 100 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen erhalten über die Versetzung in den Warte- oder Ruhestand eine 

Urkunde, in der bestimmt wird, von welchem Zeitpunkt an diese Versetzung wirksam wird; 

dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem Tag der Zustellung liegen. Satz 1 gilt nicht für den Fall 

des § 87 Abs. 3 und die kirchengesetzlich geregelten Fälle des Eintritts in den Warte- oder 

Ruhestand. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen im Warte- oder Ruhestand haben alles zu vermeiden, was den 

Dienst ihrer Amtsnachfolger und Amtsnachfolgerinnen erschweren kann. 

(3)  Pfarrern und Pfarrerinnen im Warte- oder Ruhestand können Beschränkungen in der 

Ausübung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakraments-

verwaltung, zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und zum Tragen 

der Amtskleidung auferlegt werden, wenn die Rücksicht auf Amt und Gemeinde dies gebietet. 

(4) Ist ein Pfarrer oder eine Pfarrerin durch rechtskräftiges Urteil eines Disziplinargerichts in 

den Warte- oder Ruhestand versetzt worden, so können in dem Urteil nicht vorgesehene 

Beschränkungen im Sinne des Absatzes 3 nur dann auferlegt werden, wenn 

1. das Disziplinargericht solche Maßnahmen ausdrücklich deswegen nicht verhängt hat, 

weil es dies der für Maßnahmen nach Absatz 2 zuständigen Stelle überlassen wollte oder 

2. nach Verkündung des Urteils Umstände bekannt geworden sind oder neue Gründe 

vorliegen, die eine solche Maßnahme rechtfertigen. 

 

b) Wartestand 

§ 101 

(1) Das Pfarrerdienstverhältnis wird durch die Versetzung in den Wartestand nicht beendet. 

Pfarrer und Pfarrerinnen verlieren jedoch mit dem Beginn des Wartestandes die übertragene 

Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe und, soweit nichts anderes bestimmt wird, die 

sonst übertragenen Aufgaben und Funktionen. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand erhalten Wartegeld, soweit kirchengesetzlich 

nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Für Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand gilt § 56 bis § 56 d entsprechend.  

(4) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand sind verpflichtet, an Fortbildungsveranstaltungen 

nach § 61 a teilzunehmen. Das Nähere regeln die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen je 

für ihren Bereich.  
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§ 102 

(1) Pfarrern und Pfarrerinnen im Wartestand kann gestattet werden, sich um eine Pfarrstelle 

zu bewerben. Satz 1 gilt nicht für nach dem Disziplinargesetz in den Wartestand Versetzte.  

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand sind verpflichtet, Aufgaben, die ihnen zuzumuten 

sind, zu übernehmen. Dabei sollen die persönlichen Verhältnisse berücksichtigt werden. 

(3) Erfüllen Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand ohne hinreichende Gründe die ihnen 

nach Absatz 2 obliegende Pflicht nicht, so verlieren sie für die Dauer der Weigerung ihren 

Anspruch auf Wartegeld; sie können auch in den Ruhestand versetzt werden. Die Möglich-

keit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, bleibt unberührt.  

 

§ 103 

Der Wartestand endet durch 

1. erneute Übertragung einer Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe, 

2. Versetzung in den Ruhestand oder  

3. Beendigung des Pfarrerdienstverhältnisses. 

 

c) Ruhestand 

§ 104 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen treten mit dem Ende des Monats, in dem sie das 65. Lebensjahr 

vollenden, in den Ruhestand. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen können auch ohne Nachweis der Dienstunfähigkeit auf ihren 

Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie  

1. das 62. Lebensjahr oder 

2. als schwerbehinderte Menschen nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches – 

Neuntes Buch – (SGB IX) das 60. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können bestimmen, dass dem Antrag nach 

Satz 1 Nr. 2 nur entsprochen werden darf, wenn sich der Pfarrer oder die Pfarrerin unwider-

ruflich dazu verpflichtet, zu einem von dem kirchlichen Rechtsträger zu bestimmenden 

Höchstbetrag aus Beschäftigungen oder Erwerbstätigkeiten nicht mehr hinzuzuverdienen. 

(3) Mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin kann der Eintritt in den Ruhestand bis 

zur Vollendung des 68. Lebensjahres hinausgeschoben werden. 

(4) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchen-

gesetz von den in den Absätzen 1 bis 3 genannten Altersgrenzen abweichende Regelungen 

treffen; die Altersgrenzen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 3 können jedoch nicht 

hinausgeschoben werden.  

 

§ 105 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind auf ihren Antrag oder von Amts wegen vorzeitig in den 

Ruhestand zu versetzen, wenn sie wegen ihres körperlichen Zustandes oder aus gesundheit-

lichen Gründen zur Erfüllung ihrer Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) sind. 

(2) Dienstunfähigkeit kann auch dann angenommen werden, wenn wegen Krankheit inner-

halb von sechs Monaten mehr als drei Monate kein Dienst geleistet wurde und keine Aussicht 

besteht, dass innerhalb weiterer sechs Monate wieder volle Dienstfähigkeit erlangt wird. 
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(3) Bestehen Zweifel über die Dienstunfähigkeit, so ist der Pfarrer oder die Pfarrerin ver-

pflichtet, sich nach Weisung ärztlich oder fachärztlich untersuchen und begutachten zu lassen 

und die Ärzte oder Ärztinnen von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. Die Vorlage eines 

amts- oder vertrauensärztlichen Zeugnisses kann gefordert werden. Die anordnende Stelle 

trägt die dadurch entstandenen Kosten.  

 

§ 106 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen sind zu entlassen, wenn sie zu dem für den Eintritt oder die 

Versetzung in den Ruhestand maßgebenden Zeitpunkt nach § 105 dienstunfähig sind und eine 

Dienstzeit von fünf Jahren (Wartezeit) nicht erfüllt haben. Satz 1 gilt nicht, wenn der Pfarrer 

oder die Pfarrerin infolge Krankheit, Verletzung oder sonstiger Beschädigung, die er oder sie 

sich ohne grobes Verschulden bei Ausübung oder aus Veranlassung des Dienstes zugezogen 

hat, dienstunfähig geworden ist. 

(2) Die Berechnung der Wartezeit nach Absatz 1 Satz 1 regeln die Vereinigte Kirche und 

ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

§ 107 

(1) Sollen Pfarrer und Pfarrerinnen von Amts wegen nach § 105 in den Ruhestand versetzt 

werden, so müssen sie unter Angabe der Gründe schriftlich aufgefordert werden, etwaige 

Einwendungen innerhalb einer Frist von mindestens vier Wochen zu erheben. 

(2) Werden Einwendungen fristgemäß nicht erhoben, so kann der Pfarrer oder die Pfarrerin 

in den Ruhestand versetzt werden. Werden Einwendungen fristgemäß erhoben, so werden die 

notwendigen Feststellungen in einem Verfahren getroffen, in dem ein amts- oder vertrauens-

ärztliches Zeugnis eingeholt und dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben werden muss. Außerdem sind der Kirchenvorstand, der Visitator oder die 

Visitatorin und eine Vertretung der Pfarrerschaft zu hören. Mit dem Ende der drei Monate, die 

auf den Monat der Anordnung der Feststellung nach Satz 2 folgen, sind die das Ruhegehalt 

übersteigenden Dienstbezüge bis zum Beginn des Ruhestandes einzubehalten.  

(3) Erscheint der Pfarrer oder die Pfarrerin zur Wahrnehmung der Rechte infolge des kör-

perlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen Gründen außer Stande, so wird nach Möglich-

keit im Einvernehmen mit der Familie ein Beistand für das Verfahren gestellt, solange keine 

Vertretung nach dem Betreuungsgesetz bestellt ist. Der Beistand wird auf Antrag der für die 

Versetzung in den Ruhestand zuständigen Stelle von dem erstinstanzlichen kirchlichen 

Verwaltungsgericht bestellt. 

(4) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin kann die Ausübung des Dienstes für die Dauer des 

Verfahrens ganz oder teilweise untersagt werden, wenn dies um des Amtes willen dringend 

geboten erscheint. Die Nachprüfung dieser Anordnung nach § 78 hat keine aufschiebende 

Wirkung. Auf Antrag kann die aufschiebende Wirkung nach den allgemeinen Vorschriften 

angeordnet werden.  

(5) Wird die Dienstfähigkeit des Pfarrers oder der Pfarrerin festgestellt, so ist das Verfahren 

einzustellen. Die nach Absatz 2 Satz 4 einbehaltenen Beträge sind nachzuzahlen. Führt das 

Verfahren innerhalb einer Frist von drei Monaten, gerechnet vom Ablauf der in Absatz 1 

bezeichneten Frist, zur Versetzung in den Ruhestand, so beginnt der Ruhestand mit dem Ende 

der dreimonatigen Frist. Dauert das Verfahren länger, so beginnt der Ruhestand mit dem in 

dem Bescheid bestimmten Zeitpunkt, spätestens mit dem Ende des Monats, in dem dem 
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Pfarrer oder der Pfarrerin der Bescheid zugestellt wird. Bei Versetzung in den Ruhestand 

werden die nach Absatz 2 Satz 4 einbehaltenen Beträge nicht nachgezahlt.  

 

§ 107 a 

(1) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchen-

gesetz regeln, dass von der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit abgesehen 

werden soll, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin das 50. Lebensjahr vollendet hat und er oder 

sie noch mindestens die Hälfte eines vollen Dienstumfangs erfüllen kann (begrenzte Dienst-

fähigkeit).  

(2) Hinsichtlich des Umfanges des Dienstes nach Absatz 1 darf über die Vorschriften des 

staatlichen Beamtenrechts zur begrenzten Dienstfähigkeit nicht hinausgegangen werden. 

 

§ 108 

(1) Für Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand gelten die §§ 104 bis 106 entsprechend. 

(2) Im Übrigen können Pfarrer und Pfarrerinnen im Wartestand mit ihrer Zustimmung jeder-

zeit, nach dreijähriger Wartestandszeit auch gegen ihren Willen, in den Ruhestand versetzt 

werden. 

(3) Der Lauf der Frist nach Absatz 2 wird durch die Übertragung von Aufgaben nach § 102 

Abs. 2, die im wesentlichen einem vollen Dienst entsprechen, gehemmt. 

 

§ 109 

(1) Mit dem Beginn des Ruhestandes sind Pfarrer und Pfarrerinnen unter Aufrechterhaltung 

des Pfarrerdienstverhältnisses der Pflicht zur Dienstleistung enthoben. Im übrigen unterstehen 

sie weiter der Lehrverpflichtung und der Amtspflicht (§§ 66 bis 68) und damit der Lehr-

aufsicht und der Disziplinargewalt. 

(2) Für Pfarrer und Pfarrerinnen im Ruhestand gelten die § 56 bis § 56 d entsprechend. 

(3) Pfarrer und Pfarrerinnen im Ruhestand erhalten Versorgungsbezüge. 

 

§ 110 

Pfarrern und Pfarrerinnen im Ruhestand kann, wenn sie dienstfähig sind, vor Vollendung des 

62. Lebensjahres, als schwerbehinderte Menschen nach den Bestimmungen des Sozial-

gesetzbuches – Neuntes Buch – (SGB IX) des 60. Lebensjahres, jederzeit wieder eine Pfarr-

stelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen werden. Sie sind verpflichtet, dem Folge 

zu leisten. Sie erhalten mindestens die Besoldung aus ihrer letzten Verwendung, wenn die 

Versetzung in den Ruhestand ohne ihr Verschulden veranlasst war. Die Umzugskosten 

werden ersetzt. 

 

XI. Abschnitt 

Beendigung des Pfarrerdienstverhältnisses 

1. Allgemeines 

§ 111 

Das Pfarrerdienstverhältnis endet bei Lebzeiten durch 
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1. Entlassung aus dem Dienst, 

2. Ausscheiden aus dem Dienst oder 

3. Entfernung aus dem Dienst nach dem Disziplinargesetz. 

 

2. Entlassung aus dem Dienst 

§ 112 

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen können ihre Entlassung aus dem Dienst beantragen. Der Antrag 

ist auf dem Dienstwege schriftlich einzureichen. 

(2) Dem Antrag muss vorbehaltlich des § 117 entsprochen werden. Die Entlassung kann 

jedoch solange hinausgeschoben werden, bis die Dienstgeschäfte ordnungsgemäß übergeben 

sind und der Pfarrer oder die Pfarrerin über die Verwaltung des anvertrauten kirchlichen oder 

sonstigen öffentlichen Vermögens Rechenschaft abgelegt hat. 

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin erhält eine Entlassungsurkunde. Die Entlassung wird mit 

dem in der Urkunde angegebenen Zeitpunkt, jedoch frühestens mit der Zustellung, rechts-

wirksam. Zugleich sind die Rechtsfolgen der Entlassung mitzuteilen. 

(4) Der Antrag auf Entlassung kann zurückgenommen werden, solange die Urkunde noch 

nicht zugegangen ist. 

 

§ 113 

(1) Mit der Entlassung verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin alle in dem bisherigen Dienst-

verhältnis begründeten Rechte, insbesondere die besoldungs- und versorgungsrechtlichen 

Ansprüche und Anwartschaften für sich und die Familie, soweit nicht durch Rechtsvorschrift 

etwas anderes bestimmt ist. Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich, befristet oder unter 

Auflagen gewährt werden. Er wird als laufende Zahlung oder als Einmalzahlung gewährt. 

(2) Mit der Entlassung verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin vorbehaltlich des § 114 Auftrag 

und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung sowie das 

Recht zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und zum Tragen der 

Amtskleidung. 

 

§ 114 

(1) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin die Entlassung beantragt, um eine Pfarrstelle oder allge-

meinkirchliche Aufgabe außerhalb der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen zu 

übernehmen, so können bei der Entlassung Auftrag und Recht zur öffentlichen Wort-

verkündigung und zur Sakramentsverwaltung belassen werden. Außerdem kann gestattet 

werden, die bisherige Amtsbezeichnung mit dem Zusatz „außer Dienst“ („a. D.“) und etwaige 

kirchliche Titel weiterzuführen und die Amtskleidung zu tragen.  

(2) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin die Entlassung aus anderen Gründen beantragt, so 

können bei der Entlassung auf eigenen Antrag oder mit Zustimmung die in Absatz 1 

genannten Rechte belassen werden, wenn dies bei Berücksichtigung der Vorschriften des II. 

Abschnittes im kirchlichen Interesse liegt. 

(3) Behalten Pfarrer und Pfarrerinnen bei der Entlassung Auftrag und Recht zur öffentlichen 

Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung, so unterstehen sie weiter der Lehr-

verpflichtung und der Amtspflicht (§§ 66 bis 68) und damit der bisherigen Lehraufsicht und 
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Disziplinargewalt. Dies gilt nicht, wenn sie in dem neuen Dienstverhältnis auch der Lehr-

aufsicht und Disziplinargewalt nach kirchlichem Recht unterstellt sind. 

(4) Der Verlust von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 

Sakramentsverwaltung richtet sich nach den Vorschriften des II. Abschnittes. Mit dem Verlust 

von Auftrag und Recht entfallen auch die in Absatz 1 Satz 2 genannten Rechte.  

 

§ 115 

(1) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin die Entlassung beantragt, um eine überwiegend im 

kirchlichen Interesse liegende Aufgabe zu übernehmen, so kann auf Antrag bei der Entlassung 

die erneute Begründung eines Pfarrerdienstverhältnisses zugesagt werden. Diese Zusage kann 

befristet werden; sie kann widerrufen werden, wenn die in Satz 1 genannte Voraussetzung 

nicht eingetreten oder wenn sie entfallen ist oder wenn die für die Ausübung des pfarramt-

lichen Dienstes erforderlichen persönlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. 

(2) Für die erneute Begründung des Pfarrerdienstverhältnisses nach Absatz 1 gilt § 93 

Abs. 2, 3 und 6 sinngemäß. 

 

§ 116 

Pfarrer und Pfarrerinnen sind zu entlassen, wenn sie die Altersgrenze erreicht haben oder 

dienstunfähig geworden sind und nach den §§ 104 bis 106 ein Eintritt oder eine Versetzung in 

den Ruhestand nicht in Betracht kommt. § 113 gilt entsprechend. 

 

3. Ausscheiden aus dem Dienst. 

§ 117 

(1) Aus dem Dienst scheidet aus, 

1. wer die evangelisch-lutherische Kirche durch Austrittserklärung oder durch Übertritt zu 

einer anderen Religionsgemeinschaft verlässt, 

2. wer auf Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakraments-

verwaltung verzichtet, 

3. wer den Dienst unter Umständen aufgibt, aus denen zu entnehmen ist, dass er ihn nicht 

wieder aufnehmen will, 

4. bei wem die Voraussetzungen des § 93 Abs. 2 Satz 3 und des § 94 Abs. 2 Satz 3 erfüllt 

sind, 

5. wer, ohne entlassen zu sein, in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einem 

anderen kirchlichen oder sonstigen Dienstherrn tritt, sofern kirchengesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist; dies gilt nicht, wenn im Einvernehmen mit dem neuen Dienstherrn 

die Fortdauer des Pfarrerdienstverhältnisses neben dem neuen Dienstverhältnis 

angeordnet wird. 

(2) Mit dem Ausscheiden aus dem Dienst nach Absatz 1 verliert der Pfarrer oder die 

Pfarrerin Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakraments-

verwaltung, das Recht zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel, das 

Recht zum Tragen der Amtskleidung und alle in dem bisherigen Pfarrerdienstverhältnis 

begründeten Rechte, insbesondere die besoldungs- und versorgungsrechtlichen Ansprüche 

und Anwartschaften für sich und die Familie. Ein Unterhaltsbeitrag kann widerruflich 

gewährt werden.  
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(3) Das Ausscheiden ist in einem schriftlichen, mit Gründen versehenen Bescheid fest-

zustellen. In diesem ist auch der Zeitpunkt des Ausscheidens zu bestimmen und auf die 

Rechtsfolgen hinzuweisen. Der Bescheid ist zuzustellen. 

 

§ 117 a 

(1) Ein Pfarrer oder eine Pfarrerin scheidet nach Maßgabe von Absatz 2 aus dem Dienst aus, 

wenn er oder sie in einem ordentlichen Strafverfahren durch Urteil eines deutschen Gerichts 

wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechts-

kräftig verurteilt worden ist.  

(2) Das Ausscheiden aus dem Dienst wird rechtswirksam einen Monat nach amtlicher 

Kenntnis der einleitenden Stelle von der Rechtskraft des strafgerichtlichen Urteils, spätestens 

einen Monat nach Zugang der amtlichen Mitteilung bei der einleitenden Stelle, wenn nicht die 

einleitende Stelle nach den Bestimmungen des Disziplinargesetzes vor Ablauf dieser Frist aus 

kirchlichem Interesse das förmliche Verfahren eingeleitet hat oder die Fortsetzung eines 

bereits eingeleiteten förmlichen Verfahrens beantragt oder beschlossen worden ist. Der 

Pfarrer oder die Pfarrerin hat keinen Anspruch auf Einleitung oder Fortsetzung eines 

förmlichen Verfahrens.  

(3) Wird ein förmliches Verfahren eingeleitet oder fortgesetzt, so tritt der Pfarrer oder die 

Pfarrerin mit der Einleitung oder Fortsetzung dieses Verfahrens in den Wartestand, soweit er 

oder sie sich nicht bereits auf Grund anderer Regelungen im Warte- oder Ruhestand befindet.  

(4) Die Bestimmungen des Disziplinargesetzes über die Gewährung eines Unterhaltsbeitrags 

im Gnadenweg finden entsprechende Anwendung.  

(5) Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz eine von dem Verfahren über das Aus-

scheiden nach Absatz 2 Satz 1 abweichende Regelung treffen. 

 

§ 117 b 

(1) Wird eine Entscheidung, durch die das Ausscheiden aus dem Dienst nach § 117 a bewirkt 

worden ist, in einem strafgerichtlichen Wiederaufnahmeverfahren rechtskräftig durch eine 

Entscheidung ersetzt, die diese Wirkung nicht hat, so gilt das Pfarrerdienstverhältnis als nicht 

unterbrochen. Der Pfarrer oder die Pfarrerin wird, sofern er oder sie die Altersgrenze noch 

nicht erreicht hat und zumindest begrenzt dienstfähig ist, nach Möglichkeit entsprechend 

seiner oder ihrer früheren Tätigkeit verwendet. Bis zur Übertragung einer Pfarrstelle oder all-

gemeinkirchlichen Aufgabe erhält er oder sie die Dienstbezüge, die ihm oder ihr zugestanden 

hätten.  

(2) Ist auf Grund des im Wiederaufnahmeverfahren festgestellten Sachverhaltes ein 

Disziplinarverfahren eingeleitet worden, so verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin den 

Anspruch auf Dienstbezüge nach Absatz 1, wenn auf Entfernung aus dem Dienst erkannt 

wird. Bis zur Rechtskraft des Disziplinarurteils können die Ansprüche nicht geltend gemacht 

werden.  

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin muss sich auf die ihm oder ihr nach Absatz 1 zustehenden 

Dienstbezüge ein anderes Arbeitseinkommen oder einen Unterhaltsbeitrag anrechnen lassen; 

er oder sie ist zur Auskunft hierüber verpflichtet. 
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§ 118 

Pfarrer und Pfarrerinnen scheiden ferner aus dem Dienst aus, wenn sie nach den Vorschriften 

über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen die ihnen aus der Ordination und aus dem kirch-

lichen Amt oder dem Auftrag zustehenden Rechte verlieren. Das Nähere regelt das Kirchen-

gesetz über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen. 

 

4. Entfernung aus dem Dienst 

§ 119 

Die Entfernung aus dem Dienst wird durch das Disziplinargesetz geregelt. 

 

XII. Abschnitt 

Nichtöffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

§ 120 

(1) Schafft eine Gliedkirche für Ausnahmefälle oder zur Erprobung Regelungen, nach denen 

Ordinierte in einem anderen als einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt 

werden können, so ist zu bestimmen, dass die den pfarramtlichen Dienst betreffenden Vor-

schriften dieses Kirchengesetzes sinngemäß gelten, soweit diese Vorschriften nicht das 

Bestehen eines öffentlichrechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen. 

(2) Über Regelungen nach Absatz 1 ist das Benehmen mit der Vereinigten Kirche herzu-

stellen.  

 

XIII.  Abschnitt 

Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

mit eingeschränktem Umfang 

§ 121 

(1) Wenn dringende kirchliche Belange es erfordern, kann der Umfang des Dienstes der 

Pfarrer und Pfarrerinnen auf Antrag oder von Amts wegen mit deren Zustimmung einge-

schränkt werden. Der Umfang des Dienstes von Pfarrern und Pfarrerinnen muss mindestens 

die Hälfte eines vergleichbaren vollen Dienstes umfassen und darf nur für bestimmte Stellen 

vorgesehen werden. § 94 bleibt unberührt.  

(2) Das Nähere, insbesondere über Art, Besetzung und Umfang entsprechender Pfarrstellen 

oder allgemeinkirchlicher Aufgaben, regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je 

für ihren Bereich. 

 

XIV.  Abschnitt 

Dienstverhältnis auf Zeit bei Beurlaubung 

§ 121 a 

(1) Mit Pfarrern und Pfarrerinnen, die von einer anderen Kirche aus einem öffentlich-recht-

lichen Dienstverhältnis auf Lebenszeit beurlaubt worden sind, kann im Einvernehmen mit 

dieser Kirche für die Dauer der Beurlaubung ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis auf 

Zeit begründet werden. Für das Dienstverhältnis auf Zeit gelten die Vorschriften über das 
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Pfarrerdienstverhältnis auf Lebenszeit entsprechend, soweit im Folgenden nichts anderes 

bestimmt ist. 

(2) Das Dienstverhältnis auf Zeit endet bei Lebzeiten durch  

1. Zeitablauf, 

2. Aufhebung der Beurlaubung, 

3. Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand oder 

4. Verlust der Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe auf Grund einer Disziplinar-

entscheidung.  

(3) Eine Maßnahme nach Absatz 2 Nr. 2 kann nur im Einvernehmen mit der beurlaubenden 

Kirche erfolgen. 

(4) Für die Versetzung in den Ruhestand nach Absatz 2 Nr. 3 ist die beurlaubende Kirche 

zuständig; sie hat das Einvernehmen mit der Kirche herzustellen, zu der das Dienstverhältnis 

auf Zeit besteht. 

(5) Pfarrer und Pfarrerinnen auf Zeit unterstehen, unbeschadet des Dienstverhältnisses auf 

Zeit, in ihrer Lehre und Amts- und Lebensführung der Aufsicht der Kirche, die sie beurlaubt 

hat. 

 

XV. Abschnitt 

Schluss- und Übergangsvorschriften 

§ 122 

(1) Gliedkirchen, deren bisheriges Personalaktenrecht wesentlich von den Bestimmungen 

dieses Kirchengesetzes abweicht, können für ihren Bereich Sonderregelungen darüber treffen, 

in welchem Umfang das Recht auf Einsicht in die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Kirchengesetzes geführten Personalakten eingeschränkt wird. 

(2) Die Entfernung und Vernichtung von Unterlagen, die nach den Bestimmungen dieses 

Kirchengesetzes nicht in die Personalakte gehören und die sich zum Zeitpunkt des Inkraft-

tretens dieses Kirchengesetzes länger als drei Jahre in der Personalakte befinden, erfolgen nur, 

soweit Gliedkirchen eine Regelung hierüber treffen; befinden sich solche Unterlagen vom 

vorgenannten Zeitpunkt an noch nicht drei Jahre in der Personalakte, so erfolgen Entfernung 

und Vernichtung nur auf Antrag des Pfarrers oder der Pfarrerin. 

 

§ 123 

(1) Besondere Bestimmungen in Verträgen mit dem Staat werden durch dieses Kirchengesetz 

nicht berührt.  

(2) Soweit für ordinierte Inhaber und Inhaberinnen von theologischen Lehrämtern an staat-

lichen Hochschulen oder für Pfarrer und Pfarrerinnen in einem staatlichen oder sonstigen 

öffentlichen Dienst besondere Rechtsverhältnisse bestehen, bleiben diese unberührt.  

 

§ 124 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen erlassen, soweit nichts anderes bestimmt ist, 

je für ihren Bereich die für die Ergänzung und Anwendung dieses Kirchengesetzes erforder-

lichen Bestimmungen. Für die Vereinigte Kirche ist dafür die Kirchenleitung zuständig.  
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(2) Bestimmungen der Gliedkirchen, die sich mit dem Gegenstand dieses Kirchengesetzes 

befassen, bleiben in Kraft, soweit sie die Bestimmungen dieses Kirchengesetzes ergänzen; 

dies gilt insbesondere für die Regelung der Zuständigkeiten und des Verfahrens.  

 

§ 125 

Bei Erlass oder Änderung der in § 124 genannten Bestimmungen ist Rechtsgleichheit 

anzustreben. Die Gliedkirchen erlassen deshalb diese Bestimmungen nach vorheriger 

Fühlungnahme mit der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 

 

§ 126 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 1996 in Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Kirchengesetzes tritt das Kirchengesetz zur Regelung des 

Dienstes von Pfarrerinnen und Pfarrern in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands (Pfarrergesetz - PfG) vom 4. April 1989 (ABl. VELKD Bd. VI S. 82), zuletzt 

geändert durch das Kirchengesetz zur Änderung des Pfarrergesetzes vom 6. November 1993 

(ABl. VELKD Bd. VI, S. 212) außer Kraft.  

 

 

 

 

Anlage 

Ordnung für die Schlichtungsstelle 

Anlage zu § 78 Abs. 3  

(weggefallen) 
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Kirchengesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

zur Neuordnung des Pfarrdienstrechts 
(Pfarrdienstrechtsneuordnungsgesetz VELKD) 

(PfDRNOG.VELKD) 
 

Vom 8. November 2011 
 
 

Die Generalsynode und die Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands haben auf Grund des Artikels 24 der Verfassung der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands das folgende Kirchengesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes zur Regelung des Dienstes der 
Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands 

Das Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Pfarrergesetz - PfG) vom 17. Oktober 
1995 (ABl. VELKD Bd. VI S. 274), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. November 
2007 (ABl. VELKD Bd. VII S. 376), wird wie folgt geändert:  

§ 104 wird wie folgt gefasst: 

„§ 104  

(1) Pfarrer und Pfarrerinnen treten mit dem Ende des Monats in den Ruhestand, in dem sie 
die Regelaltersgrenze erreichen. Sie erreichen die Regelaltersgrenze mit Vollendung des 
67. Lebensjahres. Pfarrer und Pfarrerinnen im Schul- oder Hochschuldienst treten mit Ablauf 
des Schulhalbjahres oder des Semesters in den Ruhestand, in dem sie die Regelalters-
grenze erreichen. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen, die vor dem 1. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Regel-
altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Pfarrer und Pfarrerinnen, die nach 
dem 31. Dezember 1946 geboren sind, wird diese Regelaltersgrenze wie folgt angehoben: 

Geburtsjahr Anhebung 
um Monate 

Altersgrenze 

  Jahr Monat 

1947 1 65 1 

1948 2 65 2 

1949 3 65 3 

1950 4 65 4 

1951 5 65 5 

1952 6 65 6 

1953 7 65 7 

1954 8 65 8 

1955 9 65 9 

1956 10 65 10 

1957 11 65 11 

1958 12 66 0 

1959 14 66 2 

1960 16 66 4 

1961 18 66 6 

1962 20 66 8 

1963 22 66 10 
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(3) Pfarrer und Pfarrerinnen können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, 
wenn  

1. sie das 63. Lebensjahr vollendet haben oder  

2. ihnen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch zuerkannt worden ist und sie das 62. Lebensjahr vollendet haben. 

(4) Pfarrer oder Pfarrerinnen, denen ein Grad der Behinderung von wenigstens 50 im Sinne 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt worden ist und die vor dem 1. Januar 
1952 geboren sind, können auf eigenen Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn sie 
das 60. Lebensjahr vollendet haben. Für Pfarrer und Pfarrerinnen, denen ein Grad der 
Behinderung von wenigstens 50 im Sinne des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zuerkannt 
worden ist und die nach dem 31. Dezember 1951 geboren sind, wird diese Altersgrenze wie 
folgt angehoben:  

Geburtsjahr 
Geburtsmonat 

Anhebung 
um Monate 

Altersgrenze 

  Jahr Monat 

1952    

Januar 1 60 1 

Februar 2 60 2 

März 3 60 3 

April 4 60 4 

Mai 5 60 5 

Juni - 
Dezember 

6 60 6 

1953 7 60 7 

1954 8 60 8 

1955 9 60 9 

1956 10 60 10 

1957 11 60 11 

1958 12 61 0 

1959 14 61 2 

(5) Wenn es im dienstlichen Interesse liegt, kann der Eintritt in den Ruhestand mit Zustim-
mung des Pfarrers oder der Pfarrerin um bis zu drei Jahre hinausgeschoben werden. Bei 
Pfarrern und Pfarrerinnen im Schul- und Hochschuldienst geschieht dies unter Berücksichti-
gung des Ablaufs des Schulhalbjahres oder des Semesters. 

(6) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können je für ihren Bereich durch Kirchen-
gesetz von den in den Absätzen 1 bis 4 genannten Altersgrenzen abweichende Regelungen 
treffen; die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können je für ihren Bereich 
durch Kirchengesetz Altersgrenzen festsetzen, die von den in den Absätzen 1 bis 4 genann-
ten Altersgrenzen abweichen.“ 

Artikel 2 

Außerkrafttreten des Kirchengesetzes zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und 
Pfarrerinnen in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

Das Kirchengesetz zur Regelung des Dienstes der Pfarrer und Pfarrerinnen in der Vereinig-
ten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (Pfarrergesetz – PfG) vom 17. Oktober 
1995 (ABl. VELKD Bd. VI S. 274), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 15. November 
2007 (ABl. VELKD Bd. VII S. 376) tritt mit Inkrafttreten des Kirchengesetzes zur Regelung 
der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) vom 10. November 2010 (ABl. EKD 2010 
S. 307) für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen außer Kraft. 
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Artikel 3 

Zustimmung zum Kirchengesetz über die Pfarrerinnen und Pfarrer 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Dem Kirchengesetz zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (Pfarrdienstgesetz der EKD – PfDG.EKD) vom 
10. November 2010 (ABl. EKD 2010 S. 307) wird auf Grund von Artikel 24a i. V. m. Artikel 24 
der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit Wirkung 
für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen zugestimmt. 

Artikel 4 

Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
zur Ergänzung des 

Kirchengesetzes zur Regelung der Dienstverhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Pfarrdienstgesetzergänzungsgesetz der VELKD – PfDGErgG.VELKD) 

I. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen für die Pfarrer und Pfarrerinnen der VELKD und ihrer 
Gliedkirchen 

§ 1 
Geltungsbereich 

Die Bestimmungen des ersten Abschnitts gelten gemeinsam für die Pfarrer und Pfarrerinnen 
im Dienst der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und ihrer 
Gliedkirchen. 

§ 2 
(Zu § 4 Abs. 4 und 5 PfDG.EKD) 

Mit der Verpflichtung auf das Bekenntnis ihrer Kirche werden die zu Ordinierenden im 
Bereich der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen auf das evangelisch-lutherische 
Bekenntnis verpflichtet. In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland kann die Bekennt-
nisverpflichtung nach Absatz 4 der Präambel in Verbindung mit Artikel 17 der Kirchenverfas-
sung gestaltet werden. 

§ 3 
(Zu § 6 Abs. 2 PfDG.EKD) 

Hat der Betroffene Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und Sakraments-
verwaltung nach den Vorschriften über ein Lehrbeanstandungsverfahren verloren, so ist vor 
dem erneuten Anvertrauen 

1. das Benehmen mit der Kirche herzustellen, die den Verlust von Auftrag und Recht zur 
öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung festgestellt hat, und 

2. die Zustimmung der Bischofskonferenz der Vereinigten Kirche einzuholen. 

§ 4 
(Zu § 7 Abs. 3 PfDG.EKD) 

(1) Die Ordination von Pfarrern und Pfarrerinnen, die in einer Mitgliedskirche des Lutheri-
schen Weltbundes vollzogen wurde, wird aufgrund der im gemeinsamen evangelisch-lutheri-
schen Bekenntnis begründeten Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft von der Vereinigten 
Kirche und ihren Gliedkirchen anerkannt.  

(2) Die in einer anderen Kirche vollzogene Ordination wird anerkannt, wenn die Vereinigte 
Kirche und ihre Gliedkirchen mit dieser Kirche in Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft 
stehen. 
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§ 5 
(Zu § 7 Abs. 4 PfDG.EKD) 

Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis ver-
pflichtet worden sind, sind bei der Übernahme in den Dienst der Vereinigten Kirche oder 
einer Gliedkirche auf das evangelisch-lutherische Bekenntnis zu verpflichten. In der Evange-
lischen Kirche in Mitteldeutschland sind Ordinierte, die bei ihrer Ordination nicht auf eines 
der gemäß der Kirchenverfassung geltenden Bekenntnisse verpflichtet worden sind, bei der 
Übernahme in den Dienst auf eines dieser Bekenntnisse zu verpflichten. 

§ 6 
(Zu § 45 Abs. 1 PfDG.EKD) 

Die Voraussetzungen, das Verfahren und die Rechtsfolgen im Falle einer Beanstandung der 
Lehre werden durch das Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen der 
Vereinigten Kirche (LehrbG.VELKD) geregelt.  

§ 7 
(Zu § 81 PfDG.EKD) 

(1) Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, die eine Stelle innehaben, können auf 
Antrag versetzt werden, wenn sie mindestens zehn Jahre in derselben Gemeinde tätig sind 
und das 57. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Einen Antrag auf Einleitung des Ver-
setzungsverfahrens können das für die Besetzung der Stelle zuständige Leitungsorgan der 
Gemeinde und der Visitator oder die Visitatorin stellen. Das Versetzungsverfahren kann auch 
von Amts wegen eingeleitet werden, soweit das gliedkirchliche Recht dieses vorsieht. 

(2) Wird nicht innerhalb einer Entscheidungsfrist von drei Monaten nach Ablauf der Frist 
gemäß Absatz 1 Satz 1 ein Versetzungsverfahren eingeleitet, kann ein erneutes Ver-
setzungsverfahren erst nach Ablauf einer weiteren Frist von mindestens fünf Jahren einge-
leitet werden. Das Recht der Gliedkirchen kann den Beginn der Entscheidungsfrist nach 
Satz 1 an besondere Verfahrensvoraussetzungen knüpfen.  

(3) Die Frist gemäß Absatz 1 beginnt mit der Übertragung der Stelle. Neuordnungen des mit 
der Stelle verbundenen Dienstbereichs (§ 27 Abs. 1 PfDG.EKD) bleiben für die Berechnung 
der Fristen nach Absatz 1 und 2 unberücksichtigt.  

(4) Das Nähere zu den Voraussetzungen und zum Verfahren einer Versetzung können die 
Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen je für ihren Bereich regeln.  

§ 8 
(Zu § 107 Abs. 2 PfDG.EKD) 

(1) Der jeweils in der Gliedkirche zuständigen Vertretung der Pfarrerschaft ist in folgenden 
Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben: 

1. vor einer Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses auf Probe nach § 14 Abs. 2 
PfDG.EKD  

2. vor einer Abordnung nach § 77 Abs. 2 PfDG.EKD, 
3. vor einer Versetzung nach § 79 Abs. 2 Nr. 4 bis 6 PfDG.EKD, 
4. während eines Feststellungsverfahrens nach § 80 Abs. 2 PfDG.EKD, 
5. vor einer Versetzung in den Wartestand nach § 83 Abs. 2 PfDG.EKD, 
6. vor einer Versetzung in den Ruhestand nach § 88 Abs. 4, § 91 Abs. 2, § 92 Abs. 2 und 3 

PfDG.EKD. 

(2) Die Gliedkirchen können je für ihren Bereich weitere Beteiligungsrechte der jeweils zu-
ständigen Vertretung der Pfarrerschaft bei Einzelmaßnahmen regeln. 
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II. Abschnitt 

Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen der Vereinigten Kirche 

§ 9 
Geltungsbereich 

Die Bestimmungen des zweiten Abschnitts gelten für die Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). 

§ 10 
(Zu § 2 PfDG.EKD) 

(1) Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands kann als Kirche auf Grund-
lage des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses eigene Pfarrdienstverhältnisse auf Lebens-
zeit begründen. 

(2) Sie kann Pfarrdienstverhältnisse auf Zeit für die Dauer einer Beurlaubung aus einem be-
reits bestehenden Pfarrdienstverhältnis begründen und diesem Pfarrer oder dieser Pfarrerin 
für eine bestimmte Zeit einen geordneten kirchlichen Dienst übertragen. 
 

§ 11 
(Zu § 4 PfDG.EKD) 

Die Entscheidung über die Ordination trifft die Kirchenleitung. Der Leitende Bischof oder die 
Leitende Bischöfin führen die Ordination durch. 

§ 12 
(Zu § 25 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD) 

Die in den unselbstständigen Einrichtungen und Werken der Vereinigten Kirche und des 
Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes errichteten Pfarrstellen sind 
allgemeine kirchliche Stellen im Sinne von § 25 Abs. 1 PfDG.EKD. 

§ 13 
(Zu § 49 Abs. 1 PfDG.EKD) 

(1) Für die Besoldung, Versorgung und Beihilfe der Pfarrer und Pfarrerinnen der Vereinigten 
Kirche gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, die jeweils für die Kirchenbeamten und 
Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften.  

(2) Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, gelten die für die Kirchenbeamten 
und Kirchenbeamtinnen der EKD jeweils geltenden Vorschriften über Reise- und Umzugs-
kostenvergütung und Trennungsgeld entsprechend. 

§ 14 
(Zu § 61 PfDG.EKD) 

(1) Die Personalakten werden im Amt der VELKD geführt. 

(2) Ohne die Einwilligung des Pfarrers oder der Pfarrerin dürfen die Personalakten 

1. der Kirchenleitung der VELKD als oberster Dienstbehörde, 
2. dem Leiter oder der Leiterin des Amtes der VELKD sowie einer Person, die in dessen 

oder deren Auftrag im Rahmen der Personalverwaltung tätig wird, 
3. den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen rechtlicher Verpflichtung und 
4. im erforderlichen Umfang dem Oberrechnungsamt der EKD 

vorgelegt werden. In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage der Personalakte der Einwilli-
gung des Pfarrers oder der Pfarrerin. 



4.4 PfDRNOG 

 

6 

§ 15 
(Zu § 84 Abs. 3 PfDG.EKD) 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Gewährung von Wartegeld nach den jeweils 
für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften. 

§ 16 
(Zu § 105 Abs. 1 und 2 PfDG.EKD) 

(1) Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD. Das 
Nähere regelt das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungs-
gerichts. 

(2) In Streitigkeiten aus dem Pfarrdienstverhältnis ist vor Klageerhebung, auch im Falle von 
Leistungs- und Feststellungsklagen, ein Vorverfahren durchzuführen. Dies gilt auch, wenn 
die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen wurde. Der Widerspruch ist beim 
Amt der VELKD zu erheben. Hilft dieses dem Widerspruch nicht ab, so entscheidet die 
Kirchenleitung. 

§ 17 
(Zu § 115 PfDG.EKD) 

Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. Sie führt die Dienst- und Fachaufsicht über die 
Pfarrer und Pfarrerinnen der VELKD. Die Kirchenleitung kann diese Befugnisse dem Amt der 
VELKD übertragen. 

§ 18 
(Zu § 117 PfDG.EKD) 

Sofern durch dieses Kirchengesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, bleiben die Regelun-
gen, die auf der Grundlage des Pfarrergesetzes der VELKD erlassen wurden, so lange in 
Kraft, bis die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung etwas anderes bestimmt hat. 

Artikel 5 

Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über 
die Pfarrergesamtvertretung der VELKD (Pfarrergesamtvertretungsgesetz VELKD) 

(PfGVG.VELKD) 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieses Kirchengesetz gilt für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen. 

§ 2 
(Zu § 107 Abs. 1 PfDG.EKD) 

Beteiligung der Pfarrerschaft, Pfarrergesamtvertretung 

(1) Bei der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die nach Artikel 10a der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland für die Vereinigte Kirche und ihre 
Gliedkirchen gelten sollen oder die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für die Gliedkirchen 
erlässt, ist die Pfarrergesamtvertretung der VELKD zu beteiligen. 

(2) Die Pfarrergesamtvertretung ist insbesondere bei der Novellierung des Pfarrdienst-
gesetzes und des Disziplinargesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie bei 
der Vorbereitung allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften, die die Vereinigte Kirche mit Wir-
kung für ihren Bereich und ihre Gliedkirchen erlässt, zu beteiligen. 

(3) Das schließt das Recht ein, selbständige Vorschläge auch außerhalb des in § 4 geregel-
ten Stellungnahmeverfahrens an die Kirchenleitung zu geben und im Übrigen den regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch zu dem in § 110 Abs. 2 PfDG.EKD genannten Rechtsgebiet 
zu pflegen. 
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§ 3 
Zusammensetzung 

(1) Die Mitglieder der Pfarrergesamtvertretung müssen als Pfarrer/Pfarrerinnen oder als 
diesen nach gliedkirchlichem Recht Gleichgestellte in einem öffentlich-rechtlichen Pfarr-
dienstverhältnis auf Lebenszeit oder auf Probe oder in einem privatrechtlichen Anstellungs-
verhältnis stehen. Sie müssen ihren geordneten kirchlichen Dienst in einem gemeindlichen 
Auftrag oder in einem allgemeinen kirchlichen Auftrag wahrnehmen. Wer seinen geordneten 
kirchlichen Dienst in einem kirchenleitenden Amt wahrnimmt, kann nicht Mitglied der Pfarrer-
gesamtvertretung sein. Sie sollen der Pfarrervertretung der entsendenden Gliedkirche an-
gehören. 

(2) Jede Gliedkirche entsendet je bis zu zwei Mitglieder in die Pfarrergesamtvertretung. Für 
jedes Mitglied ist jeweils ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Das stellvertretende 
Mitglied nimmt nur im Verhinderungsfall teil. 

(3) Die Amtszeit der Pfarrergesamtvertretung dauert sechs Jahre. Sie beginnt jeweils am 
1. Januar; nach Ablauf der Amtszeit führt die bisherige Pfarrergesamtvertretung die Ge-
schäfte bis zur Übernahme durch die neu gebildete Pfarrergesamtvertretung fort. Die entsen-
denden Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu benennenden Mitglieder der Pfarrer-
gesamtvertretung gewählt oder berufen werden und unter welchen Voraussetzungen sie aus 
dieser vorzeitig ausscheiden. 

(4) Die Pfarrergesamtvertretung wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und einen 
stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende. Sie kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 

(5) Das Amt der VELKD unterstützt die Pfarrergesamtvertretung bei der Geschäftsführung. 

§ 4 
Beteiligungsverfahren 

(1) Die Beteiligung der Pfarrergesamtvertretung an der Vorbereitung allgemeiner dienstrecht-
licher Vorschriften und ergänzender Vorschriften, die in der Vereinigten Kirche und ihren 
Gliedkirchen Geltung erlangen sollen, sowie allgemeiner dienstrechtlicher Vorschriften der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, die für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen 
Geltung erlangen sollen, richtet sich nach den Absätzen 2 bis 5. 

(2) Die Kirchenleitung informiert die Pfarrergesamtvertretung rechtzeitig, wenn sie Aufträge 
zu Entwürfen von dienstrechtlichen Vorschriften nach Absatz 1 erteilt oder von solchen 
Rechtsetzungsverfahren Kenntnis erlangt. Die Pfarrergesamtvertretung kann zu den nach 
Satz 1 übersandten Entwürfen von Kirchengesetzen im gleichen Zeitraum Stellung nehmen, 
der den Gliedkirchen zur Stellungnahme eingeräumt wird. 

(3) Die Kirchenleitung übersendet der Pfarrergesamtvertretung Entwürfe von Kirchen-
gesetzen zur Stellungnahme, sobald sie den Gliedkirchen zur Stellungnahme nach Artikel 24 
Abs. 3 oder Artikel 24a der Verfassung übersandt werden. 

(4) Die Kirchenleitung gibt der Pfarrergesamtvertretung Vorlagen an die Generalsynode, zu 
denen sie Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen, zur Kenntnis. 

(5) Die Absätze 3 und 4 gelten auch für Entwürfe von Kirchengesetzen aus der Mitte der 
Bischofskonferenz und aus der Mitte der Generalsynode. 

(6) Entwürfe von Verordnungen mit Gesetzeskraft und von Rechtsverordnungen mit Wirkung 
für die Gliedkirchen erhält die Pfarrergesamtvertretung nach der ersten Beratung in der Kir-
chenleitung zur Stellungnahme. Sie kann zu diesen Entwürfen bis zur nächsten Sitzung der 
Kirchenleitung, auf begründeten Antrag hin bis zur übernächsten Sitzung, Stellung nehmen. 
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§ 5 
Sitzungen 

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben tritt die Pfarrergesamtvertretung mindestens einmal jährlich zu 
einer Sitzung zusammen. Weitere Sitzungen sind durchzuführen, wenn sie im Rahmen eines 
Stellungnahmeverfahrens nach § 4 erforderlich werden oder die Kirchenleitung die Durch-
führung einer Sitzung verlangt. 

§ 6 
Fortbestehen der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung 

Die Amtszeit der derzeitigen Pfarrergesamtvertretung der VELKD dauert bis zum 
31. Dezember 2013 fort.  

Artikel 6 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung des 

Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur 
Ergänzung des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (KBGErgG.VELKD) vom 16. November 2006 (ABl. 
VELKD Bd. VII S. 335) wird wie folgt geändert:  

Der zweite Abschnitt „Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen“ und § 16 werden auf-
gehoben. 

Artikel 7 

Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung von § 60 Abs. 3 KBG.EKD 

Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur 
Ergänzung von § 60 Abs. 3 KBG.EKD (ErgG.VELKD zu § 60 Abs. 3 KBG.EKD) vom 
16. November 2006 (ABl. VELKD Bd. VII S. 337) wird wie folgt geändert:  

§ 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „mangels gedeihlichen Wirkens“ durch die Wörter 
„wegen nachhaltiger Störung in der Wahrnehmung des Dienstes“ ersetzt.  

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
c) „(1) Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen können in den Wartestand versetzt werden, 

wenn in ihrem bisherigen Amt eine nachhaltige Störung in der Wahrnehmung des 
Dienstes festgestellt wird und sie weder weiterverwendet noch nach § 58 KBG.EKD ver-
setzt werden können.“ 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

(1) Artikel 1 und Artikel 7 treten am 1. Januar 2012 in Kraft. 

(2) Artikel 3 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(3) Die Artikel 2 und 4 bis 6 treten an dem Tage in Kraft, zu dem der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland durch Verordnung das Inkrafttreten des Pfarrdienstgesetzes der EKD 
für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen 
bestimmt. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu 
machen. Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
wird ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel 10a Abs. 2 Buchst. c der Grundordnung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zu erklären und als Tag des Inkrafttretens gemäß Satz 1 
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a) für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen, vorbehaltlich der Nummern 2 und 3, den 
1. Juli 2012, 

b) für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland einen späteren Tag und 
c) für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, sofern diese durch Kirchengesetz eine 

entsprechende Regelung über den Tag des Inkrafttretens trifft, den 1. Januar 2012 zu 
bestimmen. 

(4) Mit Inkrafttreten von Artikel 4 tritt die Rechtsverordnung zu § 80 des Pfarrergesetzes vom 
11. Januar 1996, zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 22. Oktober 2009 
(ABl. VELKD Bd. VII S. 429), außer Kraft. 
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Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten  

in der Evangelischen Kirche in Deutschland  
(Kirchenbeamtengesetz der EKD – KBG.EKD) 

 
 
 
Die jeweils aktuelle Fassung des Kirchenbeamtengesetzes der EKD ist unter folgendem Link 
abrufbar: 
 
 

www.kirchenrecht-ekd.de/document/21408 
 
 
 

 

http://www.kirchenrecht-ekd.de/document/21408
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Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

zur Ergänzung 

des Kirchengesetzes über die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 

in der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(Kirchenbeamtengesetzergänzungsgesetz VELKD) 

(KBGErgG.VELKD) 

 

Vom 16. November 2006 

 

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 8. November 2011 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.) 

 

 

I. Bestimmungen für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

Dieses Kirchengesetz gilt für die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Kir-

chenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands (VELKD). Es gilt ferner für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der 

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die VELKD die 

Aufsicht führt. 

 

§ 2 

(Zu § 4 Abs. 4 KBG.EKD) Oberste Dienstbehörde, Dienstvorgesetzte 

(1) Oberste Dienstbehörde ist die Kirchenleitung. Sie führt die Dienst- und Fachaufsicht 

über die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der VELKD. 

(2) Dienstvorgesetzte für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen des höheren 

Dienstes ist die Kirchenleitung. Dienstvorgesetzter oder Dienstvorgesetzte für die übrigen 

Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen ist der Leiter oder die Leiterin des Amtes der 

VELKD. 

 

§ 3 

(Zu § 6 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 KBG.EKD) Kirchenbeamte auf Zeit 

(1) Das Kirchenbeamtenverhältnis kann auf Zeit begründet werden, wenn ein Kirchen-

beamter oder eine Kirchenbeamtin, der oder die bereits in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis steht, für Aufgaben im Sinne des § 3 KBG.EKD nicht länger als sechs Jahre 

verwendet werden soll. Eine Verlängerung ist zulässig, sie soll jedoch nicht über sechs Jahre 

hinausgehen. § 6 Abs. 1 Nr. 1 KBG.EKD bleibt unberührt. 

(2) § 8 Abs. 2 Nr. 4 KBG.EKD findet auf Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf 

Zeit keine Anwendung. 

§ 4 

(Zu § 7 KBG.EKD) Ernennung 

Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der VELKD werden vom Leitenden Bischof 

oder der Leitenden Bischöfin ernannt. 
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§ 5 

(Zu § 14 Abs. 1 KBG.EKD) Laufbahn, Beförderung 

Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, gelten die für die Kirchenbeamten und 

Kirchenbeamtinnen in der EKD jeweils geltenden Laufbahnbestimmungen entsprechend. 

 

§ 6 

(Zu § 15 Abs. 1 KBG.EKD) Amtsbezeichnung 

Soweit die Kirchenleitung nichts anderes bestimmt, führen Kirchenbeamte und Kirchen-

beamtinnen die in der jeweils geltenden Rechtsverordnung über die Amtsbezeichnungen der 

Kirchenbeamten der Evangelischen Kirche in Deutschland für ihr Amt aufgeführten Amts-

bezeichnungen. 

 

§ 7 

(Zu § 16 KBG.EKD) Personalakten 

(1) Die Personalakten werden im Amt der VELKD geführt. 

(2) Ohne die Einwilligung des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin dürfen die 

Personalakten 

a) der Kirchenleitung der VELKD als oberster Dienstbehörde, 

b) dem Leiter oder der Leiterin des Amtes der VELKD sowie einer Person, die in dessen 

oder deren Auftrag im Rahmen der Personalverwaltung tätig wird, 

c) den Gerichten und anderen Behörden im Rahmen rechtlicher Verpflichtung und 

d) im erforderlichen Umfang dem Oberrechnungsamt der EKD 

vorgelegt werden. In allen übrigen Fällen bedarf die Vorlage der Personalakte der Einwilli-

gung des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin. 

 

§ 8 

(Zu § 27 Abs. 3 KBG.EKD) Rechtsfolgen bei Ausübung eines Mandates 

Das Nähere wird durch das Kirchengesetz der EKD über die Rechtsverhältnisse beim 

Erwerb von Mandaten in gesetzgebenden Körperschaften und kommunalen Vertretungen 

(Mandatsgesetz) geregelt. 

 

§ 9 

(Zu § 28 Abs. 1 KBG.EKD) Arbeitszeit 

Die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD jeweils geltenden Bestim-

mungen zur Arbeitszeit gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, entsprechend. 

 

§ 10 

(Zu § 35 Abs. 1 KBG.EKD) Besoldung, Versorgung, Beihilfe 

(1) Für die Besoldung, Versorgung und Beihilfe der Kirchenbeamten und Kirchen-

beamtinnen der VELKD gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, die jeweils für die 

Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Vorschriften. 
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(2) Soweit die Organe der Vereinigten Kirche nichts anderes bestimmen, gelten die für 

die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD jeweils geltenden Vorschriften über 

Reise- und Umzugskostenvergütung und Trennungsgeld entsprechend. 
 

§ 11 

(Zu §§ 35 - 37 KBG.EKD) Entsprechende Anwendung der Vorschriften des Besoldungsrechts 

Für die Verzinsung, Abtretung, Verpfändung, Aufrechnung, Zurückbehaltung und Rück-

forderung von Leistungen, die nicht Besoldung oder Versorgung sind, gelten die Vorschriften 

des Besoldungsrechts entsprechend. 
 

§ 12 

(Zu § 59 KBG.EKD) Umwandlung des Kirchenbeamtenverhältnisses 

Die Vorschrift gilt entsprechend, wenn im Kirchenbeamtenverhältnis zur Vereinigten 

Kirche stehende Ordinierte in den Dienst einer Gliedkirche oder Ordinierte im Kirchen-

beamtenverhältnis einer Gliedkirche in den Dienst der Vereinigten Kirche übertreten. 
 

§ 13 

(Zu § 61 Abs. 3 KBG.EKD) Wartestandsbezüge 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, erfolgt die Gewährung von Wartegeld nach den jeweils 

für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der EKD geltenden Bestimmungen. 
 

§ 14 

(Zu § 87 KBG.EKD) Rechtsweg 

(1) Zuständiger Spruchkörper ist das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der VELKD. 

Das Nähere regelt das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwal-

tungsgerichts. 

(2) In Streitigkeiten aus dem Kirchenbeamtenverhältnis ist vor Klageerhebung, auch im 

Falle von Leistungs- und Feststellungsklagen, ein Vorverfahren durchzuführen. Dies gilt 

auch, wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen wurde. Der Wider-

spruch ist beim Amt der VELKD zu erheben. Hilft dieses dem Widerspruch nicht ab, so ent-

scheidet die Kirchenleitung. 
 

§ 15 

(Zu § 94 KBG.EKD) Fortgeltung bestehenden Rechts 

Regelungen, die auf der Grundlage des aufgehobenen Kirchenbeamtengesetzes der 

VELKD erlassen wurden, bleiben, sofern nicht durch dieses Kirchengesetz etwas anderes 

bestimmt ist, solange in Kraft bis die Kirchenleitung durch Rechtsverordnung etwas anderes 

bestimmt hat. 

 

 

II. Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen 

§ 16 

Der zweite Abschnitt „Bestimmungen für Pfarrer und Pfarrerinnen“ und § 16 wurden 

aufgehoben. 
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III. Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 17 

(Zu § 17 Abs. 3, §§ 26, 28, § 35 Abs. 1, § 38 Abs. 4, § 50 Abs. 5, § 54 Abs. 3, § 83 Abs. 2) 

Anwendung staatlichen Rechts 

(1) Soweit das Recht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zu 

nachfolgenden Rechtsfragen aus einem Kirchenbeamtenverhältnis keine Regelung vorsieht, 

finden die für Beamte und Beamtinnen des Bundes jeweils geltenden Bestimmungen ent-

sprechende Anwendung: 

a) Einsichts- und Auskunftsrecht in Ausbildungs- und Prüfungsakten, 

b) Annahme von Zuwendungen, 

c) Arbeitszeit, 

d) Unterhalt, 

e) Erholungs- und Sonderurlaub, 

f) Teildienst aus familiären Gründen mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeits-

zeit, 

g) Anspruch auf Beihilfe während der Zeit einer Beurlaubung und 

h) Entlassung aus dem Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf. 

(2) Die Kirchenleitung wird ermächtigt, die oben genannten Rechtsfragen durch Rechts-

verordnung zu regeln. 
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Rechtsverordnung 
über die Besoldung und Versorgung der Kirchenbeamten und 

Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands 

(Besoldungs- und Versorgungsverordnung – 
Bes.- u. Vers.VO). 

 
Vom 17. November 2006 

(ABl. VELKD. Bd. VII S. 343) 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 

Geltungsbereich 

Diese Rechtsverordnung regelt die Besoldung und Versorgung für die Kirchenbeamten und 
Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Kirche sowie ihrer Einrichtungen. 

 
§ 2 

Besoldung und Versorgung 

(1) Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen erhalten Besoldung, Versorgung und 
Beihilfe für sich und ihre Hinterbliebenen in entsprechender Anwendung der für die Kirchen-
beamten in der Evangelischen Kirche in Deutschland jeweils geltenden Vorschriften nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften.  

(2) Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen, bei denen der Versorgungsfall bis zum 
31. Dezember 2006 eingetreten ist, erhalten Versorgung in entsprechender Anwendung der 
für die Kirchenbeamten der Evangelisch lutherischen Landeskirche Hannovers jeweils 
geltenden Vorschriften. 

(3) Die Kirchenleitung kann Änderungen der Bestimmungen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland binnen sechs Monaten nach ihrer Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt der 
Evangelischen Kirche in Deutschland ganz oder teilweise von der entsprechenden 
Anwendung ausschließen oder zeitweise aussetzen, wenn es die Belange des kirchlichen 
Dienstes erfordern. 

 
§ 3 

Bemessung des Grundgehalts 

(1) Das Grundgehalt der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen richtet sich nach den 
Sätzen der für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Evangelischen Kirche in 
Deutschland jeweils geltenden Besoldungsordnungen A (für aufsteigende Gehälter) und B 
(für feste Gehälter). 

(2) Die Zuordnung der Ämter zu den einzelnen Besoldungsgruppen der Besoldungs-
ordnungen A und B richtet sich nach der Anlage zu dieser Rechtsverordnung. Soweit die 
Ämter von Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen nicht in der Anlage zu dieser Rechts-
verordnung aufgeführt sind, ist für die Zuordnung zu den Besoldungsordnungen das für die 
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Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen in der Evangelischen Kirche in Deutschland jeweils 
geltende Recht entsprechend anzuwenden. 

 
II. 

Vorschriften für Kirchenbeamte und 
Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit 

 
§ 4 

Allgemeine Zulagen, Versorgung 

(1) Besteht an der Gewinnung eines Kirchenbeamten oder einer Kirchenbeamtin wegen 
der besonderen Art der Dienstaufgabe oder der weit herausragenden Qualifikation ein beson-
deres Interesse und kann die Anstellung ohne Erhalt des bisherigen finanziellen Besitzstandes 
nicht gesichert werden, so kann die Kirchenleitung im Rahmen des Haushalts- und Stellen-
plans nichtruhegehaltfähige Zulagen für ruhegehaltfähig erklären oder Zulagen gewähren; 
dies gilt für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen höchstens bis zur Besoldungsgruppe A 
16 der Anlage. 

(2) Die Versorgung, die den Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit 
sowie ihren Hinterbliebenen zu gewähren ist, wird von der Vereinigten Kirche sichergestellt 
durch 

1. die Bereitstellung der für die Versorgung erforderlichen Mittel im ordentlichen Haushalt, 
2. die Beteiligung an der Norddeutschen Kirchlichen Versorgungskasse für Pfarrer und Kir-

chenbeamte und die Bereitstellung der für die zu leistenden Umlagen erforderlichen 
Mittel im ordentlichen Haushalt. 

(3) Die Ansprüche der Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit gegen die 
Vereinigte Kirche werden durch eine Sicherstellung der Versorgung nach Absatz 2 Nr. 2 nicht 
berührt. 

(4) Den Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen wird die Möglichkeit zum Abschluss 
einer Direktversicherung über ihren Dienstherrn eröffnet. Die anfallende Pauschalsteuer ist 
vom jeweiligen Kirchenbeamten bzw. von der jeweiligen Kirchenbeamtin selbst zu tragen. 

(5) Wird ein Kirchenbeamter oder eine Kirchenbeamtin der Vereinigten Kirche in den 
Dienst eines anderen Dienstherrn übernommen, so gilt § 107 b des Beamtenversorgungs-
gesetzes des Bundes nach Maßgabe der Erklärung der Vereinigten Kirche vom 30. Juli 1997 
zu dieser Vorschrift entsprechend. 

 
III. 

Vorschriften für Kirchenbeamte und 
Kirchenbeamtinnen auf Zeit 

 
§ 5 

Versorgung 

(1) Der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin auf Zeit (§ 78 Abs. 1 des Kirchenbeam-
tengesetzes) erwirbt keinen Anspruch auf Versorgungsleistungen aus dem Dienstverhältnis 
auf Zeit, wenn seine oder ihre Versorgung vom beurlaubenden Dienstherrn durch Aufrecht-
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erhaltung der Versorgungsanwartschaft gewährleistet wird, die ihm oder ihr vor seiner oder 
ihrer Ernennung auf Zeit zustanden. 

(2) Die betroffenen Dienstherren vereinbaren sich über die Aufrechterhaltung der Versor-
gungsanwartschaften nach Absatz 1 während der Beurlaubung zum Dienst bei der Vereinig-
ten Kirche. § 4 Abs. 2 Nr. 1 gilt entsprechend. 

(3) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend. Die anfallende Pauschalsteuer ist von dem jeweiligen 
Kirchenbeamten bzw. der jeweiligen Kirchenbeamtin selbst zu tragen, auch wenn der beurlau-
bende Dienstherr hierüber eine andere Regelung getroffen hat. 

 

§ 6 

Allgemeine Zulagen 

Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Zeit erhalten für die Zeit ihrer Tätigkeit bei der 
Vereinigten Kirche eine nichtruhegehaltfähige Zulage in Höhe des Unterschiedes zwischen 
der Besoldungsgruppe, in der sie von ihrem Dienstherrn eingestuft sind, und der Besoldungs-
gruppe, in der sie als Kirchenbeamte oder Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit der Vereinigten 
Kirche eingestuft sein würden. Die Zulage nach Satz 1 wird auch rückwirkend zu dem Zeit-
punkt ruhegehaltfähig, zu dem der beurlaubende Dienstherr dies nach seinen Bestimmungen 
feststellt und der Vereinigten Kirche mitteilt; diese zahlt auf Anforderung an den beurlauben-
den Dienstherrn eine Umlagedifferenz nach. 

 

IV. 

Besondere Vorschriften 
 

§ 7 

Amtsbezeichnungen 

(1) Die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen führen die in der Anlage zu dieser 
Rechtsverordnung für ihr Amt aufgeführten Amtsbezeichnungen. 

(2) Die Kirchenleitung setzt für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen, deren Amt in der 
Anlage nicht aufgeführt ist, die Amtsbezeichnung fest. 

 
§ 8 

Bekanntgabe der Gehaltssätze 

Die Tabellen für die Grundgehaltssätze der Besoldungsordnungen A und B für die 
Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen und der allgemeinen Stellenzulage sind in der jewei-
ligen Fassung im Amtsblatt zu veröffentlichen. 

 
§ 9 

Dienstpostenbewertung 

Die Bestimmungen über die Zuordnung der Ämter zu den Besoldungsgruppen im Kirchen-
beamtenbesoldungs- und -versorgungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland finden 
keine Anwendung. 
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§ 10 

(Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

(1) Diese Verordnung tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zu dem 
Vertrag zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit der 
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005, am 1. Januar 2007 in Kraft. 

(2) Die Besoldungs- und Versorgungsverordnung vom 2. Januar 2002 (ABl. VELKD Bd. 
VII, S. 186) i. d. F. vom 10. Januar 2003 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 214) tritt zum gleichen 
Zeitpunkt außer Kraft. 
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Anlage zu § 3 

 
Vorbemerkungen: 

 

Amts- und Stellenzulagen sowie Prämien und Zulagen für besondere Leistungen, die in den für die 
Bundesbeamten und Bundesbeamtinnen jeweils geltenden Vorschriften vorgesehen sind, werden für 
entsprechende kirchliche Ämter nach Bestimmung der Kirchenleitung gewährt.  
 

 
A. Aufsteigende Gehälter 

 

A 9  Kircheninspektor / Kircheninspektorin 

A 10  Kirchenoberinspektor / Kirchenoberinspektorin 

A 11  Kirchenamtmann / Kirchenamtfrau 

A 12  Kirchenamtsrat / Kirchenamtsrätin 

A 13  Kirchenverwaltungsrat / Kirchenverwaltungsrätin 

Kirchenrat / Kirchenrätin 

Studienleiter / Studienleiterin des Theologischen Studienseminars – soweit nicht in der 
Besoldungsgruppe A 14 

Pfarrer / Pfarrerin – soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 14 

A 14  Kirchenverwaltungsoberrat / Kirchenverwaltungsoberrätin 

Pfarrer / Pfarrerin – in der Regel ab der 8. Dienstaltersstufe 

Studienleiter / Studienleiterin des Theologischen Studienseminars – in der Regel ab der 
8. Dienstaltersstufe 

Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin – soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 15, A 16 oder B 2 

A 15  Rektor / Rektorin des Theologischen Studienseminars – soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16 

Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin – soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 16 oder B 2 

A 16  Rektor / Rektorin des Theologischen Studienseminars – soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 15 

Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin – soweit nicht in den Besoldungsgruppen A 14, A 15 oder B 2 
 

 
B. Feste Gehälter 

 

B 2 Oberkirchenrat / Oberkirchenrätin 

B 2 / B 3 ∗∗ Vizepräsident /Vizepräsidentin 

B 5 Präsident / Präsidentin 

                                                 
∗∗ i. d. R. nach zehnjähriger Tätigkeit 
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Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über 

die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD 

(Kirchenbeamtengesamtvertretungsgesetz VELKD) 

(KBGVG.VELKD) 

 

Vom 16. November 2006 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 337) 

 

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 9. November 2013 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 507) 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich  

Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten 

Kirche, ihrer Gliedkirchen sowie deren Gliederungen und Einrichtungen, die Körperschaften, 

Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind und der Aufsicht der Vereinigten 

Kirche oder ihrer Gliedkirchen unterstehen. 

 

§ 2 

(Zu § 92 KBG.EKD) Kirchenbeamtengesamtvertretung 

(1) Die Kirchenbeamtengesamtvertretung der Vereinigten Kirche ist nach § 92 KBG.EKD 

bei der Vorbereitung kirchenbeamtenrechtlicher Vorschriften, die die VELKD und ihre 

Gliedkirchen betreffen, zu beteiligen.  

(2) Die Kirchenbeamtengesamtvertretung ist insbesondere bei der Novellierung des 

Kirchenbeamtengesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland, des Disziplinargesetzes 

der Evangelischen Kirche in Deutschland sowie bei der Vorbereitung allgemeiner dienst-

rechtlicher Vorschriften, die die Vereinigte Kirche mit Wirkung für ihren Bereich und ihre 

Gliedkirchen erlässt, zu beteiligen. 

 

§ 3 

Zusammensetzung 

(1) Die Vereinigte Kirche entsendet ein Mitglied, die Gliedkirchen entsenden je bis zu 

zwei Mitglieder in die Kirchenbeamtengesamtvertretung. Für jedes Mitglied ist jeweils ein 

stellvertretendes Mitglied zu benennen.  

(2) Die Geschäfte führt das Amt der VELKD. 

 

§ 4  

Wahl und Amtszeit 

(1) Die Gliedkirchen bestimmen, wie die von ihnen zu benennenden Kirchenbeamten, 

Kirchenbeamtinnen, Stellvertreter und Stellvertreterinnen gewählt werden und unter welchen 

Voraussetzungen sie aus der Kirchenbeamtengesamtvertretung ausscheiden. 

(2) Die Amtszeit der Kirchenbeamtengesamtvertretung dauert fünf Jahre und beginnt je-

weils am 1. August. Nach Ablauf der Amtszeit führt die bisherige Kirchenbeamtengesamt-

vertretung die Geschäfte bis zur Übernahme durch die neugebildete Kirchenbeamtengesamt-

vertretung fort. 
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§ 5  

Beteiligung der Kirchenbeamtengesamtvertretung 

(1) Die Kirchenleitung informiert die Kirchenbeamtengesamtvertretung rechtzeitig, wenn 

sie Aufträge zu Entwürfen dienstrechtlicher Vorschriften erteilt.  

(2) Die Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD erhält Entwürfe von 

a) Kirchengesetzen, sobald sie den Gliedkirchen nach Artikel 24 Absatz 3 oder Artikel 24 a 

der Verfassung zugeleitet werden, 

b) Verordnungen mit Gesetzeskraft und Rechtsverordnungen mit Wirkung für die Gliedkir-

chen nach der ersten Beratung in der Kirchenleitung 

zur Stellungnahme. 

Die Kirchenbeamtengesamtvertretung kann zu den in Satz 1 Buchstabe a genannten Ent-

würfen im gleichen Zeitraum Stellung nehmen, der den Gliedkirchen eingeräumt wird. Zu den 

in Satz 1 Buchstabe b genannten Entwürfen kann die Kirchenbeamtengesamtvertretung bis 

zur nächsten Sitzung der Kirchenleitung, auf begründeten Antrag bis zur übernächsten 

Sitzung, Stellung nehmen. 

(3) Die Kirchenleitung gibt der Kirchenbeamtengesamtvertretung Vorlagen an die 

Generalsynode, zu der sie Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen, zur Kenntnis. 

(4) Für Entwürfe von Kirchengesetzen aus der Mitte der Bischofskonferenz und aus der 

Mitte der Generalsynode gelten Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a und Satz 2 sowie die Absätze 4 

und 5 entsprechend. 

 

§ 6 

Fortbestehen der derzeitigen Kirchenbeamtengesamtvertretung 

Die Amtszeit der derzeitigen Kirchenbeamtengesamtvertretung der VELKD bis zum 

31. Juli 2008 wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ergänzung 

von § 60 Abs. 3 KBG.EKD  

(ErgG.VELKD zu § 60 Abs. 3 KBG.EKD) 

 

Vom 16. November 2006 

 

zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 8. November 2011 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 470 ff.) 

 

§1 

Dieses Kirchengesetz gilt für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten 

Kirche, ihrer Gliedkirchen sowie deren Gliederungen und Einrichtungen, die Körperschaften, 

Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind und der Aufsicht der Vereinigten 

Kirche oder ihrer Gliedkirchen unterstehen. 

 
§2 

(Zu § 60 Abs. 3 KBG.EKD) 

Versetzung wegen nachhaltiger Störung in der Wahrnehmung des Dienstes 

 

(1) Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen können in den Wartestand versetzt werden, 

wenn in ihrem bisherigen Amt eine nachhaltige Störung des Dienstes festgestellt wird und sie 

weder weiterverwendet noch nach § 58 KBG.EKD versetzt werden können. Der Grund 

braucht dabei nicht im Verhalten des Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin zu liegen. 

(2) Zur Feststellung des Sachverhalts nach Absatz 1 sind von der durch die Oberste 

Dienstbehörde bestimmten Person die erforderlichen Erhebungen durchzuführen. Vor Ein-

leitung der Erhebungen ist der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin zu hören. Der oder 

die Dienstvorgesetzte ist während der Erhebungen zu hören. Die  Kirchenbeamtenvertretung 

ist zu hören, sofern der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin nicht widerspricht. Eine 

ärztliche, amtsärztliche oder vertrauensärztliche Untersuchung kann angeordnet werden. Liegt 

der Grund zu dem Verfahren nach Satz 1 in dem Verhalten des Kirchenbeamten oder der Kir-

chenbeamtin, so bleibt die Möglichkeit, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, unberührt. 

(3) Für die Dauer der Erhebungen nimmt der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin den 

Dienst in dem bisherigen Amt nicht wahr. Während dieser Zeit soll eine angemessene Auf-

gabe übertragen werden. Es kann auch bestimmt werden, dass der Dienst in dem bisherigen 

Amt fortgeführt wird.  

(4) Rechtsbehelfe gegen die Versetzung in den Wartestand haben keine aufschiebende 

Wirkung (§ 87 Abs. 3 KBG.EKD). Die Stelle kann einem anderen Kirchenbeamten oder einer 

anderen Kirchenbeamtin erst übertragen werden, wenn die Maßnahmen nach Absatz 1 be-

standskräftig geworden sind.  

(5) Das Wartegeld wird für die Dauer von sechs Monaten von der Bestandskraft der Ver-

setzung in den Wartestand an in Höhe der bisherigen Besoldung gewährt, längstens jedoch für 

die Dauer von einem Jahr nach Bekanntgabe der Entscheidung. Die Gliedkirchen werden er-

mächtigt, die Fristen nach Satz 1 durch kirchengesetzliche Regelung zu verkürzen. 
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Kirchengesetz
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

zur Neuordnung des Disziplinarrechts
(Disziplinarrechtsneuordnungsgesetz VELKD)

(DRNOG VELKD)

Vom 28. Oktober 2009
(ABl. VELKD Bd. VII S. 426)

Artikel 1
Aufhebung des Disziplinargesetzes

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über
das Verfahren und die Rechtsfolgen bei Amtspflichtverletzungen (Disziplinargesetz - DiszG)
vom 4. Mai 2001 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 150), zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom
17. Oktober 2006 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 333), wird mit Wirkung für die Vereinigte
Kirche und ihre Gliedkirchen aufgehoben.

Artikel 2
Zustimmung zum Kirchengesetz zur Regelung des Disziplinarrechts

der Evangelischen Kirche in Deutschland

§ 1

Dem Kirchengesetz zur Regelung des Disziplinarrechts der Evangelischen Kirche in
Deutschland (DG.EKD) vom 28. Oktober 2009 wird auf Grund von Art. 24 a i. V. m. Art. 24
der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit Wirkung
für die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen zugestimmt.

§ 2

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird
ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel 10 a Absatz 2 Buchst. c der Grundordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland zu erklären.
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Artikel 3
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

zur Ergänzung des Disziplinargesetzes
der Evangelischen Kirche in Deutschland

(DG.EKD ErgG VELKD)

§ 1

Geltungsbereich

(zu § 2 DG.EKD)

Dieses Kirchengesetz gilt für Disziplinarverfahren gegen

1. Pfarrer, Pfarrerinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen und andere Personen, die
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) stehen,

2. in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehende Personen der Körperschaften,
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die VELKD die Aufsicht führt.

§ 2

(zu § 4 Abs. 4 DG.EKD)

(1) Disziplinaraufsichtsführende Stelle ist die Kirchenleitung der Vereinigten Kirche als
oberste kirchliche Verwaltungsbehörde. Die Kirchenleitung kann die Ausübung einzelner
Befugnisse der disziplinaraufsichtsführenden Stelle durch Beschluss auf den Leiter oder die
Leiterin des Amtes der VELKD oder auf dessen oder deren Stellvertreter oder dessen oder
deren Stellvertreterin übertragen.

(2) Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht einer Amts-
pflichtverletzung begründen, so ist die beurlaubende Kirche verpflichtet, die Beurlaubung auf
Verlangen der Vereinigten Kirche zurückzunehmen.

§ 3

(zu § 12 DG.EKD)

Bei der Berechnung der Bezüge wird nur das jeweilige Grundgehalt zugrundegelegt.

§ 4

(zu § 47 DG.EKD)

Das Disziplinargericht des ersten Rechtszuges der Vereinigten Kirche ist die bei dem
Rechtshof der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen errichtete Disziplinar-
kammer.

§ 5

(zu § 84 DG.EKD)

Das Begnadigungsrecht übt der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin im
Benehmen mit der Kirchenleitung aus.
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Artikel 4
Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

über die Disziplinargerichtsbarkeit
(DisziplinargerichtsG VELKD)

§ 1

Dieses Kirchengesetz gilt für Disziplinarverfahren gegen

1. Pfarrer, Pfarrerinnen, Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen und andere Personen, die
in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) oder einer Gliedkirche der VELKD stehen,

2. in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehende Personen der Körperschaften,
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die die VELKD oder eine Gliedkirche
die Aufsicht führt.

§ 2

(zu § 51 Abs. 2 DG.EKD)

Mit der Verpflichtung auf das Bekenntnis ihrer Kirche sind die Mitglieder der Disziplinar-
gerichte im Bereich der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen auf das evangelisch-luthe-
rische Bekenntnis, die Mitglieder der Disziplinarkammer in der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland mit reformiertem Bekenntnisstand auf das reformierte Bekenntnis ver-
pflichtet.

§ 3

Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits beim Disziplinar-
senat der VELKD gerichtshängig sind, werden durch diesen nach den Bestimmungen des
Disziplinargesetzes der VELKD vom 4. Mai 2001 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 150), zuletzt
geändert durch Kirchengesetz vom 17. Oktober 2006 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 333), fortge-
führt.

Artikel 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1

(1) Art. 2 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

(2) Die Artikel 1, 3 und 4 dieses Kirchengesetzes treten an dem Tage in Kraft, zu dem auf
Beschluss der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche der Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland durch Verordnung das Inkrafttreten des Disziplinargesetzes der EKD für die
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und ihre Gliedkirchen bestimmt.
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu machen.

(3) Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung zur Ausführung des Disziplinargesetzes der
VELKD vom 17. November 2006 (ABl. VELKD Bd. VII, S. 338) außer Kraft.



8.2 DiszG 1 

Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über das 

Verfahren und die Rechtsfolgen bei Amtspflichtverletzungen 

(Disziplinargesetz - DiszG) 
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zuletzt geändert durch Kirchengesetz vom 17. Oktober 2006 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 333) 
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Erster Teil 

GELTUNGSBEREICH 

§ 1 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt 

1. für Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen, 

2. für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit und auf Zeit im Dienst der Ver-

einigten Kirche, ihrer Gliedkirchen sowie deren Gliederungen und Einrichtungen, die 

Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts sind und der Aufsicht der 

Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen unterstehen, nach Maßgabe des Vierten 

Teils. 

(2) Für Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sowie für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen 

auf Probe gilt dieses Kirchengesetz nach Maßgabe des Fünften Teils. 

(3) Für Ordinierte, die nicht in einem kirchengesetzlich geregelten öffentlich-rechtlichen 

Dienst- und Treueverhältnis zur Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen stehen, gilt 

dieses Kirchengesetz nach Maßgabe des Dritten Teils. 

§ 2 

(1) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können bestimmen, dass dieses Kirchen-

gesetz auf andere Personen, die in einem kirchengesetzlich geregelten öffentlich-rechtlichen 

Dienst- und Treueverhältnis stehen, anzuwenden ist. 

(2) Die Folgen einer Verletzung von Pflichten durch Vikare und Vikarinnen, Kandidaten und 

Kandidatinnen des Predigtamtes oder der Theologie sowie durch Kirchenbeamte und Kirchen-

beamtinnen auf Widerruf regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren 

Bereich. 

 

Zweiter Teil 

DISZIPLINARVERFAHREN GEGEN PFARRER UND PFARRERINNEN 

1. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen 

1. Grundbestimmungen 

§ 3 

(1) Gegen Pfarrer und Pfarrerinnen kann ein Disziplinarverfahren durchgeführt werden, 

wenn anzunehmen ist, dass sie die Amtspflicht verletzt haben. 

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen ihre Amtspflicht, wenn sie schuldhaft gegen die in der 

Ordination begründeten Pflichten oder gegen sonstige Pflichten, die sich aus ihrem Dienst- und 

Treueverhältnis ergeben, verstoßen. Eine Verletzung der Lehrverpflichtung ist nicht eine Amts-

pflichtverletzung im Sinne dieses Kirchengesetzes; eine Verletzung der Lehrverpflichtung liegt 

vor, wenn Pfarrer und Pfarrerinnen öffentlich durch Wort oder Schrift in der Darbietung der 

christlichen Lehre oder in ihrem gottesdienstlichen Handeln in Widerspruch zum Bekenntnis der 

evangelisch-lutherischen Kirche treten (§ 66 Abs. 1 PfG). 
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(3) Die Verletzung der Lehrverpflichtung (Absatz 2 Satz 2) kann als solche nicht Gegenstand 

eines Verfahrens nach diesem Kirchengesetz sein; handeln Pfarrer und Pfarrerinnen jedoch in 

verletzender oder sonst ihrem Auftrag nicht angemessener Weise, so bleibt die Möglichkeit, aus 

diesem Grunde ein Verfahren nach diesem Kirchengesetz durchzuführen, unberührt (§ 68 PfG). 

(4) Gegen Pfarrer und Pfarrerinnen kann ein Disziplinarverfahren auch wegen einer Amts-

pflichtverletzung, die sie in einem früheren kirchlichen Dienstverhältnis begangen haben, durch-

geführt werden. 

§ 4 

(1) Sind seit einer Amtspflichtverletzung, die höchstens eine Kürzung der Dienstbezüge, des 

Wartegeldes oder des Ruhegehaltes gerechtfertigt hätte, mehr als vier Jahre vergangen, so ist 

eine Verfolgung nicht mehr zulässig. Amtspflichtverletzungen, die eine schwerere Maßnahme 

als die Kürzung der Dienstbezüge, des Wartegeldes oder des Ruhegehaltes rechtfertigen, 

unterliegen nicht der Verjährung. 

(2) Die Frist des Absatzes 1 Satz 1 ist gehemmt: 

1. für die Dauer eines Beschwerdeverfahrens oder eines Spruchverfahrens; 

2. während des Laufes der für die Erfüllung von Auflagen oder Weisungen nach § 16 a gesetz-

ten Frist. 

3. sofern wegen desselben Sachverhalts ein Verfahren nach dem Kirchengesetz über das Ver-

fahren bei Lehrbeanstandungen eingeleitet worden ist; 

4. sofern wegen desselben Sachverhalts ein staatliches Straf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet 

worden ist oder 

5. sofern eine Klage aus dem Dienstverhältnis erhoben wurde. 

§ 5 

Eine Amtspflichtverletzung kann zum Erlass einer Disziplinarverfügung durch die einleitende 

Stelle (§ 17), zu einem Spruchverfahren (§ 18 ff.) oder zu einem förmlichen Verfahren (§ 37 ff.) 

führen. 

§ 5 a 

(1) Das Disziplinarverfahren kann bis zum Erlass einer Entscheidung nach den §§ 14, 51, 52, 

80, 102 beschränkt werden, indem solche Handlungen ausgenommen werden, die für die Art und 

Höhe der zu erwartenden Disziplinarmaßnahme voraussichtlich nicht ins Gewicht fallen. Die 

Beschränkung ist aktenkundig zu machen. 

(2) Die ausgeschiedenen Handlungen können nicht wieder in das Disziplinarverfahren ein-

bezogen werden, es sei denn, die Voraussetzungen für die Beschränkung entfallen nachträglich. 

Werden die ausgeschiedenen Handlungen nicht wieder einbezogen, so können sie nach dem 

unanfechtbaren Abschluss des Disziplinarverfahrens nicht Gegenstand eines neuen Disziplinar-

verfahrens sein. 

§ 6 

Seelsorgerliche Bemühungen und Maßnahmen der Dienstaufsicht bleiben von den Regelun-

gen dieses Kirchengesetzes unberührt. Sie sind keine Verfahrensvoraussetzung für Ermittlungen 

nach § 12 Abs. 1 dieses Kirchengesetzes. 
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§ 7 

Im Disziplinarverfahren ist das gesamte Verhalten eines Pfarrers oder einer Pfarrerin inner-

halb und außerhalb des Dienstes zu würdigen und insbesondere zu prüfen, ob seine oder ihre 

Glaubwürdigkeit und damit die Glaubwürdigkeit des der Kirche aufgegebenen Dienstes 

gefährdet oder beeinträchtigt ist. 

§ 8 

Das Disziplinarverfahren ist mit Rücksicht auf Amt und Gemeinde sowie auf den Pfarrer oder 

die Pfarrerin und die dazugehörige Familie zügig durchzuführen. 

§ 8 a 

Die zuständige Stelle kann den von einer Amtspflichtverletzung betroffenen Personen und 

kirchlichen Körperschaften auf Antrag Auskunft über den Stand und das Ergebnis eines 

Disziplinarverfahrens geben, soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes möglich ist 

und schutzwürdige Belange des Pfarrers oder der Pfarrerin nicht entgegenstehen.  

§ 9 

Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen leisten in Disziplinarverfahren Rechts- und Amts-

hilfe. 

§ 10 

Personen, die in einem kirchlichen Dienstverhältnis im Geltungsbereich dieses Kirchen-

gesetzes stehen, bedürfen für ihre Aussage im Disziplinarverfahren keiner dienstlichen Aussage-

genehmigung. 

§ 11 

(1) Einleitende Stelle im Sinne dieses Kirchengesetzes ist diejenige Stelle, die die oberste 

Dienstaufsicht führt, oder eine von dieser allgemein bestimmte Stelle. 

(2) Wer zuständige Stelle im Sinne dieses Kirchengesetzes ist, regeln die Vereinigte Kirche 

und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich. 

 

2. Ermittlungen 

§ 12 

(1) Werden Tatsachen bekannt, die die Annahme begründen, dass ein Pfarrer oder eine 

Pfarrerin die Amtspflicht verletzt hat, so hat die zuständige Stelle die zur Aufklärung des Sach-

verhalts notwendigen Ermittlungen zu veranlassen. Dabei sind die belastenden, die entlastenden 

und die für die Bemessung der Maßnahme bedeutsamen Umstände zu ermitteln. 

(2) Soweit Beweise erhoben werden, ist eine Niederschrift aufzunehmen. Werden Zeugen, 

Zeuginnen oder Sachverständige angehört, kann die Niederschrift im förmlichen Verfahren ver-

wendet werden, wenn diese vor der Anhörung darauf hingewiesen wurden; für die Anhörung 

von Zeugen und Zeuginnen gilt § 70 entsprechend. Vor der Anhörung sind die Zeugen und 

Zeuginnen auf das Zeugnisverweigerungsrecht hinzuweisen und auf eine wahrheitsgemäße 

Aussage zu verpflichten. 
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§ 13 

(1) Sobald es ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes möglich ist, ist dem Pfarrer oder der 

Pfarrerin Gelegenheit zu geben, sich zu äußern. Ihm oder ihr ist mitzuteilen, welche Amtspflicht-

verletzung zur Last gelegt wird. Dem Pfarrer oder der Pfarrerin steht es frei, mündlich oder 

schriftlich Stellung zu nehmen oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit, auch schon vor 

der ersten Äußerung, einen Verteidiger oder eine Verteidigerin zu befragen (§ 43 Abs.1). Er oder 

sie ist entsprechend zu belehren. Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann weitere Ermittlungen 

anregen. 

(2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat ein Recht auf Einsicht in die Ermittlungsakten und die 

beigezogenen Schriftstücke sowie ein Recht auf Unterrichtung über die Erhebung und 

Speicherung personenbezogener Daten für diese Akten, soweit dies ohne Gefährdung des 

Ermittlungszwecks möglich ist. 

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann zu jeder Anhörung einen Verteidiger oder eine Ver-

teidigerin hinzuziehen. Über die Anhörung ist eine Niederschrift aufzunehmen; dem Pfarrer oder 

der Pfarrerin ist eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. 

(4) Das Ergebnis der Ermittlungen ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin bekannt zu geben. Dem 

Pfarrer oder der Pfarrerin ist Gelegenheit zu geben, sich dazu abschließend zu äußern. 

(5) Wird durch die Ermittlungen die Annahme, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin die Amts-

pflicht verletzt hat, nicht bestätigt, oder hält die zuständige Stelle eine Maßnahme nach diesem 

Kirchengesetz nicht für angezeigt oder nicht für zulässig, so stellt sie die Ermittlungen ein. Die 

Einstellungsverfügung ist zu begründen. 

(6) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 5 nicht vor, legt die zuständige Stelle die 

Ermittlungsakten der einleitenden Stelle mit einem abschließenden Bericht zur Entscheidung 

nach § 14 vor. 

 

3. Entscheidung der einleitenden Stelle 

§ 14 

(1) Aufgrund des Ergebnisses der Ermittlungen entscheidet die einleitende Stelle nach 

pflichtgemäßem Ermessen, ob sie  

1. das Verfahren einstellt, 

2. das Verfahren unter Auflagen oder Weisungen nach § 16 a Absatz 1 vorläufig einstellt, 

3. eine Disziplinarverfügung nach § 17 erlässt, 

4. das Spruchverfahren nach § 18 herbeiführt oder 

5. das förmliche Verfahren nach § 37 einleitet. 

(2) Die Einstellung nach Absatz 1 Nr. 1 ist zu begründen und dem Pfarrer oder der Pfarrerin 

bekannt zu geben. Die Einstellung schließt neue Ermittlungen wegen desselben Gegenstandes 

nicht aus. 

(3) Die einleitende Stelle darf Maßnahmen nach Absatz 1 Nrn. 3 bis 5 nicht treffen, wenn 

seit Einleitung des Disziplinarverfahrens mehr als drei Jahre vergangen sind. Für die Hemmung 

dieser Frist gilt § 4 Abs. 2 entsprechend. 
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4. Aussetzung des Disziplinarverfahrens 

§ 15 

(1) Das Disziplinarverfahren kann ausgesetzt werden, wenn gegen den Pfarrer oder die 

Pfarrerin ein anderes geordnetes, insbesondere ein strafgerichtliches Verfahren anhängig ist und 

in diesem über Tatbestände entschieden wird, deren Klärung für das Disziplinarverfahren von 

Bedeutung ist. 

(2) Das Disziplinarverfahren kann auch ausgesetzt werden, wenn der Pfarrer oder die 

Pfarrerin voraussichtlich für längere Zeit verhandlungsunfähig ist oder aus anderen zwingenden 

Gründen nicht vernommen werden kann. 

(3) Die Aussetzung hemmt die Frist nach § 14 Abs. 3. 

(4) Das Verfahren kann jederzeit von Amts wegen fortgesetzt werden. 

(5) Über die Aussetzung und Fortsetzung des Verfahrens entscheidet die Stelle, bei der das 

Verfahren anhängig ist. Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen; sie 

ist unanfechtbar. 

 

5. Einstellung des Disziplinarverfahrens 

§ 16 

(1) Das Disziplinarverfahren ist unabhängig von seinem Stande einzustellen, wenn es nicht 

rechtswirksam eingeleitet ist oder die Voraussetzungen für die Einleitung und Durchführung 

eines Verfahrens nicht vorliegen. 

(2) Das Disziplinarverfahren ist auch einzustellen, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin 

1. im Laufe des Verfahrens stirbt oder 

2. aus dem Dienstverhältnis ausscheidet oder entlassen wird, ohne dass er oder sie weiterhin 

der Disziplinaraufsicht untersteht. 

(3) § 15 Abs. 5 gilt entsprechend. 

(4) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin nach den 

Bestimmungen des Pfarrergesetzes wegen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe aus dem Dienst-

verhältnis ausscheidet. 

 

6. Vorläufige Einstellung des Disziplinarverfahrens 

§ 16 a 

(1) Mit schriftlicher Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin kann die einleitende Stelle 

das Disziplinarverfahren vorläufig einstellen und dem Pfarrer oder der Pfarrerin schriftlich 

Auflagen oder Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, die durch die Amtspflichtver-

letzung entstandene Gefährdung oder Beeinträchtigung für die Glaubwürdigkeit des Dienstes des 

Pfarrers oder der Pfarrerin und damit für die Glaubwürdigkeit des der Kirche aufgegebenen 

Dienstes zu beseitigen. 

(2) Zur Erfüllung der Auflagen oder Weisungen setzt die einleitende Stelle dem Pfarrer oder 

der Pfarrerin eine Frist, die höchstens 6 Monate betragen soll. Erfüllt der Pfarrer oder die 



8.2 DiszG 8 

Pfarrerin die Auflagen oder Weisungen, so stellt die einleitende Stelle das Disziplinarverfahren 

endgültig ein. Die Amtspflichtverletzung kann dann nicht mehr Gegenstand eines neuen 

Disziplinarverfahrens sein. 

 

2. Abschnitt. Disziplinarverfügung 

§ 17 

(1) Die einleitende Stelle kann dem Pfarrer oder der Pfarrerin durch Disziplinarverfügung 

1. einen Verweis erteilen, 

2. eine Geldbuße bis zur Höhe der Bezüge eines Monats (Dienstbezüge, Wartegeld, Ruhe-

gehalt) auferlegen oder 

3. die Bezüge in entsprechender Anwendung der §§ 85 und 86 bruchteilsmäßig um höchstens 

ein Fünftel und längstens auf fünf Jahre vermindern. 

(2) Die Disziplinarverfügung ergeht schriftlich, ist zu begründen und mit einer Rechtsmittel-

belehrung zu versehen. Sie ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzustellen. 

(3) Die einleitende Stelle kann die Disziplinarverfügung mit einer Nebenmaßnahme 

verbinden. Vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Gliedkirchen kann die ein-

leitende Stelle für die Dauer von bis zu fünf Jahren: 

1. dem Pfarrer oder der Pfarrerin den Vorsitz und die Geschäftsführung im Kirchenvorstand 

und ganz oder teilweise die Geschäftsführung des Pfarramtes entziehen, 

2. dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Verwaltung fremder Gelder ganz oder teilweise verbieten 

oder 

3. dem Pfarrer oder der Pfarrerin im Warte- oder Ruhestand Beschränkungen in der Ausübung 

von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung, 

zum Führen der Amtsbezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel und zum Tragen der Amts-

kleidung auferlegen, wenn die Rücksicht auf Amt und Gemeinde dies gebietet. 

(4) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann innerhalb eines Monats nach Zustellung der 

Disziplinarverfügung Beschwerde bei der einleitenden Stelle schriftlich oder zur Niederschrift 

einlegen. Hilft die einleitende Stelle der Beschwerde nicht ab, so legt sie die Beschwerde mit 

ihrer Stellungnahme binnen eines Monats der Disziplinarkammer vor. Die Disziplinarkammer 

kann die Disziplinarverfügung oder die Nebenmaßnahme nach Absatz 3 aufrecht erhalten, auf-

heben oder zugunsten des Pfarrers oder der Pfarrerin ändern. Die Disziplinarkammer entscheidet 

nach Anhörung des Pfarrers oder der Pfarrerin durch Beschluss. Dieser Beschluss ist unanfecht-

bar. Der Beschluss ergeht im schriftlichen Verfahren; jedoch können in besonderen Fällen 

mündliche Verhandlung anberaumt und Beweise erhoben werden. 

(5) Nach einem Beschluss nach Absatz 4 ist eine erneute Ausübung der Disziplinarbefugnis 

nur wegen solcher erheblicher Tatsachen oder Beweismittel zulässig, die der Disziplinarkammer 

bei ihrer Entscheidung nicht bekannt waren. 

(6) Im Übrigen kann die einleitende Stelle die von ihr erlassene Disziplinarverfügung jeder-

zeit aufheben. Sie kann die Sache neu entscheiden oder das Verfahren vor der Disziplinar-

kammer einleiten. Eine Verschärfung der Disziplinarmaßnahme nach Art und Höhe oder die 

Einleitung des förmlichen Verfahrens ist nur zulässig, wenn die Disziplinarverfügung innerhalb 

von sechs Monaten nach ihrem Erlass aufgehoben worden ist oder wenn nach ihrem Erlass 

wegen desselben Sachverhalts ein rechtskräftiges Urteil auf Grund von tatsächlichen Fest-
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stellungen ergeht, die von den der Disziplinarverfügung zugrunde liegenden tatsächlichen Fest-

stellungen abweichen. 

(7) Die Geldbuße kann von den Bezügen einbehalten werden. Die Verminderung der Bezüge 

beginnt mit der nächsten auf die Bestandskraft der Disziplinarverfügung folgenden Gehalts-

zahlung. 

 

3. Abschnitt. Spruchverfahren 

1. Aufgabe des Spruchausschusses 

§ 18 

(1) Das Spruchverfahren wird von dem Spruchausschuss durchgeführt. 

(2) Aufgabe des Spruchausschusses ist es, ohne förmliches Verfahren nach §§ 37 ff. in 

vertrauensvoller Aussprache mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin alle zur Last gelegten Umstände 

zu klären. Wenn eine Amtspflichtverletzung festgestellt ist, soll ihm oder ihr zur Einsicht ver-

holfen und der Wille geweckt werden, einen erteilten Rat in freier Entscheidung anzunehmen. 

 

2. Bildung des Spruchausschusses 

§ 19 

(1) Bei der Vereinigten Kirche und bei den Gliedkirchen werden Spruchausschüsse gebildet; 

es können auch gemeinsame Spruchausschüsse gebildet werden. 

(2) Bei den Spruchausschüssen werden Geschäftsstellen gebildet. 

§ 20 

(1) Der Spruchausschuss besteht aus einem Pfarrer als Obmann oder einer Pfarrerin als 

Obfrau und mindestens zwei weiteren Mitgliedern. Der Obmann oder die Obfrau soll ein geist-

liches Aufsichtsamt innehaben. Eines der weiteren Mitglieder muss Pfarrer oder Pfarrerin sein, 

eines der weiteren Mitglieder muss die Befähigung zum Richteramt haben. 

(2) Für die Mitglieder ist die erforderliche Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zu berufen. 

(3) Das Verfahren für die Berufung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder sowie die 

Bildung der Geschäftsstellen regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren 

Bereich. 

 

3. Das Verfahren im Einzelnen 

§ 21 

(1) Beschließt die einleitende Stelle die Durchführung des Spruchverfahrens, so hat sie in 

dem Beschluss anzugeben, worin eine Amtspflichtverletzung erblickt wird. 

(2) Der Beschluss ist dem Obmann oder der Obfrau des Spruchausschusses und dem Pfarrer 

oder der Pfarrerin zuzustellen. 

(3) Dem Obmann oder der Obfrau des Spruchausschusses sind gleichzeitig die Verfahrens-

akten und die für die Gesamtbeurteilung sonst erheblichen Unterlagen zuzuleiten. 
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§ 22 

Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann einen Beistand hinzuziehen; Beistand kann ein Pfarrer, 

eine Pfarrerin, ein theologischer Hochschullehrer, eine theologische Hochschullehrerin oder eine 

Person sein, die die Befähigung zum Richteramt hat; der Beistand muss einer Gliedkirche der 

Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. Dem 

Pfarrer oder der Pfarrerin und dem Beistand ist Einsicht in die Verfahrensakten zu geben. 

§ 23 

(1) Der Obmann oder die Obfrau des Spruchausschusses trifft die erforderlichen 

Vorbereitungen. § 60 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Der Obmann oder die Obfrau leitet die 

Aussprache in der Verantwortung für einen geordneten Ablauf und für den besonderen Charakter 

des Spruchverfahrens. Er oder sie kann mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin die 

vorübergehende Teilnahme des Beistandes, der Vertretung der einleitenden Stelle und anderer 

Personen zulassen, wenn dies dienlich erscheint. 

(2) Die Aussprache ist nicht öffentlich. Ihre wesentlichen Ergebnisse sind in einer Nieder-

schrift festzuhalten. Die Niederschrift wird von einem der weiteren Mitglieder des Spruch-

ausschusses gefertigt und von diesem sowie dem Obmann oder der Obfrau unterschrieben. Ohne 

Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin darf die Niederschrift nur vom Spruchausschuss 

verwertet werden. 

§ 24 

Die Aussprache ist nicht auf den von der einleitenden Stelle nach § 21 mitgeteilten Sach-

verhalt beschränkt. Sie ist auch auf neue Tatbestände zu erstrecken, die die einleitende Stelle 

nachträglich mitteilt oder die sich in der Aussprache ergeben. In diesem Falle ist der einleitenden 

Stelle Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

§ 25 

(1) Ist der Sachverhalt noch weiter zu klären, so kann der Spruchausschuss die erforderlichen 

Erhebungen selbst vornehmen, sie durch beauftragte Mitglieder des Spruchausschusses durch-

führen lassen oder die einleitende Stelle um die Vornahme ersuchen. 

(2) Für die Klärung des Sachverhaltes gelten die Bestimmungen für die Beweiserhebung im 

förmlichen Verfahren sinngemäß. 

 

4. Der Spruch und seine Folgen 

§ 26 

(1) Nach Abschluss der Aussprache ergeht ein Spruch. 

(2) Dem Spruch dürfen nur solche Tatsachen und Beweismittel zu Grunde gelegt werden, die 

Gegenstand der Aussprache gewesen sind. 

(3) Der Spruch ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin mündlich zu eröffnen. Er ist alsbald schrift-

lich niederzulegen, mit Tatbestand und Gründen zu versehen und von den Mitgliedern des 

Spruchausschusses zu unterschreiben. Ist ein Mitglied an der Unterschrift verhindert, so wird 

dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Obmann oder der Obfrau vermerkt. 
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(4) Eine Ausfertigung des mit Gründen versehenen Spruches ist dem Pfarrer oder der Pfarre-

rin und der einleitenden Stelle zuzustellen. 

§ 27 

(1) Durch den Spruch kann festgestellt werden, dass 

1. die Beschuldigungen unbegründet sind, 

2. die Beschuldigungen nicht bewiesen sind oder 

3. die Amtspflicht verletzt ist.  

(2) Der Spruchausschuss kann beschließen, dass der Spruch nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 in 

bestimmter Weise bekannt zu geben ist. 

§ 28 

Stellt der Spruchausschuss fest, dass die Amtspflicht verletzt ist (§ 27 Abs. 1 Nr. 3), so kann er 

1. dem Pfarrer oder der Pfarrerin Vorhaltungen machen und ihn oder sie vermahnen, 

2. dem Pfarrer oder der Pfarrerin einen Rat erteilen oder 

3. feststellen, dass das Spruchverfahren zur Bereinigung des Falles nicht ausreicht. 

§ 29 

(1) Der Rat (§ 28 Nr. 2) kann insbesondere darin bestehen, 

1. sich bestimmten, zeitlich befristeten Auflagen für die Amts- und Lebensführung zu unter-

werfen, 

2. sich gegenüber bestimmten Personen oder vor der Gemeinde zu entschuldigen, 

3. ein begangenes Unrecht wieder gutzumachen oder 

4. der Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgabe binnen ange-

messener Frist zuzustimmen; die Annahme eines Spruches mit dem Rat der Versetzung steht 

der Zustimmung zur Versetzung nach § 81 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Pfarrergesetzes gleich. 

(2) Die Unabhängigkeit des Dienstes an Wort und Sakrament darf durch den Rat nicht beein-

trächtigt werden. 

(3) Der Rat soll eindeutig erkennen lassen, welches Handeln von dem Pfarrer oder der 

Pfarrerin erwartet wird. Soweit notwendig, ist zu bestimmen, innerhalb welcher Frist, gerechnet 

von der Zustellung des Spruches an (§ 26 Abs. 4), der Rat zu befolgen ist. Der Obmann oder die 

Obfrau kann auf Antrag des Pfarrers oder der Pfarrerin in begründeten Fällen die Frist 

verlängern. 

§ 30 

In den Fällen des § 27 Abs. 1 Nr. 2 und des § 28 Nrn. 1 und 2 fordert der Obmann oder die 

Obfrau des Spruchausschusses den Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Zustellung des Spruches 

auf, binnen einer Frist von zwei Wochen schriftlich mitzuteilen, ob der Spruch angenommen 

wird oder nicht. 

§ 31 

(1) Erklärt der Pfarrer oder die Pfarrerin frist- und formgerecht, dass der Spruch angenom-

men wird, so hat der Obmann oder die Obfrau des Spruchausschusses der einleitenden Stelle 

davon unter Rückgabe der Akten Kenntnis zu geben. 
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(2) Die einleitende Stelle hat darauf zu achten, dass ein mit dem Spruch erteilter Rat befolgt 

wird. 

§ 32 

(1) Das Disziplinarverfahren ist abgeschlossen, wenn ein Spruch nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 

ergangen ist. Es ist ferner abgeschlossen, wenn die Annahme des Spruches erklärt wurde und die 

einleitende Stelle im Falle der Erteilung eines Rates bestätigt hat, dass der Rat befolgt wurde. 

(2) Der Tatbestand, der dem Spruchverfahren zu Grunde gelegen hat, kann nicht mehr 

Gegenstand eines neuen Disziplinarverfahrens sein. 

§ 33 

(1) Erklärt der Pfarrer oder die Pfarrerin fristgerecht, dass der Spruch nicht angenommen 

wird, oder wird innerhalb der Frist keine Erklärung abgegeben, so hat der Obmann oder die 

Obfrau der einleitenden Stelle unter Rückgabe der Akten davon Kenntnis zu geben. 

(2) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 oder 5. 

§ 34 

Stellt die einleitende Stelle fest, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin den Rat nicht befolgt hat, 

und erhebt der Pfarrer oder die Pfarrerin innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung gegen die 

Feststellung keine Einwendungen, so ist nach § 33 Abs. 2 zu verfahren. Macht der Pfarrer oder 

die Pfarrerin geltend, dass der Rat befolgt sei, so trifft der Spruchausschuss die Feststellung.  

§ 35 

Hat der Spruchausschuss festgestellt, dass das Spruchverfahren zur Bereinigung des Falles 

nicht ausreicht (§ 28 Nr. 3), so leitet der Obmann oder die Obfrau nach Zustellung des Spruches 

die Akten der einleitenden Stelle wieder zu. Die einleitende Stelle ordnet die Durchführung des 

förmlichen Verfahrens an. 

§ 36 

(1) Weigert sich der Pfarrer oder die Pfarrerin, an der Aussprache teilzunehmen, oder 

entzieht er oder sie sich der Aussprache, so stellt der Spruchausschuss dies fest. Die Feststellung 

ist schriftlich niederzulegen; dabei ist anzugeben, aus welchen Gründen der Pfarrer oder die 

Pfarrerin die Aussprache verweigert hat. Die Feststellung ist von den Mitgliedern des Spruch-

ausschusses zu unterschreiben. 

(2) Der Obmann oder die Obfrau des Spruchausschusses leitet die Feststellung mit den 

Akten der einleitenden Stelle zu. 

(3) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 3 oder 5. 
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4. Abschnitt. Förmliches Verfahren 

1. Unterabschnitt. Verfahren in 1. Instanz 

1. Allgemeines 

§ 37 

(1) Das förmliche Verfahren gliedert sich in die Untersuchung und in das Verfahren vor der 

Disziplinarkammer. 

(2) Von der Untersuchung kann abgesehen werden, wenn der Sachverhalt, insbesondere 

durch ein vorausgegangenes Spruchverfahren, hinreichend geklärt erscheint. Der Pfarrer oder die 

Pfarrerin ist davon in Kenntnis zu setzen. 

§ 38 

(1) Beschließt die einleitende Stelle die Durchführung des förmlichen Verfahrens, so hat sie 

in dem Beschluss den wesentlichen Inhalt der Beschuldigungen anzugeben. 

(2) Der Beschluss ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzustellen. 

§ 39 

(1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann die Einleitung eines förmlichen Verfahrens gegen 

sich beantragen, um sich von dem Verdacht einer Amtspflichtverletzung zu befreien. Satz 1 gilt 

nicht, wenn nach den Vorschriften des Pfarrergesetzes die Voraussetzungen vorliegen, nach 

denen ein Pfarrer oder eine Pfarrerin wegen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe aus dem 

Dienstverhältnis ausscheidet. 

(2) Lehnt die einleitende Stelle den Antrag nach Absatz 1 Satz 1 ab, hat sie dem Pfarrer oder 

der Pfarrerin bekannt zu geben, dass sie die Einleitung eines förmlichen Verfahrens nicht für 

gerechtfertigt hält. Auf Antrag hat sie diese Entscheidung schriftlich zu begründen. 

(3) Wird in den Gründen eine Amtspflichtverletzung nicht ausdrücklich ausgeschlossen oder 

wird offen gelassen, ob eine Amtspflichtverletzung vorliegt, kann der Pfarrer oder die Pfarrerin 

die Entscheidung der Disziplinarkammer beantragen. Der Antrag ist innerhalb eines Monats 

nach Zustellung der Entscheidung schriftlich einzureichen und zu begründen. 

(4) Die Disziplinarkammer entscheidet durch Beschluss. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

Er ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzustellen. Der Beschluss ergeht im schriftlichen 

Verfahren; jedoch können in besonderen Fällen mündliche Verhandlung anberaumt und Beweise 

erhoben werden. 

§ 40 

(1) Die Durchführung des förmlichen Verfahrens wird nicht dadurch verhindert, dass der 

Pfarrer oder die Pfarrerin verhandlungsunfähig geworden ist oder aus anderen zwingenden 

Gründen nicht vernommen werden kann. In diesen Fällen hat die einleitende Stelle, wenn der 

Zustand voraussichtlich längere Zeit andauern wird, eine Vertretung zu bestellen. Die Vertretung 

nimmt die Rechte des Pfarrers oder der Pfarrerin im Verfahren wahr. 

(2) § 15 Abs. 2 bleibt unberührt. 
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§ 41 

Förmliche Verfahren, die gegen mehrere Pfarrer oder Pfarrerinnen wegen desselben Sach-

verhaltes eingeleitet sind, können miteinander verbunden und wieder getrennt werden. Dasselbe 

gilt für förmliche Verfahren, die gegen einen Pfarrer oder eine Pfarrerin wegen verschiedener 

Sachverhalte eingeleitet sind. 

§ 42 

(1) Die einleitende Stelle bestellt für sich eine Vertretung, die an ihre Weisungen gebunden 

ist. Die Bestellung kann jederzeit widerrufen werden. Bestellung und Widerruf sind dem Pfarrer 

oder der Pfarrerin mitzuteilen. 

(2) Die Vertretung der einleitenden Stelle kann jederzeit die Verfahrensakten einsehen. 

§ 43 

(1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann als Verteidigung je eine Person aus folgenden 

Gruppen bestellen: 

1. Pfarrer oder Pfarrerinnen sowie theologische Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen 

und 

2. Personen, die die Befähigung zum Richteramt haben. 

(2) Verteidiger oder Verteidigerinnen müssen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in 

Deutschland angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. Verteidiger oder Verteidigerin 

darf nicht sein, wer die Dienstaufsicht über den Pfarrer oder die Pfarrerin geführt hat oder führt. 

(3) Bestellt der Pfarrer oder die Pfarrerin nur einen Verteidiger oder eine Verteidigerin, so 

kann er oder sie aus den in Absatz 1 Satz 1 genannten Gruppen wählen. 

(4)  Der Pfarrer oder die Pfarrerin und die Verteidigung haben das Recht, die Verfahrens-

akten einzusehen und daraus Abschriften oder Ablichtungen zu nehmen. 

§ 44 

(1) Die einleitende Stelle bestellt, falls nicht von der Untersuchung abgesehen wird, einen 

Untersuchungsführer oder eine Untersuchungsführerin. Er oder sie soll die Befähigung zum 

Richteramt haben; für ihn oder sie gilt § 43 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. 

(2) Die Bestellung des Untersuchungsführers oder der Untersuchungsführerin ist dem Pfarrer 

oder der Pfarrerin alsbald mitzuteilen. 

 

2. Untersuchung 

§ 45 

(1) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin hat den Pfarrer oder die 

Pfarrerin zu vernehmen und die noch erforderlichen Beweise zu erheben. Soweit nichts anderes 

bestimmt ist, gelten § 63 Abs.1 Satz 4 und die §§ 67 bis 74 entsprechend. Der Untersuchungs-

führer oder die Untersuchungsführerin darf keine Vereidigungen vornehmen. 

(2) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin ist in der Durchführung der 

Untersuchung unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Er oder sie ist abzuberufen, wenn 

er oder sie aus zwingenden Gründen dauernd oder auf längere Zeit an der Durchführung der 
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Untersuchung verhindert ist oder wenn die Voraussetzungen für die Bestellung weggefallen sind. 

Die Abberufung ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin alsbald mitzuteilen. 

(3) Für den Ausschluss und die Ablehnung des Untersuchungsführers oder der 

Untersuchungsführerin gelten die Bestimmungen der §§ 111 und 112 entsprechend mit der 

Maßgabe, dass die einleitende Stelle entscheidet. 

§ 46 

(1) Bei allen Vernehmungen und Beweiserhebungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die 

alle rechtserheblichen Tatsachen enthalten muss. Der Untersuchungsführer oder die 

Untersuchungsführerin hat dazu einen Schriftführer oder eine Schriftführerin zu bestellen.  

(2) Der Schriftführer oder die Schriftführerin ist zur gewissenhaften Erfüllung der Aufgabe 

und zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Über einen Antrag auf Ablehnung des Schriftführers 

oder der Schriftführerin entscheidet der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin 

endgültig. 

(3) Die Niederschrift kann entweder durch unmittelbare Aufnahme durch den Schriftführer 

oder die Schriftführerin erstellt werden. Sie kann ferner durch eine Tonbandaufnahme vorläufig 

erstellt werden, wenn der Schriftführer oder die Schriftführerin abwesend ist. Das Diktat ist den 

beteiligten Personen vorzulesen; die Tonbandaufnahme ist ihnen vorzuspielen. Die beteiligten 

Personen können darauf verzichten. Die vorläufige Aufzeichnung ist von dem Schriftführer oder 

der Schriftführerin unverzüglich in eine Niederschrift zu übertragen; er oder sie kann sich dabei 

einer Hilfsperson bedienen. Für die an der Übertragung der Niederschrift beteiligten Personen 

gilt Absatz 2 Satz 1 entsprechend. 

§ 47 

(1) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin regelt nach pflichtmäßigem 

Ermessen im Rahmen des Untersuchungszwecks die Teilnahme der Vertretung der einleitenden 

Stelle, des Pfarrers oder der Pfarrerin und der Verteidigung an den Beweiserhebungen; er oder 

sie entscheidet über die Zulassung von Fragen und über Beweisanträge. Beweisanträgen der 

Vertretung der einleitenden Stelle muss der Untersuchungsführer oder die 

Untersuchungsführerin stattgeben.  

(2) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin hat Beweisanträgen des 

Pfarrers oder der Pfarrerin stattzugeben, soweit sie für die Tat- oder Schuldfrage, die Bemessung 

einer Disziplinarmaßnahme oder die Gewährung eines Unterhaltsbeitrages (§ 91) von Bedeutung 

sein können. Die Entscheidung über einen Beweisantrag kann nicht angefochten werden. 

§ 48 

(1) Die Vertretung der einleitenden Stelle kann beantragen, dass die Untersuchung auf neue 

Punkte erstreckt wird, die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung begründen. Der Unter-

suchungsführer oder die Untersuchungsführerin muss dem Antrag stattgeben. Er oder sie kann 

auch von sich aus die Untersuchung auf neue Punkte ausdehnen, wenn die Vertretung der ein-

leitenden Stelle zustimmt. 

(2) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin ist Gelegenheit zu geben, sich auch zu den neuen 

Anschuldigungspunkten zu äußern. 
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§ 49 

Hält der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin den Zweck der Untersuchung 

für erreicht, so hat er oder sie dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit zu geben, sich 

abschließend zu äußern. Danach sind die Akten mit einem zusammenfassenden Bericht der 

einleitenden Stelle vorzulegen. 

 

3. Einstellung 

§ 50 

(1) Wird das förmliche Verfahren nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 oder nach § 39 durchgeführt, so 

kann die einleitende Stelle das Verfahren einstellen, wenn sie dies nach dem Ergebnis der Unter-

suchung für angebracht hält. 

(2) Wird das förmliche Verfahren nach § 35 Satz 2 oder § 36 Abs. 3 durchgeführt, so kann 

das Verfahren nur eingestellt werden, wenn die Beschuldigungen nach dem Ergebnis der Unter-

suchung offensichtlich unbegründet sind. 

(3) Die Einstellung ist zu begründen, der Bescheid ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzu-

stellen. 

(4) Die einleitende Stelle kann das Verfahren von dem Zeitpunkt der Anhängigkeit bei der 

Disziplinarkammer an (§ 57 Abs. 1) nicht mehr einstellen. 

(5) Das förmliche Verfahren gilt als eingestellt, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin nach den 

Bestimmungen des Pfarrergesetzes wegen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe aus dem Dienst-

verhältnis ausscheidet. 

 

4. Disziplinarverfügung 

§ 51 

Hält die einleitende Stelle nach dem Ergebnis der Untersuchung eine Disziplinarverfügung für 

ausreichend, so hat sie diese zu erlassen. § 17 findet Anwendung. Andernfalls leitet sie das förm-

liche Verfahren vor der Disziplinarkammer ein. 

 

5. Anschuldigungsschrift 

§ 52 

(1) Wird weder das Verfahren nach § 50 eingestellt noch eine Disziplinarverfügung nach 

§ 51 erlassen, so legt die Vertretung der einleitenden Stelle der Disziplinarkammer eine 

Anschuldigungsschrift sowie die Untersuchungsakten und die sonst für die Gesamtbeurteilung 

erheblichen Unterlagen vor. 

(2) Die Anschuldigungsschrift muss die Tatsachen, aus denen sich die Amtspflichtverletzung 

ergibt, und die Beweismittel angeben. Sie darf Belastendes nur verwerten, soweit der Pfarrer 

oder die Pfarrerin Gelegenheit gehabt hat, sich dazu zu äußern. 
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6. Verfahren vor der Disziplinarkammer 

a) Aufgabe der Disziplinarkammer 

§ 53 

Die Disziplinarkammer verhandelt über die erhobenen Anschuldigungen mündlich. Sie hat 

alles zu tun, was zur Erforschung der Wahrheit notwendig ist. Nach Feststellung des Sach-

verhaltes entscheidet sie durch Urteil. 

 

b) Bildung der Disziplinarkammer 

§ 54 

(1) Disziplinarkammern werden bei der Vereinigten Kirche und bei den Gliedkirchen 

gebildet; es können auch gemeinsame Disziplinarkammern gebildet werden. 

(2) Bei den Disziplinarkammern werden Geschäftsstellen gebildet. 

§ 55 

(1) Die Disziplinarkammer besteht aus einem Vorsitzenden oder einer Vorsitzenden, der 

oder die die Befähigung zum Richteramt haben muss, und vier weiteren Mitgliedern. Zwei der 

weiteren Mitglieder sind Pfarrer oder Pfarrerinnen; eines der weiteren Mitglieder muss die 

Befähigung zum Richteramt haben. 

(2) Für die Mitglieder ist die erforderliche Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zu berufen. 

(3) Das Verfahren für die Berufung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder und die 

Bildung der Geschäftsstellen regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren 

Bereich. 

§ 56 

(1) Der oder die Vorsitzende der Disziplinarkammer bestellt den Schriftführer oder die 

Schriftführerin und regelt dessen oder deren Vertretung. 

(2) Der Schriftführer oder die Schriftführerin hat die Niederschriften bei Verhandlungen und 

Beweiserhebungen zu fertigen. Er oder sie wird von dem oder der Vorsitzenden der Disziplinar-

kammer zu gewissenhafter Erfüllung der Aufgaben und zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

c) Anhängigkeit des Verfahrens 

§ 57 

(1) Mit dem Eingang der Anschuldigungsschrift wird das Verfahren bei der Disziplinar-

kammer anhängig.  

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 und 2 vor, so stellt der oder die Vorsitzende 

das Verfahren ein. Gegen den Beschluss des oder der Vorsitzenden kann innerhalb von zwei 

Wochen nach Zustellung die Entscheidung der Kammer angerufen werden. Die Kammer ent-

scheidet durch Beschluss endgültig; dieser ist mit Gründen zu versehen. 
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§ 58 

(1) Der oder die Vorsitzende stellt dem Pfarrer oder der Pfarrerin eine beglaubigte Abschrift 

der Anschuldigungsschrift sowie etwaiger Nachträge zu und bestimmt eine Frist zur schriftlichen 

Äußerung. 

(2) Nach Ablauf der Frist beraumt der oder die Vorsitzende Termin zur mündlichen 

Verhandlung an. 

 

d) Neue Anschuldigungspunkte 

§ 59 

(1) Die Vertretung der einleitenden Stelle kann bis zum Ende der Beweisaufnahme in der 

mündlichen Verhandlung neue Anschuldigungspunkte zum Gegenstand des Verfahrens machen. 

(2) Ein Nachtrag zur Anschuldigungsschrift ist bis zur mündlichen Verhandlung schriftlich 

dem oder der Vorsitzenden mitzuteilen. Der oder die Vorsitzende stellt den schriftlichen Nach-

trag dem Pfarrer oder der Pfarrerin zu. Zwischen der Zustellung und dem Termin der mündlichen 

Verhandlung müssen mindestens zwei Wochen liegen. 

(3) In der mündlichen Verhandlung kann ein Nachtrag zur Anschuldigungsschrift zu Proto-

koll erklärt werden. Dieser kann nur mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin zum 

Gegenstand der Urteilsfindung gemacht werden; stimmt der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht zu, 

unterbricht der oder die Vorsitzende die mündliche Verhandlung für mindestens zwei Wochen. 

 

e) Mündliche Verhandlung 

§ 60 

(1) Der oder die Vorsitzende lädt zur mündlichen Verhandlung die Vertretung der einlei-

tenden Stelle, den Pfarrer oder die Pfarrerin, die Verteidigung sowie die Zeugen, Zeuginnen und 

Sachverständigen. Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist auf die Vorschriften des § 62, Zeugen und 

Zeuginnen sind auf die Vorschriften des § 67 Abs. 1 Satz 2 hinzuweisen. Der Vertretung der ein-

leitenden Stelle, dem Pfarrer oder der Pfarrerin und der Verteidigung sind die Namen der gelade-

nen Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen mitzuteilen. Dem Pfarrer oder der Pfarrerin und 

der Verteidigung sind außerdem die Mitglieder der Disziplinarkammer sowie ihre Stellvertreter 

und Stellvertreterinnen mit dem Hinweis zu benennen, dass der Ausschluss von der Mitwirkung 

(§ 111) oder die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit eines Mitgliedes (§ 112) späte-

stens eine Woche vor dem Verhandlungstermin bei der Disziplinarkammer geltend gemacht sein 

muss. 

(2) Die Vertretung der einleitenden Stelle und der Pfarrer oder die Pfarrerin können Zeugen, 

Zeuginnen und Sachverständige stellen. Die Kammer beschließt, ob sie zu vernehmen sind. 

§ 61 

(1) Die Ladungen sind zuzustellen. 

(2) Zwischen der Zustellung an den Pfarrer oder die Pfarrerin und dem Verhandlungstermin 

müssen mindestens drei Wochen liegen, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht auf die Ein-
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haltung der Frist verzichtet. Als Verzicht gilt es auch, wenn er oder sie sich auf die Verhandlung 

einlässt, ohne die Nichteinhaltung der Frist zu rügen. 

§ 62 

(1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist verpflichtet, zu der mündlichen Verhandlung zu 

erscheinen.  

(2) Ist der Pfarrer oder die Pfarrerin voraussichtlich längere Zeit am Erscheinen zur münd-

lichen Verhandlung verhindert, so kann die Vertretung der einleitenden Stelle bei der Kammer 

beantragen, die Verhandlung in Abwesenheit des Pfarrers oder der Pfarrerin durchzuführen. Dem 

Antrag ist stattzugeben, wenn dringende Gründe dies rechtfertigen. Hat der Pfarrer oder die 

Pfarrerin eine Verteidigung nicht bestellt, so kann der oder die Vorsitzende von Amts wegen 

eine Verteidigung bestellen.  

(3) Ist der Pfarrer oder die Pfarrerin aus zwingenden Gründen am Erscheinen zur mündlichen 

Verhandlung verhindert und wird die Kammer hiervon rechtzeitig unterrichtet, so ist ein neuer 

Termin zur Verhandlung anzusetzen. Soweit die Verhinderung nach Satz 1 auf einer Verhand-

lungsunfähigkeit beruht, kann die Kammer den Pfarrer oder die Pfarrerin auffordern, diese durch 

Beibringung eines amts- oder vertrauensärztlichen Zeugnisses nachzuweisen. Andere Verhinde-

rungsgründe sind glaubhaft zu machen.  

(4) Bleibt der Pfarrer oder die Pfarrerin der Verhandlung fern, ohne dass der Kammer mit-

geteilt wurde, dass er oder sie aus zwingenden Gründen am Erscheinen verhindert war, so kann 

auch in Abwesenheit verhandelt werden. Ergeht aufgrund dieser Verhandlung ein Urteil, so kann 

der Pfarrer oder die Pfarrerin binnen zwei Wochen nach Zustellung Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragen. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin 

nachweist, dass er oder sie am Erscheinen zwingend verhindert und nicht in der Lage war, dies 

rechtzeitig mitzuteilen. 

(5) Ein Antrag nach Absatz 4 ist unzulässig, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin auf die 

Berufung verzichtet oder diese zurückgenommen hat. 

§ 63 

(1) Der oder die Vorsitzende leitet die mündliche Verhandlung. Er oder sie vernimmt den 

Pfarrer oder die Pfarrerin und erhebt die Beweise. Er oder sie trifft die zur Aufrechterhaltung der 

Ordnung in der Verhandlung erforderlichen Maßnahmen. Zur Wahrung schutzwürdiger Interes-

sen von Zeugen oder Zeuginnen kann der Pfarrer oder die Pfarrerin für die Dauer der Ver-

nehmung von der Teilnahme an der Verhandlung ausgeschlossen werden. Ihm oder ihr ist das 

Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen. 

(2) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Der oder die Vorsitzende kann Vertreter 

oder Vertreterinnen kirchlicher Dienststellen, insbesondere diejenigen, die die Ermittlungen nach 

§§ 12 ff. durchgeführt haben, und andere Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Teil-

nahme haben, zulassen. 

§ 64 

(1) Die Mitglieder der Kammer, ein Schriftführer oder eine Schriftführerin und die 

Vertretung der einleitenden Stelle sowie, wenn sie erschienen sind, der Pfarrer oder die Pfarrerin 

und die Verteidigung müssen bei der Verhandlung ständig zugegen sein (Anwesenheits-

verpflichtete). § 62 Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. § 63 Abs. 1 Satz 4 bleibt unberührt. 
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(2) Die ständige Gegenwart der Mitglieder der Kammer gilt als gewahrt, wenn für aus-

fallende Mitglieder Ergänzungsmitglieder eintreten, die der oder die Vorsitzende zu der Ver-

handlung zugezogen hat und die von Anfang an daran teilgenommen haben. Bei unveränderter 

Besetzung der Kammer kann eine unterbrochene Verhandlung innerhalb von 30 Tagen fort-

gesetzt werden. 

(3) Ist der Pfarrer oder die Pfarrerin vorübergehend verhandlungsunfähig, so kann der oder 

die Vorsitzende das Verfahren aussetzen und auch eine schon begonnene Verhandlung unter-

brechen oder vertagen. 

§ 65 

(1) Die von dem Schriftführer oder der Schriftführerin geführte Niederschrift über die 

Verhandlung muss enthalten 

1. Ort und Tag der Verhandlung, 

2. die Namen der Mitglieder der Disziplinarkammer und des Schriftführers oder der Schrift-

führerin und  

3. die Namen der Vertretung der einleitenden Stelle, des Pfarrers oder der Pfarrerin, der Ver-

teidigung sowie der Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen. 

(2) Die Niederschrift muss den Gang, wesentliche Vorkommnisse und die Ergebnisse der 

Verhandlung wiedergeben und ersichtlich machen, dass die Förmlichkeiten beachtet sind. Sie 

muss die Bezeichnung der verlesenen Schriftstücke sowie die im Laufe der Verhandlung 

gestellten Anträge, die ergangenen Entscheidungen und die Urteilsformel enthalten. 

(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vorganges in der Verhandlung oder des Wortlautes 

einer Aussage oder Äußerung an, so hat der oder die Vorsitzende zu veranlassen, dass die Fest-

stellung des Vorganges vollständig niedergeschrieben und verlesen wird. In der Niederschrift ist 

zu vermerken, dass die Verlesung geschehen und die Genehmigung erfolgt ist, oder welche Ein-

wendungen erhoben sind. 

(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden und von dem Schriftführer oder der 

Schriftführerin zu unterschreiben. 

§ 66 

Nach Aufruf der Sache durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende trägt die Vertretung der 

einleitenden Stelle in Abwesenheit der Zeugen und Zeuginnen den wesentlichen Inhalt der 

Anschuldigungsschrift vor. Der Pfarrer oder die Pfarrerin wird, wenn er oder sie erschienen ist, 

zur Person und Sache gehört. Hierauf werden die Beweise erhoben. 

 

f) Beweisaufnahme 

§ 67 

(1) Soweit Tatsachen nicht offenkundig sind oder nicht von dem Pfarrer oder der Pfarrerin 

glaubhaft zugestanden werden, wird der Beweis durch Vernehmung der Zeugen, Zeuginnen und 

Sachverständigen, durch Einnahme des Augenscheins und durch Urkunden geführt. Zeugen und 

Zeuginnen sind verpflichtet, zu der mündlichen Verhandlung zu erscheinen. 

(2) Die Kammer entscheidet über die Form, in der Beweise zu erheben sind. Niederschriften, 

Aussagen und Bild-Ton-Aufzeichnungen von Personen, die in der Untersuchung oder in einem 
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anderen gesetzlich geordneten Verfahren vernommen worden sind, können verwendet werden, 

sofern sie in der mündlichen Verhandlung verlesen oder in anderer Weise wiedergegeben 

worden sind. Satz 2 gilt auch für Niederschriften nach § 12 Abs. 2, wenn die angehörten 

Personen vor der Anhörung darauf hingewiesen wurden, dass die Niederschriften verwertet 

werden können. 

(3) Reicht eine Verlesung oder anderweitige Wiedergabe der Aussage von Personen unter 16 

Jahren, die von der Amtspflichtverletzung betroffen sind, zur Erforschung der Wahrheit nicht 

aus, so können diese Personen getrennt von den Anwesenheitsverpflichteten (§ 64 Abs. 1) ver-

nommen werden. Die Vernehmung wird den Anwesenheitsverpflichteten zeitgleich in Bild und 

Ton übertragen. Die Mitwirkungsbefugnisse der Anwesenheitsverpflichteten bleiben im Übrigen 

unberührt. 

(4) Von der Erhebung einzelner Beweise kann abgesehen werden, wenn der Pfarrer oder die 

Pfarrerin, die Verteidigung und die Vertretung der einleitenden Stelle damit einverstanden sind. 

Die Erhebung eines Beweises muss abgelehnt werden, wenn sie unzulässig ist. Sie soll 

abgelehnt werden, wenn die Kammer sie für unerheblich oder ungeeignet hält. Die Ablehnung 

eines Beweisantrages bedarf eines Beschlusses der Kammer. 

§ 68 

Der Entscheidung können nach Verlesen in der mündlichen Verhandlung zu Grunde gelegt 

werden 

1. tatsächliche Feststellungen der rechtskräftigen Entscheidung in einem anderen gesetzlich 

geordneten Verfahren, die den Sachverhalt betreffen, der den Gegenstand des förmlichen 

Verfahrens bildet, und 

2.  schriftliche Auskünfte von Behörden, sonstigen Dienststellen und Amtspersonen sowie ärzt-

liche Zeugnisse. 

§ 69 

(1) Bei der Beweisaufnahme hat der oder die Vorsitzende den weiteren Mitgliedern der 

Kammer, der Vertretung der einleitenden Stelle, dem Pfarrer oder der Pfarrerin und der Verteidi-

gung auf Verlangen zu gestatten, Fragen an die Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen zu 

stellen. Ungeeignete oder nicht zur Sache gehörende Fragen kann der oder die Vorsitzende 

zurückweisen. 

(2) Nach jeder Vernehmung von Zeugen, Zeuginnen oder Sachverständigen sowie nach jeder 

Verlesung eines Schriftstückes ist der Pfarrer oder die Pfarrerin jeweils zu fragen, ob er oder sie 

etwas zu erklären hat. 

§ 70 

(1) Das Zeugnis kann verweigern, wer mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin 

1. verlobt ist oder war, 

2. verheiratet ist oder war oder 

3. in gerade Linie verwandt, verschwägert oder durch Annahme an Kindes Statt verbunden 

oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade ver-

schwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die Schwägerschaft begründet ist, nicht 

mehr besteht.  
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(2) Das Zeugnis können ferner verweigern 

1. Pfarrer, Pfarrerinnen und andere in der Seelsorge amtlich tätige Personen über das, was 

ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt geworden ist,  

2. Personen, für die kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes eine rechtlich anerkannte Pflicht 

zur Verschwiegenheit besteht, über Tatsachen, auf die sich die Pflicht zur Verschwiegenheit 

bezieht. 

(3) Die in Absatz 2 Genannten sind zur Aussage verpflichtet, wenn sie nach 

dienstrechtlichen Vorschriften oder von der Person, der gegenüber die Schweigepflicht besteht, 

von der Pflicht zur Verschwiegenheit befreit worden sind. § 41 des Pfarrergesetzes bleibt 

unberührt. 

(4) Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre Hilfspersonen und diejenigen gleich, die zur Vor-

bereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Ausübung des 

Rechtes, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die in Absatz 2 Genannten, es sei denn, dass 

diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. Die Entbindung von der 

Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch für Hilfspersonen. 

(5) Zeugen und Zeuginnen können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 

Beantwortung ihnen selbst oder Angehörigen im Sinne von Absatz 1 die Gefahr strafgericht-

licher Verfolgung zuziehen würde oder zur Unehre gereicht. 

(6) Die Zeugen und Zeuginnen sind über ihre Rechte zu belehren. 

(7) Ist die Aussage eines Zeugen oder einer Zeugin während der Ermittlungen zu Protokoll 

genommen worden, so darf dieses Protokoll im weiteren Verfahren nicht verlesen werden, wenn 

der Zeuge oder die Zeugin von seinem oder ihrem Recht, das Zeugnis zu verweigern, Gebrauch 

macht. Die Vernehmung einer Verhörsperson ist statthaft, wenn der Zeuge oder die Zeugin nach 

ordnungsgemäßer Belehrung über das Zeugnisverweigerungsrecht von diesem Recht keinen 

Gebrauch gemacht hat und im weiteren Verfahren das Zeugnis verweigert. 

§ 70 a 

(1) Zeugen und Zeuginnen können sich bei der Vernehmung von einem Beistand begleiten 

lassen. Der Beistand kann für den Zeugen oder die Zeugin Fragen beanstanden oder den Aus-

schluss des Pfarrers oder der Pfarrerin von der mündlichen Verhandlung beantragen. 

(2) Der Beistand muss einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland 

angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. Er ist verpflichtet, über die Kenntnisse, die 

er bei Wahrnehmung seiner Tätigkeit als Beistand erlangt hat, Verschwiegenheit zu bewahren. 

§ 71 

(1) Die Zeugen und Zeuginnen sind vor der Vernehmung nach eindringlicher Ermahnung auf 

die wahrheitsgemäße Aussage zu verpflichten. Die Gliedkirchen können die Vereidigung von 

Zeugen und Zeuginnen durch Kirchengesetz zulassen. 

(2) Die Zeugen und Zeuginnen sind einzeln und in Abwesenheit der später zu hörenden 

Zeugen und Zeuginnen zur Person und zur Sache zu vernehmen. Sie können anderen Zeugen 

oder Zeuginnen und dem Pfarrer oder der Pfarrerin gegenübergestellt werden. 
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§ 72 

(1) Auf Sachverständige sind vorbehaltlich der Bestimmungen in den Absätzen 2 und 3 die 

Bestimmungen über Zeugen und Zeuginnen entsprechend anzuwenden. Die Disziplinarkammer 

kann beschließen, dass ein Gutachten verlesen wird, wenn der oder die Sachverständige am 

Erscheinen gehindert ist. 

(2) Für den Ausschluss und die Ablehnung eines oder einer Sachverständigen gelten die 

Bestimmungen der §§ 111 und 112 entsprechend; ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht 

daraus hergeleitet werden, dass der oder die Sachverständige als Zeuge oder Zeugin vernommen 

worden ist. 

(3) Soweit zum Beweis von in der Vergangenheit liegenden Tatsachen oder Zuständen, zu 

deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige Personen zu ver-

nehmen sind, gelten die Bestimmungen über den Zeugenbeweis. 

§ 73 

(1) Hält die Kammer weitere Beweiserhebungen für erforderlich, so kann sie neue Zeugen, 

Zeuginnen oder Sachverständige vernehmen oder eines ihrer Mitglieder mit der Beweiserhebung 

beauftragen. Dazu ist die Verhandlung zu unterbrechen oder zu vertagen. 

(2) Die Vernehmung kann auch im Wege der Amtshilfe oder Rechtshilfe geschehen. 

§ 74 

(1) Nach Schluss der Beweisaufnahme werden die Vertretung der einleitenden Stelle und 

dann der Pfarrer oder die Pfarrerin und die Verteidigung gehört. 

(2) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin ist Gelegenheit zu einem letzten Wort zu geben. 

 

7. Das Urteil und seine Ausführung 

§ 75 

(1) Gegenstand der Urteilsfindung sind nur die Anschuldigungspunkte, die in der Anschul-

digungsschrift und ihren Nachträgen dem Pfarrer oder der Pfarrerin als Amtspflichtverletzung 

zur Last gelegt werden. 

(2) Über das Ergebnis der mündlichen Verhandlung entscheidet die Disziplinarkammer nach 

ihrer freien Überzeugung. 

§ 76 

(1) Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel und Mitteilung der wesentlichen 

Urteilsgründe verkündet, und zwar entweder am Schluss der Verhandlung oder in einem binnen 

einer Woche stattfindenden Termin. 

(2) Es ist schriftlich niederzulegen, mit Gründen zu versehen und von den Mitgliedern der 

Kammer zu unterschreiben. Ist ein Mitglied an der Unterschrift verhindert, so wird dies unter 

Angabe des Verhinderungsgrundes von dem oder der Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall 

von dem ältesten weiteren Mitglied der Kammer vermerkt. 

(3) Eine Ausfertigung des mit Gründen versehenen Urteils ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin 

und der einleitenden Stelle zuzustellen. 
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§ 77 

(1) Das Urteil kann auf Einstellung des Verfahrens, auf Freispruch oder auf Verurteilung 

lauten. 

(2) Die Kammer kann beschließen, dass das Urteil in bestimmter Weise bekannt zu geben ist. 

(3) Das Urteil bestimmt, wer die Kosten des Verfahrens trägt. Kosten, die nicht dem Pfarrer 

oder der Pfarrerin auferlegt sind, trägt die Kirche, die das Verfahren eingeleitet hat. 

§ 78 

(1) Das Verfahren ist einzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 und 2 

vorliegen. 

(2) Das Verfahren kann eingestellt werden, wenn es die Vertretung der einleitenden Stelle 

und der Pfarrer oder die Pfarrerin übereinstimmend beantragen und die Einstellung nach dem 

Ergebnis der mündlichen Verhandlung angebracht ist. 

§ 79 

Bei Freispruch müssen die Urteilsgründe ergeben, ob der Pfarrer oder die Pfarrerin mangels 

Beweises oder wegen erwiesener Nichtschuld freigesprochen worden ist. 

§ 80 

(1) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin die Amtspflicht verletzt, kann die Disziplinarkammer 

erkennen auf: 

1. Verweis, 

2. Geldbuße, 

3. Gehaltskürzung, 

4. Aufhebung der Übertragung der Pfarrstelle oder allgemeinkirchlichen Aufgaben, 

5. Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand, 

6. Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand oder 

7. Entfernung aus dem Dienst. 

Der Verweis ist der Tadel eines bestimmten Verhaltens. Missbilligende Äußerungen eines 

oder einer Dienstvorgesetzten (Zurechtweisungen, Ermahnungen und Rügen) sind keine 

Disziplinarmaßnahmen. 

(2) Bei beurlaubten und freigestellten Pfarrern und Pfarrerinnen sind bei der Entscheidung 

über die zu erkennende Maßnahme die besonderen dienstrechtlichen Verhältnisse zu berücksich-

tigen. 

(3) Bei Pfarrern und Pfarrerinnen im Warte- oder Ruhestand kann erkannt werden auf: 

1. Verweis, 

2. Geldbuße, 

3. Kürzung des Wartegeldes oder Ruhegehaltes, 

4. Versetzung in den Ruhestand, wenn sich der Pfarrer oder die Pfarrerin im Wartestand 

befindet oder 

5. Entfernung aus dem Dienst. 
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(4) Erkennt die Disziplinarkammer nach Absatz 1 Nr. 4, so ist im Urteil auch zu bestimmen, 

ob der Pfarrer oder die Pfarrerin ein von ihm oder ihr bekleidetes Aufsichtsamt oder kirchen-

leitendes Amt verliert. Ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin, nachdem die einleitende Stelle von 

dem dem Disziplinarverfahren zugrunde liegenden Sachverhalt Kenntnis erhalten hat, eine 

andere Pfarrstelle oder eine allgemeinkirchliche Aufgabe übertragen worden, ist er oder sie 

bereits nach anderen kirchengesetzlichen Vorschriften versetzt worden oder ist die Übertragung 

der Pfarrstelle mangels gedeihlichen Wirkens (§§ 86 bis 88 des Pfarrergesetzes) aufgehoben 

worden, so stellt die Disziplinarkammer fest, ob die von ihr ausgesprochene Versetzung als 

vollzogen gilt. 

(5) Erkennt die Disziplinarkammer auf Entfernung aus dem Dienst, so ist im Urteil zugleich 

zu bestimmen, ob ein Unterhaltsbeitrag nach § 91 Abs. 1 gewährt wird. 

§ 81 

(1) Soweit nicht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wird, kann die Disziplinarkammer 

bis auf die Dauer von fünf Jahren: 

1. dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Ausübung von Nebenämtern oder Nebenbeschäftigungen 

untersagen, die mit der gewissenhaften Erfüllung der Dienstpflichten nicht zu vereinbaren 

sind, 

2. dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Verwaltung fremder Gelder ganz oder teilweise verbieten, 

3. dem Pfarrer oder der Pfarrerin den Vorsitz im Kirchenvorstand und ganz oder teilweise die 

Geschäftsführung des Pfarramtes entziehen oder 

4. dem Pfarrer oder der Pfarrerin, wenn er oder sie sich im Warte- oder Ruhestand befindet 

oder auf Amtsenthebung erkannt wird, die öffentliche Wortverkündigung und die Sakra-

mentsverwaltung sowie die Vornahme von Amtshandlungen ganz oder teilweise untersagen. 

(2) Wenn die Disziplinarkammer auf eine Beschränkung der Rechte aus der Ordination nach 

Absatz 1 Nr. 4 verzichtet, weil sie dies der nach dem Pfarrergesetz zuständigen Stelle überlassen 

wollte, ist dies in der Urteilsformel ausdrücklich auszusprechen. 

§ 82 

In demselben förmlichen Verfahren darf nur auf eine der Maßnahmen des § 80 erkannt 

werden. Sie kann mit Maßnahmen nach § 81 verbunden werden. 

§ 83 

Der Verweis gilt mit der Rechtskraft des Urteils als vollstreckt. 

§ 84 

Höhe und Verwendungszweck der Geldbuße sind im Urteil zu bestimmen. Die Geldbuße darf 

die Bezüge eines Monats (Dienstbezüge, Wartegeld, Ruhegehalt) nicht übersteigen. Sie kann von 

den Bezügen einbehalten werden. Die einleitende Stelle kann die Entrichtung der Geldbuße in 

Teilbeträgen gestatten. 

§ 85 

(1) Die Gehaltskürzung besteht darin, dass nach näherer Bestimmung im Urteil die Dienst-

bezüge bruchteilsmäßig um höchstens ein Fünftel und längstens auf fünf Jahre vermindert 

werden. Sie beginnt mit der nächsten auf die Rechtskraft des Urteils folgenden Gehaltszahlung. 
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(2) Hat ein zur Gehaltskürzung verurteilter Pfarrer oder eine zur Gehaltskürzung verurteilte 

Pfarrerin aus einem früheren Dienstverhältnis einen Anspruch auf Versorgungsbezüge, die mit 

Rücksicht auf die Dienstbezüge nur teilweise oder gar nicht gezahlt werden, so bleibt für die 

Regelung dieses Anspruchs die Gehaltskürzung unberücksichtigt. 

(3) Tritt ein zur Gehaltskürzung verurteilter Pfarrer oder eine zur Gehaltskürzung verurteilte 

Pfarrerin vor oder nach Rechtskraft des Urteils in den Warte- oder Ruhestand, so werden die aus 

den ungekürzten Dienstbezügen errechneten Wartestands- bzw. Versorgungsbezüge während der 

Gehaltskürzungsfrist um den im Urteil bestimmten Bruchteil vermindert. 

(4) Stirbt der Pfarrer oder die Pfarrerin während der Gehaltskürzungsfrist, so enden die 

Wirkungen der Gehaltskürzungen mit dem Beginn des Sterbemonats. 

§ 86 

Auf die Kürzung des Wartegeldes und des Ruhegehalts nach § 80 Abs. 3 Nr. 3 sind die 

Bestimmungen des § 85 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend anzuwenden.  

§ 87 

(1) Hat die Disziplinarkammer auf Aufhebung der Übertragung der Pfarrstelle oder der allge-

meinkirchlichen Aufgabe erkannt und nicht festgestellt, dass die erkannte Maßnahme aufgrund 

anderer Vorschriften als vollzogen gilt, so tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Rechtskraft 

des Urteils in den Wartestand. Die §§ 82 und 88 Abs. 2 und 3 des Pfarrergesetzes gelten entspre-

chend. Dem Pfarrer oder der Pfarrerin kann auch eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Auf-

gabe mit geringeren Dienstbezügen und anderer Amtsbezeichnung übertragen werden. Die 

Übertragung einer Pfarrstelle in der bisherigen Gemeinde oder der bisherigen allgemein-

kirchlichen Aufgabe ist ausgeschlossen. 

(2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin erhält bis zur Dauer von sechs Monaten Wartegeld in Höhe 

der bisherigen Besoldung; ist im Urteil bestimmt, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin ein 

bekleidetes Aufsichtsamt oder kirchenleitendes Amt verliert, so sind der Berechnung des Warte-

geldes entsprechend verringerte Bezüge zu Grunde zu legen. 

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat keinen Anspruch auf Vergütung der durch die 

Versetzung entstehenden Umzugskosten. Dies gilt nicht, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin mit 

seiner oder ihrer Einwilligung oder nach § 80 Abs. 4 Satz 2 versetzt wird. 

(4) Stellt die Disziplinarkammer nach Absatz 1 fest, dass die vollzogene Maßnahme auf 

Grund anderer Vorschriften als vollzogen gilt, so kann das Urteil gleichzeitig bestimmen, dass 

eine im Zusammenhang mit diesem Vollzug gezahlte Umzugskostenvergütung zurückzufordern 

ist. 

§ 88 

(1) Durch die Amtsenthebung verliert der Pfarrer oder die Pfarrerin die Pfarrstelle oder allge-

meinkirchliche Aufgabe (§ 23 Abs. 2 PfG). Er oder sie erhält vorbehaltlich der Bestimmungen 

der Absätze 3 und 4 die Rechtsstellung eines Pfarrers oder einer Pfarrerin im Warte- oder im 

Ruhestand. 

(2) Das Urteil kann bestimmen, dass dem Pfarrer oder der Pfarrerin eine Pfarrstelle oder 

allgemeinkirchliche Aufgabe oder ein Beschäftigungsauftrag nicht vor Ablauf einer näher zu 

bezeichnenden Frist übertragen werden darf. 
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(3) Bei Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand erhält der Pfarrer oder die 

Pfarrerin als Wartegeld vier Fünftel des gesetzlichen Wartegeldes. Das Wartegeld kann im Urteil 

auf einen geringeren Betrag herabgesetzt werden, jedoch nicht unter die Hälfte des gesetzlichen 

Wartegeldes. 

(4) Bei Versetzung in den Ruhestand erhält der Pfarrer oder die Pfarrerin das erdiente Ruhe-

gehalt. Liegen besondere Gründe vor, so kann im Urteil das Ruhegehalt befristet bis zur Höhe 

von vier Fünfteln des gesetzlichen Wartegeldes heraufgesetzt oder bis auf die Hälfte des gesetz-

lichen Wartegeldes herabgesetzt werden. Stirbt der Pfarrer oder die Pfarrerin, so endet die 

Herabsetzung des Ruhegehaltes mit dem Beginn des Sterbemonats; sie endet sonst mit dem 

Ablauf des Monats, in dem der Pfarrer oder die Pfarrerin das 65. Lebensjahr vollendet hat. 

§ 89 

(1) Bei Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand stehen dem Pfarrer oder der 

Pfarrerin bis zum Ablauf des Monats, in dem das Urteil rechtskräftig wird, die bisherigen 

Bezüge, von da ab das Wartegeld nach § 88 Abs. 3 zu. 

(2) Bei Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand stehen dem Pfarrer oder der 

Pfarrerin bis zum Ablauf des Monats, in dem das Urteil rechtskräftig wird, die bisherigen 

Bezüge, von da ab das Ruhegehalt nach § 88 Abs. 4 zu. 

(3) Tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin aus dem Wartestand in den Ruhestand, so darf das 

Ruhegehalt vor Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft des Urteils nicht höher sein als das nach 

§ 88 Abs. 3 herabgesetzte Wartegeld. § 88 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

(4) Tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin vor Rechtskraft des Urteils in den Ruhestand, so gelten 

die Bestimmungen des Absatzes 3 entsprechend. 

§ 90 

Mit der Entfernung aus dem Dienst wird das Dienstverhältnis des Pfarrers oder der Pfarrerin 

beendet. Er oder sie verliert Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur 

Sakramentsverwaltung. Er oder sie verliert ferner Auftrag und Recht zur Führung der Amts-

bezeichnung und etwaiger kirchlicher Titel, das Recht zum Tragen der Amtskleidung und für 

sich und die Angehörigen alle in dem bisherigen Dienstverhältnis begründeten besoldungs- und 

versorgungsrechtlichen Ansprüche und Anwartschaften. 

 

8. Unterhaltsbeitrag 

§ 91 

(1) Wird auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, so kann das Urteil bestimmen, dass dem 

Pfarrer oder der Pfarrerin für längstens zwei Jahre ein Unterhaltsbeitrag gewährt wird, solange 

Bedürftigkeit besteht und kein Verhalten vorliegt, das den Empfänger oder die Empfängerin als 

der Gewährung des Unterhaltsbeitrages unwürdig erscheinen lässt. Das Urteil kann auch 

bestimmen, dass der Unterhaltsbeitrag ganz oder teilweise an Personen gezahlt wird, zu deren 

Unterhalt der Pfarrer oder die Pfarrerin gesetzlich verpflichtet ist. 

(2) Die Entscheidung über die Höhe des Unterhaltsbeitrags nach Absatz 1 und über die 

Weitergewährung über die nach Absatz 1 festgesetzte Frist hinaus trifft die oberste kirchliche 

Verwaltungsbehörde, wobei sie auch eine Entscheidung nach Absatz 1 Satz 2 treffen kann. 
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Gegen deren Entscheidung können Gegenvorstellungen erhoben und die Nachprüfung in ent-

sprechender Anwendung der §§ 77 Abs. 1 und 78 des Pfarrergesetzes beantragt werden. 

 

9. Anfechtbarkeit und Rechtskraft des Urteils 

§ 92 

(1) Gegen Urteile der Disziplinarkammer ist die Berufung zulässig. 

(2) Die Berufung ist unzulässig, wenn sie sich nur gegen die Kostenentscheidung richtet oder 

wenn das Urteil auf Einstellung des Verfahrens (§ 77) lautet. 

§ 93 

(1) Ist gegen das Urteil Berufung unzulässig, so ist es mit der Verkündung rechtskräftig. 

(2) Im Übrigen wird das Urteil mit Ablauf der Berufungsfrist rechtskräftig, wenn eine 

zulässige Berufung nicht eingelegt wurde. Wird auf die Berufung verzichtet oder wird sie 

zurückgenommen, so tritt die Rechtskraft in dem Zeitpunkt ein, in dem die Erklärung des 

Verzichtes oder der Zurücknahme dem Disziplinarsenat zugeht. Verzicht und Zurücknahme 

können auch vor Zustellung des mit Gründen versehenen Urteils und vor Ablauf der Berufungs-

frist wirksam erklärt werden. 

 

2. Unterabschnitt. Berufungsverfahren 

1. Einlegung und Zurücknahme der Berufung  

§ 94 

Die Berufung kann vom Pfarrer oder der Pfarrerin und von der einleitenden Stelle eingelegt 

werden. Sie kann auf die erkannte Maßnahme beschränkt werden. 

§ 95 

(1) Die Berufung muss innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Urteils der 

Disziplinarkammer bei dem Disziplinarsenat eingereicht und innerhalb eines weiteren Monats 

nach Ablauf der Berufungsfrist begründet werden. Auf Antrag kann der oder die Vorsitzende die 

Frist für die Einreichung der Begründung verlängern. 

(2) Die Berufungsschrift ist der anderen zur Berufung berechtigten Person oder Stelle zuzu-

stellen; diese hat sich binnen einer von dem oder der Vorsitzenden des Disziplinarsenats zu 

bestimmenden Frist dazu zu äußern. 

§ 96 

Die Berufung kann nach Beginn der mündlichen Verhandlung nur mit Zustimmung des oder 

der anderen zur Berufung berechtigten Person oder Stelle zurückgenommen oder auf die 

erkannte Maßnahme beschränkt werden. 
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2. Bildung des Disziplinarsenats 

§ 97 

Der Disziplinarsenat wird bei der Vereinigten Kirche gebildet. 

§ 98 

(1) Der Disziplinarsenat besteht aus einem oder einer Vorsitzenden, der oder die die Befähi-

gung zum Richteramt haben muss, und vier weiteren Mitgliedern. Zwei der weiteren Mitglieder 

sind Pfarrer oder Pfarrerinnen; eines der weiteren Mitglieder muss die Befähigung zum Richter-

amt haben. 

(2) Für die Mitglieder ist die erforderliche Zahl von stellvertretenden Mitgliedern zu 

berufen. 

(3) § 56 gilt entsprechend. 

§ 99 

(1) Der Vorsitzende, die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Disziplinar-

senats werden von der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche berufen. 

(2) Richtet sich das Verfahren gegen einen Pfarrer oder eine Pfarrerin aus einer Gliedkirche, 

muss eines der weiteren Mitglieder Pfarrer oder Pfarrerin der Gliedkirche sein. Zu diesem Zweck 

beruft die Kirchenleitung zu Beginn der Amtszeit auf Vorschlag der Gliedkirchen je einen 

Pfarrer oder eine Pfarrerin und einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin als weiteres 

Mitglied des Disziplinarsenats. Dieses weitere Mitglied tritt im gegebenen Fall in den 

Disziplinarsenat ein. 

(3) Richtet sich das Verfahren gegen einen Pfarrer oder eine Pfarrerin der Vereinigten 

Kirche, so gilt Absatz 2 entsprechend. 

 

3. Verfahren vor dem Disziplinarsenat 

§ 100 

Mit dem Eingang der Berufungsschrift wird das Verfahren bei dem Disziplinarsenat 

anhängig. 

§ 101 

Der oder die Vorsitzende kann die Berufung als unzulässig verwerfen, wenn sie nicht form- 

und fristgerecht eingelegt oder sonst unzulässig ist. Gegen den Beschluss kann innerhalb von 

zwei Wochen die Entscheidung des Disziplinarsenats angerufen werden. Der Disziplinarsenat 

entscheidet durch Beschluss. 

§ 102 

(1) Der Disziplinarsenat hat die Berufung als unzulässig zu verwerfen, wenn sie nicht form- 

und fristgerecht eingelegt oder sonst unzulässig ist. 

(2) Der Disziplinarsenat hat das Verfahren einzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 16 

Abs. 1 und 2 vorliegen. 
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(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht gegeben, so entscheidet der 

Disziplinarsenat in der Sache selbst. Er kann die Berufung als unbegründet zurückweisen oder 

das Urteil der Disziplinarkammer ändern. 

(4) Die Entscheidungen des Disziplinarsenats ergehen in den Fällen der Absätze 1 und 2 

durch Beschluss, in den Fällen des Absatzes 3 nach mündlicher Verhandlung durch Urteil. 

Beschlüsse werden mit der Zustellung wirksam, Urteile mit ihrer Verkündung rechtskräftig. 

§ 103 

(1) Für das Verfahren vor dem Disziplinarsenat gelten im Übrigen die Bestimmungen der 

§§ 58 Abs. 2, 60 bis 65, 67 bis 76, 77 Abs. 2 und Abs. 3, 78 Abs. 2 sowie der §§ 79 bis 91 ent-

sprechend. 

(2) Nach Aufruf der Sache durch den Vorsitzenden oder die Vorsitzende trägt der Bericht-

erstatter oder die Berichterstatterin in Abwesenheit der Zeugen und Zeuginnen den wesentlichen 

Inhalt der Berufungsbegründung vor. § 66 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

 

3. Unterabschnitt. Wiederaufnahme des förmlichen Verfahrens 

§ 104 

(1) Ein rechtskräftig abgeschlossenes förmliches Verfahren kann auf Antrag wieder aufge-

nommen werden. 

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn 

1. neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden, die geeignet sind, allein oder in Ver-

bindung mit den früheren Feststellungen eine andere Entscheidung zu begründen, und der 

Antragsteller oder die Antragstellerin nachweist oder glaubhaft macht, dass die neuen Tat-

sachen oder Beweismittel nicht schon in dem abgeschlossenen Verfahren rechtzeitig geltend 

gemacht werden konnten, 

2. ein Mitglied der Disziplinarkammer oder des Disziplinarsenats sich in der Sache einer 

schweren Amtspflichtverletzung schuldig gemacht hat, 

3. in der Disziplinarkammer oder dem Disziplinarsenat ein Mitglied bei der Entscheidung mit-

gewirkt hat, das kirchengesetzlich ausgeschlossen war, sofern nicht die Gründe für den Aus-

schluss schon erfolglos geltend gemacht worden waren oder hätten geltend gemacht werden 

können, 

4. auf eine Maßnahme erkannt worden ist, die nach Art oder Höhe in diesem Kirchengesetz 

nicht vorgesehen war. 

§ 105 

(1) Die Wiederaufnahme kann von der einleitenden Stelle, von dem Pfarrer oder der 

Pfarrerin und einer Person, die ihn oder sie gesetzlich vertritt, beantragt werden. Antrags-

berechtigt sind auch Hinterbliebene, die aus dem Dienstverhältnis des Pfarrers oder der Pfarrerin 

eine Versorgung erhalten würden, wenn die angefochtene Entscheidung nicht ergangen wäre. 

(2) Der Wiederaufnahmeantrag ist schriftlich an die Disziplinarkammer oder den 

Disziplinarsenat zu richten, deren Entscheidung angefochten wird. Er muss den 

Wiederaufnahmegrund und die Beweismittel bezeichnen. 

(3) Die Antragsberechtigten können eine Verteidigung bestellen. 



8.2 DiszG 31 

§ 106 

(1) Über die Zulassung des Antrages entscheidet die Disziplinarkammer oder der 

Disziplinarsenat, deren oder dessen Entscheidung angefochten wird. 

(2) Der Antrag ist durch Beschluss zu verwerfen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für 

die Zulassung des Antrages nicht gegeben sind oder der Antrag offensichtlich unbegründet ist. 

(3) Der Beschluss ist dem Antragsteller oder der Antragstellerin und der Vertretung der ein-

leitenden Stelle zuzustellen. 

(4) Gegen den Beschluss der Disziplinarkammer ist die Beschwerde zulässig, die innerhalb 

von zwei Wochen nach Zustellung bei der Disziplinarkammer einzulegen ist. Hilft diese der 

Beschwerde nicht ab, so legt sie die Beschwerde dem Disziplinarsenat vor; dieser entscheidet 

durch Beschluss endgültig. 

§ 107 

(1) Mit dem Beschluss über die Wiederaufnahme des Verfahrens wird die Zuständigkeit der 

Kammer begründet, die in dem früheren Verfahren im ersten Rechtszuge entschieden hat. Der 

oder die Vorsitzende oder ein von ihm oder ihr beauftragtes Mitglied der Kammer nimmt die 

erforderlichen Ermittlungen vor. Die Bestimmungen über das Verfahren vor der Disziplinar-

kammer gelten entsprechend. 

(2) Die Entscheidung der Kammer ergeht durch Urteil. In ihm wird das frühere Urteil 

aufrechterhalten oder unter Aufhebung des früheren Urteils anders entschieden. Die Bestim-

mungen des § 77 Abs. 3 und der §§ 91 bis 96 gelten entsprechend. 

(3) Die Kammer kann nach Anhörung der Vertretung der einleitenden Stelle und des Antrag-

stellers oder der Antragstellerin im schriftlichen Verfahren entscheiden. 

§ 108 

(1) Das neue Urteil wirkt hinsichtlich der Rechtsstellung des Pfarrers oder der Pfarrerin so, 

als sei es im Zeitpunkt des früheren Urteils an dessen Stelle ergangen. Hätte der Pfarrer oder die 

Pfarrerin nach dem neuen Urteil die Stelle nicht verloren, so ist ihm oder ihr auf Antrag nach 

Maßgabe des Pfarrbesetzungsrechts eine der früheren Verwendung angemessene Pfarrstelle oder 

allgemeinkirchliche Aufgabe zu übertragen. Auf die Nachzahlung von Bezügen sind in der 

Zwischenzeit bezogene Arbeitseinkünfte und Zahlungen, die aufgrund des früheren Urteils oder 

der durch das frühere Urteil geschaffenen Verhältnisse geleistet worden sind, anzurechnen. 

(2) Bei Freispruch kann die zuständige Stelle auf Antrag eine Entschädigung nach billigem 

Ermessen gewähren. 
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5. Abschnitt. 

Gemeinsame Bestimmungen für die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 

der Spruchausschüsse, Disziplinarkammern und des Disziplinarsenats 

1. Amtszeit, Voraussetzungen für die Berufung 

§ 109 

(1) Die Amtszeit der Spruchausschüsse, der Disziplinarkammern und des Disziplinarsenats 

beträgt sechs Jahre. Den Beginn der Amtszeit regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen 

je für ihren Bereich. 

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder müssen einer Gliedkirche der 

Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder im Disziplinarsenat dürfen nicht 

Mitglieder eines Organs, hauptamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Vereinigten 

Kirche sein. Die §§ 99 Abs. 3 und 133 Abs. 1 bleiben unberührt. 

 

2. Verpflichtung 

§ 110 

(1) Die Mitglieder der Spruchausschüsse, der Disziplinarkammern und des Disziplinarsenats 

sind an Schrift und Bekenntnis und an Recht und Gesetz gebunden. Sie führen ihr Amt in 

richterlicher Unabhängigkeit. Sie sind zu verpflichten. 

(2) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen regeln das Nähere über die Verpflichtung. 

 

3. Ausschluss von der Mitwirkung 

§ 111 

Von der Mitwirkung in den Spruchausschüssen, Disziplinarkammern und im Disziplinarsenat 

ist vorbehaltlich weiterer kirchengesetzlicher Regelung ausgeschlossen, wer 

1. mit dem beschuldigten Pfarrer oder der beschuldigten Pfarrerin verheiratet oder dessen oder 

deren Vormund ist oder gewesen ist, 

2. mit dem beschuldigten Pfarrer oder der beschuldigten Pfarrerin in gerader Linie verwandt, 

verschwägert, durch Annahme als Kind verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade 

verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe nicht mehr 

besteht oder 

3. in dem Disziplinarverfahren als Zeuge, Zeugin, Sachverständiger oder Sachverständige ver-

nommen ist, 

4. als Untersuchungsführer oder Untersuchungsführerin oder Vertretung der einleitenden Stelle 

tätig gewesen ist oder 

5. als Mitglied des Spruchausschusses oder der Disziplinarkammer mitgewirkt hat. 
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4. Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit 

§ 112 

(1) Die einleitende Stelle und der Pfarrer oder die Pfarrerin können ein Mitglied wegen 

Besorgnis der Befangenheit ablehnen, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an 

seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen. 

(2) Aus dem gleichen Grunde kann sich ein Mitglied selbst für befangen erklären. 

§ 113 

(1) Über den Ausschluss nach § 111 entscheidet die Stelle (Spruchausschuss, Disziplinar-

kammer oder Disziplinarsenat), der das Mitglied angehört; dabei wirkt anstelle dieses Mitgliedes 

ein stellvertretendes Mitglied mit. 

(2) Über die Ablehnung nach § 112 Abs. 1 und die Erklärung nach § 112 Abs. 2 entscheidet 

die Stelle, der das Mitglied angehört, ohne dessen Mitwirkung. 

(3) Die Stelle verwirft die Ablehnung eines Mitglieds nach § 112 Abs. 1 als unzulässig, ohne 

dass das abgelehnte Mitglied ausscheidet, wenn durch die Ablehnung offensichtlich das Ver-

fahren nur verschleppt oder nur verfahrensfremde Zwecke verfolgt werden sollen. 

(4) Der Beschluss ist unanfechtbar. 

 

5. Ende der Mitgliedschaft 

§ 114 

(1) Die Mitgliedschaft endet, wenn 

1. die Voraussetzungen der Berufung weggefallen sind, 

2. ein Mitglied sein Amt niederlegt oder 

3. ein Mitglied wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen zur Ausübung seines Amtes nicht 

mehr in der Lage ist. 

(2) Der Disziplinarsenat stellt auf Antrag der Stelle, die das Mitglied berufen hat, fest, dass 

die Mitgliedschaft nach Absatz 1 beendet ist. 

 

6. Beratung und Abstimmung 

§ 115 

(1) Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen. Auf Entfernung aus dem 

Dienst kann nur mit einer Mehrheit von vier Stimmen erkannt werden; kein Mitglied darf sich 

der Stimme enthalten. 

(2) An der Beratung und Abstimmung dürfen nur die zur Entscheidung berufenen Mitglieder 

teilnehmen. Außerdem darf eine nach Maßgabe kirchengesetzlicher Regelungen zur 

Hilfsberichterstattung zugezogene Person zugegen sein. Über den Hergang der Beratung und 

Abstimmung haben alle Beteiligten Stillschweigen zu bewahren. 
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6. Abschnitt. Kosten 

1. Kosten der Disziplinarverfügung 

§ 116 

(1) Für eine Disziplinarverfügung nach 

1. § 17 ff. werden Kosten nicht erhoben, 

2. § 51 gilt § 117 Abs. 1 entsprechend. 

(2) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können dem Pfarrer oder der Pfarrerin auferlegt 

werden, wenn die Beschwerde zurückgewiesen wird. Wird die Beschwerde teilweise zurück-

gewiesen, können dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens anteilig 

auferlegt werden. 

(3) Haben die Ermittlungen ergeben, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin die Amtspflicht nicht 

verletzt hat oder ist eine Amtspflichtverletzung nicht nachweisbar, so sind die zur zweck-

entsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen zu erstatten. 

 

2. Kosten im Spruchverfahren 

§ 117 

(1) Im Spruchverfahren werden Kosten nicht erhoben. 

(2) Ist im Spruchverfahren festgestellt worden, dass die Beschuldigungen unbegründet sind, 

oder ist das Verfahren eingestellt worden, weil es nicht rechtswirksam eingeleitet worden war 

oder die Voraussetzungen für die Einleitung nicht vorlagen (§ 16 Abs. 1), so sind dem Pfarrer 

oder der Pfarrerin die notwendigen Auslagen zu erstatten. Ist das Verfahren aus anderen 

Gründen eingestellt worden oder ist eine Amtspflichtverletzung nicht nachweisbar, so kann der 

Spruchausschuss bestimmen, dass dem Pfarrer oder der Pfarrerin die notwendigen Auslagen 

ganz oder teilweise zu erstatten sind. 

 

3. Kosten im förmlichen Verfahren 

§ 118 

(1) Im förmlichen Verfahren trägt der Pfarrer oder die Pfarrerin die Kosten, wenn er oder sie 

verurteilt wird. 

(2) Wird der Pfarrer oder die Pfarrerin freigesprochen, so ist im Urteil zu bestimmen, dass 

die notwendigen Auslagen zu erstatten sind. 

§ 119 

(1) Wird das förmliche Verfahren eingestellt, weil es nicht rechtswirksam eingeleitet worden 

war oder die Voraussetzungen für die Einleitung nicht vorlagen (§ 16 Abs. 1), so trägt die 

Kosten die Kirche, die das Verfahren eingeleitet hat. Dem Pfarrer oder der Pfarrerin sind die not-

wendigen Auslagen zu erstatten. 

(2) Wird das förmliche Verfahren aus anderen Gründen eingestellt, so können dem Pfarrer 

oder der Pfarrerin die Kosten ganz oder teilweise erstattet werden. 
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(3) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 sind in der Entscheidung über die Ein-

stellung zu treffen. 

§ 120 

(1) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin ein Rechtsmittel erfolglos eingelegt oder es wieder 

zurückgenommen, so trägt er oder sie die dadurch entstandenen Kosten. 

(2) Sind dem Pfarrer oder der Pfarrerin infolge eines Rechtsmittels, das die einleitende Stelle 

erfolglos eingelegt oder zurückgenommen hat, notwendige Auslagen erwachsen, so ist anzu-

ordnen, dass diese zu erstatten sind.  

(3) Hat die einleitende Stelle ein Rechtsmittel erfolgreich eingelegt, so trägt der Pfarrer oder 

die Pfarrerin die Kosten.  

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten für das Wiederaufnahmeverfahren ent-

sprechend. 

 

4. Gemeinsame Bestimmungen  

§ 121 

(1) Zu den Kosten des Verfahrens gehören: 

1. Fahrtauslagen, Tage- und Übernachtungsgelder des Untersuchungsführers, der Unter-

suchungsführerin und der Hilfspersonen sowie der Vertretung der einleitenden Stelle 

während der Untersuchung, 

2. die Entschädigung der Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen und 

3. die Aufwendungen für Ladungen und Zustellungen sowie für die Beschaffung von 

Urkunden und sonstigem Beweismaterial. 

(2) Erstattungsfähige Auslagen können sein: 

1. die dem Pfarrer oder der Pfarrerin erwachsenen tatsächlichen Aufwendungen und 

2. eine angemessene Entschädigung für die von dem Pfarrer oder der Pfarrerin hinzugezogene 

Verteidigung. 

§ 122 

(1) Über die Kosten im förmlichen Verfahren, die der Pfarrer oder die Pfarrerin zu tragen 

hat, und über die zu erstattenden Auslagen, ergeht ein Kostenbescheid der Geschäftsstelle, der 

zuzustellen ist. Satz 1 gilt entsprechend für sonstige Antragsteller oder Antragstellerinnen im 

Wiederaufnahmeverfahren. 

(2) Gegen den Kostenbescheid ist innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung Beschwerde 

an den Vorsitzenden oder die Vorsitzende der Disziplinarkammer zulässig; dieser oder diese ent-

scheidet endgültig. 

(3) Kosten, die dem Pfarrer oder der Pfarrerin auferlegt sind, können von den Dienstbezügen 

einbehalten werden. 
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7. Abschnitt. Zustellung, Fristen, Wiedereinsetzung 

1. Zustellung 

§ 123 

(1) Die nach diesem Kirchengesetz vorgeschriebenen Zustellungen werden ausgeführt 

1. durch Übergabe an den Empfänger oder die Empfängerin gegen Empfangsschein; 

verweigert der Empfänger oder die Empfängerin die Annahme des Schriftstückes oder das 

Ausstellen des Empfangsscheines, so gilt das Schriftstück mit der Weigerung als zugestellt, 

wenn darüber eine Niederschrift gefertigt und zu den Akten genommen ist, 

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein, 

3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde,  

4. durch Bekanntmachung im kirchlichen Amtsblatt, wenn der Aufenthalt des Empfängers oder 

der Empfängerin nicht zu ermitteln ist oder 

5. an Behörden und sonstige kirchliche Dienststellen auch durch Vorlegen der Akten mit der 

Urschrift des zuzustellenden Schriftstückes; der Empfänger oder die Empfängerin hat den 

Tag, an dem ihm oder ihr die Akten vorgelegt werden, darin zu vermerken.  

(2) Verteidiger oder Verteidigerinnen, deren Vollmacht sich bei den Akten befindet, gelten 

als ermächtigt, Zustellungen in Empfang zu nehmen.  

(3) Wird eine Zustellung an mehrere Empfangsberechtigte bewirkt, so richtet sich die 

Berechnung einer Frist nach der zuletzt bewirkten Zustellung. 

§ 124 

(1) Bei allen anfechtbaren Entscheidungen ist der oder die Betroffene über die Möglichkeit 

der Anfechtung, über die Stelle, bei der das Rechtsmittel oder der Rechtsbehelf einzulegen ist, 

und über die Formen und Fristen der Anfechtung schriftlich zu belehren. 

(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, ist die Einlegung des Rechtsmittels 

oder des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres nach Zustellung der anfechtbaren Entschei-

dung zulässig. War die Einlegung vor Ablauf eines Jahres infolge höherer Gewalt unmöglich 

oder ist eine schriftliche Belehrung dahin erfolgt, dass eine Anfechtung nicht möglich ist, kann 

das Rechtsmittel oder der Rechtsbehelf auch nach Ablauf eines Jahres eingelegt werden. 

 

2. Fristen, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

§ 125 

(1) Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist endet mit Ablauf des Tages der letzten 

Woche oder des Monats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage entspricht, an dem die 

Frist begonnen hat. 

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder auf einen allgemeinen oder 

kirchlichen Feiertag, so endet die Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages. 

§ 126 

(1) Wird eine Frist versäumt, so ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, 

wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin durch Naturereignisse oder andere 
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unabwendbare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert war. Als unabwendbarer Zufall ist 

es anzusehen, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin von einer Zustellung ohne eigenes 

Verschulden keine Kenntnis erlangt hat.  

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist binnen zwei Wochen nach 

Beseitigung des Hindernisses bei der Stelle, bei der die Frist wahrzunehmen gewesen wäre, unter 

Angabe und Glaubhaftmachung der Versäumnisgründe zu stellen. Zugleich ist die versäumte 

Handlung nachzuholen. 

(3) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die zur Entscheidung in der Sache selbst berufen 

gewesen wäre, endgültig. 

(4) Durch den Antrag wird die Vollstreckung einer Entscheidung nicht gehemmt; es kann 

jedoch ein Aufschub der Vollstreckung angeordnet werden. 

 

8. Abschnitt. Vorläufige Dienstenthebung im Disziplinarverfahren 

§ 127 

(1) Wenn es um des Amtes willen dringend geboten erscheint, kann die einleitende Stelle 

während der Ermittlungen und im förmlichen Verfahren 

1. einem Pfarrer oder einer Pfarrerin die Ausübung des Dienstes ganz oder teilweise vorläufig 

untersagen, 

2. ihm oder ihr die öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung sowie die Vor-

nahme von Amtshandlungen vorläufig untersagen, 

3. dem Pfarrer oder der Pfarrerin vorbehaltlich entgegenstehender Bestimmungen der Gliedkir-

chen, insbesondere vorläufig 

a) den Vorsitz und die Geschäftsführung im Kirchenvorstand und ganz oder teilweise die 

Geschäftsführung des Pfarramts entziehen oder 

b) die Verwaltung fremder Gelder ganz oder teilweise verbieten. 

(2)  Im förmlichen Verfahren kann die einleitende Stelle, wenn nach der Schwere des Tat-

bestandes angenommen werden kann, dass auf Entfernung aus dem Dienst erkannt werden wird, 

mit oder nach der vorläufigen Dienstenthebung anordnen, dass ein Teil der Dienstbezüge des 

Pfarrers oder der Pfarrerin, höchstens aber die Hälfte, einbehalten wird. Bei Pfarrern und Pfarre-

rinnen im Warte- und Ruhestand kann angeordnet werden, dass bis zu einem Drittel des Warte-

geldes oder Ruhegehaltes einbehalten wird. 

(3) Die einleitende Stelle kann ihre Maßnahmen jederzeit ändern oder wieder aufheben. 

(4) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann bei der Disziplinarkammer beantragen, dass die nach 

Absatz 1 und 2 getroffenen Maßnahmen überprüft werden. Der einleitenden Stelle ist Gelegen-

heit zur Äußerung zu geben. Der Antrag nach Satz 1 hat keine aufschiebende Wirkung. 

(5) Mit dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens enden die Maßnahmen der 

einleitenden Stelle. 

§ 128 

(1) Die nach § 127 Abs. 2 einbehaltenen Beträge verfallen, wenn rechtskräftig auf Ent-

fernung aus dem Dienst erkannt oder wenn das Verfahren eingestellt wird, weil ein Umstand 
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eingetreten ist, der den Wegfall aller Dienstbezüge ohnehin zur Folge hat. Das gilt nicht für den 

Fall, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin vor dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens stirbt. 

(2) Verfallen die einbehaltenen Beträge nicht, so sind sie nachzuzahlen, sobald das 

Verfahren rechtskräftig abgeschlossen ist oder die einleitende Stelle es eingestellt hat. Die 

Kosten des förmlichen Verfahrens, die der Pfarrer oder die Pfarrerin zu tragen hat, können 

abgezogen werden. 

 

9. Abschnitt. Begnadigung  

§ 129 

(1) Im Gnadenwege können im Disziplinarverfahren getroffene Maßnahmen gemildert oder 

erlassen werden. Bei Entfernung aus dem Dienst kann im Gnadenwege ein Unterhaltsbeitrag 

gewährt werden. 

(2) Das Begnadigungsrecht steht der Kirche zu, in der das Verfahren eingeleitet worden ist. 

Eine andere Kirche kann im Disziplinarverfahren getroffene Maßnahmen im Gnadenwege 

mildern oder erlassen, wenn die Kirche, in der das Verfahren eingeleitet worden ist, nicht wider-

spricht; im Falle des Widerspruchs ist die Entscheidung der Bischofskonferenz der Vereinigten 

Kirche einzuholen. 

 

Dritter Teil 

DISZIPLINARVERFAHREN GEGEN ANDERE ORDINIERTE 

§ 130 

(1) Für Ordinierte, die hauptberuflich in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis zur Kirche 

stehen, gelten die Vorschriften dieses Kirchengesetzes entsprechend, soweit sie nicht das 

Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses voraussetzen; hierbei tritt an die Stelle 

der Entfernung aus dem Dienst der Entzug von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkün-

digung und zur Sakramentsverwaltung. 

(2) Für Ordinierte, denen nach Beendigung eines kirchlichen Dienstverhältnisses Auftrag 

und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung belassen worden 

sind oder die ohne Begründung eines hauptberuflichen kirchlichen Dienstverhältnisses ordiniert 

worden sind, gilt, wenn sie nicht unter Absatz 1 fallen, Absatz 1 sinngemäß. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 liegt die Zuständigkeit für Entscheidungen nach diesem 

Kirchengesetz, wenn dem oder der Ordinierten ein geordneter kirchlicher Dienst übertragen ist, 

bei der Gliedkirche, auf deren Entscheidung die Belassung von Auftrag und Recht zur öffent-

lichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung oder die Ordination ohne Begründung 

eines kirchlichen Dienstverhältnisses zurückgeht. 

(4) Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz nähere Regelungen für die Fälle der 

Absätze 1 und 2 treffen. 

(5) Die Vorschriften des Pfarrergesetzes über den Entzug von Auftrag und Recht zur öffent-

lichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung bleiben unberührt. 
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Vierter Teil 

DISZIPLINARVERFAHREN GEGEN KIRCHENBEAMTE UND 

KIRCHENBEAMTINNEN 

1. Allgemeines 

§ 131 

Die Vorschriften des Zweiten Teiles sind bei der Verletzung von Amtspflichten durch 

Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Lebenszeit oder auf Zeit nach Maßgabe der 

folgenden besonderen Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

§ 132 

Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen verletzen die Amtspflicht, wenn sie schuldhaft die 

Obliegenheiten verletzen oder Aufgaben vernachlässigen, die sich aus ihrem Dienst- und Treue-

verhältnis zur Kirche ergeben, insbesondere wenn sie gegen die kirchliche Ordnung verstoßen 

oder sich innerhalb oder außerhalb ihres Dienstes nicht so verhalten, wie es von einem Kirchen-

beamten oder einer Kirchenbeamtin erwartet wird. 

§ 133 

(1) Im Disziplinarverfahren gegen einen Kirchenbeamten oder eine Kirchenbeamtin muss im 

Spruchausschuss, in der Disziplinarkammer und im Disziplinarsenat eines der weiteren Mit-

glieder Kirchenbeamter oder Kirchenbeamtin sein. 

(2) Bei Verfahren gegen Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen des höheren Dienstes soll 

das weitere Mitglied nach Absatz 1 dem höheren Dienst angehören; bei Verfahren gegen 

Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen des gehobenen oder mittleren Dienstes soll das weitere 

Mitglied nach Absatz 1 dem gehobenen Dienst angehören. 

 

2. Besondere Bestimmungen für das Spruchverfahren  

§ 134 

Im Spruchverfahren kann sich der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin auch des 

Beistandes eines Kirchenbeamten oder einer Kirchenbeamtin bedienen. 

§ 135 

Der Rat nach § 29 Abs. 1 Nr. 4 kann nur dahin erteilt werden, dass sich der Kirchenbeamte 

oder die Kirchenbeamtin auf eine Stelle mit gleichen Dienstbezügen und entsprechender Amts-

bezeichnung versetzen lässt. Die Annahme eines Spruches mit diesem Rat steht einer Zustim-

mung zur Versetzung gleich. 
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3. Besondere Bestimmungen für das förmliche Verfahren 

§ 135 a 

Im förmlichen Verfahren kann der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin auch einen 

anderen Kirchenbeamten oder eine andere Kirchenbeamtin als Verteidiger oder Verteidigerin 

bestellen. 

§ 136 

(1) Hat der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin die Amtspflicht verletzt, kann die Dis-

ziplinarkammer erkennen auf: 

1. Verweis, 

2. Geldbuße, 

3. Gehaltskürzung, 

4. Versetzung auf eine andere Stelle, 

5. Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand oder 

6. Entfernung aus dem Dienst. 

(2) Bei Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen im Warte- oder Ruhestand kann erkannt 

werden auf: 

1. Verweis, 

2. Geldbuße, 

3. Kürzung des Wartegeldes oder Ruhegehaltes, 

4. Versetzung in den Ruhestand, wenn sich der Kirchenbeamte im Wartestand befindet oder 

5. Entfernung aus dem Dienst. 

(3) Soweit nicht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wird, kann die Disziplinarkammer 

bis auf die Dauer von fünf Jahren 

1. dem Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin die Ausübung von Nebentätigkeiten unter-

sagen, die mit der gewissenhaften Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht zu vereinbaren 

sind, 

2. dem Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 

verbieten oder 

3. dem Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin, wenn er oder sie ordiniert ist und sich im 

Warte- oder Ruhestand befindet oder auf Amtsenthebung erkannt wird, die öffentliche 

Wortverkündigung und die Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme von Amts-

handlungen ganz oder teilweise untersagen. 

§ 137 

(1) Wird auf Versetzung erkannt, so kann der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin ohne 

Zustimmung auch auf eine Stelle bei einem anderen kirchlichen Dienstherrn der eigenen Kirche 

versetzt werden. 

(2) Im Urteil ist auszusprechen, ob der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin auf eine 

Stelle mit gleichem oder geringerem Endgrundgehalt der Laufbahn versetzt wird. 

(3) Spricht die Kammer die Versetzung auf eine Stelle mit geringerem Endgrundgehalt aus, 

so verliert der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin das Recht, die bisherige Amts-

bezeichnung zu führen. Die Kammer bestimmt die neue Besoldungsgruppe und Stufe. Vor 
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Ablauf von fünf Jahren nach Rechtskraft des Urteils darf der Kirchenbeamte oder die Kirchen-

beamtin nicht befördert werden. 

§ 138 

Bei Entfernung aus dem Dienst verliert der ordinierte Kirchenbeamte oder die ordinierte 

Kirchenbeamtin auch das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakraments-

verwaltung sowie das Recht, die Amtskleidung zu tragen. 

§ 139 

Die Entfernung aus dem Dienst nach § 136 Abs. 2 Nr. 5 hat den Verlust sämtlicher Ansprüche 

aus dem Dienstverhältnis einschließlich des Anspruchs auf Versorgung und Hinterbliebenen-

versorgung sowie des Rechts auf Führung der Amtsbezeichnung zur Folge. Die Bestimmungen 

der §§ 91 und 138 gelten entsprechend. 

 

Fünfter Teil 

DISZIPLINARVERFAHREN GEGEN PFARRER UND PFARRERINNEN AUF PROBE 

SOWIE KIRCHENBEAMTE UND KIRCHENBEAMTINNEN AUF PROBE 

§ 140 

(1) Die Vorschriften des Zweiten Teils sind auf Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe, die Vor-

schriften des Zweiten und Vierten Teils sind auf Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf 

Probe nach Maßgabe der folgenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

(2) Ein Spruchverfahren kann nur herbeigeführt werden, wenn der Pfarrer, die Pfarrerin, der 

Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin auf Probe eine Handlung begeht, für die eine Maß-

nahme ausreichend wäre, auf die durch Disziplinarverfügung erkannt werden kann. In diesem 

Fall ist bei Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf Probe § 134 entsprechend anzuwenden. 

(3) Ein förmliches Verfahren findet bei Pfarrern, Pfarrerinnen, Kirchenbeamten und Kirchen-

beamtinnen auf Probe nicht statt. Diese sind zu entlassen, wenn sie eine Handlung begehen, für 

die eine Maßnahme unzureichend ist, auf die durch Disziplinarverfügung erkannt werden kann. 

In solchen Fällen hat die einleitende Stelle eine Untersuchung anzuordnen. Die §§ 38, 40, 42 bis 

49, 123 und 127 sind entsprechend anzuwenden. 

(4) Aufgrund des zusammenfassenden Untersuchungsberichts entscheidet die zuständige 

Stelle nach Anhörung einer Vertretung der Pfarrerschaft, bei Kirchenbeamten und Kirchen-

beamtinnen nach Anhörung der Mitarbeitervertretung über die Entlassung. Die gemäß § 127 ein-

behaltenen Dienstbezüge verfallen bei einer Entlassung. 

(5) Die Entlassung von Pfarrern, Pfarrerinnen, Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf 

Probe kann nach den allgemeinen Bestimmungen über die Anfechtung kirchlicher Verwaltungs-

akte angefochten werden. 
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Sechster Teil 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 141 

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen treffen je für ihren Bereich die für die 

Anwendung dieses Kirchengesetzes erforderlichen Bestimmungen. 

(2) Die Bestimmungen der Vereinigten Kirche erlässt die Kirchenleitung durch Rechts-

verordnung. Für Vereinbarungen der Vereinigten Kirche über die gemeinsame Bildung des 

Spruchausschusses und der Disziplinarkammer ist die Kirchenleitung zuständig. 

(3) Die Gliedkirchen erlassen ihre Bestimmungen nach vorheriger Fühlungnahme mit der 

Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 
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Kirchengesetz 

über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen 
 

in der Fassung vom 3. Januar 1983 
 
 

§ 1 
 

(1) Ein Verfahren bei Lehrbeanstandung (Lehrverfahren) findet statt, wenn nachweisbar 
Tatsachen für die Annahme vorliegen, daß ein ordinierter Geistlicher oder ein sonstiger 
Inhaber eines kirchlichen Amtes oder Auftrags öffentlich durch Wort oder Schrift in der Dar-
bietung der christlichen Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in entscheidenden 
Punkten in Widerspruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche tritt und daran 
beharrlich festhält, und wenn vorausgegangene seelsorgerliche Bemühungen nicht zu einer 
Behebung der Anstöße geführt haben. 

(2) Von einem Lehrverfahren kann bei Nichtordinierten abgesehen werden, wenn die 
Tätigkeit im kirchlichen Dienst auf andere Weise beendet werden kann. 

(3) Ein Lehrverfahren findet nicht statt oder ist einzustellen, wenn der Betroffene auf 
seinen Antrag hin aus dem kirchlichen Dienst entlassen wird oder Kraft Gesetzes ausscheidet. 

 
 

I. Abschnitt 

Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

1. Das Lehrgespräch 
 

§ 2 
 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bei einem ordinierten Geistlichen oder 
sonstigen Inhaber eines kirchlichen Amtes oder Auftrages der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands oder einer ihrer Leitung unmittelbar unterstellten Kirche 
oder Gemeinde vor, beschließt die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonfe-
renz, daß mit dem Betroffenen ein Lehrgespräch zu führen ist. 

(2) Der Beschluß der Kirchenleitung ist zu begründen und dem Betroffenen zuzustellen. 

 
§ 3 

 
Zweck des Lehrgesprächs ist die Klärung des Sachverhaltes und im Falle festgestellter 

Lehrabweichungen der Versuch, den Betroffenen theologisch zur Einsicht in die Bekenntnis-
widrigkeit seiner Lehrmeinung zu führen. 
 

§ 4 
 

(1) Mit der Abhaltung des Lehrgesprächs beauftragt die Bischofskonferenz drei Theolo-
gen, die hierfür besonders sachkundig sind. Einer von ihnen muß im akademischen Lehramt 
stehen. Die Bischofskonferenz bestimmt einen der drei zum Obmann. Der Betroffene kann 
eine Person seines Vertrauens benennen, die an dem Lehrgespräch teilnimmt; sie muß Mit-



9 LehrbeanstG 2

glied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland und zu kirchlichen Ämtern 
wählbar sein. 

(2) Der Obmann setzt Ort und Zeit des Lehrgesprächs fest und trifft die für seine Durch-
führung erforderlichen Anordnungen. Das Lehrgespräch soll tunlichst innerhalb einer Frist 
von drei Monaten stattfinden. 

(3) Das Lehrgespräch ist nicht öffentlich. Sein Verlauf wird in einer von allen Beteiligten 
zu unterschreibenden Niederschrift festgehalten. Eine Abschrift erhält der Betroffene. 

(4) Nach Abschluß des Lehrgesprächs erstattet der Obmann der Kirchenleitung und der 
Bischofskonferenz einen schriftlichen Bericht, der sich abschließend darüber auszusprechen 
hat, ob die Lehrbeanstandungen als bereinigt angesehen werden können oder nicht. Der 
Bericht ist von sämtlichen Beauftragten zu unterzeichnen; gesonderte Stellungnahme einzel-
ner Beauftragter ist zulässig. 

 
§ 5 

 
(1) Aufgrund des Ergebnisses des Lehrgesprächs beschließt die Kirchenleitung im Ein-

vernehmen mit der Bischofskonferenz, ob von weiteren Maßnahmen abzusehen oder ob das 
Feststellungsverfahren gegen den Betroffenen durchzuführen ist. 

(2) Hat der Betroffene die Teilnahme an dem Lehrgespräch abgelehnt, ist gleichfalls die 
Durchführung des Feststellungsverfahrens zu beschließen. 

(3) Die Beschlüsse zu den Absätzen 1 und 2 sind zu begründen und dem Betroffenen zu-
zustellen. 

(4) In dem Beschluß auf Durchführung des Feststellungsverfahrens kann eine Beurlau-
bung des Betroffenen bis zur Beendigung des Feststellungsverfahrens angeordnet werden. Bei 
der Beurlaubung ist gleichzeitig zu entscheiden, ob der Betroffene die von ihm bekleidete 
Stelle oder ihm übertragene allgemeinkirchliche Aufgabe verliert, ob er seine Bezüge ganz 
oder teilweise verliert und ob ihm ein anderer Dienst übertragen werden soll. 

 
2. Das Feststellungsverfahren 

 
§ 6 

 
Es wird ein Spruchkollegium der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-

lands gebildet, dem die Durchführung des Feststellungsverfahrens obliegt. 

 
§ 7 

 
(1) Das Spruchkollegium besteht aus: 

a) einem Mitglied der Bischofskonferenz, das den Vorsitz führt, und einem Theologen im 
akademischen Lehramt, 

b) fünf weiteren Mitgliedern, darunter zwei Theologen, die die Voraussetzungen für die 
Wahl eines geistlichen Mitgliedes in die Generalsynode erfüllen. 

Ein Mitglied nach Satz 1 Buchstabe b muß die Befähigung zum Richteramt haben. 

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a werden von der Bischofskonferenz, 
die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b von der Generalsynode gewählt. Die Wahlen 
erfolgen anläßlich der zweiten Tagung der jeweiligen Generalsynode. 
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(3) Die Amtszeit dauert sechs Jahre. Die bisherigen Mitglieder führen die Geschäfte bis 
zur Bestellung der neuen Mitglieder weiter. 

(4) Für die Mitglieder nach Absatz 1 Buchstabe a wählt die Bischofskonferenz je einen 
Stellvertreter. Für die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b wählt die Generalsynode 
unter Berücksichtigung der in Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b genannten Gruppen je einen Stell-
vertreter. Für die Stellvertreter gilt Absatz 3 entsprechend. Sie erhalten nach jeder Sitzung des 
Spruchkollegiums das Wortprotokoll. 

(5) Ist bei Ablauf der Amtszeit des Spruchkollegiums ein Verfahren noch nicht abge-
schlossen, so führen die Mitglieder des bisherigen Spruchkollegiums das Verfahren als 
Spruchkollegium im Sinne dieses Kirchengesetzes zu Ende. § 8 findet Anwendung. 

(6) Der Vorsitzende kann zwei Ergänzungsmitglieder aus der Gruppe der Stellvertreter 
berufen, von denen einer Theologe nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b sein und einer die Befä-
higung zum Richteramt nach Absatz 1 Satz 2 haben muß. Die Ergänzungsmitglieder nehmen 
ohne Stimmrecht an der mündlichen Verhandlung und den Sitzungen des Spruchkollegiums 
teil. Scheidet ein Mitglied aus, treten sie, entsprechend ihrer Gruppenzugehörigkeit, in das 
Spruchkollegium ein. Scheidet der Vorsitzende aus, so entscheidet das Spruchkollegium, 
welcher Theologe den Vorsitz übernimmt. 

 
§ 8 

 
Ein Mitglied des Spruchkollegiums scheidet aus, wenn eine Voraussetzung für seine 

Bestellung nach § 7 Abs. 1 entfällt, wenn es nach § 10 ausgeschlossen ist oder wenn es vor-
aussichtlich für länger als sechs Monate, vornehmlich aus gesundheitlichen oder beruflichen 
Gründen, verhindert ist. Das Spruchkollegium stellt das Ausscheiden unanfechtbar fest. 

 
§ 9 

 
Hat die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz die Durchführung des 

Feststellungsverfahrens beschlossen, so leitet sie ihre Beschlüsse (§ 2 Abs. 2, § 5 Abs. 1, 2 
und 4) mit der Niederschrift und dem Bericht über das Lehrgespräch (§ 4 Abs. 3 und 4) dem 
Spruchkollegium zu. 

 
§ 10 

 
Von der Mitwirkung im Spruchkollegium ist ausgeschlossen: 

1. wer Ehegatte oder Vormund des Betroffenen ist oder gewesen ist, 

2. wer mit dem Betroffenen in gerader Linie verwandt oder verschwägert oder durch 
Annahme an Kindes Statt verbunden, in der Seitenlinie bis zum dritten Grade verwandt 
oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch welche die 
Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr besteht, 

3. wer in der Sache am Lehrgespräch teilgenommen hat. 

 
§ 11 

 
(1) Der Betroffene kann die nach § 7 Abs. 1 Gewählten binnen eines Monats nach Zustel-

lung des Beschlusses wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnen. 
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(2) Die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit muß auf Gründe gestützt sein, die 
geeignet sind, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit des Abgelehnten zu rechtfertigen. Der 
Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen. Eine Lehrauffassung, die von der des Betroffenen 
abweicht, kann nicht als solcher Grund geltend gemacht werden. 

(3) Über den Ablehnungsgrund entscheidet das Spruchkollegium unter Abwesenheit des 
Abgelehnten. Bei Ablehnung aller Mitglieder entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungs-
gericht. Die Entscheidung über das Ablehnungsgesuch ist unanfechtbar. 

 
§ 12 

 
(1) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums teilt dem Betroffenen die Namen der Mitglie-

der des Spruchkollegiums und der Ergänzungsmitglieder mit. 

(2) Ist ein Stellvertreter nicht mehr vorhanden, so ist ein Stellvertreter für den Rest der 
Amtszeit des Spruchkollegiums nach § 7 Abs. 4 neu zu wählen. Wenn die Generalsynode 
nicht innerhalb der nächsten zwei Monate zusammentritt, erfolgt die Wahl durch deren Präsi-
dium. 

 
§ 13 

 
Der Vorsitzende des Spruchkollegiums kann eins oder einige seiner Mitglieder mit der 

Vorbereitung der Verhandlung beauftragen. Nach Abschluß der Vorbereitung bestellt er ein 
Mitglied des Spruchkollegiums zum Berichterstatter für die von ihm anzuberaumende münd-
liche Verhandlung. 

 
§ 14 

 
(1) Dem Betroffenen ist Gelegenheit zu geben, mündlich oder schriftlich zu jedem Sach-

verhalt Stellung zu nehmen, der sich aufgrund der vorbereitenden Maßnahmen ergibt. Akten-
einsicht steht ihm zu, sobald Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt ist. 

(2) Der Betroffene kann einen theologischen Beistand und einen Beistand, der die Befähi-
gung zum Richteramt hat, hinzuziehen. Beistände müssen Mitglied einer Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. 

 
§ 15 

 
(1) Die mündliche Verhandlung kann nur in Anwesenheit aller Mitglieder des Spruch-

kollegiums und des Betroffenen stattfinden. Ist der Betroffene verhindert, wird ein neuer Ver-
handlungstermin anberaumt; nimmt der Betroffene ohne hinreichenden Grund an der Sitzung 
nicht teil, so kann in seiner Abwesenheit verhandelt werden. Zur mündlichen Verhandlung 
wird die Kirchenleitung geladen; sie kann einen Vertreter entsenden. 

(2) In der mündlichen Verhandlung sind die geltend gemachten Lehrbeanstandungen im 
Rahmen der gesamten Lehrdarbietung des Betroffenen und gegebenenfalls seines gottes-
dienstlichen Handelns einer umfassenden Würdigung zu unterziehen. 

(3) Die Verhandlung ist öffentlich. Das Spruchkollegium kann auf Antrag des Betroffe-
nen oder von sich aus die Öffentlichkeit einschränken oder ausschließen; bei Ausschluß der 
Öffentlichkeit kann die Anwesenheit einzelner Personen zugelassen werden. Die Entschei-
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dung über Einschränkung oder Ausschluß der Öffentlichkeit ist zu begründen; sie ist unan-
fechtbar. 

(4) Über die mündliche Verhandlung wird ein Wortprotokoll geführt. 

 
§ 16 

 
(1) Kommt das Spruchkollegium aufgrund der mündlichen Verhandlung zu der Fest-

stellung, daß der Betroffene öffentlich durch Wort oder Schrift in der Darbietung der christ-
lichen Lehre oder in seinem gottesdienstlichen Handeln in entscheidenden Punkten in Wider-
spruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche getreten ist und daß er beharrlich 
daran festhält, so stellt es dies in einem Spruch fest. Dieser Beschluß bedarf der Zustimmung 
von mindestens fünf Mitgliedern. 

(2) Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so stellt das Spruchkollegium das Verfahren durch 
Beschluß ein. 

 
§ 17 

 
Die Beschlüsse nach § 16 sind schriftlich zu begründen. 

 
§ 18 

 
Der Vorsitzende des Spruchkollegiums stellt die Beschlüsse nach § 16 dem Betroffenen, 

der Kirchenleitung und der Bischofskonferenz zu. 

 
§ 19 

 
(1) Aufgrund des Beschlusses nach § 16 Abs. 1 verliert der Betroffene mit dem Tage der 

Zustellung des Spruches alle ihm aus der Ordination und aus seinem kirchlichen Amt oder 
Auftrag zustehenden Rechte. 

(2) Wenn nicht besondere Umstände entgegenstehen, soll dem Betroffenen eine wider-
rufliche Unterhaltsbeihilfe in der Höhe der im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienst 
erworbenen Versorgungsbezüge gezahlt werden. Die Unterhaltsbeihilfe darf zusammen mit 
dem Einkommen die zuletzt erhaltenen Dienstbezüge nicht übersteigen. Von dem Widerruf 
soll nur bei Vorliegen schwerwiegender Gründe Gebrauch gemacht werden. 

(3) Die Entscheidung über die Gewährung einer Unterhaltsbeihilfe trifft die Kirchen-
leitung unter Berücksichtigung des Spruches und der persönlichen Verhältnisse des Betroffe-
nen. Diese Entscheidung ist unanfechtbar. 

 
3. Gemeinsame Vorschriften für das Lehrgespräch 

und das Feststellungsverfahren 
 

§ 20 
 

(1) Der Obmann des Lehrgesprächs und der Vorsitzende des Spruchkollegiums bedienen 
sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben des Lutherischen Kirchenamtes als Geschäftsstelle. 

(2) Gebühren werden für die Durchführung des Lehrgesprächs und des Feststellungs-
verfahrens nicht erhoben. Die entstehenden Auslagen trägt die Vereinigte Evangelisch-Luthe-
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rische Kirche Deutschlands. Sie können ganz oder teilweise auf Beschluß des Spruchkolle-
giums dem Betroffenen auferlegt werden, soweit er sie durch sein Verhalten im Verfahren 
schuldhaft verursacht hat. Ein Anspruch des Betroffenen auf Reisekosten und auf Erstattung 
der Kosten für Zuziehung der Beistände besteht im Falle eines Beschlusses nach § 16 Abs. 1 
nicht. 

(3) Die Mitglieder des Spruchkollegiums haben Anspruch auf Reisekosten. Sie erhalten 
eine Aufwandsentschädigung, die von der Kirchenleitung festgesetzt wird. 

 
§ 21 

 
Einzelheiten des Verfahrens werden in einer Ausführungsverordnung geregelt, welche die 

Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz erläßt. 

 
 

II. Abschnitt 

Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der Gliedkirchen 
 

§ 22 
 

(1) Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 bei einem ordinierten Geistlichen oder 
sonstigen Inhaber eines kirchlichen Amtes oder Auftrages einer Gliedkirche der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vor, so finden die Vorschriften des 
1. Abschnittes mit der Maßgabe Anwendung, daß in den §§ 2, 4, 5, 9, 15 Abs. 1, §§ 18, 19 
und 20 Abs. 1 an die Stelle von Kirchenleitung, Bischofskonferenz und Lutherischem 
Kirchenamt gliedkirchliche Organe treten. Wird ein Feststellungsverfahren erforderlich, so ist 
das nach § 6 gebildete Spruchkollegium zuständig. 

(2) Sobald eine Gliedkirche die Durchführung eines Lehrgesprächs nach § 2 beschlossen 
hat, informiert sie die Vereinigte Kirche darüber. 

(3) Soweit Kosten vor den Organen der Gliedkirche erwachsen, werden sie von der Glied-
kirche getragen. 

 
§ 23 

 
(1) Die Gliedkirchen treffen die zur Durchführung des Gesetzes erforderliche Regelung. 

(2) Dabei können die Gliedkirchen in Ergänzung der §§ 1 und 16 des Gesetzes den Kreis 
der in ihrem Bereich von dem Gesetz zu erfassenden Personen abweichend regeln. 

(3) Die von einer Gliedkirche getroffene Regelung bedarf der Zustimmung der Kirchen-
leitung der Vereinigten Kirche. 
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Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes
über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen vom 3. Januar 1983

Vom 18. Oktober 1986
(ABl. VELKD Bd. VI S. 38)

Aufgrund des § 21 des Kirchengesetzes über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen erläßt
die Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz folgende Rechtsverordnung:

§ 1
(zu § l Abs. l KGLehrb)

(1) Die Zuständigkeit für seelsorgerliche Bemühungen liegt für zur Vereinigten Kirche
beurlaubte Pfarrer und Kirchenbeamte unbeschadet des § 78 Abs. 4 Pfarrergesetz und des
§ 22 Abs. 5 Kirchenbeamtengesetz bei der Vereinigten Kirche.

(2) Haben seelsorgerliche Bemühungen der Vereinigten Kirche die Anstöße nicht behoben,
so teilt die Vereinigte Kirche der beurlaubenden Kirche die Anstöße mit und benennt die
nachweisbaren Tatsachen nach § l Abs. l des Lehrbeanstandungsgesetzes. Die Vereinigte
Kirche kann in Absprache mit der beurlaubenden Kirche die Rücknahme der Beurlaubung
verlangen.

§ 2
(zu § 2 KGLehrb)

Für Pfarrer und Kirchenbeamte, die zur Vereinigten Kirche beurlaubt sind, verbleiben die
Zuständigkeiten über die Durchführung des Lehrgesprächs nach dem Lehrbeanstandungs-
gesetz bei der beurlaubenden Kirche.

§ 3
(zu § 4 KGLehrb)

(1) Die Kirchenleitung sendet dem Obmann den Beschluß darüber, daß mit dem Betroffe-
nen ein Lehrgespräch geführt werden soll, mit allen Unterlagen zu. Der Obmann sorgt dafür,
daß die beiden anderen mit dem Lehrgespräch Beauftragten die Unterlagen rechtzeitig
erhalten.

(2) Der Obmann sorgt für die Ladung des Betroffenen; dabei ist eine Frist von sechs
Wochen einzuhalten. In der Ladung ist der Betroffene darauf hinzuweisen, daß er eine Person
seines Vertrauens benennen kann und daß das Feststellungsverfahren nach §§ 6 ff. des Lehr-
beanstandungsgesetzes auch dann durchgeführt wird, wenn er an dem Lehrgespräch nicht teil-
nimmt. Hat der Betroffene vor der Ladung eine Person seines Vertrauens benannt, so ist sie
mit dem Betroffenen zu laden; benennt er später eine Person seines Vertrauens, so ist sie un-
verzüglich zu laden. Ladungen sind zuzustellen.

(3) Der Obmann kann zur Fertigung der Niederschrift einen Schriftführer hinzuziehen;
dieser ist vor Beginn des Lehrgesprächs auf Amtsverschwiegenheit zu verpflichten.
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§ 4
(zu § 8 KGLehrb)

Das Spruchkollegium stellt das Ausscheiden eines seiner Mitglieder in dessen Abwesen-
heit fest. Das Mitglied ist vorher zu hören.

§ 5
(zu § 11 KGLehrb)

Mit der Zustellung des Beschlusses der Kirchenleitung nach § 5 des Lehrbeanstandungs-
gesetzes ist der Betroffene auf das Recht nach § 11 des Lehrbeanstandungsgesetzes hinzu-
weisen.

§ 6
(zu §§ 13 und 14 KGLehrb)

Der Vorsitzende des Spruchkollegiums leitet die Unterlagen nach § 9 des Lehrbeanstan-
dungsgesetzes allen Mitgliedern und Stellvertretern des Spruchkollegiums zu. Die Mitglieder
können Anregungen zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung geben.

§ 7
(zu §§ 14 und 15 KGLehrb)

(1) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums beraumt nach Absprache mit den Mitgliedern
und dem Betroffenen den Termin zur mündlichen Verhandlung an. Der Termin ist so anzube-
raumen, daß dem Betroffenen für die Wahrnehmung seiner Rechte nach § 14 des Lehrbean-
standungsgesetzes eine Frist von sechs Wochen verbleibt.

(2) Bei der Ladung ist der Betroffene auf das Recht zur Akteneinsicht, die Hinzuziehung
der Beistände (§ 14 Lehrbeanstandungsgesetz) und auf die Folgen des Nichterscheinens (§ 15
Abs. l Lehrbeanstandungsgesetz) hinzuweisen. Teilt der Betroffene dem Spruchkollegium
mit, welche Beistände er hinzuzieht, sind auch sie zu laden. Die Ladungen sind zuzustellen.

(3) Akteneinsicht wird dem Betroffenen und den Beiständen nur in der Geschäftsstelle des
Spruchkollegiums gewährt.

§ 8
(zu § 15 KGLehrb)

(1) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums eröffnet und leitet die mündliche Verhandlung.

(2) Für Beschlüsse in der mündlichen Verhandlung ist Einmütigkeit anzustreben. Wird
eine Abstimmung erforderlich, entscheidet die einfache Stimmenmehrheit. § 16 Abs. 1 Satz 2
Lehrbeanstandungsgesetz bleibt unberührt.

(3) Dem Betroffenen und den Beiständen ist vor Schluss der mündlichen Verhandlung ein
abschließendes Wort zu gewähren.

(4) Der Vorsitzende des Spruchkollegiums zieht zur mündlichen Verhandlung einen
Schriftführer hinzu; dieser ist vor Beginn der mündlichen Verhandlung auf Amtsverschwie-
genheit zu verpflichten.

(5) Der Schriftführer hat das Wortprotokoll über die mündliche Verhandlung zu fertigen.
Das Protokoll ist von ihm und vom Vorsitzenden des Spruchkollegiums zu unterzeichnen.



9.1 RVO zum LehrbeanstG 3

§ 9
(zu § 16 KGLehrb)

Der Spruch mit seinen Gründen ist von allen Mitgliedern des Spruchkollegiums zu unter-
zeichnen. Dasselbe gilt für den Beschluß über die Einstellung des Verfahrens.

§ 10

Soweit nach dem Lehrbeanstandungsgesetz und dieser Verordnung eine Zustellung erfor-
derlich ist, hat sie gegen Empfangsnachweis zu geschehen.

§ 11

Soweit das Verfahren nicht durch das Lehrbeanstandungsgesetz und diese Verordnung
geregelt ist, bestimmt das Spruchkollegium den Ablauf des Verfahrens selbst.

§ 12

Diese Verordnung tritt am 1. November 1986 in Kraft.

Die Verordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über das Verfahren bei Lehrbean-
standungen vom 7. Dezember 1956 (ABl. VELKD Bd. I, 72) wird mit Wirkung vom 1. Januar
1984 aufgehoben.
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Lehrordnung
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

Vom 16. Juni 1956 / 3. Januar 1983
(ABl. VELKD Bd. l S. 54) / (ABl. VELKD Bd. V S. 284)

Generalsynode und Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands haben die folgende Erklärung zur Lehrverpflichtung und Handhabung
der Lehrgewalt und – in Ausführung von Artikel 15∗ der Verfassung – das nachstehende
Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbeanstandungenals Lehrordnung der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands beschlossen, die hiermit verkündet werden.

ÜBERSICHT

Erklärung zur Lehrverpflichtung und Handhabung der Lehrgewalt

I. Die Verantwortung der Kirche für die rechte Lehre

II. Die Lehrnorm

III. Die Lehrgewalt

IV. Die Handhabung der Lehrgewalt

Kirchengesetz über das Verfahren bei Lehrbeanstandungen

I. A b s c h n i t t :

Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands

1. Das Lehrgespräch
2. Das Feststellungsverfahren
3. Gemeinsame Vorschriften für das Lehrgespräch und das Feststellungsverfahren

I I . A b s c h n i t t :

Das Lehrverfahren gegen Amtsträger der Gliedkirchen

Erklärung zur Lehrverpflichtung und Handhabung der Lehrgewalt
Vom 16. Juni 1956

I.
Die Verantwortung der Kirche für die rechte Lehre

Begründung

Inhalt und Maßstab aller Lehre in der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands ist „das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift Alten
und Neuen Testaments gegeben und in den Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche, vornehmlich in der ungeänderten Augsburgischen Konfession von 1530 und

∗ Jetzt Artikel 23
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im Kleinen Katechismus Martin Luthers bezeugt ist“ (Verfassung der Vereinigten Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 8. Juli 1948, Art. l Abs. 1).

Die Kirche lebt aus dem Evangelium. Sie ist von Gott mit seiner Bezeugung und Weiter-
gabe betraut. Darum ist sie um des Heiles der Menschen willen vor Gott dafür verantwort-
lich, daß „das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente lauts des Evangelii
gereicht werden“ (Augsb. Bek. Art. VII).

Umfang

Lehre bedeutet nicht nur die Lehrdarbietung im engeren Sinne, sondern umfaßt die Ver-
kündigung des Evangeliums auf jegliche Weise. Die Verantwortung der Kirche für die
rechte Lehre bezieht sich daher sowohl auf die theologische Lehrtätigkeit wie auf die
gottesdienstliche Verkündigung, kirchliche Unterweisung, seelsorgerliche Tätigkeit und
jede andere Darbietung des Evangeliums, in der es im geordneten kirchlichen Dienst der
Gemeinde bezeugt wird.

Betätigung

Die Kirche betätigt ihre Verantwortung für die rechte Lehre in erster Linie positiv durch
die schriftgemäße Lehrdarbietung selbst auf diesem Grunde und in ihrem Dienst dann aber
auch regulativ-kritisch durch sorgfältiges Wachen über deren Reinheit.

Das verpflichtet sie zur tätigen Sorge

a) für die rechte Zurüstung und Bestellung geeigneter Verkündiger und Lehrer des Evan-
geliums (Ausbildung und Prüfung, Ordination und Vokation, Lehrverpflichtung) und

b) für die Aufrechterhaltung rechter und die Überwindung falscher Verkündigung und
Lehre (Visitation, Beratung, Lehrverfahren).

Der Betätigung solcher Verantwortung hat alle Lehrordnung zu dienen.

II.
Die Lehrnorm

Schrift und Bekenntnis

Alle Verkündigung, Unterweisung und Sakramentsverwaltung in der Kirche ist an der
Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes auszurichten und daraufhin zu prüfen, ob sie
mit der apostolischen Verkündigung des Evangeliums übereinstimmt. Die Mitte und Summa
der Heiligen Schrift ist in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt.
Die Bekenntnisse der Kirche sind nicht Autorität neben der Heiligen Schrift, sondern Richt-
weiser in ihren zentralen Inhalt und Anweisung für eine dem Evangelium gemäße Lehrverkün-
digung. Darum sind für die Beurteilung der Lehre die Heilige Schrift als norma normans und
die Bekenntnisschriften der Kirche als norma normata in der rechten Weise aufeinander zu
beziehen (F.C. Von dem summarischen Begriff usw.).

Lehrverpflichtung

Die Übertragung des Amtes der öffentlichen Verkündigung und Sakramentsverwaltung,
wie sie in der Ordination geschieht, aber auch die Erteilung jedes anderen kirchlichen Auf-
trages zu Verkündigung, Unterweisung oder Lehre schließen die Übernahme einer Bindung an
die Lehrnorm ein. Die Übernahme dieser Lehrbindung findet ihren Ausdruck in einer förm-
lichen Verpflichtung. Wer eine Lehrverpflichtung eingeht, muß zuvor über deren Inhalt und
Bedeutung sorgfältig unterrichtet sein.
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III.
Die Lehrgewalt

Das Wort Gottes

Lehrgewalt ist die Vollmacht, rechte Lehre in der Kirche festzustellen und dem Evangelium
widerstreitende Lehre zu verwerfen. Diese Lehrgewalt hat letztlich das Wort Gottes selbst inne.
Alle Prüfung der kirchlichen Lehrverkündigung hat darum so zu geschehen, daß dadurch dem
Urteil des Evangeliums Raum gegeben wird. So bleibt das Wort Gottes Heiliger Schrift „der
einig Richter, Regel und Richtschnur“ (F.C., a. a. O.).

Lehramt der Kirche

Das Lehramt der Kirche besitzt keine eigene Lehrgewalt neben oder gar vor der Heiligen
Schrift, sondern hat nur die Lehrgewalt des Wortes Gottes geltend zu machen. In diesem abge-
leiteten Sinne ist die Lehrgewalt von Gott der ganzen Kirche, Amt und Gemeinde, übertragen.
An ihr hat jeder, dem ein Amt in der Kirche übertragen ist, nach dem Maße seiner Berufung
und seines Auftrages Anteil. Weil Lehrdarbietung und Wachen über der Lehre zusammen-
gehören, wird die Lehrgewalt in erster Linie durch solche ausgeübt, die zur geistlichen Aufsicht
in der Kirche bestellt sind, und durch die theologischen Lehrer der Kirche. Auch die Gemeinde
und ihre berufenen Vertreter haben Recht und Pflicht, die ihnen dargebotene Verkündigung
darauf zu prüfen, ob sie dem Evangelium gemäß ist.

IV.
Die Handhabung der Lehrgewalt

Lehrdarbietung

Die grundlegende und maßgebende Handhabung der Lehrgewalt ist die lautere und
vollkräftige Verkündigung des Wortes Gottes. Sie erfordert vor allem die rechte Auswahl,
Zurüstung und Anleitung aller derer, die im Predigtamt oder im sonstigen öffentlichen Dienst
der Kirche stehen.

Beratung und Mahnung

Zur Handhabung der Lehrgewalt gehört ferner die Visitation als helfender Dienst am Amte
der Verkündigung und Unterweisung. Dieser Dienst geschieht innerhalb und außerhalb der
amtlichen Kirchenvisitationen in Erinnerung an die Lehrverpflichtung durch geistlich-brüder-
liche Beratung, Ermahnung und erforderlichenfalls Zurechtweisung.

Lehrbeanstandung

Die der Kirche auferlegte Verantwortung für das Aufrechterhalten rechter Lehre schließt ein,
daß in der öffentlichen Lehrdarbietung bestimmte unüberschreitbare Grenzen gewahrt werden.
Werden diese Grenzen verletzt, so muß, wenn die Mittel der Beratung und Ermahnung nicht
ausreichen, der Weg der Lehrbeanstandung in einem förmlichen Verfahren begangen werden.
Auch bei dieser äußersten Maßnahme ist im Auge zu behalten, daß alle Lehrordnung ein
positives Ziel hat.
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Beschluss der Kirchenleitung
über die Regelung der Dienstverhältnisse

der privatrechtlich angestellten Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen (Angestellte)

im Bereich der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands

Vom 17. November 2006
(ABl. VELKD Bd. VII S. 361)

Gemäß Artikel 18 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung der Vereinigten Kirche beschließt die Kir-
chenleitung zur Regelung der Dienstverhältnisse der Angestellten der Vereinigten Kirche
unter Zustimmung der Mitarbeitervertretung der VELKD Folgendes:

§ 1

Die Angestellten sind in ihrem dienstlichen Handeln und in ihrer Lebensführung dem
Auftrag der Kirche verpflichtet, das Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Den ihnen
anvertrauten Dienst haben sie treu und gewissenhaft zu leisten. Diese Verpflichtung bildet die
Grundlage der Rechte und Pflichten des Anstellungsträgers und der Angestellten und
bestimmt auch deren Zusammenwirken bei der Feststellung und Wahrnehmung dieser Rechte
und Pflichten.

§ 2

(1) In den Dienst bei der Vereinigten Kirche kann nur übernommen werden, wer

1. a) evangelisch-lutherischen Bekenntnisses ist oder

b) Glied einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft ist, die der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland als Mitglied angehört,

2. bereit ist, sich innerhalb und außerhalb des Dienstes so zu verhalten, dass das
Vertrauen in die pflichtgemäße Ausübung des Dienstes und die Glaubwürdigkeit
der Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird,

3. die für den Dienst erforderliche Ausbildung erhalten, die vorgeschriebene Prüfung
bestanden und die vorgeschriebene Probezeit mit Erfolg zurückgelegt hat, und

4. nicht infolge des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen bei der
Erfüllung der Dienstpflichten wesentlich beeinträchtigt ist.

(2) Von den Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 3 in bezug auf die Ausbildung
und Prüfung kann das Amt der VELKD Befreiung erteilen. Die Kirchenleitung ist über die
Befreiung nach Absatz 1 Nr. 1 zu unterrichten.

(3) Die Befreiung nach Absatz 2 darf nur erfolgen, wenn es im Hinblick auf die Aufgabe
verantwortet werden kann. Im Fall einer Befreiung von den Voraussetzungen nach Absatz 1
Nr. 1 ist darüber hinaus erforderlich, dass der oder die Angestellte bereit ist, in seinem oder
ihrem dienstlichen Handeln die Verpflichtung nach § 1 zu übernehmen. Angestellte, die
hauptamtlich am Verkündigungsdienst teilnehmen, müssen die Voraussetzungen des Satzes 1
Nr. 1 Buchstabe a) erfüllen.
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(4) Haben Voraussetzungen nach Absatz 1 bei Begründung des Dienstverhältnisses nicht
vorgelegen oder fallen sie weg und wird Befreiung nach Absatz 2 nicht erteilt, so ist das
Dienstverhältnis nach Maßgabe des kirchlichen Rechts zu beenden.

§ 3

Bei Antritt des Dienstes legen die Angestellten folgendes Gelöbnis ab:

„Ich verspreche, den mir anvertrauten Dienst treu und gewissenhaft zu erfüllen, Ver-
schwiegenheit zu wahren und mein Leben so zu führen, dass das Vertrauen in die
pflichtgemäße Ausübung des Dienstes und die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des
kirchlichen Auftrages nicht beeinträchtigt wird.“

§ 4

(1) Auf die privatrechtlichen Dienstverhältnisse der Angestellten der Vereinigten Kirche
und ihrer Einrichtungen sind die Bestimmungen der Dienstvertragsordnung der
Evangelischen Kirche in Deutschland (DVO.EKD) vom 19. Dezember 1989 (ABl. EKD 1990
S. 201) in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden, soweit sich nicht aus
diesem Beschluss etwas anderes ergibt.

(2) Für die bis zum 31.Dezember 2006 privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen im Bereich der Vereinigten Kirche ist an Stelle von § 10 der
Dienstvertragsordnung der EKD die Bestimmung von § 22 BAT mit der Maßgabe
anzuwenden, dass sich die Eingruppierung nach der Anlage zu § 4 dieses Beschlusses richtet,
soweit diese kircheneigene Tätigkeitsmerkmale vorsieht.

(3) Dienstverträge werden nach den Bestimmungen der DVO.EKD abgeschlossen.
Absatz 1 ist Bestandteil der Dienstverträge und in ihnen ausdrücklich zu erwähnen.

(4) Die für die Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands geltenden Vorschriften über das Personalaktenrecht gelten
entsprechend.

§ 5

(1) Die Angestellten werden bei der kirchlichen Zusatzversorgungskasse Darmstadt ver-
sichert. Die Zusatzversorgung wird entsprechend der jeweils geltenden Satzung dieser Kasse
gewährt.

(2) Absatz 1 ist Bestandteil der Dienstverträge.

§ 6

(1) Die Kirchenleitung behält sich vor, Änderungen der DVO.EKD ganz oder teilweise
mit Zustimmung der zuständigen Mitarbeitervertretung auszuschließen oder zeitweilig
auszusetzen, wenn es die Belange des kirchlichen Dienstes der Vereinigten Kirche erfordern.

(2) Stimmt die zuständige Mitarbeitervertretung der Ausschließung oder der zeitweiligen
Aussetzung nicht zu, entscheidet die nach dem Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in
der Evangelischen Kirche in Deutschland gebildete Schlichtungsstelle.
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§ 7

Die Vereinigte Kirche wirkt darauf hin, dass sie an der Arbeit der Arbeitsrechtlichen
Kommission der Evangelischen Kirche in Deutschland angemessen beteiligt wird.

§ 8

Erworbene Rechte bleiben gewahrt.

§ 9

(1) Dieser Beschluss tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zu dem
Vertrag zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005, am 1. Januar 2007 in Kraft.

(2) Der Beschluss vom 17. November 1995 (ABl. VELKD Bd. VII S. 3) geändert durch
Beschluss der Kirchenleitung vom 17. März 2000 (ABl. VELKD Bd. VII S. 118) ) tritt zum
gleichen Zeitpunkt außer Kraft.

Anlage zu § 4 des Beschlusses der Kirchenleitung über die Regelung der Dienstverhältnisse der
privatrechtlich angestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (Angestellte) im Bereich der

Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
Kircheneigene Tätigkeitsmerkmale

Inhaltsübersicht
A: Sekretärinnen
B: Angestellte in der Kasse/Buchhaltung und/oder für den sonstigen Innendienst
C: Angestellte in den zentralen Diensten
D: Haus- und Wirtschaftspersonal

Vorbemerkung zu allen Tätigkeitsmerkmalen
1. Ist in einem Tätigkeitsmerkmal die männliche Form der Berufsbezeichnung genannt, so gilt das

Tätigkeitsmerkmal entsprechend für weibliche Angestellte in dieser Tätigkeit und umgekehrt.
2. Für Angestellte mit kircheneigenen Tätigkeitsmerkmalen werden Vergütungsgruppen des BAT zu-

grunde gelegt.

A: Sekretärinnen
Vorbemerkung:
In diese Sparte sind Angestellte nicht eingruppiert, wenn die Ihnen übertragene Tätigkeit über-
wiegend im Schreibdienst besteht.

1. Sekretärinnen1) ......................................................................................................................... VIII

2. Sekretärinnen wie zu 1., deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert2) ..................... VII

1) Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten
für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Ver-
gütungsgruppe VIII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile
von 0,5 und mehr sind aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes
als Bestandteil der Grundvergütung. Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder
Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT gilt entsprechend.

2) Mitarbeiterinnen, die Textverarbeitungsautomaten bedienen und ihren Dienst vor dem 1.7.1995 angetreten haben, erhalten
für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Funktionszulage in Höhe von 4 v. H. der Anfangsgrundvergütung der Ver-
gütungsgruppe VII. Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von
0,5 und mehr sind aufzurunden. Die Funktionszulage gilt bei der Bemessung des Sterbegeldes und des Übergangsgeldes als
Bestandteil der Grundvergütung. Sie ist nur für die Zeiträume zu zahlen, für die Vergütung, Urlaubsvergütung oder
Krankenbezüge zustehen; § 36 Abs. 2 BAT gilt entsprechend.
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3. Sekretärinnen wie zu 1. nach dreijähriger Bewährung in einer Tätigkeit der
Vergütungsgruppe VIII2) .......................................................................................................... VII

4. Sekretärinnen wie zu 2. nach siebenjähriger Bewährung in einer Tätigkeit der
Vergütungsgruppe VII2) ............................................................................................................ VIb

5. Sekretärinnen, die in erheblichem Umfang selbständig verantwortungsvolle Aufgaben
erfüllen, in Vertrauensstellungen von besonderer Bedeutung2)................................................. VIb

6. Sekretärinnen der Dienststellenleitung des Lutherischen Kirchenamtes / des Amtes der
VELKD, Leiterin des Sekretariats des Gemeindekollegs Celle, Sekretärin des Theologischen
Studienseminars Pullach2) .........................................................................................................

VIb

7. Sekretärin des Präsidenten des Lutherischen Kirchenamtes / des Leiters des Amtes
der VELKD ...............................................................................................................................

Vc

8. Sekretärinnen wie zu 6. nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe VIb2) ........... Vc

9. Sekretärinnen wie zu 7. nach dreijähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc2) ............ Vb

B: Angestellte in der Kasse/Buchhaltung und/oder für den sonstigen Innendienst

1. Angestellte in der Kasse/Buchhaltung und/oder für die Zuarbeit im sonstigen Innendienst,
deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und mindestens zu einem Drittel
selbständige Leistungen erfordert ............................................................................................... VIb

2. Angestellte zu 1. nach einjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIb ........................... Vc

C: Angestellte in den zentralen Diensten
I. Angestellte für die EDV-Betreuung

1. Angestellte, die bei der nachgeordneten Betreuung des PC-Netzwerkes mitwirken
(Hardware) und dabei Fachaufgaben einfachen Schwierigkeitsgrades selbständig
bearbeiten ................................................................................................................................. VIb

2. Angestellte, die bei der nachgeordneten Betreuung des PC-Netzwerkes mitwirken (Soft-
ware) und dabei Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades selbständig bearbeiten .......... VIb

3. Angestellte wie zu 2. nach einjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIb .................. Vc

II. Angestellte in der Registratur

1. Registraturangestellte mit gründlichen Fachkenntnissen
(erforderlich sind eingehende Kenntnisse im Geschäftsbereich) ............................................. VII

2. Registraturangestellte wie zu 1. nach neunjähriger Bewährung
in der Vergütungsgruppe VII ................................................................................................... VIb

3. Registraturleitung ..................................................................................................................... Vc

III. Technische Dienste
1. Mitarbeiter in der technischen Abteilung des Lutherischen Kirchenamtes / des Amtes der

VELKD (Poststelle, Hausdruckerei/Vervielfältigung, Zentrale) .............................................. VIII

2. Mitarbeiter in der technischen Abteilung des Lutherischen Kirchenamtes / des Amtes der
VELKD, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert ................................................ VII

3. Mitarbeiter wie zu 1. nach neunjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIII................. VII

4. Mitarbeiter wie zu 2. nach siebenjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VII................ VIb

5. Hausmeister im Theologischen Studienseminar Pullach .......................................................... VIII

6. Hausmeister im Theologischen Studienseminar Pullach, der in erheblichem Umfang
vielseitige Leistungen bei besonderer Schwierigkeit der Tätigkeit erbringt ............................ VII

7. Hausmeister zu 5. nach einjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VIII ...................... VII

8. Hausmeister zu 6. nach neunjähriger Bewährung in der Vergütungsgruppe VII ..................... VIb
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D: Haus- und Wirtschaftspersonal
Vorbemerkung
Für Haus- und Wirtschaftspersonal gilt Anlage 1 a) Teil IV E zum BAT, soweit im folgenden
nichts anderes geregelt ist.

1. Wirtschaftsgehilfinnen mit entsprechender Tätigkeit (z. B. Zubereiten, Portionieren
und Ausgeben von Kalt- und Warmverpflegung, Betreuung der Wäsche, des Wirt-
schaftsbedarfs) .......................................................................................................................... IXa

2. Wirtschaftsgehilfinnen wie zu 1. nach neunjähriger Bewährung in der
Vergütungsgruppe IXa ............................................................................................................. VIII

3. Wirtschafterinnen mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit ................................ VIII

4. Wirtschafterinnen wie zu 3. nach dreijähriger Tätigkeit als stellvertretende
Küchenleiterin .......................................................................................................................... VII

5. Wirtschafts- und Küchenleiterin ............................................................................................... VIb

6. Wirtschaftsleiterin wie zu 4. bei besonderer Fähigkeit in den Bereichen der ausgewogenen
Kost, der Kostenkontrolle sowie der Personaleinteilung und -führung nach einjähriger
Bewährung ............................................................................................................................... Vc
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Verordnung mit Gesetzeskraft
der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche

Deutschlands über die Mitarbeitervertretung
für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

der Vereinigten Kirche (VO MVG-VELKD)

Vom 17. November 2006
(ABl. VELKD Bd. VII S. 338)

geändert durch Beschluss der Generalsynode vom 23. Oktober 2007
(ABl. VELKD Bd. VII S. 378)

Die Kirchenleitung hat die folgende Verordnung mit Gesetzeskraft beschlossen, die
hiermit verkündet wird:

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

(1) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereinigten Kirche bilden gemäß § 5
Absatz 3 des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in
Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) eine gemeinsame Mitarbeitervertretung
mit der Mitarbeitervertretung des Kirchenamtes der EKD.

(2) Für sie gelten das Kirchengesetz über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen
Kirche in Deutschland (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) vom 6. November 1992 (ABl.
EKD Heft 12 S. 445 ff.) und die dazu ergangenen Rechtsverordnungen, insbesondere die
Wahlordnung in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

Inkrafttreten / Außerkrafttreten

§ 2

(1) Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des
Kirchengesetzes zu dem Vertrag zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands mit der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005, zum
1. Januar 2007 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
über die Mitarbeitervertretung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Lutherischen
Kirchenamtes und der Einrichtungen der Vereinigten Kirche vom 30. Oktober 1994
(ABl. VELKD Bd. VI S. 246) außer Kraft.
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Kirchengesetz 
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Wahlordnung zum Kirchengesetz 

über Mitarbeitervertretungen 
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Wahlordnung zum Kirchengesetz über
Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche

in Deutschland
Vom 15. Januar 2011

(ABl. EKD S. 2, 33, 304)

zuletzt geändert am 9. Oktober 2020 (ABl. EKD S. 218)

Lfd.
Nr.

Änderndes
Recht

Datum Fundstelle
ABl. EKD

Paragrafen Art der
Änderung

1 Neubekannt-
machung

15.1.2011 2011 S. 2

2 Berichtigung 31.1.2011 2011 S. 33 § 16 angefügt

3 Berichtigung 15.11.2011 2011 S. 304 § 16 Datum korrigiert

4 Verordnung
des Rates

8.12.2017 2017 S. 3811 § 15 Abs. 1 Wörter ersetzt

5 Verordnung
des Rates

9.10.2020 2020 S. 2182 § 1 Abs. 1a
§ 2 Abs. 1b
§ 4 Abs. 2
§ 6 Abs. 1
§ 9 Abs. 1b
§ 9 Abs. 3 bis 5
§ 10 Abs. 1 S. 1
§ 15 Abs. 2 S. 1

eingefügt
eingefügt
Satz 4 angefügt
neu gefasst
eingefügt
neu gefasst
neu gefasst
neu gefasst

Inhaltsübersicht

§ 1 Durchführung der Wahl, Zusammensetzung des Wahlvorstandes
§ 2 Einleitung des Wahlverfahrens, Bildung und Abberufung des Wahlvorstandes
§ 3 Geschäftsführung des Wahlvorstandes
§ 4 Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren
§ 5 Wahltermin und Wahlausschreiben
§ 6 Wahlvorschläge
§ 7 Gesamtvorschlag und Stimmzettel

1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.
2 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2020 in Kraft.
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§ 8 Durchführung der Wahl
§ 9 Stimmabgabe durch Briefwahl
§ 10 Feststellung des Wahlergebnisses
§ 11 Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 12 Vereinfachte Wahl
§ 13 Wahlunterlagen
§ 14 Wahl der Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden
§ 15 Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen
§ 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland hat aufgrund § 11 Absatz 2 des Kir-
chengesetzes über Mitarbeitervertretungen1 in der Evangelischen Kirche in Deutschland
in der Fassung vom 1. Januar 2004 (ABl. EKD S. 7) folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1
Durchführung der Wahl, Zusammensetzung des Wahlvorstandes

(1) Die Wahl der Mitarbeitervertretung wird von einem Wahlvorstand vorbereitet und
durchgeführt, es sei denn die Mitarbeitervertretung wird im vereinfachten Wahlverfahren
gemäß § 12 gewählt.

(1a) Das vereinfachte Wahlverfahren wird aufgrund der Corona-Pandemie vorläufig bis
zum 30. Juni 2021 außer Kraft gesetzt, sofern in Dienststellen mehr als 15 Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen tätig sind.

(2) 1Der Wahlvorstand besteht aus drei Mitgliedern. 2Gleichzeitig soll eine entsprechende
Zahl von Ersatzmitgliedern bestellt werden. 3Im Wahlvorstand sollen Frauen und Männer
vertreten sein.

(3) 1Mitglied oder Ersatzmitglied kann nur sein, wer nach § 10 MVG.EKD die Wählbarkeit
zur Mitarbeitervertretung besitzt. 2Mitglieder und Ersatzmitglieder dürfen der bestehenden
Mitarbeitervertretung der Dienststelle nicht angehören. 3Wird ein Mitglied oder Ersatz-
mitglied zur Wahl aufgestellt, so scheidet es aus dem Wahlvorstand aus; an seine Stelle
tritt das Ersatzmitglied, das bei der Bildung des Wahlvorstandes die nächst niedrigere
Stimmenzahl erhalten hat.

(4)  Der Wahlvorstand kann zu seiner Unterstützung die Ersatzmitglieder nach Absatz 2
sowie Wahlberechtigte nach § 9 MVG.EKD als Wahlhelfer und Wahlhelferinnen bei der
Durchführung der Wahlhandlung heranziehen.

1 Nr. 4.12.
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§ 2
Einleitung des Wahlverfahrens, Bildung und Abberufung des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand wird spätestens drei Monate vor Ablauf der regelmäßigen Amtszeit
der Mitarbeitervertretung in einer von der amtierenden Mitarbeitervertretung einzuberu-
fenden Mitarbeiterversammlung nach § 31 MVG.EKD durch Zuruf und offene Abstim-
mung bestimmt, sofern nicht mindestens ein Drittel der Wahlberechtigten eine geheime
Abstimmung beantragt.

(1a) 1Besteht keine Mitarbeitervertretung oder ist die Frist des Absatzes 1 versäumt, so
beruft die Dienststellenleitung die Mitarbeiterversammlung ein. 2Für die Bestimmung der
Leitung der Mitarbeiterversammlung gilt Absatz 1 entsprechend.

(1b) 1Kann aufgrund der bestehenden Corona-Pandemie bis zum 30. Juni 2021 keine Mit-
arbeiterversammlung durchgeführt werden, wird der Wahlvorstand durch die amtierende
Mitarbeitervertretung bestimmt. 2Besteht keine Mitarbeitervertretung, wird der Wahlvor-
stand von der Dienststellenleitung im Einvernehmen mit dem Gesamtausschuss der Glied-
kirche bzw. des gliedkirchlichen Diakonischen Werks bestimmt.

(2) 1 In den Fällen der Neu- oder Nachwahl der Mitarbeitervertretung vor Ablauf der
Amtszeit nach § 16 Absatz 1 und 3 MVG.EKD ist unverzüglich nach § 16 Absatz 2 Satz
2 MVG.EKDvon dem bisherigen Wahlvorstand oder der Gesamtmitarbeitervertretung ei-
ne Mitarbeiterversammlung zur Bildung des Wahlvorstandes einzuberufen. 2Für die Be-
stimmung der Leitung der Mitarbeiterversammlung gilt Absatz 1 entsprechend.

(3)  Für die Abberufung von Mitgliedern des Wahlvorstandes gilt § 17 MVG.EKD ent-
sprechend.

§ 3
Geschäftsführung des Wahlvorstandes

(1) 1Der Wahlvorstand wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden oder die Vorsitzende so-
wie den Schriftführer oder die Schriftführerin. 2Hierzu beruft das älteste Mitglied den
Wahlvorstand binnen sieben Tagen nach seiner Wahl ein.

(2) 1Der Wahlvorstand trifft seine Entscheidungen durch Beschluss mit einfacher Stim-
menmehrheit seiner Mitglieder. 2Bei Verhinderung eines Wahlvorstandsmitgliedes ist das
Ersatzmitglied mit der nächst niedrigeren Zahl der Stimmen hinzuzuziehen. 3§ 26
Absatz 2 Sätze 2 und 3 und Absatz 3 MVG.EKDsind entsprechend anzuwenden. 4Über
alle Sitzungen des Wahlvorstandes und die im Folgenden bestimmten Handlungen sind
Niederschriften zu erstellen, die von dem oder der Vorsitzenden und dem Schriftführer
oder der Schriftführerin zu unterzeichnen sind.
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§ 4
Listen der Wahlberechtigten und der Wählbaren

(1) 1Der Wahlvorstand erstellt für die Wahl je eine Liste der nach § 9 MVG.EKD Wahl-
berechtigten und der nach § 10 MVG.EKD Wählbaren. 2Beide Listen sind mindestens vier
Wochen vor der Wahl in der Dienststelle zur Einsicht auszuhängen oder den Wahlberech-
tigten in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben. 3Beide Listen sind vom Wahlvorstand
bis zum Beginn der Wahlhandlung zu aktualisieren, wenn sich nach Aushang oder sons-
tiger Bekanntgabe Änderungen ergeben.

(2) 1Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie die Dienststellenleitung können bis zum Be-
ginn der Wahlhandlung gegen die Eintragung oder Nichteintragung von Mitarbeitern oder
Mitarbeiterinnen schriftlich und begründet Einspruch einlegen. 2Der Wahlvorstand ent-
scheidet unverzüglich und spätestens bis zum Ende der Wahlhandlung über den Einspruch
und teilt seine Entscheidung schriftlich mit. 3Die Entscheidung ist abschließend. 4Wird die
Wahl als Briefwahl durchgeführt, beginnt die Wahlhandlung mit dem Versand der Brief-
wahlunterlagen.

(3) Die Dienststellenleitung und andere kirchliche Stellen haben bei der Aufstellung der
in Absatz 1 genannten Listen Amtshilfe zu leisten.

§ 5
Wahltermin und Wahlausschreiben

(1) 1Der Wahlvorstand setzt den Termin für die Wahl der Mitarbeitervertretung fest. 2Der
Termin darf nicht später als drei Monate nach der Bildung des Wahlvorstandes liegen.
3Der Wahlvorstand erlässt spätestens fünf Wochen vor dem Wahltag ein Wahlausschrei-
ben, das in der Dienststelle zur Einsicht ausgehängt oder den Wahlberechtigten in anderer
geeigneter Weise bekannt gegeben wird. 4Auswärtig beschäftigte und andere Wahlbe-
rechtigte, die nicht zum Zeitpunkt der Wahlhandlung in der Dienststelle beschäftigt sind,
erhalten das Wahlausschreiben durch Zusendung.

(2) Das Wahlausschreiben muss Angaben erhalten über

a) Ort und Tag seines Erlasses,

b) Ort, Tag und Zeit der Wahl,

c) Ort und Zeit des Aushangs oder der sonstigen Bekanntgabe der in § 4 Absatz 1 ge-
nannten Listen zur Einsichtnahme,

d) den Hinweis, dass Einsprüche gegen die Listen bis zum Beginn der Wahlhandlung
schriftlich und begründet beim Wahlvorstand eingelegt werden können,

e) die Zahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung,

f) die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen nach § 6,

g) die Voraussetzungen und das Verfahren für die Briefwahl nach § 9.
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(3) In dem Wahlausschreiben ist besonders auf § 12 MVG.EKD hinzuweisen sowie auf
das Erfordernis, dass mehr Namen vorgeschlagen werden sollen als Mitglieder in die Mit-
arbeitervertretung zu wählen sind.

§ 6
Wahlvorschläge

(1)  Die Wahlberechtigten können binnen drei Wochen nach Aushang oder der sonstigen
Bekanntgabe des Wahlausschreibens einen Wahlvorschlag beim Wahlvorstand einreichen,
der von mindestens drei Wahlberechtigten in Textform eingereicht werden muss; abwei-
chend hiervon ist in Dienststellen und Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen die Unterschrift eines oder einer Wahlberechtigten ausreichend.

(2) 1Der Wahlvorstand prüft unverzüglich die Ordnungsmäßigkeit der Wahlvorschläge
und die Wählbarkeit der Vorgeschlagenen. 2Er überzeugt sich, dass die Vorgeschlagenen
mit ihrer Nominierung einverstanden sind. 3Beanstandungen sind dem ersten Unterzeich-
ner des Wahlvorschlages unverzüglich mitzuteilen; sie können innerhalb der Einrei-
chungsfrist behoben werden.

(3)  Der Wahlvorstand wird entsprechend § 12 MVG.EKD auf die angemessene Berück-
sichtigung von Frauen und Männern achten.

§ 7
Gesamtvorschlag und Stimmzettel

(1) 1Der Wahlvorstand stellt alle gültigen Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag zu-
sammen und führt darin die Namen der Vorgeschlagenen in alphabetischer Reihenfolge
auf. 2Art und Ort der Tätigkeit der Wahlbewerber sind anzugeben.

(2)  Der Gesamtvorschlag ist den Wahlberechtigten spätestens zwei Wochen vor der Wahl
durch Aushang oder in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben.

(3) 1Die Stimmzettel sind dem Gesamtvorschlag nach Absatz 1 entsprechend zu gliedern.
2Sie müssen in Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung identisch sein und die Zahl
der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung muss darauf angegeben werden.

§ 8
Durchführung der Wahl

(1) 1Die Wahl findet in Anwesenheit von mindestens zwei Mitgliedern des Wahlvorstan-
des statt. 2Diese führen die Liste der Wahlberechtigten und vermerken darin die Stimm-
abgabe. 3Vor Beginn der Stimmabgabe hat der Wahlvorstand festzustellen, dass die Wahl-
urnen leer sind, sie sind bis zum Abschluss der Wahlhandlung verschlossen zu halten.

(2) 1Das Wahlrecht wird durch Abgabe des Stimmzettels ausgeübt, der zusammengefaltet
in die verschlossene Wahlurne eingeworfen wird. 2Es können auch Wahlumschläge für die
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Wahlzettel ausgegeben werden. 3Vor der Ausgabe des Stimmzettels ist festzustellen, ob
der Wähler wahlberechtigt ist.

(3) 1In Bedarfsfällen können mehrere Stimmbezirke eingerichtet werden. 2In diesem Fall
kann der Wahlvorstand seine Ersatzmitglieder nach § 1 Absatz 2 zur Durchführung der
Wahl heranziehen. 3In jedem Stimmbezirk müssen zwei Mitglieder des Wahlvorstandes
oder ein Mitglied und ein Ersatzmitglied anwesend sein. 4Für die nötigen Arbeiten im
Wahlraum kann der Wahlvorstand Wahlhelfer und Wahlhelferinnen hinzuziehen.

(4) 1Auf dem Stimmzettel dürfen höchstens soviel Namen angekreuzt werden, wie Mit-
glieder in die Mitarbeitervertretung zu wählen sind.2 Es darf für die Vorgeschlagenen nur
jeweils eine Stimme abgegeben werden.

(5) 1Die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel ist zu gewährleisten. 2 Wahlbe-
rechtigte können sich zur Stimmabgabe einer Person ihres Vertrauens bedienen, wenn sie
infolge einer Behinderung hierbei beeinträchtigt sind. 3Wahlbewerber oder Wahlbewer-
berinnen, Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Wahlvorstands sowie Wahlhelfer und
Wahlhelferinnen dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen werden.

§ 9
Stimmabgabe durch Briefwahl

(1) Wahlberechtigte, die im Zeitpunkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme persönlich
abzugeben, können ihr Wahlrecht im Wege der Briefwahl ausüben.

(1a) Der Wahlvorstand kann beschließen, dass Wahlberechtigten, die im Zeitpunkt der
Wahl räumlich weit vom Wahlort entfernt tätig sind oder aufgrund der Eigenart ihres Be-
schäftigungsverhältnisses nicht am Wahlort anwesend sein können, die Briefwahlunterla-
gen zur Verfügung gestellt werden, ohne dass es eines Verlangens der Wahlberechtigten
bedarf.

(1b) 1Der Wahlvorstand kann während der bestehenden Corona-Pandemie und der daraus
resultierenden Einschränkungen bis zum 30. Juni 2021 bestimmen, ob und inwieweit eine
Briefwahl durchgeführt wird. 2Dabei kann der Wahlvorstand entscheiden, dass die Wahl
ausschließlich als Briefwahl durchgeführt wird.

(2) 1Für die Briefwahl hat der Wahlvorstand auf Antrag

a) den Stimmzettel,

b) einen neutralen Wahlumschlag und

c) soweit notwendig einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift des Wahlvorstandes
und den Vermerk »Schriftliche Stimmabgabe« trägt, auszuhändigen oder zu übersen-
den.
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2Der Antrag muss dem Wahlvorstand einen Tag vor der Wahl vorliegen. 3Wer den Antrag
für einen anderen Wahlberechtigten stellt, muss nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
4Eine Ablehnung ist dem Antragsteller unverzüglich mitzuteilen.

(3)  Im Wege der Briefwahl abgegebene Stimmen können nur berücksichtigt werden, wenn
sie bis zum Abschluss der Stimmabgabe beim Wahlvorstand eingegangen sind.

(4)  1Der Wahlvorstand sammelt die eingehenden Wahlbriefe und bewahrt sie bis zum
Abschluss der Stimmabgabe gesondert auf. 2Er vermerkt die Stimmabgabe in der Liste der
Wahlberechtigten, in der auch die Aushändigung des Wahlbriefes zu vermerken ist. 3Nach
Abschluss der Stimmabgabe öffnet der Wahlvorstand alle bis dahin vorliegenden Wahl-
briefumschläge, entnimmt ihnen die Wahlumschläge und legt diese in die Wahlurne.

(5)  1Ein Wahlbrief ist ungültig, wenn er erst nach Abschluss der Stimmabgabe eingegan-
gen ist. 2Ein ungültiger Wahlbrief ist ungeöffnet samt seinem Inhalt auszusondern und zu
den Wahlunterlagen zu nehmen.

§ 10
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) 1Nach Abschluss der Stimmabgabe stellt der Wahlvorstand unverzüglich fest, wie viele
Stimmen auf die einzelnen Vorgeschlagenen entfallen sind und ermittelt ihre Reihenfolge
nach der Stimmenzahl. 2Das Ergebnis ist in einem Protokoll festzuhalten, das vom Wahl-
vorstand zu unterzeichnen ist. 3Die Auszählung der Stimmen ist für die Wahlberechtigten
öffentlich.

(2) 1Sind nach § 8 Absatz 3 mehrere Stimmbezirke eingerichtet, so stellt der Wahlvorstand
erst nach Abschluss der Wahlhandlung in allen Stimmbezirken das Gesamtergebnis fest.
2Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) 1Als Mitarbeitervertreter oder Mitarbeitervertreterin sind die Vorgeschlagenen ge-
wählt, auf welche die meisten Stimmen entfallen. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Los.

(4) 1Ersatzmitglieder sind die Vorgeschlagenen, auf welche die in der Reihenfolge nächst
niedrigere Zahl der Stimmen entfällt oder die bei der Feststellung der gewählten Mitglieder
der Mitarbeitervertretung durch Los ausgeschieden sind. 2Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.

(5) Ungültig sind Stimmzettel,

a) die bei der Verwendung von Wahlumschlägen nicht in einem Wahlumschlag abgege-
ben worden sind,

b) die nicht vom Wahlvorstand ausgegeben worden sind,
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c) auf denen mehr Namen als nach § 8 Absatz 4 zulässig angekreuzt worden sind, auf
denen Vorgeschlagene mehr als eine Stimme erhalten haben oder aus denen sich der
Wille des Wählers nicht zweifelsfrei ergibt,

d) die einen Zusatz enthalten.

§ 11
Bekanntgabe des Wahlergebnisses

1Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis unverzüglich der Dienststellenleitung und den
Wahlberechtigten in geeigneter Weise bekannt und benachrichtigt die Gewählten schrift-
lich. 2Die Wahl gilt als angenommen, sofern sie nicht binnen einer Woche nach Zugang
der Benachrichtigung dem Wahlvorstand gegenüber schriftlich abgelehnt wird. 3Wird die
Wahl abgelehnt, tritt an die Stelle des oder der Gewählten der oder die Vorgeschlagene
mit der nächst niedrigeren Stimmenzahl.

§ 12
Vereinfachte Wahl

(1) 1In Dienststellen mit in der Regel nicht mehr als 100 Wahlberechtigten wird die Mit-
arbeitervertretung in einem vereinfachten Wahlverfahren gewählt, es sei denn ein Be-
schluss gemäß Absatz 3 wird gefasst. 2Die Wahl erfolgt in einer Versammlung der Wahl-
berechtigten, für die Einberufung gilt § 2 entsprechend. 3Die Einberufung muss schriftlich
oder durch Aushang erfolgen und die Namen der Wahlberechtigten und der Wählbaren
enthalten sowie die Anzahl der zu wählenden Mitglieder der Mitarbeitervertretung. 4Es ist
darauf hinzuweisen, dass Wahlvorschläge schon vor der Versammlung vorbereitet und
dann in ihr eingebracht werden können.

(2) 1Die Versammlung wählt durch Zuruf aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter oder
eine Versammlungsleiterin, welcher oder welche die Aufgaben des Wahlvorstandes über-
nimmt. 2Er oder sie erläutert die Voraussetzungen und die Form des vereinfachten Wahl-
verfahrens. 3Danach fordert der Versammlungsleiter oder die Versammlungsleiterin die
Versammlung auf, durch Zuruf oder schriftlich Wahlvorschläge abzugeben. 4§ 1
Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. 5Über die Wahlvorschläge wird in geheimer Wahl
abgestimmt. 6Für die Wahl gelten die allgemeinen Grundsätze über die Durchführung von
Wahlen nach § 8 entsprechend. 7Eine Briefwahl findet nicht statt. 8Für die Stimmauszäh-
lung hat der Versammlungsleiter oder die Versammlungsleiterin einen Mitarbeiter oder
eine Mitarbeiterin aus der Versammlung hinzuziehen, § 1 Absatz 3 gilt entsprechend. 9Für
die Feststellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses gelten die §§ 10 und 11 entspre-
chend.

(3) 1In Dienststellen mit mehr als 15 wahlberechtigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
kann die Versammlung beschließen, dass das vereinfachte Wahlverfahren nicht stattfindet.

4.12.1 WahlO-MVG Wahlordnung zum KG über Mitarbeitervertretungen
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2In diesem Fall wählt die Versammlung einen Wahlvorstand, der die Wahl in nicht ver-
einfachter Weise vorbereitet und durchführt.

§ 13
Wahlunterlagen

Sämtliche Wahlunterlagen, insbesondere Niederschriften, Listen der Wahlberechtigten
und der Wählbaren, Wahlausschreiben, Wahlvorschläge, Stimmzettel, sind von der Mit-
arbeitervertretung fünf Jahre lang aufzubewahren.

§ 14
Wahl der Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden

(1) Sofern die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden nach § 49 MVG.EKD
zu wählen ist , erfolgt die Wahl unter Leitung des Wahlvorstandes in einem gesonderten
Wahlgang, soweit die Wahl zeitlich im Zusammenhang mit dem allgemeinen Wahltermin
fällt.

(2) Wahlvorschläge können von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abgegeben werden,
die berechtigt sind, die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden zu wählen.

(3) Von den Wahlberechtigten können jeweils soviel Stimmen abgegeben werden, wie
Personen in die Vertretung der Jugendlichen und der Auszubildenden zu wählen sind.

(4) Im Übrigen gelten für das Wahlverfahren die Bestimmungen dieser Wahlordnung
sinngemäß.

§ 15
Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen

(1) Wahlberechtigt sind alle in der Dienststelle für die die Mitarbeitervertretung gewählt
wird beschäftigten schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Personen, die
gemäß § 151 Absatz 2 des Neuten Buches Sozialgesetzbuch mit schwerbehinderten Men-
schen gleichgestellt sind.

(1a) Wahlvorschläge können von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen abgegeben werden,
die berechtigt sind, die Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen zu wählen.

(2)  1Die Wahl der Vertrauensperson wird im Briefwahlverfahren durchgeführt. 2Anstelle
des Aushangs oder der sonstigen Bekanntgabe werden die Wahllisten den wahlberechtig-
ten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vom Wahlvorstand übersandt. 3Im Übrigen gelten
für die Wahl der Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen die Vorschriften über die Wahl der Mitarbeitervertretung entsprechend. 4Gemäß § 50

Wahlordnung zum KG über Mitarbeitervertretungen WahlO-MVG 4.12.1
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Absatz 4 MVG.EKD sind auch nicht schwerbehinderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
wählbar.

§ 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

4.12.1 WahlO-MVG Wahlordnung zum KG über Mitarbeitervertretungen
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Kirchengesetz 
über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands 

in der Fassung vom 1. November 1978 

(ABl. Bd. V S. 142) 
 
 
 

In Ausführung von Artikel 14∗ der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands vom 8. Juli 1948 haben Generalsynode und Bischofskonferenz das nachfolgende Kir-
chengesetz unter Wahrung der Vorschriften von Artikel 16 Absatz 4* der Verfassung beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 
 

§ 1 

Es wird ein Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands errichtet. 
 

§ 2 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet 

1. über Verfassungsstreitigkeiten, die sich ergeben aus der Verfassung oder anderen Normen mit 
Verfassungsrang 

a) der Vereinigten Kirche, insbesondere über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze und Ver-
ordnungen der Vereinigten Kirche und über ihr Verhältnis zu den Gesetzen und Verordnun-
gen der Gliedkirchen, 

b) einer Gliedkirche nach Maßgabe der Gesetzgebung dieser Gliedkirchen oder der Vereinigten 
Kirche im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Zuständigkeit. 

2. über Verwaltungsstreitigkeiten 

a) zwischen der Vereinigten Kirche einerseits und ihren Gliedkirchen sowie den der Vereinig-
ten Kirche unmittelbar angeschlossenen Gemeinden und Werken andererseits, 

b) der Gliedkirchen sowie der der Vereinigten Kirche unmittelbar angeschlossenen Gemeinden 
und Werke, 

c) aus Verwaltungsakten der Vereinigten Kirche, ausgenommen vermögensrechtliche Ansprü-
che aus einem kirchengesetzlich geregelten Dienstverhältnis. 

3. Als Rechtsmittelinstanz über Verfassungs- und Verwaltungsstreitigkeiten nach Maßgabe 

a) der Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der Vereinigten Kirche im Rahmen ihrer verfas-
sungsmäßigen Zuständigkeit, 

b) von Verträgen zwischen der Vereinigten Kirche einerseits und einer Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, die nicht der Vereinigten Kirche angehört, oder 
gliedkirchlichen Vereinigungen innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland anderer-
seits sowie der Gesetzgebung dieser Gliedkirchen oder gliedkirchlichen Vereinigungen, 

                                                 
∗ Jetzt Artikel 22 und 24 Abs. 5. 
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4. über alle Angelegenheiten, die dem Gericht durch Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der 
Vereinigten Kirche übertragen werden. 

(2) Ein Antrag auf eine Entscheidung nach Absatz 1 Nr. 1 ist, soweit die Gesetzgebung der Ver-
einigten Kirche oder der Gliedkirchen nichts anderes bestimmt, nur zulässig, wenn der Antragsteller 

a) bei Meinungsverschiedenheiten zwischen verfassungsmäßigen Organen oder Teilen von Orga-
nen, die durch die Verfassung, andere Normen mit Verfassungsrang oder in der Geschäfts-
ordnung der Generalsynode oder der synodalen Organe der Gliedkirchen mit eigenen Rechten 
ausgestattet sind, geltend macht, daß er durch eine Maßnahme oder Unterlassung des Antrags-
gegners in seinen Rechten verletzt oder unmittelbar gefährdet wird, 

b) eine Rechtsnorm eines Kirchengesetzes, einer Verordnung oder einer Satzung wegen ihrer 
förmlichen oder sachlichen Unvereinbarkeit mit der Verfassung der Vereinigten Kirche oder 
deren Gliedkirche 

für nichtig hält oder 

für gültig hält, nachdem ein kirchliches Organ oder eine kirchliche Amtsstelle sie als unverein-
bar mit der Verfassung der Vereinigten Kirche oder der Gliedkirche nicht angewendet hat. 

(3) Soll eine Zuständigkeit des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche 
durch Gesetze der Gliedkirchen begründet werden, so bedürfen diese Gesetze der Zustimmung der 
Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 
 

§ 3 

Beteiligte vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche können sein: 

a) die Vereinigte Kirche und ihre verfassungsmäßigen Organe, 

b) die Gliedkirchen und ihre verfassungsmäßigen Organe, 

c) die der Vereinigten Kirche unmittelbar angeschlossenen Gemeinden, 

d) die Werke der Vereinigten Kirche, 

e) die nach der Gesetzgebung der Gliedkirchen oder der Vereinigten Kirche sonst Beteiligten. 
 

§ 4 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche besteht aus dem rechts-
kundigen Präsidenten, dem rechtskundigen Vizepräsidenten und der erforderlichen Zahl weiterer 
rechtskundiger und geistlicher Mitglieder. Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungs-
gerichts der Vereinigten Kirche müssen zu kirchlichen Ämtern wählbar sein. Sie dürfen nicht Mit-
glieder eines Organes, Kirchenbeamte oder Angestellte der Vereinigten Kirche sein. Mitglieder 
eines Organes, Kirchenbeamte und Angestellte einer Gliedkirche der Vereinigten Kirche oder einer 
der in § 2 Absatz 1 Nr. 3 b genannten Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland oder 
gliedkirchlichen Vereinigung sind im Einzelfall von der Mitwirkung in Verfahren ausgeschlossen, 
wenn ihre Gliedkirche oder gliedkirchliche Vereinigung als Partei an dem Verfahren beteiligt ist. 

(2) Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche werden 
von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz für eine Amtsdauer von sechs 
Jahren berufen. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so gilt die Berufung eines neuen Mitglieds nur 
für den Rest der Amtsdauer. Bei der Berufung der Mitglieder ist die gliedkirchliche Zusammen-
setzung der Vereinigten Kirche tunlichst zu berücksichtigen. 
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(3) Der Präsident des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche wird vom 
Vizepräsidenten, bei dessen Verhinderung von den übrigen rechtskundigen Mitgliedern in der 
Reihenfolge nach dem Lebensalter vertreten. Der Präsident, der Vizepräsident und das älteste geist-
liche Mitglied bilden das Präsidium des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten 
Kirche; bei Verhinderung treten für den Präsidenten und den Vizepräsidenten rechtskundige Mit-
glieder, für das geistliche Mitglied ein anderes geistliches Mitglied in der Reihenfolge nach dem 
Lebensalter ein. 

(4) Die Mitgliedschaft im Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche endet, 
wenn ein Mitglied sein Amt niederlegt oder wenn das Präsidium auf Antrag der Kirchenleitung 
durch Beschluß feststellt, daß ein Mitglied sein Amt wegen schweren Verstoßes gegen seine 
Pflichten verloren hat oder wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen nicht mehr ausüben kann. 
 

§ 5 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche gliedert sich in Senate. 

(2) Die Senate entscheiden in der Besetzung mit dem rechtskundigen Vorsitzenden, einem 
geistlichen und einem rechtskundigen Mitglied. 

(3) Die Senate entscheiden in der Besetzung mit dem rechtskundigen Vorsitzenden, zwei geist-
lichen und zwei rechtskundigen Mitgliedern 

a) in Verfassungsstreitigkeiten, 

b) in Rechtsmittelverfahren, wenn das kirchliche Gericht erster Instanz in der Besetzung mit fünf 
Mitgliedern zu entscheiden hatte, es sei denn, daß in Verwaltungsstreitigkeiten die Entschei-
dung durch Beschluß ohne mündliche Verhandlung ergeht, 

c) auf Vorlagen von Gerichten und Schlichtungsstellen der Gliedkirchen, soweit das Recht der 
Gliedkirchen Vorlagen an das Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Vereinigten Kirche 
zuläßt. 

(4) Das Präsidium des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche bestimmt 
jeweils zu Beginn der Amtsdauer von sechs Jahren (§ 4 Abs. 2 Satz 1) die Zahl und Zusammen-
setzung der Senate. Es regelt für jeweils zwei Jahre die Geschäftsverteilung und die Vertretung von 
Mitgliedern der Senate. 
 

§ 6 

(1) Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der Vereinigten Kirche sind an 
Schrift und Bekenntnis und an Recht und Gesetz gebunden. Sie führen ihr Amt in richterlicher 
Unabhängigkeit. 

(2) Der Leitende Bischof verpflichtet den Präsidenten und den Vizepräsidenten, der Präsident 
die Mitglieder auf ihren Dienst mit folgendem Gelöbnis: 

Ich gelobe vor Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die Verfassungen, 
Gesetze und Ordnungen der Vereinigten Kirche und ihrer Gliedkirchen achten und wahren und 
meine Entscheidungen ohne Ansehen der Person fällen werde. 

Die Verpflichtung kann schriftlich erfolgen. 

(3) Eine Vergütung wird im allgemeinen nicht gewährt. Die Kirchenleitung kann in besonderen 
Fällen eine solche zubilligen. Sie setzt auch die Höhe der Tagegelder und Reisekosten sowie die 
Entschädigung für entstandenen Dienstaufwand fest. 
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§ 7 

(1) Das schriftliche Verfahren bildet die Regel. Doch kann jederzeit mündliche Verhandlung 
angeordnet werden; dies soll bei allen Verfahren, in denen das Gericht nicht Rechtsmittelinstanz ist, 
auf Antrag geschehen. 

(2) Soweit das Verfassungs- und Verwaltungsgericht nicht als Rechtsmittelinstanz tätig wird, 
liegt es ihm ob, alle Sach- und Rechtsfragen erschöpfend zu klären. 

(3) Soweit die Vereinigte Kirche nicht am Verfahren beteiligt ist, ist die Kirchenleitung der 
Vereinigten Kirche zu hören. 

(4) Das Verfahren bei der Verhandlung und der Entscheidung über Rechtsmittel nach § 2 
Absatz 1 Nr. 3 richtet sich nach dem Recht der dort genannten Kirchen bzw. gliedkirchlichen Ver-
einigungen, soweit das Recht der Vereinigten Kirche nichts anderes bestimmt. 

(5) Soweit für die Entscheidung des Gerichtes Fragen des Bekenntnisses wesentlich sind, hat es 
vor der Entscheidung eine Stellungnahme der Kirchenleitung beizuziehen. Die Kirchenleitung soll 
in grundsätzlichen Fragen vor ihrer Stellungnahme die gutachtliche Äußerung mindestens eines 
Hochschullehrers lutherischen Bekenntnisses einholen. 

(6) Für das Verfahren im einzelnen erläßt die Kirchenleitung im Benehmen mit dem Präsiden-
ten des Gerichtes eine Rechtsverordnung. 
 

§ 8 

(1) In den Verträgen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 b können von diesem Kirchengesetz abweichende 
Bestimmungen über die Beteiligten, über die Zusammensetzung der entscheidenden Senate, über 
die Einholung von gutachtlichen Stellungnahmen in Fragen des Bekenntnisses und über das Ver-
fahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht getroffen werden. 

(2) Die Verträge sind im Amtsblatt der Vereinigten Kirche zu veröffentlichen. 
 

§ 9 

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen erläßt die Kirchenleitung. 
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Anhang 
zum Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
 

Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 
Vereinigten Kirche. 

Beschluß der Kirchenleitung zur Geltung in der Evang.-Luth. Kirche in Thüringen. 

Vom 18./19. November 1993 
(ABl. Bd. VI S. 214) 

 
Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der verfassungsändernden Verordnung mit Gesetzeskraft zur Rege-

lung von mit dem Beitritt früherer Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen (Beitrittsverordnung) 
vom 31. Juli 1991 (ABl. Bd. VI S. 154) stellt die Kirchenleitung auf Antrag der Evang.-Luth. Kir-
che in Thüringen fest, daß das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwal-
tungsgerichtes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung vom 
1. November 1978 (ABl. Bd. V S. 142) ab 1. Januar 1994 in der Evang.-Luth. Kirche in Thüringen 
gilt. 

*** 
 

Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 
Vereinigten Kirche. 

Beschluß der Kirchenleitung zur Geltung in der Evang.-Luth. Landeskirche Sachsens. 

Vom 16. Dezember 1993 
(ABl. Bd. VI S. 218) 

 
Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der verfassungsändernden Verordnung mit Gesetzeskraft zur Rege-

lung von mit dem Beitritt früherer Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen (Beitrittsverordnung) 
vom 31. Juli 1991 (ABl. Bd. VI S. 154) stellt die Kirchenleitung auf Antrag der Evang.-Luth. Lan-
deskirche Sachsens fest, daß das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Ver-
waltungsgerichtes der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung 
vom 1. November 1978 (ABl. Bd. V S. 142) ab 1. Januar 1994 in der Evang.-Luth. Landeskirche 
Sachsens gilt. 

*** 
 

Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der 
Vereinigten Kirche. 

Beschluß der Kirchenleitung zur Geltung in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs. 

Vom 26. April 1994 
(ABl. Bd. VI S. 240) 

 
Gemäß Artikel 2 Absatz 2 der verfassungsändernden Verordnung mit Gesetzeskraft zur Rege-

lung von mit dem Beitritt früherer Gliedkirchen zusammenhängenden Fragen (Beitrittsverordnung) 
vom 31. Juli 1991 (ABl. Bd. VI S. 154) stellt die Kirchenleitung auf Antrag der Evang.-Luth. Lan-
deskirche Mecklenburgs fest, daß das Kirchengesetz über die Errichtung eines Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands in der Fassung 
vom 1. November 1978 (ABl. Bd. V S. 142) mit Wirkung vom 1. Januar 1994 in der Evang.-Luth. 
Landeskirche Mecklenburgs gilt. 
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Rechtsverordnung 

zur Ausführung des Kirchengesetzes 

über die Errichtung eines 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

(Verfahrensordnung) 

Vom 17. November 2006 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 340) 

zuletzt geändert durch Beschluss der Kirchenleitung vom 16. Dezember 2010 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 450) 

 

Aufgrund von § 7 Abs. 6 und § 9 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Ver-

fassungs- und Verwaltungsgerichts vom 1. November 1978 (ABl. VELKD Bd. V S. 142) 

erlässt die Kirchenleitung im Benehmen mit den Präsidenten des Verfassungs- und 

Verwaltungsgerichts folgende Rechtsverordnung: 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht hat seinen Sitz am Sitz des Amtes der 

VELKD. Den Tagungsort bestimmt jeweils der Vorsitzende des Senats. 

(2) Die Geschäftsstelle wird im Amt der VELKD gebildet. 

§ 2 

Von der Mitwirkung im Verfassungs- und Verwaltungsgericht ist ausgeschlossen: 

1. wer selbst Beteiligter ist oder zu einem Beteiligten in dem Verhältnis eines Mitberechtig-

ten, Mitverpflichteten, Regresspflichtigen oder gesetzlichen Vertreters steht; 

2. wer mit einem Beteiligten verheiratet, in gerader Linie verwandt, verschwägert oder 

durch Annahme an Kindesstatt verbunden oder wer in der Seitenlinie bis zum dritten 

Grade verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert ist oder war; 

3. wer in derselben Sache bereits von Amts oder Berufs wegen, insbesondere in dem vor-

ausgegangenen Verwaltungsverfahren tätig gewesen ist; 

4. wer in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger gehört worden ist; 

5. wer Mitglied eines Organes, Kirchenbeamter oder Angestellter einer Gliedkirche der Ver-

einigten Kirche oder einer der in § 2 Absatz 1 Nr. 3 b des Kirchengesetzes über die 

Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes genannten Gliedkirchen der 

Evangelischen Kirche in Deutschland oder gliedkirchlichen Zusammenschlüsse ist, wenn 

seine Gliedkirche oder der gliedkirchliche Zusammenschluss als Partei an dem Verfahren 

beteiligt ist. 

§ 3

(1) Die Beteiligten können ein Mitglied des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts wegen 

Besorgnis der Befangenheit ablehnen, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel an 

seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen. 

(2) Wird ein Mitglied des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts wegen Besorgnis der 

Befangenheit abgelehnt, so entscheiden die übrigen Mitglieder des erkennenden Senats unter 
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Ausschluss des Abgelehnten; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(3) Die Ablehnung ist zu begründen. Der Abgelehnte hat sich dazu zu äußern. Die Ableh-

nung ist unbeachtlich, wenn sie bei mündlicher Verhandlung nicht spätestens zu Beginn der 

Verhandlung erklärt wird, es sei denn ein Ablehnungsgrund entsteht bei der mündlichen 

Verhandlung; bei Verzicht auf mündliche Verhandlung ist der Zeitpunkt der Ver-

zichtserklärung, im schriftlichen Verfahren der Zeitpunkt der Endentscheidung maßgebend. 

(4) Erklärt sich ein Mitglied, das nicht abgelehnt ist, selbst für befangen, oder bestehen 

Zweifel darüber, ob ein Mitglied nach § 2 von der Mitwirkung im Verfassungs- und Verwal-

tungsgericht ausgeschlossen ist, so gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

(5) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 finden auf den Urkundsbeamten der Geschäfts-

stelle entsprechende Anwendung. 

 

§ 4 

(1) Soweit die Vereinigte Kirche an einem Verfahren nicht beteiligt ist, ist ihre Kirchen-

leitung durch Zustellung von Abschriften der Schriftsätze sowie der Entscheidungen zu 

unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(2) Sofern die Kirchenleitung bei Verfahren nach Absatz 1, keine von ihr gebildete 

Kommission mit der Abgabe einer Äußerung beauftragt, erfolgt diese durch das Amt der 

VELKD. 

(3) In jeder Lage des Verfahrens kann die Kirchenleitung einen Vertreter des 

allgemeinen kirchlichen Interesses bestellen. Er ist zu allen mündlichen Verhandlungen zu 

laden. Vor der Endentscheidung ist ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

§ 5 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht beschließt von Amts wegen oder auf 

Antrag über die Beiladung Dritter, deren rechtliche Interessen durch die Entscheidung in 

dem anhängigen Verfahren unmittelbar berührt werden. In dem Beschluss sind der Gegen-

stand und die Lage des Verfahrens anzugeben. Der Beigeladene hat die Stellung eines 

Beteiligten. Die Wirkung der Rechtskraft erstreckt sich auch auf ihn. 

(2) Beiladungen sind in Revisionsverfahren unzulässig. Klageänderungen können durch 

Beschluss des Senats zugelassen werden, wenn sie als zweckdienlich und für die betroffenen 

Parteien zumutbar angesehen werden; der Beschluss ist unanfechtbar. 

 

§ 6 

(1) Die Beteiligten können einen ordinierten kirchlichen Amtsträger, einen ordentlichen 

Professor der Theologie, einen Rechtsanwalt oder eine andere zum Richteramt befähigte 

Person mit ihrer Vertretung betrauen oder als Beistand zuziehen; diese müssen entweder 

Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer der 

Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossenen Gemeinschaft sein oder einer Kirche 

angehören, die mit der Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen in Kanzel- und 

Abendmahlsgemeinschaft stehen. Kirchliche Körperschaften können sich durch ein Mitglied 

ihres Vertretungsorgans vertreten lassen. 

(2) Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Sie kann nachgereicht werden; hierfür kann 

der Vorsitzende des Senats, bei dem das Verfahren anhängig ist, eine Frist bestimmen. Ist ein 
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Bevollmächtigter bestellt, so sind die Zustellungen oder Mitteilungen des Verfassungs- und 

Verwaltungsgerichts an ihn zu richten. 

 

§ 7 

(1) Alle kirchlichen Gerichte, Amtsstellen und Werke der Vereinigten Kirche und der 

Gliedkirchen leisten dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht Rechts- und Amtshilfe. 

(2) Die Rechts- und Amtshilfe staatlicher Behörden richtet sich nach den staatlichen Vor-

schriften. 

 

§ 8 

(1) Die Beteiligten können die Gerichtsakten und die dem Verfassungs- und 

Verwaltungsgericht vorgelegten Akten einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre 

Kosten Ausfertigungen, Kopien, Auszüge und Abschriften erteilen lassen. 

(2) Die Entwürfe zu Urteilen, Beschlüssen und Verfügungen, die Arbeiten zu ihrer Vor-

bereitung, ferner die Schriftstücke, die Abstimmungen betreffen, werden weder vorgelegt 

noch abschriftlich mitgeteilt. 

(3) Über eine Einsichtnahme der Akten durch Dritte entscheidet der Präsident. 

 

§ 9 

(1) Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, soweit das Verfassungs- und Verwaltungs-

gericht nichts anderes beschließt. Den Schriftführer bestimmt der Vorsitzende des erkennen-

den Senats. 

(2) Die Beteiligten sind auf die Bestimmung des § 7 Abs. 1 des Kirchengesetzes über die 

Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts alsbald besonders hinzuweisen, in 

Verfahren erster Instanz im Rahmen der Rechtsmittelbelehrung. 

 

§ 10 

(1) Alle Schriftsätze sollen bei der Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungs-

gerichts in achtfacher Ausfertigung eingereicht werden. 

(2) Alle Ladungen und Zustellungen erfolgen durch die Geschäftsstelle von Amts wegen. 

Die Zustellung kann auch durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein oder durch Übergabe 

des zuzustellenden Schriftstückes an den Zustellungsempfänger gegen schriftliche Empfangs-

bestätigung vorgenommen werden. 

 

§ 11 

Anträge, Klagen und Rechtsmittel können bis zur Entscheidung durch Erklärung gegen-

über dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht zurückgenommen werden. 

 

§ 12 

(1) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet nach seiner freien, aus dem 

Inhalt des gesamten Verfahrens gewonnenen Überzeugung. In der Entscheidung sind die 

Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugung leitend gewesen sind. 

(2) Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet in geheimer Beratung mit der 

Mehrheit der Stimmen. 
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(3) Die Mitglieder stimmen nach dem Lebensalter; der Jüngere stimmt vor dem Älteren. 

Wenn ein Berichterstatter ernannt ist, so stimmt er zuerst. Die nicht rechtskundigen Mitglie-

der stimmen vor den rechtskundigen. Zuletzt stimmt der Vorsitzende. 

 

§ 13 

Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht entscheidet in den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 3 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 

durch Urteil. Im Übrigen ergeht die Entscheidung durch Urteil, sofern sich aus der Art des 

Rechtsmittels oder aus dem Recht der Gliedkirchen nichts anderes ergibt. 

 

§ 14 

Die Entscheidungen des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts sind mit Tatbestand und 

Entscheidungsgründen zuzustellen. Ergehen sie im schriftlichen Verfahren, teilt die 

Geschäftsstelle den Beteiligten vor der Zustellung der vollständigen Entscheidung die Ent-

scheidungsformel unverzüglich mit. 

 

 

II. Verfahren in Verfassungs- und 

Verwaltungsstreitigkeiten 

§ 15 

Kommt das Verfassungs- und Verwaltungsgericht zu der Überzeugung, dass eine Rechts-

norm eines Kirchengesetzes, einer Verordnung oder einer Satzung mit der Verfassung der 

Vereinigten Kirche oder der Gliedkirche nicht vereinbar ist, so stellt es in seiner Entscheidung 

die Nichtigkeit dieser Rechtsnorm fest, soweit das Recht der Gliedkirchen nichts anderes 

bestimmt. Sind weitere Rechtsnormen desselben Kirchengesetzes, derselben Verordnung oder 

Satzung aus denselben Gründen mit der Verfassung der Vereinigten Kirche oder der Gliedkir-

che nicht vereinbar, so kann sie das Verfassungs- und Verwaltungsgericht ebenfalls für nich-

tig erklären. 

 

§ 16 

(1) Soweit das Recht der Vereinigten Kirche und der Gliedkirchen nichts anderes 

bestimmt, entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungsgericht in den Fällen des § 2 Abs. 1 

Nr. 1 und 2 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungs-

gerichts aufgrund einer Feststellungsklage. Gegenstand der Feststellungsklage ist die Fest-

stellung von Rechten und Pflichten. 

(2) Die Feststellungsklage ist nur zulässig, wenn der Kläger ein berechtigtes Interesse an 

der alsbaldigen Feststellung hat und wenn er seine Rechte nicht in einem anderen geordneten 

kirchlichen Verfahren verfolgen kann oder hätte verfolgen können. 

 

 

III. Rechtsmittelverfahren 

§ 17 

(1) In Verfahren vor der Schlichtungsstelle nach § 78 des Pfarrergesetzes der Vereinigten 

Kirche ist die Revision innerhalb eines Monats nach Zustellung der Entscheidung bei der 

Schlichtungsstelle einzulegen und innerhalb eines weiteren Monats zu begründen. Die Frist 

zur Begründung kann auf Antrag verlängert werden. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend in Schlichtungsverfahren nach gliedkirchlichem Recht, die 

dem Verfahren vor der Schlichtungsstelle nach § 78 des Pfarrergesetzes nachgebildet sind. 

 

§ 18 

Revisionsbeklagte und andere Beteiligte können sich, auch wenn sie auf Rechtsmittel ver-

zichtet haben, der Revision anschließen. Wird die Anschlussrevision erst nach Ablauf der 

Revisionsfrist eingelegt oder war zuvor auf die Revision verzichtet worden, so wird die 

Anschlussrevision unwirksam, wenn die Revision zurückgenommen oder als unzulässig ver-

worfen wird. 

 

IV. Klageverfahren erster Instanz, 

Vorlageverfahren 

§ 19 

Hat das Verfassungs- und Verwaltungsgericht aufgrund gliedkirchlichen Rechts über 

Vorlagen zu entscheiden (§ 5 Abs. 3 Buchst. c des Kirchengesetzes über die Errichtung eines 

Verfassungs- und Verwaltungsgerichts), so bestimmt sich das Verfahren nach dem glied-

kirchlichen Recht. 

 

V. Kosten 

§ 20 

(1) Die Kosten des Verfahrens vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht (Gebühren 

und Auslagen) trägt der unterliegende Teil. 

(2) Für Verfahren in Verwaltungsstreitigkeiten werden Gerichtskosten (Gebühren und 

Auslagen) in entsprechender Anwendung des Gerichtskostengesetzes in der jeweils gelten-

den Fassung erhoben. 

(3) Verfahren in Verfassungssachen (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 des Kirchengesetzes über die 

Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichts) sind gebührenfrei. Das Ver-

fassungs- und Verwaltungsgericht kann beschließen, dass in Verfassungssachen auch von 

der Erhebung von Auslagen abzusehen ist. 

 

§ 21 

(1) Die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen demjenigen zur Last, 

der das Rechtsmittel eingelegt hat. 

(2) Wenn ein Beteiligter teils obsiegt, teils unterliegt, so sind die Kosten verhältnismäßig 

zu teilen. Einem Beteiligten können die Kosten ganz auferlegt werden, wenn der andere nur 

zu einem geringen Teil unterlegen ist. 

(3) Wer einen Antrag, eine Klage, ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf 

zurücknimmt, hat die Kosten zu tragen. 

(4) Kosten, die durch das Verschulden eines Beteiligten entstanden sind, können diesem 

auferlegt werden. 

(5) Wird ein Verfahren durch Vergleich geregelt, ohne dass die Beteiligten eine Bestim-

mung über die Kosten getroffen haben, so fallen die Verfahrenskosten jedem Teil zur Hälfte 

zur Last. 
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§ 22 

(1) Über die Kosten des Verfahrens entscheidet das Verfassungs- und Verwaltungs-

gericht durch Urteil oder, wenn das Verfahren in anderer Weise beendet worden ist, durch 

Beschluss. 

(2) Ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt, so entscheidet das Verfassungs- und 

Verwaltungsgericht über die Kosten nach billigem Ermessen durch Beschluss; der bisherige 

Sach- und Streitstand ist zu berücksichtigen. 

(3) Den Wert des Streitgegenstandes setzt das Verfassungs- und Verwaltungsgericht in 

der Endentscheidung oder durch besonderen Beschluss nach billigem Ermessen fest. 

(4) Sofern die Kostenfestsetzung nicht in der Entscheidung des Verfassungs- und Ver-

waltungsgerichts enthalten ist, setzt die Geschäftsstelle den Betrag der zu erstattenden Kosten 

fest. Die Beteiligten können gegen die Kostenfestsetzung durch die Geschäftsstelle innerhalb 

von zwei Wochen nach Bekanntgabe die Entscheidung des Verfassungs- und Verwaltungs-

gerichts beantragen. 

 

 

Vl. Schlussvorschriften 

§ 23 

Die Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung und des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes finden in der jeweils geltenden Fassung ergänzend entsprechende Anwendung. 

§ 24 

(4) Die Verfahrensordnung tritt, vorbehaltlich des Inkrafttretens des Kirchengesetzes zu 

dem Vertrag zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit 

der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 18. Oktober 2005, zum 1. Januar 2007 in 

Kraft. 

(5) Sie ersetzt die Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über die 

Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes der Vereinigten Evangelisch-

Lutherischen Kirche Deutschlands (Verfahrensordnung) vom 14. Februar 1977 (ABl. VELKD 

Bd. V S. 23) in der Fassung vom 16. November 1979 (ABl. VELKD Bd. V S. 192). 
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Beschluss über die Aufwandsentschädigung 
der Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Spruchkollegiums 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 
 

Vom 2. Dezember 2022 

(ABl. VELKD Bd. VIII S. 30) 
 
 
Auf Grund von § 6 Absatz 3 des Kirchengesetzes über die Errichtung eines Verfassungs- 
und Verwaltungsgerichts und von § 20 Absatz 3 über Verfahren bei Lehrbeanstandungen 
wird von der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
zur Aufwandsentschädigung und zu Reisekosten Folgendes festgelegt: 

§ 1 
Grundvorschrift 

(1) Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes sowie des Spruchkollegiums 
erhalten eine Aufwandsentschädigung unter Berücksichtigung ihrer Beanspruchung. Sie wird 
für jedes im jeweiligen Eingangsregister geführte Verfahren gezahlt. 

(2) Endet ein Verfahren durch Rücknahme, Erledigungserklärung, Abgabe innerhalb eines 
Spruchkörpers oder Weglegen der Akte wegen Nichtbetreiben der Beteiligten, wird die Hälfte 
der Aufwandsentschädigung gezahlt. Dies gilt 

1. nicht, wenn die Erklärung über die Rücknahme oder Erledigung am Tag der münd-
lichen Verhandlung, in oder nach der mündlichen Verhandlung abgegeben wird, 

2. nicht für das berichterstattende Mitglied, wenn dieses bereits ein Votum gefertigt hat. 

(3) Tritt eine Stellvertretung in ein Verfahren ein, erhält das ordentliche Mitglied die ver-
minderte Aufwandsentschädigung nach Absatz 2 Satz 1. Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 gilt 
entsprechend. 

(4) Bei Durchführung einer umfangreichen Beweisaufnahme, insbesondere durch Verneh-
mung von Zeuginnen und Zeugen oder sachverständigen Personen, oder bei Durchführung 
mehrtägiger Verhandlungen erhöht sich die Aufwandsentschädigung jeweils um die Hälfte. 

§ 2 
Höhe der Aufwandsentschädigung 

Die Höhe der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder ergibt sich aus der Anlage. 

§ 3 
Entsprechende Geltung der Entschädigungsverordnung der EKD 

Die hier festgelegten Aufwandsentschädigungen entsprechen den Festlegungen in der Ent-
schädigungsverordnung der EKD vom 1. Juli 2011 (ABl. EKD S. 146), zuletzt geändert am 
15. Oktober 2021 (ABl. EKD S. 257), für den Verfassungsgerichtshof, Kirchengerichtshof und 
Schlichtungsausschuss der EKD. Im Falle der Änderung der Entschädigungsverordnung der 
EKD gelten diese für den Bereich der VELKD entsprechend.  

§ 4 
Reisekostenvergütung  

Die Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Spruchkollegiums der 
VELKD erhalten Ersatz ihrer Reisekosten nach Maßgabe der Bestimmungen für Kirchen-
beamte und Kirchenbeamtinnen der Evangelischen Kirche in Deutschlands.  

https://www.kirchenrecht-ekd.de/kabl/19772.pdf#page=6
https://www.kirchenrecht-ekd.de/kabl/48981.pdf#page=17
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§ 5 
Inkraft- und Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt der 
Beschluss der Kirchenleitung über die Aufwandsentschädigung und Reisekostenvergütung 
der Mitglieder des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Spruchkollegiums der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) vom 4. Mai 2012 
(ABl. VELKD Band VII S. 496) außer Kraft.  
 
 
 
 

Anlage (zu § 2) 

 

Mitglieder 
Aufwandsentschädigung 

Verfassungs- und Verwaltungsgericht 
sowie Spruchkollegium 

Vorsitzende Mitglieder 275 Euro 

Berichterstattende Mitglieder, soweit sie nicht 
vorsitzende Mitglieder sind 

210 Euro 

weitere beisitzende Mitglieder 90 Euro 
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B r i e f k a s t e n o r d n u n g

für die Geschäftsstelle des
Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

gültig ab 30. Januar 2009

§ 1

Der Briefkasten des Kirchenamtes der EKD, Herrenhäuser Straße 12 in 30419 Hannover ist
gleichzeitig der Briefkasten der Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
und des Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.
Der Briefkasten ist arbeitstäglich möglichst mehrmals, mindestens zu Beginn der gewöhn-
lichen Dienstzeit, durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu leeren.
Die Leerung kann durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenamtes der EKD erfol-
gen. In diesem Fall sind das Datum und die Uhrzeit der Leerung auf dem Umschlag zu ver-
merken. Bei Beginn der gewöhnlichen Dienstzeit festgestellte Eingänge gelten als am Vortag
eingegangen, wenn der Vortag ein Werktag war. War der Vortag ein Feiertag oder ein Sonn-
abend oder Sonntag, so gelten diese Eingänge als am vorangegangenen Werktag zugegangen.

§ 2

Für die Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands soll ein eigenes Telefaxgerät
vorgehalten werden.

§ 3

Die Posteingangsstelle des Kirchenamtes der EKD ist gleichzeitig die Posteingangsstelle der
Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats der Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands. Die Posteingangsstelle ist auch zur
Entgegennahme von Einschreibsendungen an die Geschäftsstelle des Verfassungs- und Ver-
waltungsgerichts und des Disziplinarsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands befugt. Dem zuständigen Postamt ist dies mitzuteilen. Über die eingehenden
Einschreiben ist bei der Posteingangsstelle ein Posteingangsbuch zu führen. Alle Schrift-
stücke sind der Geschäftsstelle des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts und des Diszipli-
narsenats der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands von der Postein-
gangsstelle ungeöffnet zuzuleiten.

§ 4
Diese Ordnung ergeht im Einvernehmen mit dem Leiter des Amtes der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands.

Wolfenbüttel, den 29. Januar 2009 Hannover, den 30. Januar 2009

gez. Flotho gez. Jaursch

Präsident des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts Vorsitzender des Disziplinarsenats der
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands Kirche Deutschlands
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Kirchengesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

über die Stellung lutherischer kirchlicher Werke zur Vereinigten Kirche – 
Werkegesetz 

in der Fassung vom 6. November 1997 
(ABl. Bd. VII S. 52) 

 
§ 1 

 
Kirchliche Werke, insbesondere solche diakonischen, missionarischen, publizistischen 

oder wissenschaftlichen Charakters, welche die in Artikel 1 bis 3 der Verfassung der Ver-
einigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands ausgesprochenen Grundlagen der 
Vereinigten Kirche bejahen und deren Arbeitsbereich das Gebiet einer Gliedkirche über-
schreitet, können auf ihren Antrag zum „Werk der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands“ erklärt werden. Die anerkannten Werke sind als kirchliche Lebensäuße-
rungen der Vereinigten Kirche zugeordnet. Mit ihrer Anerkennung erhalten diese Werke 
unbeschadet ihrer Rechtsstellung nach weltlichem Recht auch die kirchliche Rechtspersön-
lichkeit verliehen. 
 

§ 2 
 

(1) Die Anerkennung eines kirchlichen Werkes der Vereinigten Kirche und die 
Verleihung der kirchlichen Rechtspersönlichkeit erfolgen auf Antrag durch 
übereinstimmenden Beschluß der Bischofskonferenz und der Kirchenleitung. Dieser Beschluß 
ist mit der Ordnung oder Satzung des Werkes im Amtsblatt der Vereinigten Kirche zu 
veröffentlichen. 

(2) Das Lutherische Kirchenamt führt ein Verzeichnis der anerkannten kirchlichen Werke 
der Vereinigten Kirche. 
 

§ 3 
 

(1) Die anerkannten kirchlichen Werke ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten im 
Rahmen ihrer Ordnung oder Satzung selbständig nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen. 

(2) Die Werke halten in ihrer Arbeit ständig Fühlung mit der Vereinigten Kirche. 

(3) Änderungen der Ordnung oder Satzung bedürfen der Genehmigung durch die Kirchen-
leitung. Die Änderungen werden mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Vereinigten 
Kirche wirksam. 

(4) Vor der Bestellung leitender Organmitglieder oder leitender hauptamtlicher 
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen findet eine Verständigung des Werkes mit der Vereinigten 
Kirche statt. 
 

§ 4 
 

(1) In den anerkannten kirchlichen Werken findet das in der Vereinigten Kirche jeweils 
geltende kirchliche Arbeitsrecht und Datenschutzrecht direkt und unmittelbar Anwendung. In 
Einzelfällen können in Arbeitsverträgen arbeitsrechtliche Sondervereinbarungen getroffen 
werden. 
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(2) Die Werke sollen in ihren Ordnungen oder Satzungen bestimmen, daß ihnen unmittel-
bar angeschlossene Dienste, Werke und Einrichtungen die in Absatz 1 genannten rechtlichen 
Regelungen ihrerseits anwenden.  

 
§ 5 

 
(1) Übertragen anerkannte kirchliche Werke ihr Vermögen auf die Vereinigte Kirche, so 

ist sie unbeschadet des Selbstverwaltungsrechts ihrer Werke verpflichtet, das Vermögen als 
Sondervermögen zu führen und der Zweckbestimmung des Werkes zu erhalten. Das Recht 
der Vereinigten Kirche für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen gilt direkt und 
unmittelbar in diesen Werken. 

(2) Wird das Vermögen eines Werkes nicht als Sondervermögen der Vereinigten Kirche 
geführt, gewährt das Werk der Vereinigten Kirche jährlich Einblick in seine Haushalts- und 
Rechnungsunterlagen.  

 
§ 6 

 
(1) Ein von der Vereinigten Kirche anerkanntes kirchliches Werk kann auf seine Rechts-

stellung als Werk der Vereinigten Kirche verzichten. Gleichzeitig verliert das Werk seine 
kirchliche Rechtspersönlichkeit. Damit erlischt auch die Zuordnung zur Vereinigten Kirche. 

(2) Die Vereinigte Kirche kann einem Werk die Rechtsstellung eines anerkannten kirch-
lichen Werkes entziehen, wenn das Werk nicht mehr von der Vereinigten Kirche als ihre 
Lebensäußerung angesehen werden kann. Vor einem übereinstimmenden Beschluß von 
Bischofskonferenz und Kirchenleitung über den Entzug der Rechtsstellung ist das Werk zu 
hören. Bei Streitigkeiten über den Entzug ist der Rechtsweg zum Verfassungs- und Verwal-
tungsgericht der Vereinigten Kirche eröffnet. 

 
§ 7 

 
Ausführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erläßt die Kirchenleitung. 
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Kirchengesetz 
über das Theologische Studienseminar 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 
Deutschlands 

(Seminargesetz - SemG) 
Vom 9. Oktober 1959 

(ABl. Bd. I S. 169) 

unter Berücksichtigung der Änderungen 
durch das Kirchengesetz zur Änderung des Kirchengesetzes 

über das Prediger- und Studienseminar 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

Vom 6. November 1993∗ 

(ABI. Bd. VI S. 213) 

 

Nachdem die Generalsynode am 6. Juni 1958 den Beschluß über die Errichtung eines 
Prediger- und Studienseminars der Vereinigten Kirche gefaßt hat∗∗, haben Generalsynode und 
Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands das nach-
folgende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. 

 
§ 1 

(1) Das Theologische Studienseminar (Seminar) dient der Fortbildung von Pfarrern und 
Pfarrerinnen, Mitgliedern kirchenleitender Gremien und anderen kirchlichen Führungs-
kräften. Es soll die gemeinsame theologische Arbeit an allen der Kirche gestellten Aufgaben 
fördern. 

(2) Das Seminar wird nach näherer Vereinbarung von den Gliedkirchen der Vereinigten 
Kirche beschickt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Kirchen können aufgenom-
men werden. 

(3) Das Seminar steht außerhalb der Studienkurse den Organen und Gremien der Ver-
einigten Kirche für Tagungen und Konsultationen zur Verfügung. 

(4) Darüber hinaus kann das Seminar vom Rektor oder der Rektorin im Einvernehmen 
mit dem Lutherischen Kirchenamt auch für Gasttagungen zur Verfügung gestellt werden. 

 
§ 2 

(1) Das Seminar steht unter der Aufsicht der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche. 

(2) Der Kirchenleitung steht zur Ausrichtung der theologischen Arbeit und der Gestal-
tung des Studienbetriebs ein Beirat zur Seite. Das Nähere über Zusammensetzung und Auf-
gaben des Beirates bestimmt eine Satzung, die die Kirchenleitung unter Zustimmung der 
Bischofskonferenz erläßt.*** 

                                                 
∗  In Kraft getreten am 1. Januar 1994. 
∗∗  Vgl. 4. Tagung der 2. Generalsynode in Berlin-Spandau 1958 (ABl. Bd. I S. 140). Vgl. auch den Beschluß 

der 2. Generalsynode vom 23. Mai 1957 auf ihrer 3. Tagung in Hamburg (ABl. Bd. I S. 90). 
***  Satzung vom 16. Dezember 1959 in der Fassung vom 12./13. November 1992. 
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(3) Das Seminar wird von einem Rektor oder einer Rektorin geleitet. 

(4) Die Kirchenleitung beruft mit Zustimmung der Bischofskonferenz den Rektor oder 
die Rektorin. Der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Beirats oder ein von ihm oder ihr be-
stimmtes Mitglied des Beirats ist vorher zu hören. Der Beirat kann Vorschläge machen. 

(5) Die Geschäfte der Verwaltung des Seminars werden vom Lutherischen Kirchenamt 
geführt. Die örtlichen Geschäfte führt der Rektor oder die Rektorin. 

 
§ 3 

(1) Die Kirchenleitung erläßt im Benehmen mit dem Beirat und dem Rektor oder der 
Rektorin allgemeine Richtlinien für die Studienarbeit des Seminars. 

(2) Die Kirchenleitung beruft nach Anhörung des Rektors oder der Rektorin einen Stu-
dienleiter oder eine Studienleiterin. 

(3) Im Rahmen des von der Generalsynode festzusetzenden Stellenplanes des Seminars 
werden die erforderlichen weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Hilfskräfte für das 
Seminar durch das Lutherische Kirchenamt angestellt, soweit nicht der Rektor dazu ermäch-
tigt ist. 
 

§ 4 

Der Rektor oder die Rektorin trägt die Verantwortung für den gesamten Betrieb des Semi-
nars. Er oder sie erstattet der Kirchenleitung einmal im Jahr einen Bericht. Er oder sie ist der 
oder die Dienstvorgesetzte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seminars. Im Falle der 
Verhinderung wird er oder sie vom Studienleiter oder der Studienleiterin vertreten. 

 
§ 5 

Dem Leitenden Bischof steht das Recht zu, das Seminar zu visitieren. Er kann seinen 
Stellvertreter oder ein anderes Mitglied der Bischofskonferenz mit der Visitation beauftragen. 

 
§ 6 

Für die Unterhaltung des Seminars wird als Anhang zum ordentlichen Haushalt der Ver-
einigten Kirche ein gesonderter Haushaltsplan mit Stellenplan des Seminars aufgestellt. 
Artikel 26 der Verfassung der Vereinigten Kirche findet Anwendung. 

 
§ 7 

Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erläßt die Kirchenleitung mit Zustimmung 
der Bischofskonferenz. 
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Satzung des Beirates
für das Theologische Studienseminar

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands

Vom 16. Dezember 1959
(ABl. Bd. I S. 174)

in der Fassung vom 6./8. Mai 1993

(ABl. Bd. VI S. 214)*

Auf Grund von § 2 Absatz 2 des Kirchengesetzes über das Theologische Studienseminar der
Vereinigten Kirche vom 9. Oktober 1959 (ABl. Bd. I Stück 14 S. 169) in der Fassung vom
6. November 1993 (ABl. Bd. VI S. 213) erläßt die Kirchenleitung unter Zustimmung der
Bischofskonferenz für den Beirat des Theologischen Studienseminars folgende

Satzung

§ 1

(1) Dem Beirat gehören an:
a) ein Bischof einer Gliedkirche der Vereinigten Kirche als Vorsitzender;

b) je ein Vertreter der Gliedkirchen, aus denen das Seminar beschickt ist.

Die Kirchenleitung kann bis zu drei weitere Mitglieder jeweils auf die Dauer von sechs
Jahren berufen.

(2) Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(3) Der Referent des Lutherischen Kirchenamtes und der Rektor des Seminars nehmen an
den Sitzungen des Beirates teil.

§ 2

Der Beirat ist in allen Fragen der Ausrichtung der theologischen Arbeit und der Gestaltung
des Studienbetriebes zur Beratung hinzuzuziehen. Er berücksichtigt die Möglichkeiten und
Notwendigkeiten der Gliedkirchen, tauscht Erfahrungen aus und gibt Anregungen. Insbeson-
dere soll der Beirat an den von der Kirchenleitung zu erlassenden allgemeinen Richtlinien für
die Studienarbeit (§ 3 Absatz l des Kirchengesetzes über das Theologische Studienseminar)
beteiligt werden.

§ 3

Die Geschäfte des Beirates werden vom Lutherischen Kirchenamt geführt. Der Referent
nimmt die Tätigkeit des Schriftführers wahr.

* Also unter Berücksichtigung der Änderung vom 15. Januar l992 (ABl. Bd. VI S. l66).
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§ 4

Der Beirat tritt nach Bedarf, mindestens einmal im Jahr zusammen. Auf Antrag von vier Mit-
gliedern muß der Beirat einberufen werden.

§ 5

(1) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Beirates ein und leitet sie, bei seiner Ver-
hinderung sein Stellvertreter. Sind beide verhindert, so führt ein vom Beirat zu bestimmendes
Mitglied den Vorsitz.

(2) Der Beirat ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt der Vorsitzende
den Ausschlag.

(3) Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden oder seinem
Stellvertreter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

(4) Die Beschlüsse des Beirates sind der Kirchenleitung vorzulegen.

§ 6

Der Studieninspektor und andere Mitarbeiter am Seminar können für die Besprechung ihrer
Aufgabengebiete zugezogen werden.

§ 7

Der Beirat oder einzelne seiner Mitglieder sind berechtigt, in das Seminar und seinen
Studienbetrieb Einblick zu nehmen.

§ 8

Die Mitglieder des Beirates erhalten Ersatz der Reisekosten sowie Tagegelder, deren Höhe
die Kirchenleitung festsetzt.
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Allgemeine Richtlinien
der Kirchenleitung für die Studienarbeit

des Theologischen Studienseminars
der Vereinigten Kirche

Vom 6./8. Mai 1993
(ABl. Bd. VI S. 241)

Allgemeines

1. Das Theologische Studienseminar dient der Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern und
anderen kirchlichen Führungskräften. Im Rahmen des Kursprogrammes entscheidet die
Kirchenleitung, ob auch Kurse für andere Personengruppen angeboten werden.

2. Die Kurse werden von der Rektorin oder der Studienleiterin, vom Rektor oder vom
Studienleiter geleitet. Für Spezialkurse kann die Leitung auch an Gastreferentinnen oder
-referenten übertragen werden; Rektorin/Rektor oder Studienleiterin/Studienleiter sollen
an solchen Kursen beteiligt werden.

Die Arbeit im Studienseminar

3. Die Studienarbeit des Seminars dient der theologischen, persönlichen und praktischen
Förderung der Pfarrerinnen und Pfarrer und der kirchlichen Führungskräfte sowie der
Pflege der Gemeinschaft der Ordinierten.

4. Die Studienarbeit des Seminars zielt darauf, die Grundlagen des christlichen Glaubens im
Horizont der lutherischen Tradition und in ökumenischer Verantwortung zu reflektieren.
Die theologische Reflexion kirchlicher Praxis im Gespräch mit Gesellschaft und Wissen-
schaft sowie die Vergewisserung über den Auftrag des kirchlichen Dienstes stehen dabei
im Vordergrund.

5. Die Studienkurse vermitteln auch eine Fortbildung für besondere Aufgaben, die der Kirche
in der Gegenwartssituation gestellt sind. Dabei sollen die zu behandelnden Themen auf den
vielgestaltigen Verkündigungsauftrag der Kirche bezogen werden.

6. Die Themen und der damit angesprochene Personenkreis der Studienkurse werden von der
Rektorin/vom Rektor nach Beratung mit dem Beirat vorgeschlagen und von der Kirchen-
leitung festgelegt.

7. Die Termine, Zahl und Länge der Studienkurse werden von der Rektorin bzw. vom Rektor
vorgeschlagen. In der Regel sollen jährlich 24 Kurswochen durch das Studienseminar an-
geboten werden. Die Kurse dauern in der Regel ein bis drei Wochen. Der Vorschlag wird
vom Beirat beraten und der Kirchenleitung zur Genehmigung vorgelegt.

8. Zu den Kursen werden jeweils in der Regel 18 bis 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nach einem von der Kirchenleitung festgelegten Schlüssel von den Gliedkirchen entsandt.
Nach Möglichkeit sollen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus benachbarten euro-
päischen Mitgliedskirchen des LWB eingeladen werden; das Lutherische Kirchenamt
regelt in Zusammenarbeit mit dem DNK/LWB die Einladung. Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus weiteren Kirchen können zugelassen werden.
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9. Die Studienarbeit geschieht unter Mitarbeit von Gastdozentinnen und -dozenten. Die Ver-
antwortung für die didaktische Gesamtkonzeption der jeweiligen Studienkurse liegt ent-
weder bei der Rektorin/dem Rektor oder bei der Studienleiterin/dem Studienleiter.

10. Die vita communis im Seminar vollzieht sich in täglichen Andachten, gemeinsamen
Mahlzeiten, im Besuch kultureller Veranstaltungen, in Gespräch und Geselligkeit.

11. Jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer berichtet nach Beendigung des Kurses über die
Studienarbeit schriftlich an ihre/seine Kirchenleitung.

12. Das Seminar gewährt Unterkunft und Verpflegung und übernimmt sonstige Kurskosten in
Pullach.
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Kirchengesetz 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

über das Gemeindekolleg der VELKD 
(Gemeindekolleggesetz – GKG) 

 
Vom 10. November 2018 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 603) 
 
 
Die Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands beschließt 
aufgrund von Artikel 24 Absatz 8 Buchstabe a) der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands das folgende Kirchengesetz: 
 

§ 1 Rechtsstellung 
 
(1) Das Gemeindekolleg ist eine rechtlich unselbstständige Einrichtung der Vereinigten Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). 

(2) Das Gemeindekolleg untersteht der Aufsicht der Kirchenleitung der VELKD (Kirchen-
leitung). 

(3) Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gemeindekollegs stehen in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis zur VELKD. 
 

§ 2 Aufgabe 
 
Das Gemeindekolleg dient der Förderung von gemeindebezogener Arbeit und Gemeinde-
entwicklung. 
 

§ 3 Leitung des Gemeindekollegs 
 
Die Kirchenleitung beruft einen Leiter oder eine Leiterin. Der Leiter oder die Leiterin untersteht 
der Dienst- und Fachaufsicht der Kirchenleitung; die Dienstaufsicht wird von dem Leiter oder 
der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD wahrgenommen.  
 

§ 4 Studienleitung, weitere Mitarbeitende und Fachberatung 
 
(1) Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem Leiter oder der Leiterin die Studien-
leiter und -leiterinnen des Gemeindekollegs berufen. 

(2) Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können im Einvernehmen mit dem Leiter oder 
der Leiterin vom Amtsbereich der VELKD eingestellt werden. Ein entsprechendes Verfahren 
gilt für die Abordnung von Personen zum Gemeindekolleg sowie bei der Beauftragung von 
Fachberatern oder Fachberaterinnen. 
 

§ 5 Beirat 
 
(1) Die Kirchenleitung beruft für das Gemeindekolleg einen Beirat.  

(2) Der Beirat berät das Gemeindekolleg fachlich und begleitet es in seiner Arbeit, insbeson-
dere bei der Entwicklung neuer Arbeitsformate.  
 

§ 6 Ordnung des Gemeindekollegs  
 
Das Nähere zu den §§ 1 bis 5 regelt die Kirchenleitung durch eine Ordnung. 
 

Aufgehoben durch Verordnung vom 20. April 2022  

(s. Nr. 15.1 dieser Rechtssammlung). 
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§ 7 Haushalt und Finanzen 
 
Für das Gemeindekolleg wird im Haushalt der VELKD ein eigenes Budget gebildet. Die Stellen 
des Gemeindekollegs werden im Stellenplan der VELKD ausgewiesen. Die Rechnungslegung 
erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses der VELKD. 
 

§ 8 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gemeindekolleg-
gesetz vom 30. Oktober 1994 (ABl. VELKD Bd. VI S. 247) außer Kraft.  
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Verordnung der Kirchenleitung  
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit 

Gesetzeskraft über die Aufhebung des Gemeindekolleggesetzes der VELKD 
 

Vom 20. April 2022 

(ABl. VELKD Bd. VIII S. 19) 
 
 
Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat mit 
Zustimmung der Bischofskonferenz aufgrund des Artikels 18 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 
24 Absatz 1 und Absatz 8 Buchstabe a der Verfassung der VELKD die folgende Verordnung 
mit Gesetzeskraft beschlossen: 
 

§ 1 
 
Das Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über das 
Gemeindekolleg der VELKD (Gemeindekolleggesetz – GKG) vom 10. November 2018 (ABl. 
VELKD Bd. VII S. 603) wird aufgehoben. 
 

§ 2 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2022 in Kraft.  
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Statut für das Liturgiewissenschaftliche Institut 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

Vom 18. November 1993 

(ABl. VELKD Bd. VI S. 240) 

zuletzt geändert am 15. März 2012 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 487) 

 

Aufgrund des Beschlusses der Generalsynode vom 18. Oktober 1993 zur Errichtung eines 

Liturgiewissenschaftlichen Institutes erlässt die Kirchenleitung mit Zustimmung der Bischofs-

konferenz folgendes Statut: 

Nach Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 der Verfassung hat die Vereinigte Kirche die Aufgabe, durch 

Beratung der Gliedkirchen in Fragen der schrift- und bekenntnisgemäßen Gestaltung des 

Gottesdienstes die lutherische Lehre und Sakramentsverwaltung zu erhalten und zu vertiefen. 

Diesem Ziel dient die Errichtung eines Liturgiewissenschaftlichen Institutes (Institut). 

Die Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt in enger Verbindung mit den Gliedkirchen der 

Vereinigten Kirche und dem Lutherischen Weltbund sowie dessen Mitgliedskirchen, soweit 

diese an einer Mitarbeit in diesem Bereich interessiert sind. 

 

§ 1 

Aufgaben 

(1) Dem Institut obliegt die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Liturgie und 

Liturgiegeschichte und deren Auswertung für die Theologie und Gestalt des Gottesdienstes. 

Das Institut sorgt für die Verbreitung seiner Forschungsergebnisse und liturgiedidaktischen 

Beiträge. 

(2) Das Institut pflegt den Austausch mit den anderen theologischen Disziplinen und mit 

der Kirchenmusik. 

(3) Das Institut fördert die liturgische Aus- und Weiterbildung und erarbeitet dazu 

liturgiedidaktische Beiträge; es fördert auch den wissenschaftlichen Nachwuchs. 

(4) Das Institut soll in allen fachdidaktischen und liturgiewissenschaftlichen Fragen, die 

den Gottesdienst und mit ihm zusammenhängende Handlungen betreffen, beraten. Dazu 

gehört auch die Erstellung von Fachgutachten. 

 

§ 2 

Rechtsträger, Sitz 

(1) Das Institut ist eine rechtlich unselbstständige Einrichtung der Vereinigten Kirche. Es 

hat seinen Sitz in Leipzig und arbeitet in personeller und räumlicher Verbindung mit der 

Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. 

(2) Das Institut wird in Rechtsangelegenheiten vom Amt der VELKD vertreten. 

(3) Die Personal- und Sachkosten des Institutes trägt die Vereinigte Kirche nach Maßgabe 

des Vertrages mit der Universität Leipzig und des Haushalts- und Stellenplanes der Vereinig-

ten Kirche. 
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§ 3 

Personelle Ausstattung 

(1) Das Institut hat eine Leiterin oder einen Leiter, die Hochschullehrerin oder der Hoch-

schullehrer im Fach Praktische Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig 

sein muss, und eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer. Das Amt der VELKD kann 

weitere Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter anstellen, die Leiterin oder der Leiter hat dazu ein Vor-

schlagsrecht. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter wird von der Kirchenleitung auf Vorschlag und im Einver-

nehmen mit der Universität Leipzig bestellt, die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 

im Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter des Institutes. 

(3) Im Institut können außerdem Stipendiaten arbeiten, die von Kirchen und kirchlichen 

Einrichtungen entsendet werden. 

 

§ 4 

Leitung 

(1) Der Leiterin oder dem Leiter obliegt die allgemeine Leitung. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter erstattet der Kirchenleitung in der Regel alle zwei Jahre 

einen schriftlichen Arbeitsbericht. 

(3) Die Leiterin oder der Leiter übt die Aufsicht über die weiteren Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeiter des Institutes aus (§ 3 Abs. 1). 

 

§ 4a 

Beirat 

(1) Der Beirat berät Grundsatz- und Konzeptionsfragen des Liturgiewissenschaftlichen 

Institutes und begleitet den Leiter oder die Leiterin sowie die Geschäftsführung des Institutes 

in ihrer Arbeit.  

(2) Dem Beirat obliegt insbesondere die Vernetzung der Arbeit des Liturgiewissen-

schaftlichen Institutes in die Gliedkirchen der VELKD, zu den Gottesdienstarbeitsstellen, zur 

Ökumene, zur Kirchenmusik und zur akademischen Theologie. 

 

§ 4 b 

Bildung und Arbeitsform des Beirates 

(1) Die Leiterin oder der Leiter des Institutes, der Dekan oder die Dekanin der Theologi-

schen Fakultät der Universität Leipzig, die zuständige Referentin oder der zuständige 

Referent im Amt der VELKD sind Mitglieder des Beirates. Die Geschäftsführerin oder der 

Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Beirates teil.  

(2) Die übrigen Mitglieder des Beirates werden für fünf Jahre von der Kirchenleitung 

berufen. Im Beirat sollen folgende Gremien und Institutionen vertreten sein: 

 auf Vorschlag der Bischofskonferenz ein Mitglied der Bischofskonferenz, 

 das Gottesdienstreferat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens, 

 der Liturgische Ausschuss der VELKD, 

 eine Vertreterin oder ein Vertreter einer Einrichtung für die Aus- und Fortbildung der 

Gliedkirchen der VELKD, insbesondere aus einer der Gottesdienstarbeitsstellen, 

 bis zu zwei weitere Personen aus dem Bereich Kirchenmusik oder aus einem anderen 

Bereich der Kunst und der Kulturwissenschaft, bevorzugt aus einer der Gliedkirchen der 

VELKD. 
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(3) Als ständige Gäste werden für fünf Jahre von der Kirchenleitung berufen: 

 eine Liturgiewissenschaftlerin oder ein Liturgiewissenschaftler aus dem Bereich der 

römisch-katholischen Theologie, 

 eine Vertreterin oder ein Vertreter der Liturgischen Konferenz, die oder der zugleich 

den Bereich der Praktischen Theologie vertritt. 

(4) Im Übrigen gilt für die Berufung, Amtszeit und Tätigkeit des Beirates die von der 

Kirchenleitung am 17. Januar 1986 beschlossene Regelung für die Fachausschüsse in ihrer 

jeweils geltenden Fassung. 

(5) Der oder die von der Kirchenleitung berufene Vorsitzende vertritt den Beirat. Er oder 

sie ist bei der Berufung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin durch die Kirchen-

leitung zu hören.  

(6) Die Geschäftsführung für den Beirat liegt beim zuständigen Referat des Amtes der 

VELKD. 

(7) Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich zusammen. 

 

§ 5 

Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung des Institutes wird von einer wissenschaftlich qualifizierten 

Fachkraft wahrgenommen (Geschäftsführerin oder Geschäftsführer). 

(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer gestaltet die Arbeit des Institutes im 

Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter. 

(3) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer bewirtschaftet die Haushaltsmittel des 

Institutes, sofern keine anderen Bestimmungen getroffen sind. 

 

§ 6 

Haushaltsplan 

Der vom Institut zu erstellende Haushaltsplanentwurf ist dem Amt der VELKD und der 

Universität Leipzig gleichzeitig vorzulegen. Mittel Dritter sind in Einnahme und Ausgabe in 

der Jahresrechnung auszuweisen. 

 

§ 7 

Das Amt der VELKD unterstützt das Institut bei der Wahrnehmung von Beziehungen zu 

den Gliedkirchen und bei der Entwicklung von Kontakten außerhalb der Vereinigten Kirche. 

 

§ 8 

Ausführungsbestimmungen 

Das Amt der VELKD wird ermächtigt, im Rahmen dieses Statutes Aus-

führungsbestimmungen zu erlassen. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

Dieses Statut tritt am 18. November 1993 in Kraft. 
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Aus dem 

Vertrag zwischen der Universität Leipzig und  
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

betreffend das Liturgiewissenschaftliche Institut der Vereinigten Kirche  
bei der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig 

Vom 15. Dezember 1993 
 

 

Präambel 

Die Universität Leipzig (im folgenden Universität genannt) und die Vereinigte Evange-
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (im folgenden Vereinigte Kirche genannt) verein-
baren 

− in der gemeinsamen Überzeugung, dass sich das für die Kirche wesentliche Geschehen in 
den Gottesdiensten der Gemeinden ereignet und ihrer Gestaltung daher eine große Bedeu-
tung zukommt, 

− in dem Bemühen, die theologische Ausbildung und Forschung so zu gestalten und zu för-
dern, dass sie den praktischen Anforderungen der Kirchen entsprechen und die wissen-
schaftliche Entwicklung deutlich voranbringen, 

− in dem Bestreben, dem erkennbaren Mangel abzuhelfen, der darin besteht, dass es bislang 
an keiner Fakultät der evangelischen Theologie in Deutschland einen liturgiewissen-
schaftlichen Lehrstuhl oder ein Institut dieses Fachbereichs gibt, 

− unter Berücksichtigung der liturgischen und kirchenmusikalischen Traditionen der Stadt 
Leipzig und ihrer Universität, 

− angeregt durch die Bischofskonferenz und die Generalsynode der Vereinigten Kirche, 

die Errichtung eines Liturgiewissenschaftlichen Institutes bei der Theologischen Fakultät 
der Universität Leipzig mit Wirkung vom 1. Dezember 1993. 

Die Universität nimmt das Statut der Vereinigten Kirche für das Liturgiewissenschaftliche 
Institut vom 18. November 1993 zustimmend zur Kenntnis. 

 
(...) 

 
§ 6 

(1) Der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer des Instituts ist gestattet, an Lehrveran-
staltungen der Theologischen Fakultät im Bereich Liturgik nach den Bestimmungen des Säch-
sischen Hochschulgesetzes mitzuwirken. 
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V e r t r a g 

 
zwischen der 
 
Universität Leipzig, 
vertreten durch den Rektor, 
Herrn Prof. Dr. iur. Franz Häuser, 
 
und der 
 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, 
vertreten durch den Leiter des Lutherischen Kirchenamtes, 
Herrn Dr. Friedrich Hauschildt. 
 
 
Die Vertragsschließenden haben am 15. Dezember 1993 einen Vertrag über die Errichtung 
eines Liturgiewissenschaftlichen Instituts bei der Theologischen Fakultät der Universität 
Leipzig mit Wirkung vom 1. Dezember 1993 vereinbart. 

Gemäß § 11 des Vertrages wurde dieser zunächst für zehn Jahre geschlossen mit der Absicht, 
ihn nach Ablauf dieser Frist zu verlängern.  

Die Zusammenarbeit zwischen der Theologischen Fakultät und dem Liturgiewissenschaft-
lichen Institut hat sich in den letzten Jahren als außerordentlich wertvoll erwiesen. Die 
Kirchenleitung der VELKD hat deshalb bei ihrer Sitzung am 19./20. Juni 2003 einer Ver-
längerung des Vertrages mit der Universität Leipzig zugestimmt. Aus diesem Grund 
vereinbaren die Vertragsschließenden Folgendes: 

 
§ 1 

Der zwischen den Vertragsschließenden am 15. Dezember 1993 für die Dauer von zehn 
Jahren geschlossene Vertrag über die Errichtung eines Liturgiewissenschaftlichen Instituts bei 
der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig wird auf unbestimmte Zeit verlängert. 

 
§ 2 

Den Vertragsschließenden steht das Recht zur Kündigung des Vertrages zu. 
Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre zum Schluss des Kalenderjahres. 
 

§ 3 

Die übrigen Bestimmungen des Vertrages bleiben von dieser Vertragsänderung unberührt. 
 
 
Hannover, den 30.09.2003 Leipzig, den 13.10.2003 
 
 
 
gez.: Dr. Friedrich Hauschildt gez.: Häuser 
........................................ ........................................... 
Lutherisches Kirchenamt Universität Leipzig 
Der Präsident Der Rektor 
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Vereinbarung zwischen dem 
Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) 

und der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung des DNK/LWB 
und dem Beschluss der Kirchenleitung der VELKD vom 4./5. Mai 2017 

 
Vom 7. Dezember 2017 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 583) 
 
 
Gemäß seiner Satzung vom 19. Juni 2017 bildet das DNK/LWB die Kirchengemeinschaft des 
Lutherischen Weltbundes in Deutschland ab und koordiniert die Mitarbeit der deutschen Mit-
gliedskirchen in der Gemeinschaft des LWB. Für die VELKD ist die Ökumene ein identitäts-
stiftendes Merkmal, dem vor allem in den Arbeitsbereichen „Catholica“ und „Theologische 
Dialoge“ Ausdruck verliehen wird. Als „Anerkannter Kirchenrat“ beteiligt sich die VELKD an 
der Zusammenarbeit im Lutherischen Weltbund.  

Um die Kenntnisse über die Mitgliedskirchen des LWB bei der Pflege von Beziehungen und 
bei der Vergabe von Projektmitteln gegenseitig nutzen zu können, die theologischen Dialoge 
auf nationaler und internationaler Ebene miteinander in Beziehung setzen zu können sowie 
zum effizienten Einsatz der personellen Ressourcen schließen die VELKD und das DNK/LWB 
folgende Vereinbarung: 
 

§ 1 
Zusammenarbeit der Leitungsgremien 

(1) Gemäß § 1 Absatz 2 der Satzung des DNK/LWB sucht das DNK/LWB bei der Planung 
und Durchführung seiner Aufgaben nach einer Abstimmung mit der VELKD. 

(2) Die Kirchenleitung der VELKD und der Geschäftsführende Ausschuss des DNK/LWB 
treffen sich grundsätzlich alle zwei Jahre zu einem Kontaktgespräch, bei dem gemeinsam 
betreffende Fragen beraten werden.  

(3) Die Generalsynode der VELKD regelt in ihrer Geschäftsordnung die Einbeziehung von 
Vertretern bzw. Vertreterinnen des DNK/LWB zu ihren Sitzungen. Auf Seiten des DNK/LWB 
ist in der Satzung die Einbeziehung des Leiters bzw. der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD 
oder stellvertretend des oder der für ökumenische Grundsatzfragen der VELKD zuständige 
Referent oder Referentin sowie des Präsidenten bzw. der Präsidentin der Generalsynode der 
VELKD in die Gremien des DNK/LWB vorgesehen.  
 

§ 2  
Zusammenarbeit von Amtsbereich der VELKD  

und Geschäftsstelle des DNK/LWB 

(1) Referenten und Referentinnen des Amtsbereichs der VELKD und der Geschäftsstelle des 
DNK/LWB nehmen wechselseitig in geeigneten Abständen (möglichst insgesamt fünf jährliche 
Treffen) an den Beratungen des Amtsbereichs der VELKD bzw. an den Sitzungen der 
Geschäftsstelle teil. Jährlich einmal findet eine gemeinsame Referentenbesprechung statt, bei 
der u. a. ein Jahresrückblick und die Planungen für das kommende Jahr vorgenommen 
werden. Bei diesen Treffen werden Verabredungen zu konkreter Zusammenarbeit (z. B. Ein-
ladung/Betreuung ausländischer Gäste bei der Generalsynode, Beteiligung des DNK/LWB an 
Begegnungsreisen der Kirchenleitung der VELKD, Zusammenarbeit bei Kirchentag etc.) 
getroffen. 

(2) Das DNK/LWB erstellt jährlich zum Stichtag 1. Juli einen Bericht, in dem schwerpunkt-
mäßig über die Arbeitsbereiche informiert wird, in denen die VELKD und das DNK/LWB 
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kooperieren. Dieser Bericht wird ggf. ganz oder teilweise für den Tätigkeitsbericht der Kirchen-
leitung verwendet.  
 

§ 3  
Ausschüsse und sonstige Gremien der VELKD und des DNK/LWB 

(1) Der Ökumenische Studienausschuss (ÖStA) ist ein Ausschuss des DNK/LWB. Die 
VELKD entsendet zwei Mitglieder in den Ausschuss und kann diesen um die Bearbeitung von 
Aufträgen bitten. Die bisher von der VELKD getragenen Kosten für die Ausschussarbeit (ca. 
5.000 € p. a.) werden künftig vom DNK/LWB getragen. Für das Jahr 2018 werden entspre-
chende Mittel aus der VELKD-Umlage an das DNK/LWB abgegeben. Ab dem Haushaltsjahr 
2019 wird die VELKD diesen Umlageanteil gegenüber ihren Gliedkirchen nicht mehr ab-
fordern. VELKD und DNK/LWB werden die VELKD-Gliedkirchen über diese Veränderung 
informieren. 

(2) Der Theologische Ausschuss (TA) ist ein Ausschuss der Kirchenleitung der VELKD. Das 
DNK/LWB entsendet zwei Mitglieder in den Ausschuss und kann diesen um die Bearbeitung 
von Aufträgen bitten.  

(3) Der Ausschuss für Kirchliche Zusammenarbeit in Mission und Dienst (AKZMD) ist ein Aus-
schuss der Kirchenleitung der VELKD. Seine Arbeit ist gleichermaßen auf die VELKD und das 
DNK/LWB bezogen. Die besondere Anbindung zur Kirchenleitung wird durch ein Mitglied der 
Kirchenleitung im Ausschuss wahrgenommen. Die Geschäftsführung des Ausschusses wird 
durch das DNK/LWB wahrgenommen.  

(4) Dem Arbeitskreis der gliedkirchlichen Catholica-Beauftragten gehören die Catholica-
Beauftragten der Gliedkirchen der VELKD und Mitgliedskirchen des DNK/LWB an. Der 
Arbeitskreis wird von der VELKD geschäftsführend begleitet. An den Sitzungen nimmt der 
Fachreferent bzw. die Fachreferentin des DNK/LWB für ökumenische und theologische Grund-
satzfragen als ständiger Gast teil. 

(5) Die VELKD entsendet in das Stipendienkomitee des DNK/LWB ein stimmberechtigtes 
Mitglied. 

(6) Die VELKD beteiligt sich an den Personalkosten der Stelle des Direktors bzw. der Direk-
torin des LWB-Zentrums Wittenberg und entsendet ein stimmberechtigtes Mitglied in den 
Beirat des Zentrums. 

(7) Lädt die VELKD Mitgliedskirchen des DNK/LWB, die nicht zur VELKD gehören, zur Mit-
arbeit in weiteren Ausschüssen ein, erfolgen die Vorbereitung der Besetzung der Ausschüsse 
sowie die Berufungen im Einvernehmen mit dem DNK/LWB. 
 

§ 4 
Besondere Formen der Zusammenarbeit und Übertragung von Aufgaben 

a) Catholica-Arbeit 

Die Verantwortung für die Catholica-Arbeit auf nationaler Ebene obliegt der VELKD. Sie nutzt 
die Expertise des DNK/LWB, um die internationale Ebene des lutherisch-katholischen Dialogs 
in die Catholica-Arbeit einzutragen. Ebenso kann sich der Catholica-Beauftragte der VELKD 
der Expertise des DNK/LWB bedienen. Das DNK/LWB kann seinerseits auf die Kompetenz 
des Catholica-Beauftragten für die internationale Ebene des lutherisch-katholischen Dialogs 
zurückgreifen.  

b) Studienkurs VELKD-DBK 

Um die internationale Dimension des Ökumenischen Studienkurses zwischen VELKD und 
Deutscher Bischofskonferenz fortzuführen, wird der zuständige Fachreferent bzw. die zustän-
dige Fachreferentin des DNK/LWB im vierköpfigen Vorbereitungsteam an der Durchführung 
des Studienkurses beteiligt. 

c) Theologische Dialoge und Gespräche 
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Die Verantwortung für bilaterale theologische Dialoge und Gespräche auf nationaler Ebene 
liegt bei der VELKD. Die VELKD kann sich des DNK/LWB bedienen, um die Expertise für die 
internationalen Dimensionen dieser Dialoge und Gespräche einzuholen. Das DNK/LWB kann 
sich der VELKD bedienen, um die Expertise der nationalen Ebene für die Dialoge und Gesprä-
che auf der internationalen Ebene des LWB einzuholen. 

d) Ökumenische Zusammenarbeit mit Mitgliedskirchen und regionalen Zusammenschlüssen 
des LWB 

Das DNK/LWB pflegt die Beziehungen zu Mitgliedskirchen des LWB in allen Regionen und 
fördert die regionalen Zusammenschlüsse des LWB. Die VELKD unterhält Kontakte zu einzel-
nen Mitgliedskirchen des LWB. DNK/LWB und VELKD stimmen sich über ihre jeweiligen 
Beziehungen zu einzelnen Kirchen ab. 

e) Kollekte der VELKD 

Sofern die VELKD nach ihrem Haushaltsgesetz die Ausschreibung einer gesamtkirchlichen 
Kollekte zur Förderung der ökumenischen Arbeit der VELKD beschließt, sollen die Erträgnisse 
dieser Kollekte in vollem Umfang Mitgliedskirchen des LWB bzw. deren Einrichtungen zugute-
kommen. Mit den Kollektenmitteln sollen missionarische, kirchliche und diakonische Projekte 
sowie theologische Aus- und Fortbildung unterstützt werden. Bei der Verwendung der Kollek-
tenmittel bedient sich die VELKD der Expertise des DNK/LWB. Das DNK/LWB erhält deshalb 
75% der Erträgnisse der Ökumene-Kollekte, die schwerpunktmäßig den Mitgliedskirchen in 
den LWB-Regionen Mittel- und Osteuropa, Afrika, Asien, Pazifik sowie Lateinamerika und 
Karibik zugutekommen. Die VELKD erstellt entsprechende Vergaberichtlinien. Darin ist aufzu-
nehmen, dass die Zuwendungen der VELKD die vom DNK/LWB im Kontext des LWB zur Ver-
fügung gestellten Projektmittel ergänzen und in der Regel kleinere Projekte unterstützt werden 
sollen, die den Betrag von 10.000 € nicht überschreiten. Projekt- bzw. Programmvorhaben, 
die den Betrag von 10.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung durch die VELKD. Der 
Kollektentext wird von der VELKD in Zusammenarbeit mit dem DNK/LWB erstellt. Das 
DNK/LWB verwendet bei der Vergabe der Mittel die von der VELKD erstellten Zuwendungs-
bescheide. Es werden monatliche Abschläge an das DNK/LWB ausgezahlt. Nach Abschluss 
des Rechnungsjahres erfolgt eine Schlussabrechnung. Das DNK/LWB legt im ersten Quartal 
des Folgejahres einen Verwendungsnachweis vor. Die nicht in dem jeweiligen Haushaltsjahr 
verbrauchten Mittel sind einem Sonderposten zuzuführen. Die Prüfung einer ordnungsge-
mäßen Verwendung der Mittel obliegt dem DNK/LWB. Sofern Anhaltspunkte für eine nicht 
ordnungsgemäße Verwendung von Kollektenmittel vorliegt, ist dies der VELKD unverzüglich 
anzuzeigen. Sofern es erforderlich sein sollte, Kollektenmittel von den Zuschussempfängern 
zurückzufordern, obliegt dies dem DNK/LWB. 
 
f) Evangelische Partnerhilfe 

Die VELKD ist neben der EKD, UEK, den Diasporawerken und Pfarrerverbänden Mitglied in 
der Evangelischen Partnerhilfe. Voraussetzung für die Vergabe von Mitteln der Partnerhilfe an 
Empfängerkirchen bzw. deren Mitarbeitende ist die Mitgliedschaft in der GEKE bzw. in den 
Christlichen Weltgemeinschaften. Der Vertreter bzw. die Vertreterin der VELKD ist in diesem 
Zusammenhang in besonderer Weise zuständig für die Fragen der Mitgliedschaft und Zusam-
menarbeit von Empfängerkirchen mit dem Lutherischen Weltbund. Aus diesem Grund über-
trägt die VELKD ihr Mandat an das DNK/LWB und beauftragt im Einvernehmen mit dem 
DNK/LWB die Person in der Geschäftsstelle des DNK/LWB mit der Wahrnehmung ihres 
Mandats, die für die Zusammenarbeit in den europäischen Regionen des LWB zuständig ist.  

g) Literaturversand /Literaturfonds 

Der Literaturversand der VELKD, der vor allem der Verbreitung der Veröffentlichungen der 
VELKD und der Unterstützung deutschsprachiger Pfarrerinnen und Pfarrer in der Diaspora mit 
theologischer Literatur dient, wird von der VELKD in der bisherigen Form nicht fortgeführt. Es 
ist angestrebt, ab dem Jahr 2018 gemeinsam mit dem DNK/LWB und dem Martin-Luther-Bund 
ein Konzept zur Weiterentwicklung des Literaturversandes unter Berücksichtigung der Interes-
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sen des DNK/LWB (Bekanntmachung von Veröffentlichungen des DNK/LWB bzw. des LWB) 
und des MLB (Verbreitung von Veröffentlichungen des Martin-Luther-Verlages und Unterstüt-
zung von theologischen Fakultäten und Seminaren mit deutschsprachiger wissenschaftlicher 
Literatur) zu erarbeiten. Seitens der VELKD bestehen Überlegungen, ggf. einen Literaturfonds 
bereitzustellen, aus dem gezielt Buchanschaffungen oder Literaturübersetzungen für ökume-
nische Partner finanziert werden könnten.  

h) Förderung der ELCJHL  

Bei der VELKD werden wie bisher die aus den einzelnen Gliedkirchen zur Förderung der Nah-
ostarbeit/der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land (ELCJHL) 
zur Verfügung gestellten Finanzmittel gesammelt. Die Mittel werden möglichst zeitnah nach 
dem jeweiligen Eingang bei der VELKD an das DNK/LWB weitergeleitet, das eine zweckent-
sprechende Förderung der ELCJHL in Form der Unterstützung kirchlicher Projekte betreut und 
durch Überprüfung des jährlich erscheinenden geprüften Finanzberichtes der ELCJHL über-
wacht. 

i) Fonds für Gerechtigkeit und Versöhnung  

Bei der VELKD werden wie bisher die aus den einzelnen Gliedkirchen zur Förderung der 
LUCSA (Lutheran Communion in Southern Africa) und ihrer Mitgliedskirchen zur Verfügung 
gestellten Finanzmittel gesammelt. Die Mittel werden möglichst zeitnah nach dem jeweiligen 
Eingang bei der VELKD an das DNK/LWB weitergeleitet, das eine zweckentsprechende 
Förderung nach Vorgabe der Geberkirchen betreut und durch Überprüfung des jährlich 
erscheinenden geprüften Finanzberichtes der LUCSA überwacht. 

j) Übertragung von einzelnen Aufgaben 

Weitere Gelder, die die VELKD ggf. für die jeweiligen Landeskirchen weiterleiten und verwal-
ten soll, um theologische Ausbildungsstätten oder andere Projekte in den in Absatz 4 e) 
genannten LWB-Regionen zu unterstützen, werden weiterhin von der VELKD eingenommen. 
Die Weiterleitung und Überwachung der Gelder erfolgt über das DNK/LWB. 
 

§ 5  
Finanzen 

(1) Nach der Vereinbarung mit der VELKD vom 10. Juli 2015 sind dem DNK/LWB ein Anteil 
von 2,25 Stellen der im Stellenplan der VELKD abgebildeten Stellen des höheren Dienstes für 
Referententätigkeiten zugerechnet. Die dafür anzusetzenden Finanzmittel (pro Stelle im 
Durchschnitt grob 120.000 €, also 270.000 €) werden für das Jahr 2018 aus der VELKD-
Umlage an das DNK/LWB abgegeben. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird die VELKD diesen 
Umlagenanteil gegenüber ihren Gliedkirchen nicht mehr abfordern. VELKD und DNK/LWB 
werden die VELKD-Gliedkirchen über diese Veränderung informieren.  

(2) Die in den Haushaltsplänen von VELKD sowie DNK/LWB vorgesehene jährliche Kosten-
erstattung des DNK/LWB für anteilige Tätigkeiten in der Sachbearbeitung, in Sekretariaten, für 
allgemeine Dienstleistungen und für Sachkosten (ca. 164.000 €) entfällt ab dem Jahr 2018. 
 

§ 6  
Freundschaftsklausel 

Die die Vereinbarung schließenden verpflichten sich, etwa in Zukunft auftretende Meinungs-
verschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise zu be-
seitigen.  
 

§ 7  
Schlussbestimmungen 

Diese Vereinbarung kann von den Beteiligten schriftlich mit einer Frist von einem Jahr zum 
Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. 
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Diese Vereinbarung löst die zwischen den Beteiligten bestehende Vereinbarung vom 10. Juli 
2015 ab. 
 
 

______________________________ 

 
Unter Bezugnahme auf den Beschluss des DNK/LWB vom 24. November 2017 und der 
Kirchenleitung der VELKD vom 21. September 2017 vollzogen. 
 
 
Hannover, den 7. Dezember 2017 
 
Der stellvertretende Vorsitzende 
des Deutschen Nationalkomitees 
des Lutherischen Weltbundes 
 
Frank O. July 
 

Hannover, den 7. Dezember 2017 
 
Der Leitende Bischof 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands 
 
Gerhard Ulrich 
 

 
 
 



17.4 Ordnung Programmausschuss  1 

Ordnung des Ausschusses für Kirchliche Zusammenarbeit und 
Weltdienst – Programmausschuss 

 
vom 15. August 2013 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 502) 
 
 

 
Gemäß § 6 der Satzung des Deutschen Nationalkomitees des Lutherischen Weltbundes 
(DNK/LWB) beruft das DNK/LWB für die Dauer der Amtszeit des Rates des LWB einen Aus-
schuss für Kirchliche Zusammenarbeit und Weltdienst (Programmausschuss) und beschließt 
hierfür folgende Ordnung: 
 
 

§ 1 
Aufgaben 

 
1. Der Programmausschuss hat die Aufgabe, in den Arbeitsbereichen der LWB-Abteilungen 

„Mission und Entwicklung“ und „Weltdienst“ sowie im Stipendienprogramm die deutsche 
Mitwirkung sicherzustellen und zu koordinieren. 

 
2. Der Programmausschuss entscheidet über die Vergabe der Mittel für Programme und 

Projekte des LWB in den unter Ziff. 1 genannten Arbeitsbereichen. Er stimmt sich dazu mit 
den genannten Fachabteilungen im Gemeinschaftsbüro des LWB, mit den Mitglieds-
kirchen des DNK/LWB und mit den Kooperationspartnern in Deutschland ab. 

 
3. Der Programmausschuss legt die Grundsätze für das Stipendienprogramm des DNK/LWB 

fest. Er empfiehlt dem DNK/LWB die Höhe des für das Stipendienprogramm 
festzusetzenden Finanzrahmens. Zur Behandlung von Einzelfragen und zur Vergabe von 
Stipendien bildet der Programmausschuss das Stipendienkomitee als Unterausschuss. 

 
4. Der Programmausschuss vergibt Mittel für Projekte von Mitgliedskirchen des LWB im 

Bereich Kirchliche Zusammenarbeit und Weltdienst, deren Förderung nicht über den LWB 
möglich ist (Reservefonds des DNK/LWB). 

 
5. Der Programmausschuss beschließt im Bereich der zwischenkirchlichen Hilfe über Hilfe-

leistungen in besonderen Notfällen und der individuellen Fürsorge (Notfonds des 
DNK/LWB). 

 
6. Der Programmausschuss entscheidet über die Vergabe von Mitteln des Darlehensfonds 

für Projekte der Mitgliedskirchen im Bereich Kirchliche Zusammenarbeit und Weltdienst. 
 
7. Die mit den Punkten 1 bis 6 verbundenen Finanz- und Haushaltsfragen werden im Haus-

halt des DNK/LWB im Handlungsbereich Kirchliche Zusammenarbeit und Weltdienst ab-
gebildet. Der Programmausschuss ist für die Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplans 
in diesem Handlungsbereich zuständig. Die Bewirtschaftung erfolgt durch die 
Geschäftsführung. 

 
8. Das DNK/LWB kann dem Programmausschuss weitere Aufgaben zuweisen. 
 
9. Der Programmausschuss kann Vergaberichtlinien aufstellen und zur Erfüllung seiner Auf-

gaben Unterausschüsse bilden. 
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§ 2 
Zusammensetzung 

 
1. Dem Programmausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 
 

a) ein oder eine von jeder Mitgliedskirche des DNK/LWB benannter oder benannte Ver-
treter oder Vertreterin, 

b) die Mitglieder des Rates des LWB aus den deutschen Mitgliedskirchen, die in Pro-
grammausschüssen des LWB mitarbeiten, die dem Programmausschuss zugeordnet 
werden, 

c) der oder die Vorsitzende des DNK-Stipendienkomitees. 
 
2. Die Berater und Beraterinnen aus den deutschen Mitgliedskirchen, die im Rat des LWB in 

den Programmausschüssen des LWB mitarbeiten, die dem Programmausschuss zu-
geordnet werden, nehmen beratend an den Sitzungen teil. 

 
3. Der oder die Vorsitzende des Programmausschusses wird vom DNK/LWB berufen. Den 

stellvertretenden Vorsitzenden oder die stellvertretende Vorsitzende wählt der Pro-
grammausschuss aus seiner Mitte. 

 
4. Die Amtszeit des Programmausschusses entspricht der Amtszeit des Rates des LWB . 
 
 

§ 3 
Sitzungen 

 
1. Der Programmausschuss tritt in der Regel zweimal im Jahr zusammen. Der Vorsitzende 

oder die Vorsitzende kann weitere Sitzungen anberaumen. Auf Antrag von mindestens fünf 
Mitgliedern beruft der oder die Vorsitzende weitere Sitzungen ein.  

 
2. Der oder die Vorsitzende lädt zu den Sitzungen unter der Angabe von Tag, Zeit und Ort 

mit Übersendung der Tagesordnung und weiterer Tagungsunterlagen mindestens 14 Tage 
vor der Sitzung ein. 

 
3. An den Sitzungen nehmen in der Regel beratend teil: 
 

- der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des Programmausschusses 
- die Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des DNK/LWB 
- die Fachreferenten oder die Fachreferentinnen des DNK/LWB 
- Mitarbeitende des Gemeinschaftsbüros des LWB aus den unter § 1.1 genannten 

Arbeitsbereichen 
- Vertreter oder Vertreterinnen der Diaspora-Werke, des Evangelischen Werks für 

Diakonie und Entwicklung (EWDE), des Evangelischen Missionswerks in Deutsch-
land (EMW) und der Union Evangelischer Kirchen (UEK) 

 
4. Der oder die Vorsitzende kann sachverständige Personen zu den Sitzungen einladen. 
 
5. Der Programmausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder 

anwesend sind. Im Verhinderungsfall darf ein Mitglied sein Stimmrecht durch schriftliche 
Erklärung auf ein anderes Mitglied übertragen. Ein Mitglied darf durch Stimmrechtsüber-
tragung nur bis zu zwei weitere Mitglieder vertreten. Für die Beschlussfassung genügt 
einfache Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit kommt kein Beschluss zustande. Ent-
haltungen werden als Nein-Stimmen gezählt. 
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6. Über die Sitzungen ist durch den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des Pro-
grammausschusses ein Protokoll zu führen, das der oder die Vorsitzende und der 
Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin unterzeichnen. 

 
 

§ 4 
Geschäftsführung 

 
Die Geschäfte des Programmausschusses führt der stellvertretende Geschäftsführer oder die 
stellvertretende Geschäftsführerin des DNK/LWB. 
 
 

§ 5 
Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung 

 
Die Zusammenarbeit des Programmausschusses mit dem Evangelischen Werk für Diakonie 
und Entwicklung wird durch eine Kooperationsvereinbarung geregelt, die vom DNK/LWB im 
Benehmen mit dem Programmausschuss abgeschlossen wird. 
 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Ordnung tritt am 1. September 2013 in Kraft und ersetzt alle vorhergehenden Rege-
lungen und Ordnungen des Ausschusses für Kirchliche Zusammenarbeit und Weltdienst – 
Programmausschuss. 
 
 
 
 
 
 
Hannover, den 15. August 2013 
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Vertrag zwischen der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

und dem Martin-Luther-Bund e. V. (MLB) 
 

Vom 11. November 2017 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 586) 
 
 
Zwischen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), vertreten 
durch den Leiter des Amtes der VELKD Dr. Horst Gorski, 
Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover 

– im Folgenden VELKD genannt – 
 

und 
 
dem Martin-Luther-Bund e. V. (MLB), vertreten durch den Generalsekretär Michael Hübner, 
Fahrstraße 15, 91054 Erlangen 

– im Folgenden MLB genannt – 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 

Präambel 

Der Martin-Luther-Bund (MLB) ist seit 1967 „Anerkanntes Werk der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD)“ im Sinne des Kirchengesetzes der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands über die Stellung lutherischer kirchlicher 
Werke zur Vereinigten Kirche – Werkegesetz – in der Fassung vom 6. November 1997 (ABl. 
Bd. VII S. 52). Der MLB, der in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins geführt wird, ist 
damit als kirchliche Lebensäußerung der Vereinigten Kirche zugeordnet und nimmt Aufgaben 
im Bereich der Diasporaarbeit für die VELKD wahr. Mit dieser Vereinbarung soll die Verzah-
nung der Arbeit des MLB mit der der VELKD geregelt werden. 

§ 1 

Der MLB erhält von der VELKD Finanzmittel, über die vom MLB entsprechend der Zweckbe-
stimmung durch die VELKD verfügt wird. Zu Beginn eines Jahres informiert der MLB die 
VELKD über die Planungen der Projekt- und Programmarbeit, die mit Mitteln der VELKD 
unterstützt werden. Projekt- bzw. Programmvorhaben, die den Betrag von 10.000 € über-
schreiten, bedürfen der Zustimmung durch die VELKD. Konkret erhält der MLB folgende 
Finanzmittel: 

(1) Die VELKD erhebt von ihren Gliedkirchen jährlich eine Umlage für den früheren Sonder-
haushalt „Hilfsmaßnahmen für Osteuropa“ und führt diese Umlage an den MLB ab. 

Der MLB verfügt in Absprache mit dem Amtsbereich der VELKD über diese Umlage „Hilfs-
maßnahmen für Osteuropa“ und fördert damit auf Antrag Projekte im gemeindlichen, gesamt-
kirchlichen und diakonischen Kontext von lutherischen Diasporakirchen vor allem im mittel- 
und osteuropäischen Raum. Die Mittel stehen sowohl für Projekte des MLB als auch für solche 
Projekte zur Verfügung, für die die VELKD um Unterstützung gebeten wurde. 

(2) Der MLB erhält 25 % aus der für die VELKD in ihren Gliedkirchen erhobenen Pflicht-
kollekte, soweit diese Kollekte für die ökumenische Arbeit der VELKD gesammelt wurde. Es 
werden monatliche Abschläge an den MLB ausgezahlt. Die Höhe der Abschläge orientiert sich 
an dem Kollektenergebnis des jeweiligen Vorjahres. Nach Abschluss des Rechnungsjahres 
erfolgt eine Schlussabrechnung. Der MLB legt im ersten Quartal des Folgejahres einen Ver-
wendungsnachweis vor. Die nicht in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Mittel sind 
einem Sonderposten zuzuführen. Die Prüfung einer ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel 
obliegt dem MLB. Sofern Anhaltspunkte für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung von 
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Kollektenmittel vorliegt, ist dies der VELKD unverzüglich anzuzeigen. Sofern es erforderlich 
sein sollte, Kollektenmittel von den Zuschussempfängern zurückzufordern, obliegt dies dem 
MLB. 

Die Bewirtschaftung dieser Mittel erfolgt einvernehmlich zwischen dem MLB und dem Amts-
bereich der VELKD. Zur Sicherung der Projektbearbeitungs- und Verwaltungskapazität beim 
MLB ist es zulässig, maximal 15 % der nach Absatz 1 und 2 erhaltenen Summe für zusätzliche 
Personalkosten einzusetzen. 

(3) Der MLB erhält eine institutionelle Zuwendung der VELKD. Die Höhe der Zuwendung für 
das Jahr 2018 beträgt 154.500 €. Ab 2019 wird der Betrag entsprechend der Umlagenentwick-
lung der VELKD angepasst.  

(4) Der MLB legt der VELKD regelmäßig innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss eines 
jeden Rechnungsjahres die Rechnung über die Verwendung der Umlage „Hilfsmaßnahmen 
für Osteuropa“ (Absatz 1) einschließlich der Verwendung der Mittel aus der Pflichtkollekte 
(Absatz 2) vor. Darüber hinaus erfolgt die Vorlage eines geprüften Jahresabschlusses des 
MLB, nachdem dieser von der Bundesversammlung beschlossen ist. Die nicht in dem jeweili-
gen Haushaltsjahr verbrauchten Mittel sind einem entsprechenden Sonderposten (Mittel nach 
Absatz 1) bzw. einer entsprechenden zweckgebundenen Rücklage (Mittel nach Absatz 3) zu-
zuführen. 

§ 2 

Der MLB gewährleistet eine qualifizierte Durchführung der Aufgaben für die VELKD auch für 
den Fall der Vertretung des Generalsekretärs oder der Generalsekretärin des MLB. 

§ 3 

Die Besetzung der Stelle eines Generalsekretärs oder einer Generalsekretärin durch die 
Bundesversammlung des MLB geschieht entsprechend § 3 Absatz 4 des Werkegesetzes im 
Benehmen mit der VELKD. 

§ 4 

Die VELKD ist in den jeweiligen Leitungsorganen des MLB mit einem oder einer stimmberech-
tigten Delegierten vertreten. 

§ 5 

Die die Vereinbarung Schließenden verpflichten sich, etwa in Zukunft auftretende Meinungs-
verschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages in freundschaftlicher Weise beizu-
legen. 

§ 6 

Diese Vereinbarung kann von den Beteiligten schriftlich mit einer Frist von einem Jahr zum 
Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. 

Diese Vereinbarung löst die zwischen den Beteiligten bestehende Vereinbarung vom 
10. Dezember 2015 ab. 
 
 
Hannover/Bonn, den 11. November 2017 
 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands 
 
Dr. Horst Gorski 
Leiter des Amtes der VELKD 
 

Erlangen/Bonn, den 11. November 2017 
 
Martin-Luther-Bund 
 
 
Michael Hübner 
Generalsekretär 
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Richtlinie der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Ordnung
der Beauftragung und des Dienstes der Prädikanten und Prädikantinnen

Vom 3. März 2008
(ABl. VELKD Bd. VII S. 395)

Die Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands hat
auf ihrer Tagung am 13./14. Oktober 2006 das Papier „Ordnungsgemäß berufen“ als
Empfehlung gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verfassung der VELKD beschlossen.

Die Kirchenleitung hat im Einvernehmen mit der Bischofskonferenz gemäß Artikel 6 Ab-
satz 2 der Verfassung der VELKD die folgenden Grundsätze als Richtlinie erlassen, die von
den Gliedkirchen in Gesetzgebung und Verwaltung beachtet werden sollen:

1. Grundsatzbestimmung

Auftrag der Kirche ist die Verkündigung des Evangeliums zu allen Zeiten und an allen Orten.
Dazu ruft Gott Menschen in seinen Dienst.

Die Kirche beruft getaufte und befähigte Gemeindeglieder ordnungsgemäß zum geordneten
Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach Artikel 14 der
Confessio Augustana von 1530, indem sie einerseits Pfarrer und Pfarrerinnen ordiniert und
andererseits Prädikanten und Prädikantinnen beauftragt. Die Beauftragten stehen zusammen
mit den Ordinierten im Amt der öffentlichen Verkündigung der einen, heiligen, allgemeinen
und apostolischen Kirche. Die Kirche bezeugt damit das Vertrauen, dass Gott durch Wort und
Sakrament, denen die ordnungsgemäß Berufenen dienen, Glauben weckend und stärkend
wirksam ist.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, verschieden
auch nach Umfang, Ort und Zeitdauer, erhalten die Prädikanten und Prädikantinnen einen
Dienstauftrag.

2. Geltungsbereich

Die rechtlichen Bestimmungen des Dienstes der Prädikanten und Prädikantinnen sollen derart
aufeinander abgestimmt sein, dass die Beauftragung und der ehrenamtliche Dienst von Prädi-
kanten und Prädikantinnen innerhalb der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands und ihrer Gliedkirchen weitestgehend einheitlichen gesetzlichen Bestimmungen
folgt. Auf diese Weise soll insbesondere der Wechsel von Prädikanten und Prädikantinnen
zwischen den Gliedkirchen der VELKD erleichtert werden.

3. Persönliche Voraussetzungen

Zum Prädikantendienst kann ein getauftes Kirchenmitglied beauftragt werden, wenn es
zum Kirchenvorstand wählbar ist, wenn es sich aktiv am kirchlichen und gottesdienst-
lichen Leben beteiligt sowie wenn es zur Beauftragung mit dem Prädikantendienst
geeignet und vorbereitet ist und sich bewährt hat. Das Nähere regeln die Vereinigte
Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Bereich.
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4. Ausbildung

Die Zulassung zur Ausbildung zum Prädikantendienst bedarf eines Antrags der kirchli-
chen Körperschaft oder Einrichtung, in deren Bereich der Prädikant oder die Prädikantin
tätig sein soll. Der Antrag soll im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Inhaber oder
der Inhaberin eines kirchlichen Leitungs- und Aufsichtsamtes gestellt werden. Für den Dienst
im übergemeindlichen Bereich ist ein Beschluss des Organs oder der beteiligten Organe
oder des oder der jeweiligen Leitungsgremien erforderlich.

Die Aus- und Fortbildung soll nach einem in der Vereinigten Kirche und ihren Gliedkirchen
abgestimmten Curriculum durchgeführt werden. Durch dieses Curriculum sollen vergleich-
bare Ausbildungsstandards gesetzt werden.

Als Voraussetzung für die Beauftragung kann im Einzelfall auch die Prädikantenausbildung
einer anderen Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder einer anderen
Kirche, mit der Kirchengemeinschaft besteht, insbesondere einer Mitgliedskirche des Lutheri-
schen Weltbundes, oder eine andere vergleichbare Ausbildung anerkannt werden.

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung entscheidet der jeweils zuständige Inhaber
oder die Inhaberin eines kirchlichen Leitungs- und Aufsichtsamtes im Einvernehmen mit der
zuständigen obersten kirchlichen Verwaltungsbehörde auf Antrag der kirchlichen
Körperschaft oder Einrichtung, in deren Bereich der Prädikant oder die Prädikantin tätig
sein soll, über die Beauftragung. Dem Antrag muss eine Empfehlung des für die
Prädikantenausbildung zuständigen Gremiums beiliegen.

5. Beauftragung

Die Prädikanten und Prädikantinnen werden mit dem Amt der öffentlichen Verkündigung
beauftragt. Die Beauftragung erfolgt einmalig, ist unbefristet und gilt innerhalb der Ver-
einigten Kirche und ihrer Gliedkirchen.

Die Prädikanten und Prädikantinnen sind durch die Beauftragung verpflichtet, den über-
tragenen Dienst in Gehorsam gegen Gott in Treue gemäß dem Evangelium von Jesus
Christus, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutheri-
schen Kirche bezeugt ist, auszuüben.

6. Vollzug der Beauftragung

Der Prädikant oder die Prädikantin wird durch den Bischof oder die Bischöfin oder durch
einen Inhaber oder eine Inhaberin des bischöflichen Amtes beauftragt und in einem nach der
Ordnung der Agende gestalteten Gottesdienst unter Gebet und Handauflegung gesegnet, in
den Prädikantendienst berufen und gesandt.

Der Prädikant oder die Prädikantin erhält eine Urkunde über die Beauftragung. Die Beauftra-
gung wird in geeigneter Weise bekannt gemacht.

7. Dienstauftrag

Auf Grund der Beauftragung wird dem Prädikanten oder der Prädikantin von dem jeweils
zuständigen Inhaber oder der Inhaberin eines kirchlichen Leitungs- und Aufsichtsamtes ein
Dienstauftrag erteilt. Dieser Dienstauftrag wird durch eine Dienstordnung konkretisiert.

Die Gliedkirchen erlassen je für ihren Bereich Musterdienstordnungen. In diesen ist insbeson-
dere der Umfang des Dienstes festzusetzen.
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Der Dienstauftrag ist zeitlich zu befristen und kann auf Antrag hin verlängert werden, wenn
ein regelmäßiger Dienst und die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen nachgewiesen
werden. Der Dienstauftrag ist örtlich auf einen bestimmten Dienstbereich zu beschränken. Er
wird im Einvernehmen mit dem jeweils zuständigen Pfarrer oder der jeweils zuständigen
Pfarrerin ausgeübt.

In der Dienstordnung, die der Genehmigung durch den Bischof oder die Bischöfin oder
einer von ihm oder ihr beauftragten Person bedarf, ist insbesondere festzulegen:

a) der Dienstbereich, in dem der Prädikant oder die Prädikantin tätig werden soll (z. B.
Kirchengemeinde, Dekanat bzw. Kirchenkreis, Einrichtung),

b) inwieweit der Dienstauftrag regelmäßige Gottesdienste mit Feier des Abendmahls um-
fasst,

c) die Teilnahme an Dienstbesprechungen oder Sitzungen des Kirchenvorstandes, wenn
wichtige Fragen des Amtes der Verkündigung beraten werden,

d) die Einbindung in die Gemeinschaft der übrigen nach CA 14 ordnungsgemäß berufe-
nen Personen.

Ausnahmsweise kann im Einzelfall der Dienstauftrag auch auf Amtshandlungen (Taufen,
Trauungen, Bestattungen) erweitert werden, die der Prädikant oder die Prädikantin im
Einvernehmen mit dem für die Gemeinde zuständigen Pfarrer oder der für die Gemeinde
zuständigen Pfarrerin vornimmt.

Ausnahmsweise kann die Dienstordnung bestimmen, dass dem Prädikanten oder der
Prädikantin nach dem erfolgreichen Abschluss einer zusätzlichen Seelsorgeausbildung
besondere Seelsorgeaufgaben übertragen werden. In diesem Fall hat der Prädikant oder die
Prädikantin die Unverbrüchlichkeit des Beichtgeheimnisses und die seelsorgliche
Schweigepflicht zu wahren.

8. Allgemeine Rechte und Pflichten

Prädikanten und Prädikantinnen sind in ihrem Dienst an die kirchlichen Ordnungen gebunden.
Sie sind verpflichtet, sich in ihrer Lebensführung und innerhalb und außerhalb ihres Dienstes
so zu verhalten, wie es ihrem Auftrag entspricht. Dieses gilt insbesondere auch im Hinblick
auf ihre politische Betätigung.

Prädikanten und Prädikantinnen tragen die für ihren Dienst vorgeschriebene liturgische
Kleidung oder eine dem Gottesdienst angemessene andere Kleidung.

9. Dienstverschwiegenheit

Über alles, was ihnen in Ausübung des Prädikantendienstes vertraulich mitgeteilt wird, haben
sie Stillschweigen zu wahren.

10. Begleitung des Dienstes

Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen begleiten die Prädikanten und Prädikantinnen in
ihrem Dienst. Prädikanten und Prädikantinnen sind berechtigt und verpflichtet, diese Beglei-
tung anzunehmen und die für ihren Dienst erforderlichen Kompetenzen durch regelmäßige
Fortbildung fortzuentwickeln. Sie sind berechtigt und verpflichtet, sich visitieren zu lassen.
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11. Dienstaufsicht, Lehraufsicht

Die Aufsicht über Lehre und Dienst obliegt dem jeweils zuständigen Inhaber oder der
Inhaberin eines kirchlichen Leitungs- und Aufsichtsamtes, in deren Bereich der Prädikant
oder die Prädikantin eingesetzt ist.

Im Rahmen der Dienstaufsicht sind die Inhaber und Inhaberinnen kirchlicher Leitungs- und
Aufsichtsämter insbesondere berechtigt, die Prädikanten und Prädikantinnen zu beraten,
anzuleiten, zu ermahnen und zu rügen sowie Anordnungen für die Wahrnehmung des Dienst-
auftrages zu treffen.

12. Auslagenersatz, Versicherungsschutz

Prädikanten und Prädikantinnen üben ihren Dienst ehrenamtlich aus. Die Beauftragung zum
Prädikantendienst begründet kein Dienst- oder Anstellungsverhältnis. Sie haben nach Maß-
gabe des gliedkirchlichen Rechts Anspruch auf Ersatz der im Rahmen ihres Dienstes und
für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen erforderlich gewordenen Auslagen.

Sie genießen nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts während ihres Dienstes sowie für
die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der geltenden Bestimmungen
Versicherungsschutz.

13. Ende des Dienstauftrages

Der Dienstauftrag endet,

a) wenn der Prädikant oder die Prädikantin eine Hauptwohnung außerhalb des im Dienst-
auftrag festgelegten Dienstbereichs nimmt,

b) wenn die Befristung des Dienstauftrags ausläuft und der Dienstauftrag nicht verlängert
wird oder

c) wenn der Prädikant oder die Prädikantin das 70. Lebensjahr vollendet und der Dienst-
auftrag nicht verlängert wird.

Der Dienstauftrag kann durch die oberste kirchliche Verwaltungsbehörde oder die von ihr
bestimmte Stelle beendet werden,

a) wenn der Prädikant oder die Prädikantin es beantragt,
b) wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen dies nahelegen oder
c) wenn ein gedeihliches Wirken des Prädikanten oder der Prädikantin in seinem oder ihrem

Dienstbereich nicht mehr gewährleistet ist.

Wenn der Dienstauftrag endet oder beendet wird, ruhen die Rechte aus der Beauftragung.
Wird ein neuer Dienstauftrag erteilt, so wird der Prädikant oder die Prädikantin durch den
jeweils zuständigen Inhaber oder die Inhaberin eines kirchlichen Leitungs- und Aufsichts-
amtes in einem Gottesdienst vorgestellt und an die Beauftragung erinnert.

14. Verlust der Rechte aus der Beauftragung

Der Prädikant oder die Prädikantin verliert die Rechte aus der Beauftragung mit dem Amt der
öffentlichen Verkündigung, wenn er oder sie die evangelisch-lutherische Kirche durch Aus-
trittserklärung verlässt, zu einer anderen Kirche übertritt oder in eine andere Religions-
gemeinschaft wechselt.

Die Beauftragung ist durch die oberste kirchliche Verwaltungsbehörde oder die von ihr
bestimmte Stelle zu beenden,
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a) wenn der Prädikant oder die Prädikantin es beantragt,
b) wenn eine der Voraussetzungen für die Beauftragung wegfällt,
c) wenn der Prädikant oder die Prädikantin in erheblicher Weise die Pflichten aus der

Beauftragung oder aus dem Dienstauftrag verletzt,
d) wenn der Prädikant oder die Prädikantin öffentlich durch Wort oder Schrift in der

Darstellung der christlichen Lehre oder im gottesdienstlichen Handeln in entscheidenden
Punkten in Widerspruch zum Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche tritt und
beharrlich daran festhält.

Die Urkunde über die Beauftragung ist zurückzugeben.
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Empfehlung der Bischofskonferenz
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands

zur Ordnung der Beauftragung und des Dienstes der Vikare und Vikarinnen

Vom 10. Oktober 2008
(ABl. VELKD Bd. VII S. 397)

Zur Vereinheitlichung der rechtlichen Bestimmungen empfiehlt die Bischofskonferenz gemäß
Artikel 9 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung der VELKD, ihren Gliedkirchen sich bei dem Erlass
und der Novellierung der rechtlichen Bestimmungen über den Vorbereitungsdienst der Vikare
und Vikarinnen an folgenden Grundsätzen zu orientieren:

1. Die Kirche beruft getaufte und befähigte Gemeindeglieder ordnungsgemäß zum
geordneten Dienst der öffentlichen Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach
Artikel 14 der Confessio Augustana von 1530, indem sie einerseits Pfarrer und
Pfarrerinnen ordiniert und andererseits Prädikanten und Prädikantinnen beauftragt.

2. Neben der öffentlichen Wortverkündigung und der Sakramentsverwaltung beinhaltet der
Dienst des ordinierten Pfarrers oder der ordinierten Pfarrerin insbesondere den Auftrag
zur Seelsorge, zur Lehre und Unterweisung sowie zur Vornahme von Amtshandlungen.

3. Zu Beginn des Vikariates findet eine kirchlich geordnete Übertragung pastoraler
Aufgaben gemäß Schrift und Bekenntnis auf dem Weg zur Ordination statt.

4. Vikare und Vikarinnen sind im Vikariat an das Evangelium von Jesus Christus
gebunden, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-
lutherischen Kirche bezeugt ist.

5. Im Vikariat werden Vikare und Vikarinnen in die Praxis des Dienstes eines ordinierten
Pfarrers oder einer ordinierten Pfarrerin eingeführt. Sie sollen die für den Pfarrdienst
erforderlichen Kenntnisse, Einsichten und Fähigkeiten erwerben oder weiterentwickeln.

6. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben steht der Vikar oder die Vikarin unter der Leitung und
Verantwortung einer mit der Ausbildung Beauftragten ordinierten Person.

7. Das Vikariat ist in der Regel als öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis auf
Widerruf oder ausnahmsweise als öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis
ausgestaltet. In besonderen Ausnahmefällen kann ein befristetes privatrechtliches
Dienstverhältnis begründet werden.

8. Vikare und Vikarinnen werden zu Beginn des Vorbereitungsdienstes nach Maßgabe des
gliedkirchlichen Rechts verpflichtet und gemäß der geltenden Agende in einem
öffentlichen Gottesdienst als Vikar oder Vikarin eingeführt. Es wird eine
Ernennungsurkunde ausgestellt.

9. Das Vikariat ist in Bezug auf die Ausbildungsorte, insbesondere das Predigerseminar
und die Gemeinde, örtlich beschränkt und zeitlich befristet. Mit der Aufnahme in den
Vorbereitungsdienst ist weder eine Vorentscheidung über die Ordination noch eine
Aufnahme in das Probedienstverhältnis als Pfarrer oder Pfarrerin verbunden.
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10. Der Vikar oder die Vikarin ist verpflichtet, die kirchlichen Ordnungen einzuhalten und
die Anweisungen für den Vorbereitungsdienst zu befolgen und hat sich auch in der
Lebensführung so zu verhalten, wie es dem Auftrag eines künftigen Pfarrers oder einer
künftigen Pfarrerin entspricht.

11. Der Vikar oder die Vikarin untersteht nach Maßgabe des gliedkirchlichen Rechts der
Dienst- und Lehraufsicht.

12. Der Vorbereitungsdienst dauert in der Regel zwei Jahre und endet entweder mit
Bestehen der Zweiten theologischen Prüfung oder wenn im Falle der nicht bestandenen
Zweiten theologischen Prüfung eine Wiederholung der Prüfung nicht zugelassen wird.
Der Vorbereitungsdienst endet vorzeitig durch Entlassung oder Ausscheiden aus dem
Dienst.

13. Mit Beendigung des Vorbereitungsdienstverhältnisses erlöschen alle im Vikariat
begründeten Rechte und Anwartschaften, soweit sich nach Maßgabe des gliedkirchlichen
Rechts nichts anderes ergibt.
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Beschluss
der Kirchenleitung über Ausschüsse

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands

Vom 1. Juli 2009
(ABl. VELKD Bd. VII S. 434)

Die Kirchenleitung hat in ihrer Sitzung am 1. Juli 2009 über die (Fach-)Ausschüsse der
Vereinigten Kirche folgenden Beschluss gefasst:

I. 

Die geltende Verfassung der Vereinigten Kirche trifft nur in Bezug auf die Bildung von
ständigen und nichtständigen Ausschüssen der Generalsynode eine Aussage (Artikel 15
Abs. 3). § 25 der Geschäftsordnung der Generalsynode führt diese Verfassungsbestim-
mung aus.

Zur Vermeidung von Missverständnissen sollen die Ausschüsse der Generalsynode aus-
drücklich als solche bezeichnet werden.

II.

Aussagen über Fachausschüsse der Kirchenleitung sind weder in der Verfassung noch
in anderen kirchengesetzlichen Bestimmungen der Vereinigten Kirche getroffen. In der
Praxis ist jedoch für die Arbeit der VELKD die Bildung von Fachausschüssen nicht nur
sinnvoll, sondern auch notwendig. Denn einerseits ist die Kirchenleitung, aber auch die
anderen Organe der Vereinigten Kirche auf die Beratung durch die Fachausschüsse ange-
wiesen und andererseits wird durch diese die Arbeit der Vereinigten Kirche und der Glied-
kirchen eng miteinander vernetzt.

Für diese Fachausschüsse gilt Folgendes:

1. Für die Bildung, Zusammensetzung und Abberufung von Fachausschüssen ist die
Kirchenleitung zuständig (vgl. die allgemeine Zuständigkeitszuweisung in Artikel 18
Abs. 1 der Verfassung).

2. Die Fachausschüsse dienen der Beratung sämtlicher Organe der Vereinigten Kirche.
Ihre Aufträge erhalten sie von der Kirchenleitung, der sie über die Ergebnisse ihrer
Beratungen berichten. Vor Beginn einer Langzeitstudie oder eines selbstgesetzten
größeren Arbeitsvorhabens ist die Zustimmung der Kirchenleitung einzuholen, bei
Langzeitstudien unter Beifügung einer detaillierten Projektbeschreibung.

3. Die Fachausschüsse werden grundsätzlich jeweils für die Amtszeit der Kirchenleitung
gebildet und bleiben bis zur Neubildung durch die Kirchenleitung im Amt. Vor jeder
Bildung eines Fachausschusses überprüft die Kirchenleitung seine Notwendigkeit und
sein generelles Arbeitsgebiet. Die Zahl der Ausschussmitglieder wird von ihr festge-
legt.
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4. Die Mitglieder der Fachausschüsse müssen nicht Mitglied der Generalsynode oder
eines synodalen Organs einer Gliedkirche sein. In jeden Fachausschuss sollen in der
Regel zwei Mitglieder oder zwei stellvertretende Mitglieder der Generalsynode
berufen werden. Ein Mitglied soll aus dem Kreise der Mitglieder oder stellvertreten-
den Mitglieder der Bischofskonferenz berufen werden. Bei der Berufung ist darauf zu
achten, dass jede Gliedkirche in einem Ausschuss vertreten sein soll.

5. Auch während der laufenden Amtszeit eines Fachausschusses kann die Kirchenleitung
die Zusammensetzung des Ausschusses im Einzelnen verändern.

6. Die Kirchenleitung beruft den Vorsitzenden oder die Vorsitzende; der stellvertretende
Vorsitzende oder die stellvertretende Vorsitzende wird vom Ausschuss aus der Mitte
der Mitglieder gewählt.

7. Die Geschäftsführung hat in jedem Fachausschuss ein Mitglied aus dem Referenten-
kreis des Amtes der VELKD; Zuständigkeit und Stellvertretung sind durch den
Geschäftsverteilungsplan des Amtes der VELKD festgelegt.

8. Die Fachausschüsse tagen grundsätzlich zweimal jährlich. Die Tagungen sollen die
Dauer von zwei Tagen nicht überschreiten. Zur Vorbereitung oder zum Abschluss ein-
zelner Aufgaben oder Teilgebiete können die Fachausschüsse aus sich heraus Unter-
ausschüsse bilden.

9. Die Kosten für die Tagungen der Fachausschüsse (und der Unterausschüsse) über-
nimmt für deren Mitglieder die Vereinigte Kirche.

10. An der Arbeit der Fachausschüsse können Gäste (ständige oder ad hoc) beteiligt
werden. Die Kosten übernimmt die Vereinigte Kirche grundsätzlich nicht.

Über die Beteiligung ständiger Gäste entscheidet die Kirchenleitung; sie kann für ein-
zelne eine Kostenübernahme beschließen.

Die Ad-hoc-Beteiligung von Beratern und Gästen regelt jeder Fachausschuss für
seinen Bereich; sollen Kosten übernommen werden, ist vorher das Einvernehmen mit
dem Amt der VELKD herzustellen.

Für die Beteiligung Vortragender gelten hinsichtlich der Kosten die Honorarrichtsätze
der Vereinigten Kirche in der jeweils geltenden Fassung.

11. Die Fachausschüsse können sich eine Geschäftsordnung geben, in der insbesondere
bestimmt wird, wie Arbeiten auch bei geringer Präsenz zu einem verbindlichen
Abschluss gebracht werden. Das Amt der VELKD hält ein Muster für eine Geschäfts-
ordnung bereit.

12. Die Kirchenleitung unterrichtet die Generalsynode über die Bildung, Zusammen-
setzung und Arbeit der Fachausschüsse.

III.

1. Soll ein Fachausschuss der Vereinigten Kirche für das Deutsche Nationalkomitee des
Lutherischen Weltbundes (DNK/LWB) tätig werden, findet die entsprechende Vor-
schrift der Satzung des DNK Anwendung.

2. Das DNK/LWB trägt den auf dieses entfallenden Teil der Kosten.
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IV.

1. Die Bildung von Kommissionen, Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen gliedkirchlicher
Beauftragter, Ad-hoc-Ausschüssen und Ähnlichem erfolgt durch Einzelentscheidung
der Kirchenleitung.

2. Die Kirchenleitung regelt den Auftrag und die Finanzierung.

V.

Der Beschluss der Kirchenleitung über die Ausschüsse der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands vom 17. Januar 1986 (ABl. VELKD Band VI S. 26)
wird aufgehoben. Die nach dem Beschluss der Kirchenleitung vom 17. Januar 1986 gebil-
deten Ausschüsse arbeiten bis zur Neubildung aufgrund dieses Beschlusses weiter.
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Ordnung für die Zahlung von Honoraren im Bereich 

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

(Honorarordnung der VELKD) 

Vom 30. September 2016 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 533) 

 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) hat 

beschlossen: 

 

1. Bei Veranstaltungen der VELKD sowie bei Veranstaltungen, für die Haushaltsmittel der 

VELKD eingesetzt werden, können Honorare gewährt werden: 

Bei Festsetzung des Honorars sind Zusammensetzung der Zielgruppe, Vorbereitungsaufwand 

und Schwierigkeitsgrad der Leistung zu berücksichtigen. 

Die Höchstsätze sollen nur im Einzelfall bei hervorragender Qualifikation der Referenten und 

Referentinnen und besonderen Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung vereinbart 

werden. 

Honorare können nur gezahlt werden, wenn mit der Honorarempfängerin oder dem 

Honorarempfänger ein Honorarvertrag geschlossen worden ist. 

Diese Honorarrichtsätze gelten nicht bei abhängiger Beschäftigung von Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen (z. B. bei kurzfristigem oder geringfügigem Arbeitsverhältnis). 

Die Honorarsätze werden wie folgt in Euro zuzüglich eventuell anfallender gesetzlicher 

Umsatzsteuer festgesetzt: 

 

Vortrag, Seminarleitung, Diskussionsleitung, 

Kursbeteiligung, Training 

 Für einen 

halben Tag 

Für einen 

ganzen 

Tag 

Unterrichts-

stunde (60 

min.) 

I. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der VELKD 

oder von Einrichtungen, die von der VELKD 

bezuschusst werden, 

   

a) sofern die Tätigkeit dienstliche Aufgaben 

betrifft 

- - - 

b) in sonstigen Fällen bis 75 bis 125 bis 25 

II. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anderer 

kirchlicher Einrichtungen, Werke und Dienste 

bis 125 bis 175 bis 30 

III. Personen, die nicht im kirchlichen Dienst 

stehen 

   

a) im Regelfall bis 250 bis 500 bis 50 

b) Fachkräfte mit besonderer Qualifikation oder 

für freiberuflich tätige Personen 

bis 300 bis 700 bis 60 

 



2  19.2 Honorarordnung der VELKD 

Nebenleistungen, wie z. B. Vorbereitung, Nacharbeit u. a., sind in den Honorarsätzen einge-

schlossen und nicht gesondert zu honorieren. Werden insoweit Leistungen von der Stelle 

erbracht, die das Honorar zahlt, sind die dafür entstehenden Kosten von dem Honorar 

abzusetzen. 

Bei Wiederholungsveranstaltungen soll eine Kürzung von 10 % vorgenommen werden. 

Erbringen zwei Personen gemeinsam eine Leistung, so dürfen insgesamt maximal 160 % 

gezahlt werden. 

 

2. In außergewöhnlichen Fällen, die insbesondere in der Kategorie III b) auftreten, können vom 

Amt der VELKD – Haushaltsreferat – Sonderregelungen getroffen werden. Für die 

Einrichtungen der VELKD werden die Sonderregelungen von den für die jeweilige Einrichtung 

zuständigen Referaten der VELKD getroffen. Die Zustimmung ist vor Abschluss des 

Honorarvertrages einzuholen. 

 

3. Die Zahlung von Honoraren ist nur zulässig, wenn für diese Zwecke Haushaltsmittel verfügbar 

sind. 

 

4. Notwendige Reisekosten sind grundsätzlich nach den Vorschriften des Bundesreisekosten-

gesetzes zu erstatten. 

 

5. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der VELKD im Sinne dieser Richtlinien sind haupt- und 

nebenamtliche, voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende, die für ihre Tätigkeit im Dienst der 

VELKD oder der von der VELKD bezuschussten Einrichtungen eine Besoldung oder ein 

Entgelt erhalten. 

 

6. Für ehrenamtliche Mitarbeit in Kammern, Kommissionen, Ausschüssen usw. werden Honorare 

grundsätzlich nicht gewährt. Ausnahmen bedürfen vor Abschluss des Honorarvertrages der 

Zustimmung des Haushaltsreferates des Amtes der VELKD.  

 

Die hier festgelegten Honorarsätze entsprechen den Festlegungen in der Honorarordnung der EKD vom 

2. September 2011 (ABl. EKD 2011 S. 255). Im Falle der Änderung der Honorarsätze der EKD gelten 

diese für den Bereich der VELKD entsprechend.  

 

Die Ordnung tritt für die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands am 1. Januar 2017 

in Kraft. Gleichzeitig treten die Honorarrichtsätze der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Deutschlands vom 26./27. März 2009 (ABl. VELKD Bd. VII S. 435) außer Kraft.  
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Richtlinien für die Vergabe von Druckkostenzuschüssen 

 

Vom 1. Juli 2016 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 532) 

 

 

 

A 

Bei der Vergabe von Druckkostenzuschüssen sollen folgende Kriterien maßgebend sein:  

 

1. Die VELKD fördert theologisch-wissenschaftliche Literatur, die für die Erforschung, 

Entwicklung und Aktualisierung der lutherischen Theologie von Bedeutung ist und deren 

Zugänglichkeit für einen breiten Leserkreis wünschenswert erscheint. 

2. Die Förderung von Werken jüngerer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (Quali-

fikationsschriften) bildet einen deutlichen Schwerpunkt. Dissertationen, die mit dem Prä-

dikat „rite“ bewertet wurden, werden nicht gefördert. Bei der ausnahmsweisen Förderung 

von Dissertationen mit dem Prädikat „cum laude“ bedarf es einer eigenen Begründung. 

3. Habilitationsschriften werden grundsätzlich nicht gefördert, wenn eine anderweitige 

Bezuschussung (insbesondere durch die DFG) möglich ist. Liegt ein ablehnender 

Bescheid der DFG vor, ist eine Förderung durch die VELKD möglich. In diesen Fällen 

müssen die Verlage ihre Kalkulationen entsprechend den Richtlinien der DFG gestalten 

(Formblätter). 

4. Gefördert werden können auch Neuauflagen bzw. Reprints älterer nicht mehr zugäng-

licher Bücher sowie die Veröffentlichung relevanter Archivbestände.  

5. Aufsatzsammlungen eines oder mehrerer Autoren können gefördert werden, wenn die 

zusammenfassende Veröffentlichung begründet erscheint. 

6. Festschriften werden finanziell unterstützt, 

 wenn der oder die mit einer Festschrift geehrte Jubilar bzw. Jubilarin in einer engen 

Arbeitsbeziehung zur VELKD steht oder 

 wenn die Festschrift eine in sich geschlossene Konzeption aufweist oder 

 wenn sie ein Thema hat, das für lutherische Theologie von besonderer Bedeutung ist. 

7. Darüber hinaus fördert die Vereinigte Kirche theologische Arbeiten, die im Rahmen der 

Vereinigten Kirche erstellt und veröffentlicht werden sollen und die Arbeit der VELKD 

insgesamt literarisch fördern. 

8. Entsprechend Artikel 3 der Verfassung der VELKD können aus dem Druckkosten-

zuschusstitel gelegentlich auch theologische Bücher gefördert werden, die in anderen 

lutherischen Kirchen entstanden sind, die die ökumenische Zusammenarbeit und gegen-

seitige Kenntnis lutherischer Kirchen und lutherischer Theologie weltweit fördern oder 

Ausdruck solcher Zusammenarbeit sind. 
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B 

Bei der Bearbeitung von Anträgen auf Druckkostenzuschüsse sind folgende Gesichtspunkte 

zu beachten: 

1. Die Entscheidung über die Vergabe von Druckkostenzuschüssen liegt grundsätzlich bei 

Referat VI. Darüber hinaus gilt das Vier-Augen-Prinzip. Bei Beträgen ab 3.000 € ist 

Rücksprache mit Referat I zu halten.  

Darüber hinaus sucht Referat VI bei dem Referenten bzw. der Referentin problematisch 

erscheinenden Fällen das Gespräch mit der Leitung des Amtes der VELKD, einzelnen 

Referenten oder dem gesamten Kollegium. 

2. Die Anträge auf Druckkostenzuschüsse werden in geeignet erscheinenden Abständen, 

etwa sechsmal im Jahr, von Referat VI bearbeitet. 

3. Ein Antrag auf Druckkostenzuschuss ist grundsätzlich von der Autorin bzw. dem Autor 

oder (bei Sammelbänden) von den Herausgebern zu stellen, nicht vom Verlag.  

4. Voraussetzung für eine Förderung durch die VELKD ist ein Honorarverzicht der Autoren 

und Herausgeber. 

5. Dissertationen werden in der Regel mit einem Zuschuss von bis zu 1.500 € gefördert.  

6. In Einzelfällen ist eine Abstimmung mit der Geschäftsstelle der EKD sowie den Gliedkir-

chen der VELKD herzustellen. Eine Mischfinanzierung zwischen der VELKD und ihren 

Gliedkirchen sollte angestrebt werden, wenn die zu fördernden Arbeiten gliedkirchlich 

spezifische Themen behandeln. 

7. Zu den Förderungsbedingungen gehört die Ablieferung von Belegexemplaren, deren Zahl 

Referat VI festlegt. Der Referent oder die Referentin erbittet mindestens zwei Beleg-

exemplare für die Bibliotheken in Hannover und im Theologischen Studienseminar 

Pullach. 

 



Fonds der VELKD zur Förderung missionarischer Projekte 
 

Vergaberichtlinien vom 10. Januar 2013 
 
 
 
1. Zuwendungszweck 
 
Der Fonds der VELKD zur Förderung missionarischer Projekte dient dazu, missiona-
rische Initiativen in den Gemeinden und Regionen der VELKD-Gliedkirchen zu för-
dern.  
 
Die Rechtsgrundlage bilden der Beschluss der Kirchenleitung vom 27. Septem-
ber 2012 sowie der Beschluss der Generalsynode der VELKD über den Haushalt 
2013/2014. 
 
 
2. Gegenstand der Förderung 
 
Personal- und Sachkosten können einmalig gefördert werden. 
 
 
3. Zuwendungsempfänger 
 
Auf Antrag werden Kirchengemeinden, kirchlichen Regionen und Kirchenkrei-
sen/Dekanaten aus den Gliedkirchen der Vereinigten Kirche Zuschüsse gewährt. 
 
 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
Förderungsfähig sind missionarische Projekte und Initiativen in Gemeinden und Re-
gionen, die einen Bezug zur Arbeit und zu den Aufgaben der VELKD im Handlungs-
feld Leben in der Gemeinde und Vermittlung des Glaubens haben. 
 
Dies umfasst insbesondere 
 

a) Initiativen auf Gemeinde und Regionenebene, in denen Inhalte und Themen 
der lutherischen Reformation in missionarische Projekte übersetzt und für die 
Gemeinde- bzw. Regionenentwicklung fruchtbar gemacht werden. 

 
b) die Umsetzung und Weiterführung von Projekten des Gemeindekollegs der 

VELKD in Gemeinden und Regionen. 
 
Gefördert werden ausschließlich Projekte und Initiativen, mit denen Gemeinden und 
Regionen für ihren Bereich inhaltlich und methodisch Neues erproben. Die Vorhaben 
müssen dabei Projektcharakter haben, d.h. eine klare Befristung erkennen lassen. 
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5. Art und Umfang der Zuwendung 
 
Die Zuwendungen werden in Form eines zweckbestimmten Zuschusses als sog. 
Festbetragsförderung bis zu einem Drittel der zuwendungsfähigen Kosten gewährt. 
Der Förderungshöchstbetrag soll 4.000 € pro Projekt nicht übersteigen. 
 
 
6. Antragsverfahren 
 
Anträge sind in der Planungsphase, vor Beginn der Durchführung des Projektes, an 
das Amt der VELKD, Herrenhäuser Str. 12, 30419 Hannover zu richten. Die Anträge 
müssen eine ausführliche Projektbeschreibung und einen detaillierten Kosten- und 
Finanzierungsplan enthalten. Eine befürwortende Stellungnahme der jeweiligen Lan-
deskirche ist notwendig. [Antragformulare sind abrufbar unter 
www.velkd.de/gemeinde/fonds.php]. 
 
Über die eingegangenen Anträge entscheidet im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Mittel das Amt der VELKD. Die Kirchenleitung erhält turnusmäßig Bericht. 
 
Die Zuwendungen werden nach der Bewilligung an die Antragsteller ausgezahlt. Der 
Verwendungsnachweis muss spätestens sechs Monate nach Abschluss des Projek-
tes in Form einer Dokumentation, die auch eine Kostenübersicht enthält, erbracht 
werden. Der Dokumentation ist ein ausgefüllter Evaluationsbogen beizulegen [abruf-
bar unter www.velkd.de/gemeinde/fonds.php]. Bewilligte und nicht verbrauchte Mittel 
werden zurückgefordert. Für das Bewilligungsverfahren gelten im Übrigen die Be-
stimmungen über die Gewährung von Zuwendungen in der Verordnung über das 
Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Haus-
haltsordnung der EKD – HHO-EKD) vom 01.06.2012. 
 
 
7. Bekanntmachung und Informationen 
 
Das Amt der VELKD informiert die Kirchenleitungen und die Ämter für Gemeinde-
dienst der Gliedkirchen über die Vergaberichtlinien, das Verfahren und die Ziele der 
Projektförderung. 
 
 
8. Inkrafttreten  
 
Die Vergaberichtlinien für den Fonds der VELKD zur Förderung missionarischer Pro-
jekte treten mit dem Tag der Beschlussfassung in Kraft. Gleichzeitig treten die Ver-
gaberichtlinien vom 4. September 2003 außer Kraft.  

http://www.velkd.de/gemeinde/fonds


20.1 ZG VVZG  1 

 

 

Kirchengesetz  

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands  

zur Zustimmung zum Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz 

der Evangelischen Kirche in Deutschland  

(ZG VVZG) 

 

Vom 28. Oktober 2009 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 428) 

 

 

§ 1 

Dem Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (VVZG EKD) vom 28. Oktober 2009 wird auf Grund von Art. 24 a i. V. m. 

Art. 24 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit 

Wirkung für die Vereinigte Kirche zugestimmt. 

 

§ 2 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird 

ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel 10 a Absatz II Buchst. c der Grundordnung der 

Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland zu erklären. 

 

§ 3 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt an dem Tage der Verkündung in Kraft.  

(2) Das Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (VVZG EKD) tritt für die VELKD an dem Tag in Kraft, an dem der Rat der 

EKD auf Beschluss der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche durch Verordnung das Inkraft-

treten für die VELKD bestimmt.  

(3) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu 

machen.  

 

 

 

 

 

 

 

VVZG-EKD: https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/12478 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/12478
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Kirchengesetz  

der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands  

zur Zustimmung zum Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses  

der Evangelischen Kirche in Deutschland  

(ZG SeelGG) 

 

Vom 28. Oktober 2009 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 428) 

 

 

§ 1 

Dem Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses der Evangelischen Kirche in 

Deutschland (SeelGG) vom 28. Oktober 2009 wird auf Grund von Art. 24 a i. V. m. Art. 24 

der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands mit Wirkung 

für die Vereinigte Kirche zugestimmt. 

 

§ 2 

Die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands wird 

ermächtigt, die Zustimmung gemäß Artikel 10 a Absatz II Buchst. c der Grundordnung der 

Evangelischen Kirche in Deutschland gegenüber dem Rat der Evangelischen Kirche in 

Deutschland zu erklären. 

 

§ 3 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt an dem Tage der Verkündung in Kraft.  

(2) Das Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (SeelGG) tritt für die VELKD an dem Tag in Kraft, an dem der Rat der EKD 

auf Beschluss der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche durch Verordnung das Inkrafttreten 

für die VELKD bestimmt.  

(3) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist im Amtsblatt der Vereinigten Kirche bekannt zu 

machen.  

 

 

 

 

 

 

 

SeelGG-EKD: https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/12484 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/12484
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Rechtsverordnung 
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

zur Ausführung der Verordnung über das Haushalts- und Rechnungswesen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (Haushaltsordnung der EKD – HHO-EKD) 

(Rechtsverordnung Haushalt – RVO-HH-VELKD) 
 

Vom 28. September 2012 
(ABl. VELKD Bd. VII S. 486) 

 
 
 

§ 1 

(1) Diese Rechtsverordnung gilt für die Erstellung des gemäß Artikel 26 der Verfassung der 
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands von der Generalsynode zu be-
schließenden Haushaltsplanes sowie für die Rechnungslegung. 

(2) Soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften oder aus dem Haushaltsbeschluss der 
Generalsynode nach Artikel 26 Absatz 1 der Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Deutschlands (VELKD) nichts anderes ergibt, findet die Verordnung über das 
Haushalts- und Rechnungswesen der Evangelischen Kirche in Deutschland (Haushaltsord-
nung der EKD – HHO-EKD) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend Anwendung. 
 

§ 2 

(1) Anstelle der in den Bestimmungen der HHO-EKD genannten „Synode der EKD“ ist zu-
ständig die „Generalsynode der VELKD“. 

(2) Anstelle des in den Bestimmungen der HHO-EKD genannten „Ständigen Haushaltsaus-
schusses der Synode der EKD“ ist zuständig der „Finanzausschuss der Generalsynode der 
VELKD“. 

(3) Anstelle des in den Bestimmungen der HHO-EKD genannten „Kollegiums des Kirchen-
amtes der EKD“ ist zuständig das „Referentenkollegium des Amtes der VELKD“. 

(4) Anstelle des in § 43 Absatz 1 und in § 50 Absatz 1 der HHO-EKD genannten „Präsiden-
ten oder der Präsidentin des Kirchenamtes der EKD“ ist zuständig der „Leiter oder die Leite-
rin des Amtes der VELKD“. 

(5) Anstelle der in den Paragraphen der HHO-EKD genannten „Abteilungsleitung Finanzen“ 
ist zuständig der „Finanzreferent oder die Finanzreferentin des Amtes der VELKD“; dies gilt 
nicht für die Bestimmungen der §§ 42 Absatz 1, 45 Absatz 3, 49 Absatz 2 und für § 52. 

 
§ 3 

Im Einzelnen werden nachfolgende Abweichungen bzw. Ergänzungen von den Bestimmun-
gen der HHO-EKD festgelegt: 

(1) Eine Beteiligung des in § 12 Absatz 2 der HHO-EKD genannten Finanzbeirates der EKD 
findet im Rahmen der Haushaltsaufstellung der VELKD nicht statt. 

(2) § 16 der HHO-EKD findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der Haushalt der VELKD 
gemäß Artikel 26 der Verfassung der VELKD durch einen Haushaltsbeschluss der General-
synode in Kraft gesetzt wird. 

(3) § 21 Absatz 1 wird wie folgt ergänzt:  
„Die Budgetverantwortung liegt grundsätzlich bei den Handlungsfeldverantwortlichen; Aus-
nahmen hiervon können im Haushaltsbeschluss kenntlich gemacht werden.“ 
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(4) § 29 Absatz 4 wird wie folgt ersetzt und ist entsprechend im Haushaltsbeschluss aufzu-
nehmen: 
„Ein Nachtragshaushalt wird durch Beschluss der Kirchenleitung unter Zustimmung des 
Finanzausschusses der Generalsynode aufgestellt. Die Generalsynode ist bei ihrer nächsten 
ordentlichen Sitzung zu informieren.“ 

(5) In § 50 Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Kasse der EKD“ durch das Wort „VELKD“ 
ersetzt. 

(6) § 50 Absatz 2 und Absatz 3 findet insoweit Anwendung, als bei Konten und Depots der 
VELKD das Amt der VELKD zuständig ist. 

(7) In § 67 Absatz 2 f) werden die Wörter „Kasse der EKD“ durch die Wörter „Amt der 
VELKD“ ersetzt. 

(8) § 70 ist wie folgt anzuwenden: 
Die Rechnungslegung obliegt dem Amt der VELKD. Der Jahresabschluss ist nach Ablauf 
des Haushaltsjahres unverzüglich zu erstellen und dem Finanzausschuss der General-
synode der VELKD zusammen mit dem Bericht des Oberrechnungsamtes über die Prüfung 
des Jahresabschlusses zur Prüfung vorzulegen. Die Kirchenleitung nimmt das Ergebnis der 
Prüfung des Finanzausschusses zur Kenntnis, stellt den Jahresabschluss fest und legt 
diesen der Generalsynode der VELKD vor. Die Entlastung wird durch die Generalsynode 
durch Beschluss erteilt. 
 

§ 4 

Die gemäß § 72 der HHO-EKD vom Kirchenamt der EKD erlassenen Ausführungsbestim-
mungen finden, sofern die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands keine 
abweichende Regelung trifft, für die Vereinigte Kirche sinngemäß Anwendung. 
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Ausführungsbestimmung  
der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) zur 

Haushaltsordnung der EKD (HHO-EKD) vom 1. Juni 2012 i. V. m. § 4 der 
Rechtsverordnung Haushalt (RVO-HH-VELKD) vom 28. September 2012 

 
Vom 8. Dezember 2020 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 658) 
 
 
 
Die gemäß § 72 Abs. 1 a) der HHO-EKD erlassene Bestimmung für die Bilanzierung und 
Bewertung von Vermögen und Schulden der Evangelischen Kirche in Deutschland (BewR-
EKD) vom 10.09.2013 findet für die VELKD mit folgenden Änderungen Anwendung: 
 

─ Die Ziffern 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.3 finden auf den Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD und auf die Einrichtungen der VELKD keine Anwendung. 
 

─ Abweichend von Ziffer 5.5.5 Absatz 1 wird zum Bilanzstichtag die Deckungs-
rückstellung der Inaktiven als Leistungsbarwert der laufenden Ruhegehälter 
angesetzt, während als Deckungsrückstellung der Aktiven, welche über die 
NKVK versorgt werden, die Differenz aus dem Leistungsbarwert der auf die 
Regelaltersgrenze hochgerechneten Versorgungsanwartschaften abzgl. des 
Beitragsbarwerts der sich aus der Satzung der NKVK ergebenden Beiträge 
zzgl. etwaiger Sanierungszuschläge und einmaliger Umlagen anzusetzen ist. 
Für Mitarbeiter, deren Versorgung über die EKD erfolgt, ist die Versorgung 
nach Maßgabe der EKD zu berechnen. 
 

─ Die in der Anlage zu Ziffer 8.1 enthaltene Abschreibungstabelle gilt im Hinblick 
auf das Gebäude des Theologischen Studienseminars Pullach insofern, als 
eine Nutzungsdauer von 75 Jahren festgelegt wird.  
 

─ Ab dem Jahresabschluss 2019 werden für die Erstellung von Versorgungs-
gutachten zur Ermittlung der Versorgungsrückstellung für die über die NKVK 
abgesicherten Versorgungsfälle die Berechnungsparameter der NKVK zu-
grunde gelegt. 
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Amt der VELKD  Herrenhäuser Str. 12  30419 Hannover  

 

 
Amt der VELKD 

Der Leiter 

Postfach 21 02 20 
30402 Hannover 

 
Tgb.-Nr.: 489-I/X-182/940 
 

 

Beschaffungsordnung für das Amt der VELKD 

Anwendbarkeit der Bestimmungen der Beschaffungsordnung 
für das Kirchenamt der EKD vom 12. Mai 2005 auf die VELKD 

 
 
Die oben genannte Beschaffungsordnung für das Kirchenamt der EKD soll wie folgt auf das 
Amt der VELKD angewendet werden: 

 
 Anstelle der in der Beschaffungsordnung vorgesehenen Zuständigkeit der 

unterschiedlichen Referate des Kirchenamtes der EKD ist für die VELKD 
das Referat X zuständig.  

 Anstelle der in der Beschaffungsordnung vorgesehenen Zuständigkeit des 
Präsidenten/der Präsidentin des Kirchenamtes ist für die VELKD der Leiter/ 
die Leiterin des Amtes der VELKD zuständig. 

 Anstelle der in der Beschaffungsordnung vorgesehenen Zuständigkeit 
des Abteilungsleiters „Finanzen“ ist für die VELKD der Finanzreferent/ 
die Finanzreferentin zuständig.  

 
 
Hannover, 26. Juni 2015 
 
gez. Dr. F. Hauschildt (L. S.) 
 
 
Der Leiter des Amtes der VELKD  
Dr. Friedrich Hauschildt 
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Vertrag 
zwischen der Evangelischen Kirche in Deutschland 

und der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
vom 31. August 2005 

 
in der Fassung der Änderung vom 7. November 2019 

(ABl. VELKD Bd. VII S. 642) 
 
 

Präambel 
 
Berufen zur Bezeugung des Evangeliums in Wort und Sakrament, übereinstimmend im 
Verständnis des Evangeliums, wie es nach reformatorischer Einsicht für die wahre Einheit der 
Kirche notwendig ist und ausreicht, einig in dem Ziel, die bestehende Kirchengemeinschaft zu 
vertiefen, die Gemeinsamkeit in den wesentlichen Bereichen des kirchlichen Lebens und 
Handelns zu fördern und so die Gemeinschaft der lutherischen, reformierten und unierten 
Gliedkirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland zu stärken, und in der Bindung an 
ihre Bekenntnisgrundlagen schließen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die 
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD) folgenden Vertrag: 
 

§ 1 
Ziele 

 
Um das reformatorische Erbe lebendig zu halten und weiter auszubreiten wollen die 
Vertragsschließenden die theologische Arbeit vertiefen, gemeinsame Aufgaben wirksamer für 
ihre Gliedkirchen wahrnehmen und die Zusammenarbeit sowie die Beratung und Unter-
stützung ihrer Gliedkirchen ausbauen, indem sie die Kräfte bündeln, die Kommunikation 
fördern und die Willensbildung straffen. 
 

§ 2 
Grundsätze des Zusammenwirkens 

 
(1) Die Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen der EKD bestimmen sich nach ihrer Grund-
ordnung, jene der VELKD nach ihrer Verfassung. 

(2) Die VELKD nimmt ihren Auftrag in eigener Verantwortung in der EKD wahr. 

(3) Das Zusammenwirken folgt dem Grundsatz, soviel Gemeinsamkeit aller Gliedkirchen der 
EKD zu erreichen wie möglich und dabei soviel Differenzierung vorzusehen, wie aus dem 
Selbstverständnis der VELKD nötig ist. Dabei wird die identitätsstiftende Bedeutung der 
Arbeitsfelder Ökumene und Partnerschaftsarbeit, Theologie sowie Liturgie beachtet. 

(4) Die Vertragsschließenden werden regelmäßig prüfen, ob die Aufgabenverteilung in 
anderer Weise wahrgenommen werden kann. Eine Änderung der Aufgaben, Befugnisse und 
Kompetenzen erfolgt in den nach der Grundordnung bzw. Verfassung vorgesehenen 
Verfahren durch die zuständigen Organe. 
 

§ 3 
Organe, Grundsatz 

 
Bildung und Besetzung der Organe der EKD und der VELKD sind ihre je eigene Angelegen-
heit. 
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§ 4 
Synoden 

 
(1) Die nach der Grundordnung der EKD von den Gliedkirchen der VELKD gewählten 
Synodalen sind Synodale der Generalsynode der VELKD und zugleich Mitglieder der Synode 
der EKD.  

(2) Die Kirchenleitung der VELKD macht dem Rat der EKD für die Berufungen in die Synode 
der EKD Vorschläge für Personen lutherischen Bekenntnisses. Von diesen Berufenen beruft 
die VELKD acht Personen als Mitglieder in die Generalsynode. 

(3) Die VELKD beruft weitere vier Personen als Mitglieder in die Generalsynode, die gemäß 
Artikel 24 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland vom Rat der EKD auf 
Vorschlag von Verbänden der Jugend- und Studierendenarbeit im Einvernehmen mit der 
VELKD berufen wurden.  

(4) Die Tagungen der Synoden von EKD und VELKD werden in der Regel zeitlich verbunden. 
 

§ 5 
Kirchenkonferenz 

 
(1) Die Vertreter der Gliedkirchen der VELKD in der Kirchenkonferenz bilden einen Konvent. 
Er kann sich nach Maßgabe dieses Vertrags eine Geschäftsordnung geben. Der Konvent kann 
auf Antrag Vertretern einer nicht dem Konvent zuzurechnenden Gliedkirche der EKD 
Gaststatus einräumen. 

(2) Die VELKD kann die Zuständigkeit zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an sich ziehen. 
Dies erfolgt durch Beschluss des Konvents der VELKD in der Kirchenkonferenz mit 
Zustimmung der zuständigen Organe der VELKD. Der Beschluss bedarf im Konvent einer 
Mehrheit von drei Vierteln der in diesem Konvent vertretenen Gliedkirchen, die mindestens 
zwei Drittel der dem Konvent zuzurechnenden Kirchenglieder vertreten. 

(3) Der Leitende Bischof oder die Leitende Bischöfin und der stellvertretende Leitende 
Bischof oder die stellvertretende Leitende Bischöfin der VELKD nehmen an der Kirchen-
konferenz mit beratender Stimme teil, wenn sie nicht deren Mitglieder sind. 
 

§ 6 
Kirchenamt 

 
(1) Der Erfüllung der Aufgaben von EKD und VELKD dient das Kirchenamt der EKD in 
Hannover-Herrenhausen. In Angelegenheiten der VELKD ist das Kirchenamt an deren Recht 
sowie an die Beschlüsse und Aufträge ihrer Organe gebunden. 

(2) Zum gemeinsamen evangelischen Handeln ist das Kirchenamt nach fachlichen Gesichts-
punkten in Abteilungen gegliedert. Die in den Abteilungen tätigen Mitarbeitenden, denen die 
Wahrnehmung von Angelegenheiten der VELKD übertragen wird, wirken insoweit in einem 
Amtsbereich zusammen. Der Amtsbereich führt die Bezeichnung „Amtsbereich der VELKD im 
Kirchenamt der EKD“ (Amtsbereich der VELKD). 

(3) Der Amtsbereich der VELKD erfüllt die Aufgaben, die ihm von den Organen der VELKD 
zugewiesen werden. Insoweit handelt er nach außen für die VELKD. Die VELKD entscheidet 
über seine personelle und sachliche Ausstattung.  

(4) Ein theologischer Vizepräsident oder eine theologische Vizepräsidentin des Kirchenamts 
leitet den Amtsbereich der VELKD. Er oder sie führt die Geschäfte der VELKD. Insoweit ist er 
oder sie nur den Organen der VELKD gegenüber verantwortlich. Seine oder ihre Bestellung 
sowie die des Vertreters oder der Vertreterin in der Leitung des Amtsbereichs der VELKD 
erfolgt im Einvernehmen mit der VELKD. EKD und VELKD werden die Personal-
entscheidungen miteinander vorbereiten. 
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(5) Die Amtsleitungskonferenz besteht aus dem Präsidenten oder der Präsidentin des 
Kirchenamts und den Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen. Sie bringt das gemeinsame 
evangelische Handeln zum Ausdruck, auch in der Behandlung bekenntnisbezogener Frage-
stellungen. Die Amtsleitungskonferenz koordiniert auf der Basis der von den Organen 
gesetzten Prioritäten die grundlegenden Anliegen und Zielsetzungen der EKD, der UEK und 
der VELKD (Themensteuerung) und ist zuständig für die Weiterentwicklung der Kultur der 
Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen evangelischen Handelns. 

(6) Die Leiter und Leiterinnen der Abteilungen bilden das Kollegium. Dieses leitet das 
gesamte Kirchenamt fachbezogen unter Berücksichtigung der Belange der Amtsbereiche. Es 
kann Grundsätze und Richtlinien für die Arbeit in den Abteilungen aufstellen. Es wirkt an der 
mittelfristigen Strategieentwicklung des gesamten Kirchenamts und an der Gesamtstrategie 
gemeinsamen evangelischen Handelns mit. 

(7) Die Berufung der und die Funktionsübertragung an die Referenten und Referentinnen, die 
dem Amtsbereich der VELKD besonders zugeordnet sind, erfolgen im Zusammenwirken mit 
den Organen der VELKD. 

(8) Näheres wird durch die Geschäftsordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamts 
der Evangelischen Kirche in Deutschland geregelt. Soweit hiervon die Aufgaben und Diskurse 
der VELKD betroffen sind, bedürfen sie der Zustimmung der VELKD. 
 

§ 7 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der VELKD 

 
(1) Anstellungsträgerin der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Amtsbereich der VELKD ist 
die EKD. Sie stellt diese Personen im Einvernehmen mit der VELKD ein. EKD und VELKD 
werden die Personalentscheidungen miteinander vorbereiten. 

(2) Der Präsident oder die Präsidentin des Kirchenamts führt die Dienstaufsicht über alle im 
Amtsbereich der VELKD tätigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Fachaufsicht wird 
gemäß den durch die Gliederung des Kirchenamts in Abteilungen gegebenen Zuständigkeiten 
ausgeübt; soweit Belange der VELKD berührt sind, ist das Einvernehmen mit dem Leiter oder 
der Leiterin des Amtsbereichs der VELKD erforderlich. Näheres wird durch die Geschäfts-
ordnung und die Geschäftsverteilung des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land geregelt. § 6 Absatz 8 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

§ 8 
Dienste, Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern 

 
Unbeschadet ihrer je eigenen Verantwortung bemühen sich EKD und VELKD, die Dienste, 
Werke, Ausschüsse, Kommissionen und Kammern soweit möglich gemeinsam zu nutzen und 
ihre ständige Koordination und Kooperation sicherzustellen sowie Möglichkeiten ihrer Zusam-
menführung zu prüfen. 
 

§ 9 
Rechtswesen 

 
Die Rechtseinheit der VELKD bleibt gewahrt. Die Vertragsschließenden wollen das 
Rechtswesen, insbesondere in den Bereichen Gesetzgebung und Rechtspflege vereinheit-
lichen. Die VELKD wird vor Einleitung von Rechtssetzungsverfahren jeweils prüfen, ob eine 
gesamtkirchliche Regelung durch die EKD angezeigt ist, und rechtzeitig mit dem Rat der EKD 
Fühlung aufnehmen. 
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§ 10 
Grundsatz der Ökumenearbeit 

 
Die Vertragsschließenden nehmen ihren jeweiligen ökumenischen Auftrag in eigener Verant-
wortung wahr und pflegen dabei eine enge Zusammenarbeit. Die vertraglichen Beziehungen 
zwischen der VELKD und dem Deutschen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbunds 
(DNK/LWB) bleiben unberührt.  
 

§ 11 
Finanzierung 

 
(1) EKD und VELKD tragen die bei Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils erwachsenden Kosten. 

(2) Die VELKD trägt anteilig ihre Kosten des Kirchenamts. Dies sind insbesondere die 
Personal- und Sachkosten für den Amtsbereich der VELKD sowie für die von der VELKD in 
Anspruch genommenen Dienste. Näheres wird durch eine Verwaltungsvereinbarung geregelt. 
 

§ 12 
Freundschaftsklausel 

 
Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsschließenden 
verpflichten sich, die unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, die dem Vertrags-
zweck entsprechen. Die Vertragsschließenden werden etwa in Zukunft auftretende Meinungs-
verschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrags in freundschaftlicher Weise beseitigen. 
 

§ 13 
Überprüfung 

 
Der Vertrag soll nach einem Zeitraum von fünf Jahren überprüft werden. 
 

§ 14 
Inkrafttreten und Übergangsregelungen für die Synoden 

 
(1) Dieser Vertrag tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft. Die Vertragsschließenden sind sich einig, 
dass aufgrund des Vertrags Änderungen der Grundordnung der EKD und der Verfassung der 
VELKD erforderlich sind. Die Vertragsschließenden werden auf eine rechtzeitige Änderung 
der gesetzlichen Regelungen hinwirken. 

(2) Die Amtszeiten der gegenwärtigen EKD-Synode und der gegenwärtigen Generalsynode 
bleiben hiervon unberührt. Die Regelung des § 4 Absatz 1 dieses Vertrags tritt erst nach Ablauf 
der Amtszeit der beiden Synoden in Kraft. 

(3) Die EKD verpflichtet sich darauf hinzuwirken, dass ab der nächsten EKD-Synode jede 
Gliedkirche mindestens zwei Sitze in der Synode hat. 
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